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Kennzahlen des dsterreichischen Finanzsektors 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024 (vorl.)
BANKENSEKTOR*
Kapitalausstattung:
Hartes Kernkapital (in Mrd. €) 77,5 82,5 88,5 95,5 98,2
Kernkapital (in Mrd. €) 82,9 88,0 94,0 101,1 104,3
Harte Kernkapitalquote (CET 1, in %) 16,1 16,0 16,5 17,6 17,5
Kernkapitalquote (Tier 1, in %) 17,2 17,1 17,5 18,7 18,6
Eigenmittelquote (Solvency, in %) 19,5 19,3 19,5 20,6 20,8
Leverage Ratio (in %) 7,6 8,0 8,3 8,8 8,6
Liquidity Coverage Ratio (LCR, in %) 180,6 176,0 162,9 172,4 176,3
Entwicklung der Aktiva und Passiva (unkonsolidiert, in Mio. €):
Bilanzsumme 934.496 983.930 996.603 997.431 1.020.508
Darlehen und Kredite 665.169 703.712 735.868 734.477 706.460
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 45.798 42.854 52.823 57.743 134.457
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 10.094 9.976 9.264 9.417 9.358
Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten 210.971 231.165 209.805 176.128 155.856
Verbindlichkeiten gegeniiber Nichtbanken 463.095 490.050 499.585 500.329 529.102
Fremdwahrungskredite (in % der Kredite an private Haushalte) 6,8 5,5 4,7 4,2 3,5
Ertragslage (unkonsolidiert, in Mio. €):
Nettozinsertrag 8.373 8.565 10.426 15.434 15.248
Betriebsertrage 18.259 19.926 23.065 28.165 27.478
Betriebsaufwendungen 12.819 13.323 13.520 15.308 13.650
Betriebsergebnis 5.439 6.603 9.545 12.856 13.829
Aufwand-Ertrags-Relation (in %) 70,21 66,86 58,42 54,35 49,67
Marktanteile des Bankensektors (in % der Bilanzsumme):
Aktienbanken 27,1 26,6 25,5 25,1 25,3
Sparkassen 20,7 21,8 23,0 23,5 23,1
Hypothekenbanken 6,3 5,6 5,3 5,4 53
Raiffeisenbanken 34,5 35,5 36,3 35,8 35,6
Volksbanken 3,7 3,7 3,4 3,5 3,6
Bausparkassen 2,3 2,1 2,3 2,3 2,4
Sonderbanken 5,3 4.8 42 4.4 4.8

1 Ohne Beriicksichtigung von Zweigstellen aus EWR-Staaten in Osterreich (§ 9 BWG), Kreditbiirgschaftsgesellschaften,
Betrieblichen Vorsorgekassen und Wechselstuben/Finanztransferinstituten.



Kennzahlen des dsterreichischen Finanzsektors 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024 (vorl.)
VERSICHERUNGSSEKTOR
Verrechnete Pramien Inland (direkte Gesamtrechnung, in Mio. €) 19.109 19.764 20.816 21.948 23.150
- Lebensversicherung 5.360 5.390 5.338 5.079 5.143
- Krankenversicherung 2.433 2.541 2.628 2.861 3.168
- Schaden- und Unfallversicherung 11.316 11.833 12.850 14.008 14.838
Versicherungstechnisches Ergebnis 554 766 584 547 380
Finanzergebnis 1771 3.082 2.180 3.055 2.923
Ergebnis der gewohnlichen Geschaftstatigkeit 744 1.942 967 1.753 1.635
PENSIONSKASSEN
Verwaltetes Vermdégen gesamt (in Mio. €) 24.969 26.969 24.351 26.380 28.719
Veranlagungsperformance (in %) 2,49 7,63 -9,68 6,41 7,77
BETRIEBLICHE VORSORGEKASSEN
Vermdgen (in Mio. €) 14.489 16.524 16.561 18.846 21.284
Performance (in %) 1,41 4,05 -7,66 4,62 4,93
INVESTMENTFONDS
Verwaltetes Vermdgen Investmentfonds (in Mio. €) 191.894 218.816 187.769 202.131 220.937
- Geldmarktfonds - - - - -
- Kurzfristig orientierte Rentenfonds 5.777 6.069 5.010 4.294 5.003
- Rentenfonds 62.282 62.440 52.705 58.762 62.991
- Aktienfonds 33.721 44.086 36.505 40.817 47.029
- Gemischte Fonds 89.865 105.881 93.202 97.980 105.636
- Dachhedgefonds 82 134 151 104 92
- Derivatefonds 167 207 196 173 186
Jahrliche Nettozuwachse/-abfliisse (in Mio. €) 5.973 14.219 -582 620 3.094
Fondsvermdgen Immobilienfonds (in Mio. €) 9.634 10.743 11.006 9.335 7.754
Fondsvolumen Alternativer Investmentfonds von AIFM, die nur gemaR
AIFMG konzessioniert oder registriert sind (in Mio. €) 974 1.100 1.471 1.698 1.980
KAPITALMARKT
Jahresendstand ATX 2.780 3.861 3.126 3.435 3.663
Performance ATX Total Return (in %) -12,8 43,6 -15,95 15,44 12,09
Marktkapitalisierung (in Mio. €) 106.607 142.177 114.873 125.561 125.889
Marktkapitalisierung Aktiensegment (in % des BIP) 28,1 35,3 25,7 26,3 26,2
Umsatz Aktiensegment (in Mio. €, Doppelzdhlung) 68.783 73.320 71.973 54.452 64.091
Umsatz Rentensegment (in Mio. €) 665 522 390 444 489
Umsatz structured products.at (in Mio. €) 863 808 923 782 912
Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite fiir Bundesanleihen
(in %, Jahresendwert) -0,46 -0,202 2,50? 2,692 2,467
Anzahl Emittenten (geregelter Markt) 112 111 107 110 106

2 Wert zum Stichtag 31.12.2024.


https://products.at

Kennzahlen der FMA 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024
ERTRAGE (in 1.000 €):
Bundesbeitrage 4.167 4.500 5.100 5.100 5.100
Ertrage der Kostenpflichtigen 62.773 60.803 65.768 76.209 85.750
Ertrdge aus Gebiihren, sonstige Ertrége 5.729 9.278 7.467 7.922 7.858
Gesamt 72.669 74.582 78.335 89.231 98.709
AUFWENDUNGEN (in 1.000 €):
Personalaufwand 47.214 48.112 51.088 58.545 64.805
Sachaufwand 23.876 24.409 25.493 28.442 30.732
Abschreibung, sonstiger Aufwand 1.578 2.061 1.754 2.244 3.172
Gesamt 72.669 74.582 78.335 89.231 98.709
MITARBEITER:INNEN
zu Jahresende in Vollzeitaquivalenten 384,89 389,99 407,59 424,23 426,69
Beaufsichtigte Unternehmen 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024

KREDITINSTITUTE
Aktienbanken 37 35 35 35 36°
Sonderbanken* 58 57 55 55 53
Sparkassen 49 49 49 49 49
Raiffeisenbanken 354 338 315 296 284
Volksbanken 9 9 9 9 9
Hypothekenbanken 6 6 6
Bausparkassen 4 4 4 4 4
EWR-Zweigstellen 24 23 21 19 17
Gesamt 543 521 494 473 458
Zahlungsinstitute 6 7 6 6 6
VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (aufer kleine VVaG) 6 6 6 6 6
Aktiengesellschaften 28 27 27 26 26
Kleine WaG 45 44 44 41 41
Gesamt 79 78° 78° 74° 74°
EWR-Versicherer in Osterreich (iiber Zweigniederlassungen) 28 28 27 25 24
Versicherungsvereine zur Vermégensverwaltung / Privatstiftungen 6 6 6 6 6
Geschiftsbereiche:
Leben 22 22 22 22 22
Schaden und Unfall 30 28 28 27 27
Kranken 9 10 10 11 11
Reine Riickversicherer 1 1 1 1 1
PENSIONSKASSEN 8 8 8 8 8
BETRIEBLICHE VORSORGEKASSEN 8 8 8 8 8
ASSET MANAGER
KAG gemal InvFG 2011 14 14 14 14 14
Konzessionierte AIFM 23 22 22 22 22

- davon Immo-KAG gemdR ImmolnvFG 5 5 5 5 5
Registrierte AIFM 31 34 38 38 40

- davon EuVECA-Manager 10 12 14 15 17
WERTPAPIERDIENSTLEISTER
Wertpapierfirmen 64 64 65 62 62
Wertpapierdienstleistungsunternehmen 48 47 45 45 45
Gesamt 112 111 110 107 107

* Betrifft einen Sektorwechsel von Sonderbanken zu Aktienbanken.
*Inkl. Sonderbanken, Kapitalanlagegesellschaften, Betriebliche Vorsorgekassen und Wechselstuben/Finanztransferinstitute.
5 Inkl. Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion fur Osterreich.
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MISSION STATEMENT

DIE FMA

ist die unabhéngige und weisungsfreie Aufsichts- und Abwicklungsbehérde in Osterreich. Der Gesamtiiberblick
Uber den osterreichischen Finanzmarkt ermdéglicht uns als integrierte Behdrde eine konsistente und effiziente
Aufsicht. Wir sind Bestandteil des ,Europdischen Systems der Finanzaufsicht“ und bringen unsere Expertise und
unsere praktischen Erfahrungen aktiv ein.

Mit Kompetenz, Kontrolle und Konsequenz verfolgen wir die Ziele, die Stabilitat des dsterreichischen Finanzmark-
tes und das Vertrauen in einen funktionierenden dsterreichischen Finanzmarkt zu starken, praventiv in Bezug auf
die Einhaltung der Aufsichtsnormen vorzugehen sowie Anleger, Glaubiger und Verbraucher zu schiitzen.

KOMPETENZ

Wir arbeiten risikobasiert und ldsungsorientiert an komplexen Problemstellungen und setzen unser Wissen im
Sinne der integrierten Aufsicht zielgerichtet ein. Dazu schaffen wir ein positives und konstruktives Arbeitsumfeld
und investieren laufend in unsere Aus- und Weiterbildung. Wir griinden unser Handeln auf die Werte der Objek-
tivitdt und Unabhéngigkeit und zeichnen uns durch ein hohes MaR an Engagement aus, um in einem sich stetig
verdndernden Umfeld rasch und angemessen zu agieren.

KONTROLLE

Wir liberwachen den 6sterreichischen Finanzmarkt und kontrollieren die Einhaltung der regulatorischen Anforde-
rungen. Unseren Auftrag erfiillen wir dabei verantwortungsbewusst im Wissen um die Bedeutung unserer Arbeit
fir die Finanzmarktstabilitat. Gleichzeitig agieren wir praventiv und fiihren einen konstruktiven Dialog mit den
Marktteilnehmern.

KONSEQUENZ

Wir fordern gesetzeskonformes Handeln aller Marktteilnehmer ein und wirken nachhaltig auf gebotene Verhal-
tensanderungen hin. Kommt es dennoch zur Verletzung von gesetzlichen Bestimmungen, setzen wir die uns
zur Verfliigung stehenden Aufsichtsinstrumente und Abwicklungsmafinahmen ein. Verstofte ahnden wir mit der
gebotenen Konsequenz.
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VORWORT

VORWORT DES BUNDESMINISTERS
FUR FINANZEN

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

ein weiteres Jahr voller Herausforderungen liegt hinter uns. Die makrodkonomischen
und geopolitischen Unsicherheiten, die bereits 2023 bestimmend waren, haben sich
auch 2024 fortgesetzt. Die Europaische Zentralbank konnte dank der deutlich riick-
laufigen Inflation ab Mitte des Jahres mit Zinssenkungen der nachlassenden wirt-
schaftlichen Aktivitat entgegenwirken. Dennoch zeigte diese Malnahme bis zum Jah-
resende in Osterreich und Deutschland - unserem mit Abstand wichtigsten Handels-
partner - noch keine nennenswerte Wirkung. Die Wirtschaftsleistung verzeichnete
zum zweiten Mal in Folge einen Riickgang.

Die Kreditwirtschaft profitierte zwar erneut von einem tberdurchschnittlichen Ergeb-
nis, das durch das im Vergleich zu den Vorjahren deutlich héhere Zinsniveau begiins-
tigt wurde, sah sich jedoch gleichzeitig mit einer Verschlechterung der Kreditqualitat
konfrontiert. So stieg der Anteil notleidender Kredite aufgrund der anhaltenden wirt-
schaftlichen Schwachephase auf 2,7 %, wobei insbesondere Gewerbeimmobilien-
und KMU-Kredite starke Anstiege verzeichneten.

FINANZIERUNG VON WOHN- UND GEWERBEIMMOBILIEN

In der Immobilienbranche sowie im Bau- und Baunebengewerbe blieb die Lage 2024
herausfordernd. Die Zahl der Insolvenz- und Sanierungsverfahren stieg deutlich an.
Durch das hohere Zinsniveau - verglichen mit der Situation bis 2022 - war der Erwerb
von Wohneigentum fiir Blirgerinnen und Biirger deutlich erschwert.

Angesichts dieser veranderten Rahmenbedingungen hat das Finanzmarktstabilitats-
gremium festgestellt, dass sich die Kreditvergabestandards der Banken seit Inkraft-
treten der Kreditinstitute-lmmobilienfinanzierungsmalRnahmen-Verordnung (KIM-V)
erheblich verbessert haben. Der Anteil ausgefallener Wohnimmobilienkredite ent-
wickelte sich vergleichsweise positiv. Zusammen mit der gestiegenen Kapitalisierung
des Bankensystems haben diese Faktoren dazu beigetragen, dass aktuell kein Sys-
temrisiko mit schwerwiegenden negativen Auswirkungen auf die Finanzmarktstabili-
tat aus der Wohnimmobilienfinanzierung festgestellt werden kann. Damit lauft die
KIM-V per 30. Juni 2025 aus.

Im Segment der Gewerbeimmobilienfinanzierungen haben steigende Risiken das
Finanzmarktstabilitdtsgremium bewogen, der FMA den Einsatz eines sektoralen Sys-
temrisikopuffers zu empfehlen. Die Empfehlung erfolgte im Hinblick darauf, dass
sowohl Ausfallsquoten als auch Risikovorsorgen fliir Gewerbeimmobilienkredite seit
einigen Quartalen einen Anstieg verzeichneten. Gleichzeitig blieb das Wachstum der



Risikovorsorgen hinter jenem der Ausfélle zuriick, obwohl das Gremium der Kredit-
wirtschaft wiederholt empfahl, den Spielraum aus den gestiegenen Gewinnen fir
hoéhere Risikovorsorgen und vorsichtigere Immobilienbewertungen zu nutzen.

SUSTAINABLE FINANCE

Das Jahr 2024 brachte zahlreiche regulatorische Entwicklungen im Bereich Sustainable
Finance, etwa die EU-Green-Bond-Verordnung sowie die EU-ESG-Rating-Verordnung,
die ab Juni 2026 anwendbar sind. All diese Initiativen haben das Ziel, die Transparenz
hinsichtlich nachhaltiger Kapitalallokation und Investitionsentscheidungen zu erho-
hen und so den Ubergang zu einer &kologisch nachhaltigen Wirtschaft voranzu-
treiben. Die Regulierung mittels Verordnung bedarf einer nationalen Begleitgesetz-
gebung, die bereits in die Wege geleitet ist.

Die liberarbeitete Neuauflage des FMA-Leitfadens zum Umgang mit Nachhaltigkeits-
risiken unterstiitzt Finanzunternehmen aktiv bei der Vorbereitung und Umsetzung
regulatorischer Anforderungen. Durch den umfassenden Bezug zur EU-Taxonomie
dient der Leitfaden als wichtige Orientierungshilfe fir Finanzunternehmen bei Frage-
stellungen zur Nachhaltigkeit.

REGULIERUNG DER MARKTE FUR KRYPTOWERTE

Seit dem 30.12.2024 ist die EU-Verordnung Uiber Markte fiir Kryptowerte (MiCAR)
vollumfanglich anwendbar. Als zustdandige Behdrde hat sich die FMA intensiv auf die
Aufsicht des heimischen Kryptomarktes vorbereitet. Die umfassende europdisch vor-
gegebene Regulierung ist ein Meilenstein in Richtung mehr Integritat, Transparenz
und Verlasslichkeit in einem bislang stark wachsenden, aber auch vielfach intrans-
parenten Teil des Finanzmarktes, in dem Anlagebetrug ein immer gréReres Problem
darstellt.

Die MiCAR zielt darauf ab, Kryptowerte und deren Emittenten sowie Dienstleistende in
ein umfassend geregeltes Umfeld zu Gberfiihren. Dadurch profitieren professionelle
Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer sowie Verbraucherinnen und Verbrau-
cher von einem hoheren Schutzniveau.

Mit MiCAR steigen deshalb nicht nur die Anforderungen an seriése Marktteilneh-
mende, beispielsweise hinsichtlich Kapitalausstattung, Rlcktauschrechte und
strenge Informationspflichten (Whitepaper), sondern es wird auch die Sanktionierung
unerlaubt tatiger Anbieter gestarkt und die Transparenz fiir Anlegerinnen und Anleger
verbessert. Personen oder Unternehmen, die ohne Bewilligung Kryptowerte-Dienst-
leistungen erbringen, missen mit scharfen AufsichtsmaRnahmen, Sanktionen und
hohen Strafen rechnen.

PRAVENTION VON GELDWASCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

Die Vorbereitung auf die fiinfte Landerpriifung Osterreichs durch die Financial Action
Task Force (FATF) begann bereits 2023 und wird voraussichtlich bis 2026 dauern. Diese
Uberpriifung des Praventionsregimes von Geldwasche, Terrorismusfinanzierung und
Proliferationsfinanzierung von Massenvernichtungswaffen betrifft mafRgeblich die
Arbeit der FMA in den vergangenen Jahren. Neben der rechtlichen Konformitat mit
den FATF-Standards wird auch die effektive Anwendung der Bestimmungen zur Pra-
vention von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung gepruft.

Zusatzlich umfasst die FATF-Prifung Vollzugsaufgaben anderer Bundesministerien
sowie die Einhaltung der Standards durch die gewerbliche Wirtschaft und verschie-



VORWORT

dene freie Berufe. Ein positives Priifergebnis ist entscheidend fiir die Reputation des
heimischen Finanzplatzes und den Wirtschaftsstandort Osterreich.

Vor diesem Hintergrund wurde das Sanktionengesetz Ende 2024 novelliert. Eine zen-
trale Anderung ist die Ubernahme der bisher von der Oesterreichischen Nationalbank
wahrgenommenen Aufgaben durch die FMA im Lauf des Jahres 2025. Ab dem 1.1.2026
wird die FMA somit allein fiir die Uberwachung und Durchsetzung des Sanktions-
regimes im Finanzsektor verantwortlich sein. Das filihrt zu Erleichterungen fiir Ver-
pflichtete, da Synergien mit bestehenden Aufsichtsaufgaben genutzt werden kénnen.
Mit diesen Mallnahmen setzt die FMA konsequent auf Stabilitat, Transparenz und vor-
ausschauende Regulierung - essenzielle Elemente zur Sicherung eines robusten und
widerstandsfahigen Finanzmarktes.

Den vorliegenden Jahresbericht kann man einmal mehr als Erfolgsbericht bezeich-
nen, der die wertvolle Tatigkeit fur einen sicheren, stabilen und attraktiven Finanz-
platz Osterreich widerspiegelt. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
FMA flr ihre gewohnt professionelle und engagierte Arbeit im Jahr 2024 und freue
mich auf gute Zusammenarbeit.

IHR MARKUS MARTERBAUER



VORWORT DES VORSTANDS DER FMA

Die Ereignisse des Jahres 2024 werden noch lange nachhallen. Zwar profitierten die
Markte von der Wende der Geldpolitik und viele Finanzdienstleister konnten erneut
hohe Gewinne und Renditen erwirtschaften. Doch der wirtschaftliche Ausblick triibte
sich unerwartet ein. Risiken materialisieren sich weiter, kaum abschatzbare neue
Gefahren bauen sich auf.

Auf den Markten dominierte der geldpolitische Ubergang zu einem Lockerungszyklus.
Die Kreditmarkte entspannten sich, Aktien- und Anleihenmarkte legten dank sinken-
der Zinsen zu. Gleichzeitig sorgte Unsicherheit allenthalben fiir Volatilitat. Die geo-
politischen Spannungen blieben hoch. Seit der Wiederwahl von Donald Trump in den
USA stehen scheinbare Gewissheiten im globalen Handel, Finanzsystem und der
Sicherheitsarchitektur infrage. Dass diese Entwicklungen auch weltwirtschaftliche
Ungleichgewichte vermindern und neue Chancen er6ffnen kénnten, bleibt freilich
eine Hoffnung.

Fur Osterreichs Wirtschaft war 2024 kein gutes Jahr. Die Inflation ging zwar zurlick, ist
jedoch weiterhin héher als in der Eurozone und zieht seit der Jahreswende wieder an.
Die Wirtschaft schrumpfte das zweite Jahr in Folge und dirfte heuer noch ein weiteres
Minusjahr anhdngen. Die Arbeitslosigkeit steigt. Zahlreiche Pleiten von Immobilien-
entwicklern zeigen, dass manche Geschaftsmodelle nur in der Niedrigzinsphase nach-
haltig erscheinen konnten. Hinzu kamen Insolvenzen im Handel und zum Jahresende
in der Industrie. Das 6ffentliche Budgetdefizit erreichte den hochsten Wert seit dem
Pandemiejahr 2021. Auch hier bleibt zu hoffen, dass der Schock genutzt wird, um
neue Losungen zu suchen.

Trotz alldem konnten die 6sterreichischen Banken im Jahr 2024 noch einmal an die
Rekorde des Vorjahres anschlieBen und Gewinne auf einem ahnlich hohen Niveau
erwirtschaften. lhre harte Kapitalquote (CET1 von rund 17,5% im 4. Quartal) lag Gber
dem europdischen Schnitt. Doch die Risikovorsorgen und Kreditausfalle hinterliefen
immer deutlichere Spuren in den Bankbilanzen. Die heimischen Versicherungsunter-
nehmen verbuchten Pramienzuwachse um 5,5 % auf € 23,2 Mrd. Negativ machten sich
Naturkatastrophen in Mitteleuropa bemerkbar, die den Gewinn schmalerten. Die Sol-
vabilitdat war weiterhin solide: Acht von zehn Versicherungen wiesen zum Jahresende
eine SCR-Quote von Uber 200% auf und verfligen damit Giber mehr als doppelt so
hohe Kapitalreserven wie regulatorisch erforderlich. Pensionskassen und Betriebliche
Vorsorgekassen sind kapitalstark und liquide aufgestellt, ihr Vermdgen wuchs dank
Zuflissen und Veranlagungsgewinnen. Der Kapitalmarkt hat gut performt: Die wich-
tigsten Indizes der Wiener Borse schlossen 2024 im positiven Bereich und konnten
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teilweise unterjahrig Rekordwerte erreichen. So erzielten auch die Investmentfonds
heimischer Verwalter mit einem verwalteten Vermdgen von rund € 231 Mrd. einen his-
torischen Héchstwert.

DER FINANZMARKT ERWIES SICH ALS STABIL UND WIDERSTANDSFAHIG

Dass sich der Finanzmarkt Osterreich im Jahr 2024 als widerstandsfahig und krisen-

resistent erwiesen hat, zeigt sich auch daran, dass drei auflergewdhnliche Negativ-

ereignisse isoliert blieben und fiir die Finanzstabilitat keine Auswirkungen hatten. Da
ist zum einen die Insolvenz zahlreicher Unternehmen aus dem Handels- und Immobi-
lienkonglomerat Signa. Dass gemessen an einer kolportierten Bilanzsumme von rund
€ 24 Mrd. nur in relativ begrenztem Umfang Abschreibungen bei dsterreichischen
Kreditgebern angefallen sind, ist auch einer aufmerksamen Aufsicht im Hinblick auf
potenzielle Klumpenrisiken und die Vergabe von unbesicherten Holdingkrediten zu
verdanken. Die Risikovorsorgen und Kreditverluste, die tatsachlich gebucht werden
mussen, konnen verdaut werden und werden zum zukiinftigen Risikobewusstsein bei-
tragen. Dass die FMA gezwungen war, der Euram Bank - unter anderem wegen schwer-
wiegender Mangel im Bereich der Geldwéaschepravention - den Geschéaftsbetrieb zu
untersagen, hatte ebenfalls liber die direkten Konsequenzen fiir das Institut und seine

Kund:innen hinaus keine Ansteckungseffekte. Das beweist, dass ein Ausscheiden von

Kreditinstituten aus dem Markt nicht mehr um jeden Preis (und im Zweifel mit Steuer-

geld) verhindert werden muss - ein wichtiger Aspekt fiir die Markthygiene, der wéah-

rend und direkt nach der groRen Finanzkrise so nicht gegeben war. Die Insolvenz des
auslandischen Eigentiimers des Osterreichischen Versicherungsunternehmens FWU

Austria schlieBlich konnte - auch dank engmaschiger Uberwachung durch die Versi-

cherungsaufsicht - ohne Storungen oder Verluste fir die Versicherungsnehmer:innen

Uberwunden werden.

Unterm Strich mochten wir wie folgt restimieren:

m Osterreichs Finanzsystem ist stabil, liquide und profitabel aufgestellt. Wir haben
unseren gesetzlichen Auftrag, unsere Kernaufgabe, die Finanzmarktstabilitat zu
wahren und zu starken, erfullt.

m Jedoch, und das ist noch wichtiger, zeigt sich auch, dass wir mit dem konsequen-
ten Risikomonitoring und Risikomanagement nicht nachlassen dirfen. Einige
Gefahren, vor denen die FMA schon langer gewarnt hat, beginnen sich zu materiali-
sieren.

m Die Widerstandsfahigkeit des Finanzsektors beruht wesentlich auf den Malnah-
men, die nach der Finanzkrise in Europa und weltweit umgesetzt wurden. Diese
gerade in einer Phase globaler Unsicherheit unter dem Schlagwort Deregulierung
Uber Bord zu werfen, weil dies jenseits des Atlantiks passiert, ware grob fahrlassig.

Wir als Regulator und Aufsicht werden weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun,

die Finanzmarktteilnehmer in diesem Bemihen mit voller Kraft zu unterstiitzen: zum

Wohle der Stabilitat des Finanzplatzes und damit des Wirtschaftsstandorts Oster-

reich. Die Vorhaben der neuen Bundesregierung - namentlich die geplante Offnung

der zweiten Saule der Altersvorsorge und die Vorhaben zur Mobilisierung von Erspar-
nissen fiir Zukunftsinvestitionen im Rahmen der Kapitalmarktunion - wird die FMA
konstruktiv begleiten.

Als Aufsicht hat die FMA vorausschauend und antizipativ zu agieren. Daher fiihren wir

jedes Jahr eine mittelfristige Risikoanalyse durch, aus der wir dann unsere Aufsichts-

und Prifschwerpunkte ableiten. Fiir 2025 sind das:



= Resilienz und Stabilitdt: Wir sorgen durch vorausschauende, sektoriibergreifende
und integrierte Aufsicht flr einen resilienten Finanzmarkt und stérken die Krisen-
festigkeit beaufsichtigter Institute.

m Digitalisierung und neue Geschiftsmodelle: Wir gewahrleisten eine geschéfts-
modelladdquate Aufsicht, die den regulatorischen Rahmen fiir die Chancen und Risi-
ken der Digitalisierung bildet und die digitale Resilienz des Finanzmarktes sicherstellt.

= Nachhaltigkeit: Wir fordern eine Beachtung von Nachhaltigkeitsrisiken ein, fordern
Markttransparenz und bekampfen Greenwashing.

= Kollektiver Verbraucherschutz: Wir sorgen durch ein funktionierendes Beschwer-
demanagement bei Finanzinstituten, zielgerichtete Informationsbereitstellung und
aufsichtliche MaRnahmen fiir den kollektiven Verbraucherschutz und Markttrans-
parenz.

= Sauberer Finanzplatz: Wir leisten durch die Sicherstellung der Marktintegritat
einen wesentlichen Beitrag fiir einen sauberen Finanzplatz.

= Data-Driven Supervision: Wir begegnen den Herausforderungen des digitalen Wan-
dels durch eine leistungsstarke IT, durch integrierte und datenbasierte Aufsichts-
methoden und durch eine wandlungsfahige Organisationsstruktur.

Wir wollen hier nur auf vier Aufsichts- und Priifschwerpunkte mit ein paar Worten ein-
gehen, die das abgelaufene mit dem heurigen Jahr verbinden: Risiken aus Immobi-
lienfinanzierungen, Geldwéschepravention und Finanzsanktionen, die europaischen
Regelwerke fiir Kryptowerte und fiir digitale Resilienz sowie die Nachhaltigkeit im
Finanzsektor.
Bei den privaten Wohnimmobilien (siehe hierzu ,Jmmobilienrisiken auf Seite 63) wird
die FMA nach dem Auslaufen der KIM-V weiter auf eine nachhaltige Kreditvergabe ach-
ten. Die UberméaRig gestiegenen Preise flir Wohnimmobilien dirfen nicht eine tber-
maRige Verschuldung der Haushalte und daraus resultierende negative Auswirkungen
auf dem Finanzmarkt verursachen. Bei den gewerblichen Immobilienfinanzierungen
steht im Jahr 2025 neben einer genauen Uberwachung des Risikomanagements bei
den Kreditgebern die Einflihrung des sektoralen Systemrisikopuffers im Mittelpunkt,
weil Osterreich - anders als andere Lander - noch mitten im Zyklus von Problem-
krediten in diesem Bereich steckt.

Bei der Pravention von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung hat der dsterreichi-

sche Finanzsektor in den letzten Jahren eine gehorige Wegstrecke zuriickgelegt - die

Anstrengungen der Marktteilnehmer:innen haben sich aber ausgezahlt. Jedem ist

inzwischen wohl klar, dass bei nachlassigem Umgang mit diesem Thema auch der

Marktaustritt eine Konsequenz sein kann. Die Null-Toleranz-Strategie der FMA wird im

Jahr 2026 auch auf den Bereich der Finanzsanktionen ausgerollt - dafiir laufen heuer

die Vorbereitungen. Und in Europa wird eine schlagkraftige Behorde fur die Geld-

waschepravention aufgebaut, an der die FMA sich aktiv beteiligt.

Nach umfangreichen - und von unseren Stakeholdern weithin als vorbildlich aner-

kannten - Vorarbeiten der FMA im vergangenen Jahr steht im Jahr 2025 die praktische

Umsetzung von zwei bahnbrechenden europdischen Gesetzesrahmen auf dem Pro-

gramm: jenem Uber Markte fiir Kryptowerte und jenem uber die digitale operationale

Resilienz. Bei den Kryptowerten verfolgt die FMA den Ansatz, dass nur eine starke und

stringente Aufsicht den besten Rahmen fir einen langfristig gesunden und verlassli-

chen Standort bietet. Ein ,race to the bottom®, das im kurzsichtigen und kurzfristigen

Kampf um Marktanteile Rechte und Vertrauen von Verbraucher:innen oder den saube-

ren Finanzplatz aufs Spiel setzt, wird die FMA nicht mitmachen.
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Beim Thema Nachhaltigkeit bleibt unser Ansatz: Die Risiken des Klimawandels fiir
Finanzmarktteilnehmer:innen verschwinden nicht, nur weil sich die politische und
regulatorische Debatte dynamisch hin und her bewegt. Das haben wir gerade erst in
der Aktualisierung unseres Nachhaltigkeits-Leitfadens deutlich gemacht, den wir
nach intensiver Debatte und Konsultation mit Stakeholdern im vergangenen Jahr nun
veroffentlicht haben.

»FIT FOR FUTURE - FMA 2025¢

Wir fordern aber nicht nur unsere Stakeholder auf, ihren Blick antizipativ nach vorn zu
richten, Herausforderungen zu identifizieren und Risiken zu adressieren. Wir selbst
machen das auch. Das Change-Programm ,Fit for Future - FMA 2025“ wurde 2024
abgeschlossen. In diesem Projekt wurden Organisation, Ablaufe und Unternehmens-
kultur der FMA analysiert und auf ihre Zukunftstauglichkeit Gberprift. Mit den Manah-
men und Initiativen aus dem Programm (mehr dazu nebenstehend) hat sich die FMA
insgesamt eine solide Grundlage geschaffen, um auch kiinftig als moderne, effiziente
und technologisch fortschrittliche Aufsichtsbehorde agieren zu konnen.

DANK UND ANERKENNUNG

Es ist uns auch ein besonders Anliegen, allen Mitarbeiter:innen fir ihren fachlichen
und personlichen Einsatz Dank und Anerkennung auszusprechen. Ohne ihren enga-
gierten, unermiidlichen und vorbehaltlosen Einsatz, ihr kreatives und innovatives
Denken ware es nicht moglich gewesen, die FMA als die weisungsfreie, unabhéngige
und integrierte Aufsichtsbehérde iiber den gesamten Finanzmarkt Osterreich zu etab-
lieren. Unser Dank gilt selbstverstandlich auch unseren Partner:innen in der Aufsicht
Uber den Finanzmarkt Osterreich fiir die vertrauensvolle und stets ausgezeichnete
Zusammenarbeit. Und zwar ebenso im Inland - hier insbesondere dem Bundesminis-
terium flir Finanzen und der Oesterreichischen Nationalbank - wie auf internationaler
Ebene, hier insbesondere dem Single Supervisory Mechanism (SSM) der Européischen
Zentralbank (EZB) sowie den EU-Aufsichtsbehorden fiir Banken, Versicherungsunter-
nehmen und Betriebliche Altersvorsorgeanbieter, dem Abwicklungsgremium Single
Resolution Board (SRB) und der Markt- und Wertpapieraufsicht.

Vielen Dank!

EDUARD MULLER und HELMUT ETTL



FIT FOR FUTURE

Im Jahr 2022 hat die FMA das umfassende Transformationsprogramm ,Fit for Future - FMA 2025 ins Leben gerufen
und damit den Grundstein fiir eine agile, zukunftsorientierte und technologisch fortschrittliche Aufsicht gelegt. Ziel
dieses Programms war es, die Arbeitsweise der FMA grundlegend zu modernisieren und in den Bereichen der sechs
Teilprojekte des Programms (Mensch, Kultur, Organisation, IT und Infrastruktur, Marktkommunikation und Daten-
strategie) konkrete Ergebnisse zu liefern. Der Transformationsprozess, der bis Ende 2024 lief, brachte zahlreiche
entscheidende Fortschritte in unterschiedlichsten Bereichen.

Im Zentrum der Neuausrichtung stand die konsequente Digitalisierung und Optimierung der behérdlichen Pro-
zesse. Damit konnte die Effizienz der Aufsichtsarbeit gesteigert werden. Eine der zentralen Malnahmen war die
Optimierung der Datenarbeit. Neue SupTech-Tools verbessern die Datenanalyse erheblich und erleichtern das Tref-
fen von fundierten Entscheidungen. Gleichzeitig wurde das gesamte Datenmanagement organisatorisch neu aufge-
stellt, um eine effizientere Nutzung und Verknlpfung von Informationen zu gewahrleisten.

Ein weiterer Meilenstein war die Modernisierung des gesamten Arbeitsumfeldes fiir die Mitarbeiter:innen. Neben
der technischen Infrastruktur, die auf den neuesten Stand gebracht wurde, spielte auch die Weiterentwicklung der
Aus- und Weiterbildung eine zentrale Rolle. In Kooperation mit einer Universitat wurde ein neues Fortbildungspro-
gramm entwickelt, das den steigenden Anforderungen an eine moderne Aufsichtsbehérde gerecht wird (> Kasten
Seite 131). Damit werden die fachlichen und technologischen Kompetenzen der Mitarbeitenden gestarkt.
Besonders hervorzuheben sind die Bestrebungen der FMA in Richtung Data-Driven Supervision und ganzheitlicher
Beaufsichtigung. Die neu entwickelte IT-Strategie adressiert unter anderem die IT- und Datenarchitektur, neue Kol-
laborationslésungen und die Optimierung der Applikationslandschaft und ist damit die Basis fiir den Einsatz fort-
schrittlicherer Technologien. Im Rahmen der digitalen Weiterentwicklung stellt das IT-Projekt 360-Grad-Aufsicht
einen entscheidenden Durchbruch dar, da es eine umfassende und integrative Sicht auf den gesamten Finanzmarkt
ermoglichen wird (> Kasten Seite 85). Dadurch kénnen potenzielle Risiken friiher erkannt und gezieltere Mafnah-
men ergriffen werden.

Eine weitere MaRnahme im Bereich der digitalen Innovation stellt die Schaffung des Innovation Lab dar. Damit
wurde eine Plattform geschaffen, die es ermdglicht, neue Technologien zu erproben und gezielt in die Aufsichts-
arbeit zu integrieren. Insbesondere der Einsatz von kiinstlicher Intelligenz spielt dabei eine groRe Rolle. Kl-gestiitzte
Analyseverfahren wie Natural Language Processing (NLP) und Large Language Models (LLMs) wurden in der konkre-
ten Aufsichtsarbeit erfolgreich getestet und erleichtern die Verarbeitung und Analyse groRer Datenmengen.

Ein weiteres wesentliches Element der Transformation war die Entwicklung neuer Kommunikationsformate mit den
Beaufsichtigten. Mit ,,Reden wir iiber Aufsicht* wurde z.B. ein innovatives Dialogformat geschaffen, das die auf-
sichtlichen Erwartungen kurz und pragnant darstellt und den Austausch mit den Marktteilnehmer:innen intensivie-
ren soll. Ziel war es hier auch, die Transparenz der Aufsicht weiter zu erh6hen und das gegenseitige Verstandnis
zwischen Behorde und beaufsichtigten Unternehmen zu starken.

Diese Initiativen stellen lediglich einen kleinen Auszug der Ergebnisse des Transformationsprogrammes dar. In ihrer
Gesamtheit trugen diese Malnahmen und Optimierungen dazu bei, die Strategie ,,FMA 2025“ erfolgreich umzu-
setzen und die FMA nachhaltig als zukunftsorientierte Institution zu positionieren. Dabei war es auch ein zentrales
Anliegen, nicht nur kurz- und mittelfristige Veranderungen herbeizufiihren, sondern eine langfristige und kontinu-
ierliche Weiterentwicklung sicherzustellen. Der nachste Schritt besteht nun darin, diese transformativen Impulse
dauerhaft in der Organisationskultur der FMA zu verankern. Um auch in Zukunft flexibel, innovationsfahig und am
Puls der Zeit zu bleiben, wurden aus den Erfahrungen des Transformationsprogramms unter anderem neue und
agilere Formate des Austauschs und der integrierten Zusammenarbeit geschaffen. Dariiber hinaus soll liber die
regelmafige Auseinandersetzung mit der laufenden Verdnderung sowie der Veranderungsfahigkeit der FMA die
kontinuierliche Weiterentwicklung vorangetrieben werden.

Mit diesen weitreichenden MaRnahmen hat die FMA insgesamt eine solide Grundlage geschaffen, um auch kinftig
als moderne, effiziente und technologisch fortschrittliche Aufsichtsbehdrde agieren zu kénnen.
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ZAHLEN UND FAKTEN

2024 AUF EINEN BLICK

FINANZMARKT OSTERREICH

877 beaufsichtigte Unternehmen

441 BANKEN!

€ 1.021 Mrd. Bilanzsumme
284 Raiffeisenbanken,

53 Sonderbanken, 49 Spar-
kassen, 36 Aktienbanken,

9 Volksbanken, 6 Hypotheken-
banken, 4 Bausparkassen

17 EWR-Zweigstellen

6 Zahlungsinstitute

83 notifizierte EWR-Kredit-
institute

BETRIEBLICHE
VORSORGEKASSEN

€ 21,3 Mrd. verwaltetes
Vermogen

+4,9% Veranlagungs-
performance 2024

€968 Mio. Verfligungen 2024

74 VERSICHERUNGSUNTER-
NEHMEN (davon 41 kleine VVaG)

B €107 Mrd. verwaltetes Vermogen
B 24 EWR-Versicherer,

1 Drittlandsversicherer
m €23 Mrd. verrechnete Pramien

76 ASSET MANAGER

14 KAG, 5 Immo-KAG,

4 rein konzessionierte AIFM,
40 registrierte AIFM

2.099 inlandische Investment-
fonds (887 OGAW, 1.212 AIF)
11.590 zugelassene aus-
landische Investmentfonds
(8.140 OGAW, 3.450 AIF)

€ 1.408,7 Mrd. verwaltetes Vermégen

8 PENSIONSKASSEN

€ 28,7 Mrd. verwaltetes Vermdgen
Mehr als 1 Mio. Anwartschafts-
und Leistungsberechtigte

14 % PK-Pensionsbezieher:innen
+7,8 % Veranlagungsperformance
2024 (+3,2 % im 10-Jahres-Schnitt)

122 WERTPAPIERDIENSTLEISTER

62 WPF, 45 WPDLU, 3 AIFM, 8 KAG,
4 Versicherer

15% Anlageberatung,
67 % Portfolioverwaltung,
18 % Auftragsiibermittlung

m 3 Finanzmarktinfrastrukturen,
13 VASPs, 1 Referenzwert-
administrator, 2 Crowdfunding-
Dienstleister

KAPITALMARKT OSTERREICH

€ 125,9 Mrd. Marktkapitalisierung +6,6 90 Performance 2024 (ATX)

WIENER BORSE

21.605 gehandelte Finanzinstrumente

106 Emittenten

€ 65,5 Mrd. Handelsumsatz (€ 64,1
€911,6 Mio. strukturierte Produkte)
62 Mio. Transaktionsmeldungen (2

2024 IM ABLAUF

22.2. FMA-Dialog

zu DORA

19.1. Bilateraler  6./7.2. Claudia Buch,

Mrd. Aktien, € 489 Mio. Anleihen,

2 Mio. national, 40 Mio. TREM)

25. 4. Michael Hysek als
Co-Chair des SUPRISC-
Standing-Committee

der EBA wiederbestellt

1. 3. IWF-Empfehlungen
zu Ausschiittungspolitik

23.4. FMA als OekoBusi-

AUFSICHTSTATIGKEIT

103 Untersuchungen auf
Marktmissbrauch

374 Ad-hoc-Meldungen

907 Directors’-Dealings-Meldungen
191 Berichte der Regelpublizitat
86 gebilligte Prospekte

Prospekteinreichung
und -billigung

14.5. FMA ver-

Austausch Chair EZB-Banken- und nachhaltigen Kredit- ness Wien Betrieb 2024  6ffentlicht Jahres- leitet EBA-Abwick- Geldwasche-
BaFin-FMA aufsicht, trifft FMA vergabestandards ausgezeichnet bericht 2023 lungsausschuss
JANNER | FEBRUAR | Miirz | APRIL [ Ml [ Juni
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23. 5. FMA schafft Rechts-
rahmen fiir elektronische

7.6. Oliver Schiitz 17.6. FMA-



4.7. Eduard Miller
wieder im ESMA-
Verwaltungsrat

1.7. FMA
veroffentlicht
PZV-Studie 2023

JuLl

DIE FMA

2002: 17 Gesetze ——> 2024: 40 Gesetze

DIE MITARBEITER

Iststellen:

384 £39

2020 2021
B 461 Mitarbeiter:innen
B 86% Akademiker:innenanteil
B 52% Frauenanteil
m 37% Frauenanteil in
Flihrungspositionen
50% Mitarbeiter:innen mit
Zusatzqualifikation
40 Sprachen

DAS BUDGET

Bundesbeitrag € 5,1 Mio.
Gebuhren € 7,4 Mio.
Anteil Kostenpflichtige € 85,8 Mio.

€ 98,3 Mio.
€10,8 Mio.

Gesamt
Davon —> 0OeNB

Aufteilung Kostenpflichtige:

Pensionskassen-
aufsicht 1,62 %

Versicherungs-
aufsicht 18,23 % Bankenaufsicht

55,67 %

Wertpapier-
aufsicht 24,48 %

DIE FMA IM DIALOG

B 72 Pressemitteilungen

m 5 Pressekonferenzen

m 8 Newsletter

m 12 ,Reden wir iiber Geld“

B 650 Teilnehmer:innen bei der
Aufsichtskonferenz (4.300 online)
3.100 Anfragen/Beschwerden
an die FMA
241 Beitrage auf X und LinkedIn
17.000 Follower auf LinkedIn
269 neue Beitrage auf der
FMA-Website

OPERATIVE AUFSICHT UND VERFAHREN

201 vor-ort-MaRnahmen

332 Managementgespriche

63 verwaltu ngsstrafen

ANALYSEN UND VERFAHREN

201 Vor-Ort-MalRnahmen

332 Managementgesprache
58 MoU mit 45 Staaten

11 neu erteilte Konzessionen,
11 erloschene/entzogene
705 ,Fit & Proper“-Verfahren
517 Outsourcing-Verfahren

ENFORCEMENT DER
RECHNUNGSLEGUNG

m 23 Priifungen
B 17% Fehlerquote

7.8. FMA startet
Informationsreihe
»Reden wir Giber
Aufsicht®

30.7. FMA présen-
tiert Fondsgebiihren-
vergleich 2024

AUGUST SEPTEMBER

9.9. FMA-Praxis-
tagung Compliance
und Geldwésche-
pravention in Wien

19.9. Hochwasser-
Kredite fallen nicht  8.10. 15. FMA-
unter die KIM-V

SANKTIONEN UND RECHT

m 63 Verwaltungsstrafen

m €6,3 Mio. Gesamtsumme der
Strafen
€ 2,1 Mio. Hochststrafe
97 Anzeigen an die Staats-
anwaltschaft

GELDWASCHEREI-PRAVENTION

m 78 Ermittlungsverfahren,
44 Verwaltungsstrafverfahren

KAMPF GEGEN UNERLAUBTEN
GESCHAFTSBETRIEB

m 350 Ermittlungsverfahren
® 147 Warnmeldungen
B 52 Strafanzeigen

2.10. Umsetzung der ESMA-
Leitlinien zu ESG-Begriffen

in Fondsnamen

16.10. FMA unter-
sagt Euram Geschaft
4.11.10
Jahre SSM

aufsicht

Aufsichtskonferenz

OKTOBER NOVEMBER

WHISTLEBLOWER-HINWEISE

m 824 Whistleblower-Hinweise,

davon 206 aufsichtsrelevant
m 114 vertiefte Untersuchungen
m 19 Strafanzeigen

BANKENABWICKLUNG

m Zustandig fiir die Abwicklungs-
planung bei 345 Banken
Keine Beitrdge 2024, da
gesetzlich vorgeschriebene
Zielausstattung von 1%
der gedeckten Einlagen im
Euroraum erreicht wurde

27.11. FMA deckt
Insiderhandel auf 9,12, FMA veroffentlicht
20.11. FMA ibernimmt Aufsichts- und Prif-
ab 2026 Sanktions-

schwerpunkte 2025

26./27.11. 4-Lander-
Treffen FINMA (CH),
BaFin (D), FMA LIE, FMA A

DEZEMBER

30.12. FMA iibernimmt
Aufsicht tiber Kryptomarkt
in Osterreich (MiCAR)



STRATEGIE

16

AUFSICHTS- UND PRUFSCHWERPUNKTE 2024

AUFSICHTS- UND
PRUFSCHWERPUNKTE 2024

ie Osterreichische Finanzmarktaufsicht FMA Gberpriift, evaluiert und Gber-
arbeitet jedes Jahr ihre mittelfristige Risikoanalyse fiir die Finanzmarkte in
den kommenden fiinf Jahren und passt ihre mittelfristige Aufsichtsstrategie
entsprechend an. Gemaf ihrem vorbehaltlosen Bekenntnis zu groitmoglicher Trans-
parenz ihres aufsichtlichen Handelns kommuniziert sie vorab den beaufsichtigten
Unternehmen und dem gesamten Markt sowohl ihre Risikoanalyse als auch die daraus
abgeleiteten Aufsichts- und Priifschwerpunkte fiir das kommende Jahr (siehe Pub-
likation ,,Fakten, Trends und Strategien 2024).
Aus der ,Risikoanalyse 2024-2028“ sowie der darauf aufbauenden adaptierten mittel-
fristigen Aufsichtsstrategie hat die FMA 2023 folgende Aufsichts- und Prifschwer-
punkte flr das Jahr 2024 abgeleitet und festgelegt:
= RESILIENZ UND STABILITAT: Die Krisenfestigkeit der beaufsichtigten Finanzdienst-
leister:innen zu starken sowie die Stabilitit des Finanzmarktes Osterreich als Ganzes
zu wahren
= DIGITALER WANDEL: Die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und gleichzeitig die
damit verknupften Risiken konsequent zu adressieren
m NEUE GESCHAFTSMODELLE: Innovative Geschaftsmodelle méglichst friih regula-
torisch und aufsichtlich zu begleiten, um so die Innovationskraft des osterreichi-
schen Finanzmarktes zu fordern, fiir faire Wettbewerbsbedingungen Sorge zu tragen
und einen angemessenen Verbraucherschutz sicherzustellen
= KOLLEKTIVER VERBRAUCHERSCHUTZ: Den Schutz der Verbraucher:innen in einem
sich rasant verdndernden Umfeld - Stichworte: digitaler Wandel, verdndertes Kon-
sumentenverhalten, demografische Entwicklung, Zinswende - weiterzuentwickeln
= NACHHALTIGKEIT: Den Finanzmarkt und all seine Teilnehmer:innen beim Umbau
zu einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell regulatorisch und aufsichtlich zu beglei-
ten und zu unterstitzen
m SAUBERER FINANZPLATZ OSTERREICH: Die Sauberkeit und Reputation des Finanz-
platzes Osterreich auf allen Ebenen zu sichern
Mit diesen Aufsichts- und Priifschwerpunkten flir das Jahr 2024 hat die Aufsicht aktu-
elle Entwicklungen und Trends adressiert, die zum einen ein besonderes Risikopoten-
zial fur beaufsichtigte Unternehmen oder Mérkte bergen, zum anderen Chancen und
Potenziale fiir sie er6ffnen. Die proaktive Kommunikation dazu hat die Beaufsichtig-
ten auf Risikofelder in ihrem Geschaftsfeld aufmerksam gemacht und ihnen liberdies
die Moglichkeit gegeben, sich gezielt auf die risikoorientierten aufsichtlichen Schwer-
punkte 2024 vorzubereiten. Das hat Transparenz lber das aufsichtliche Handeln



geschaffen und das Risikobewusstsein gescharft. Zur Umsetzung der Aufsichts- und
Prifschwerpunkte hat die FMA daher im Berichtsjahr insbesondere folgende Projekte
umgesetzt.

RESILIENZ UND STABILITAT

Starken des vorausschauenden Aufsichtsansatzes - Adressierung von Vulnerabili-

taten - Weiterentwicklung der Sanierungs- und Abwicklungskonzepte

m Risiken identifizieren, eng monitoren und Vulnerabilitaten entschlossen adressieren:
Die geopolitischen, real- und finanzwirtschaftlichen Entwicklungen belasteten wie
erwartet die Finanzmarktteilnehmer. Daher kam der vorausschauenden Aufsichts-
arbeit mit Identifizierung und Adressierung von Vulnerabilitaten auf der Mikro- und
der Makroebene besondere Bedeutung zu. Im Zentrum standen neben den Auswir-
kungen der Inflation insbesondere
- das Zinsanderungsrisiko
- das Kreditrisiko als auch
- das Liquiditatsrisiko
der Unternehmen. Der Schwerpunkt auf Giberschieffende Entwicklungen im Immo-
biliensektor - sowohl bei Gewerbe- als auch bei Wohnimmobilien - wurde fortge-
setzt und vertieft. Fiir die Gewerbeimmobilien empfahl das Finanzmarktstabilitéts-
gremium (FMSG) die Einflihrung eines sektoralen Systemrisikopuffers. Fiir eine Ver-
langerung der KIM-V (Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmafinahmen-Verord-
nung) fehlten nach Einschatzung des FMSG die Voraussetzungen. Dazu wurden
auch themenspezifische Stresstests durchgefiihrt.

m Governance der Unternehmen stéarken: Eine starke und solide Governance ist die

Basis zur Bewaltigung von herausfordernden Zeiten. Durch

> Fit-&-Proper-Tests

-> Deep Dives

> thematische Schwerpunktanalysen sowie

- die Fortsetzung eines strukturierten Dialogs mit den Unternehmen

Abbildung 1: Aufsichts-
schwerpunkte der FMA 2024

Sauberer Finanzplatz

- Rechnungslegung und Berichterstattung: korrekte
Darstellung und Quantifizierung in finanzieller und
nichtfinanzieller Berichterstattung

- Europdisierung der Geldwéschepravention,
Erweiterung in den digitalen Raum - AMLA

- FMA als Kompetenzzentrum Governance -
Sanktionsregime

Nachhaltigkeit

- Integration der Klima- und Umweltrisiken
in Risikomanagement, Governance und
Strategie

- Transparenz: Fokus auf Offenlegung
und nichtfinanzielle Berichterstattung

- Greenwashing-Analysen bei Berichterstat-
tung und Einstufung von Nachhaltigkeit

RESILIENZ
UND

STABILITAT

DIGITALER
WANDEL

Kollektiver Verbraucherschutz
- Erschliefung neuer Medien und Kommuni-
kationskanéle, zielgruppengerechte Kommu-

nikation - Kooperation mit der OeNB KOLLEKTIVER NEUE
- Pravention von Anlagebetrug - Analyse und VERBRAUCHER- GESCHAFTS-
Nutzung sozialer Medien SCHUTZ MODELLE

- Market Monitoring mit Fokus auf digitalen Vertrieb
und Verédnderungen des Verbraucherverhaltens

Resilienz und Stabilitat

- Risiken identifizieren, monitoren und
adressieren

- Kapitalausstattung und Liquiditat
verbessern

- Governance der Unternehmen starken

- Fokus auf Immobilienrisiken und
Herausforderungen durch Zinswende

Digitaler Wandel

- Stabilitat der IKT-Systeme sicherstellen -
Mapping

- IT- und Cybersicherheit starken - DORA

- Krypto-Assets in Regulierung und
Aufsicht einbeziehen - MiCAR

Neue Geschiftsmodelle

- Regulatory Sandbox: Fokus auf neue
Anbieter unter MiCAR

- Anbieter unter MiCAR in die Aufsicht
einbeziehen

- Level Playing Field zwischen analogen
und digitalen Anbietern

17



STRATEGIE

18

AUFSICHTS- UND PRUFSCHWERPUNKTE 2024

wurden die Governance insgesamt und die Schliisselfunktionen und deren Inter-
aktion untereinander weiter verbessert und gestarkt.
® Integration neuer Wertpapierfirmen in Aufsichts- und Abwicklungsregime: Mit

Inkrafttreten und nationaler Anwendbarkeit des neuen Aufsichtsregimes fiir Wert-
papierfirmen (IFD!/IFR?) wurde eine neue Klasse von Wertpapierfirmen eingefiihrt.
Um deren reibungsfreie Integration in die laufende Beaufsichtigung sowie das
Abwicklungsregime (inklusive Aufbau eines eigenen nationalen, von der FMA
verwalteten Abwicklungsfonds) sicherzustellen, wurde hier ein Schwerpunkt
gesetzt.

m Intensivierung der Priifung der Abwicklungsfahigkeit der Kreditinstitute: Abwick-
lungsstrategien und Abwicklungspldane der Kreditinstitute waren verstarkt einem
,Realitdtscheck® zu unterziehen. Dazu wurden - zusatzlich zu laufenden , Off-Site“-
Analysen - realitdtsnahe Tests und Soll/Ist-Vergleiche durchgefiihrt. Ein Schwer-
punkt lag auf der Erprobung der Managementinformationssysteme (MIS) im Ab-
wicklungsfall.

DIGITALER WANDEL

Stand der Digitalisierung erheben - operationale Resilienz starken - DORA vorbe-
reiten

m Erhebung zum Stand der Digitalisierung auf dem &sterreichischen Finanzmarkt:

Die FMA hat bereits 2019 und 2021 umfassende Digitalisierungsstudien zum Oster-

reichischen Finanzmarkt durchgefiihrt. Im Jahr 2024 erfolgte eine weitere sektor-

Ubergreifende Erhebung, aus der die ,Austrian Digital Finance Landscape* abgelei-

tet wurde. Diese Digitalisierungslandkarte diente insbesondere dazu,

> den aktuellen Digitalisierungsgrad der Unternehmen in den verschiedenen
Finanzsektoren zu ermitteln

- einen Uberblick tiber die IT-Landschaft bei den beaufsichtigten Unternehmen zu
geben

- Verflechtungen zu anderen Marktteilnehmer in der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie zu erkennen und

- die Entwicklung der beaufsichtigten Unternehmen seit 2019 aufzuzeigen.
m Starkung der digitalen operationalen Resilienz der Unternehmen und des Finanz-
marktes: Die FMA hat auch 2024 einen Fokus auf die digitale operationale Resilienz
der Marktteilnehmer gelegt und deren Entwicklung analysiert. Dazu hat sie
- die Reifegrade der Beaufsichtigten im Management von Cyberrisiken erhoben
bzw. aktualisiert (Cyber Maturity Level Assessments)

- die Cyber Exercises der FMA weiter ausgerollt, um die Cyberresilienz der Unter-
nehmen zu tberpriifen

- ein Cloud Assessment fiir alle Sektoren durchgefiihrt

- die Auswirkungen von Anwendungen kiinstlicher Intelligenz auf die Geschafts-
modelle und Geschaftsprozesse evaluiert und bei der Risikobeurteilung bertick-
sichtigt

- in der Aufsichtstatigkeit einen Fokus auf Auswirkungen auf die Marktstabilitat

1 IFD - Investment Firm Directive: Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
27. 11. 2019 iiber die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Anderung der Richtlinien 2002/87/EG,
2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU (IFD).

2 IFR - Investment Firm Regulation: Verordnung (EU) 2019/2033 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
27.11. 2019 iiber Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen (IFR).



durch die Anwendung von kiinstlicher Intelligenz (etwa durch Herding oder
Schwelleneffekte) gelegt und
- bei Vor-Ort-Priifungen einen Schwerpunkt auf die IT-Sicherheit gesetzt.
m Digital Operational Resilience Act - DORA®: Seit 17.1.2025 ist die ,EU-Verordnung
Uber die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor“ (DORA) samt dazugehdri-

gen Level-2- und Level-3-MaRnahmen in Osterreich anzuwenden. DORA adressiert
und harmonisiert umfassend die Risiken aus den bei Finanzunternehmen ange-
wandten Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) mit dem Ziel, ihre
operationelle Widerstandsfahigkeit und Stabilitdt sicherzustellen. Sie bezieht
dabei auch IKT-Drittanbieter:innen, die als kritisch eingestuft werden, in ihren
Anwendungsbereich sowie die Aufsicht ein. Betroffene Finanzdienstleister:innen
und IKT-Drittanbieter:innen werden verpflichtet, zahlreiche digitale Sicherheits-
und Berichtspflichten einzuhalten, um die Anbieter:innen von Finanzdienstleistun-
gen widerstandsfahiger gegen Cyberangriffe zu machen und andere Risiken aus der
Nutzung von IKT zu mindern. Um diese Aufgaben erfolgreich zu bewaltigen, wird
die FMA verstarkt neue Technologien nutzen, deren Auswahl und Implementierung
durch das FMA-interne Innovation Lab unterstiitzt und vorangetrieben werden. Zur
Vorbereitung auf DORA hat die FMA
- ein internes Kompetenzzentrum fiir die sektoriibergreifend konsistente Anwen-
dung der neuen europdischen Regulierungen (den sogenannten DORA-Hub) ein-
gerichtet
- |IKT-Drittanbieter systematisch erfasst und entsprechend ihrer Kritikalitat eingestuft
- neue SupTech-Anwendungen fiir die FMA evaluiert und im Interesse einer effizien-
ten digitalisierten Aufsichtstatigkeit implementiert (z.B. bei Verbraucherbeschwer-
den und -anfragen, Analysen im Fondsbereich und bei Kapitalmarktprospekten)
- die organisatorischen und technischen Voraussetzungen fiir das ,Incident
Reporting® geschaffen und
- die Prifprogramme weiterentwickelt.

NEUE GESCHAFTSMODELLE

Implementierung von MiCAR - Ankniipfungspunkte bei bestehenden und neuen

Geschiftsmodellen

®m Implementierung von MiCAR - konzeptionelle Ausgestaltung und interne Organisa-
tionsstruktur: Die Befugnisse und Aufgaben der FMA im Rahmen der MiCAR (Mar-
kets in Crypto-Assets Regulation)* sind vielfaltig und reichen von Zulassungsver-
fahren, der Beantwortung von Rechtsfragen, der Vertretung Osterreichischer Inter-
essen in internationalen Arbeitsgruppen bis hin zu zahlreichen Tatigkeiten, die im
Zuge der laufenden Aufsicht auszuliben sind. Ein Kernpunkt der FMA-weiten Vorbe-
reitungen auf MiCAR war der Aufbau einer aufsichtlichen Struktur fir die Zulassung
und laufende Beaufsichtigung von Dienstleister:innen in Bezug auf Krypto-Assets
(Crypto-Asset Service Providers, CASPs), Emittenten von vermégenswertereferen-
zierten Token (Asset-Referenced Token, ART) und E-Geld-Token (E-Money Token,
EMT), das Monitoring von Whitepapers sowie die Vorbereitung auf die Marktbeob-

? Verordnung (EU) 2022/2554 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. 12. 2022 tiber die digitale
operationale Resilienz im Finanzsektor und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 648/2012,
(EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 2016/1011.

* Verordnung (EU) 2023/1114 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 31. 5. 2023 iiber Mérkte fiir Krypto-
werte und zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien
2013/36/EU und (EU) 2019/1937.
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achtung und die Marktmissbrauchsverfolgung. Zu diesem Zweck hat die FMA 2024

folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Definition und Integration der MiCAR-Aufbau- und Ablauforganisation

- Vorbereitung von Zulassung und laufender Aufsicht tiber CASPs, Emittenten von
ART und Emittenten von EMT

- Evaluierung des Einsatzes von kiinstlicher Intelligenz zur Prifung und Analyse
von Whitepapers fiir Krypto-Assets, die keine ART und EMT sind

- Konzeption und Vorbereitung der internen Prozesse fiir die Marktbeobachtung
und Marktmissbrauchsermittlung unter Berlicksichtigung des Umfangs der zu
beaufsichtigenden Institute.

m Ankniipfungspunkte bei bestehenden und neuen Geschaftsmodellen zur MiCAR:

Gemal ihres integrierten Aufsichtsansatzes hat die FMA mogliche Ankniipfungs-

punkte der MiCAR zu Banken, FinTech-Anfragen, zum Betrieb der Regulatory Sand-

box sowie zur Pravention von Geldwascherei und Terrorismusfinanzierung identifi-

ziert, analysiert und aufsichtsrechtlich erfasst. Insbesondere hat die FMA geprift,

ob beaufsichtigte Institute oder neu interessierte Zulassungswerber MiCAR-Ge-

schaftsmodelle anbieten. In diesem Zusammenhang hat die FMA folgende Malinah-

men gesetzt:

- Dialog mit Kreditinstituten, die planen, Dienstleistungen und Produkte in Bezug
auf Krypto-Assets an Privatkund:innen zu vertreiben

- Analyse und Berticksichtigung der Conduct- und Governance-Themen bei der
MiCAR-Implementierung

> Beobachtung der Marktentwicklungen bei Krypto-Assets sowie integrierte Beurtei-
lung neuer Geschaftsmodelle und Aufbau der Strukturen zur konsequenten Be-
kampfung unerlaubt tatiger Anbieter:innen im Hinblick auf die MiCAR-Umsetzung

- Verbraucherinformation und -kommunikation zu MiCAR

- ldentifikation potenzieller innovativer Geschaftsmodelle zur Weiterentwicklung
der Regulatory Sandbox unter besonderer Beriicksichtigung der neuen Méglich-
keiten, die MiCAR bietet, sowie Beobachtung der Marktentwicklungen

- Update ,Fintech Navigator“ zur Berlicksichtigung der MiCAR

> Beobachtung und Analyse sowie Vernetzung und gezielte Abstimmung mit euro-
paischen Schwesterbehdrden bei Antrdgen von grenziiberschreitend tatigen
VASPs*/CASPs, um Aufsichtsarbitrage zu verhindern und die Null-Toleranz-Poli-
tik der FMA auch im Kryptosektor konsequent weiterzuentwickeln

> Analyse der Geldwéscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiken bei Koopera-
tionsmodellen zwischen der traditionellen Finanzbranche und dem Kryptosektor.

KOLLEKTIVER VERBRAUCHERSCHUTZ
Versicherungsvertrieb - Betrugspravention - digitaler Vertrieb - Zahlungsdienste
m Versicherungsvertrieb: Ein Aufsichtsschwerpunkt lag auf der Einhaltung der recht-

lichen Vorgaben fiir die unternehmensinternen Produktentwicklungs- und Pro-
duktfreigabeverfahren bei Versicherungsanlageprodukten. Unter Anwendung der
Vorgaben der Europdischen Versicherungsaufsichtsbehdrde EIOPA® wurde sicher-
gestellt, dass Versicherungsanlageprodukte entwickelt werden, die dem Bedarf des
Zielmarktes entsprechen, also den Zielen, Interessen und Merkmalen der Kund:in-

5 Virtual Assets Provider
¢ ,EIOPA Methodology to assess value for money in the unit linked market*, EIOPA-BOS-22/482.



nen Rechnung tragen, und dass negativen Auswirkungen fiir die Kund:innen vorge-
beugt wird. Dazu werden auch Vor-Ort-Priifungen zu Themen des Versicherungs-
vertriebs sowie ,Product Oversight and Governance® (POG) durchgefiihrt und auf-
sichtliche Erwartungshaltungen an die unternehmensinterne Ausgestaltung der
POG-Anforderungen bei Versicherungsanlageprodukten kommuniziert.

= Pravention von Anlagebetrug: Angesichts der anhaltenden und massiven Zunahme
von Anlagebetrug hat die FMA ihre zielgruppenorientierte Verbraucherinformation
verstarkt und neue Medienkanale erschlossen. Dazu gehdren Kooperationen etwa
mit der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) sowie die Evaluierung einer
gemeinsamen Vorgehensweise mit verschiedenen Stakeholdern.

m Market Monitoring mit Fokus auf den digitalen Vertrieb: Das Market Monitoring

wurde mit Fokus auf die Verjingung des Kapitalmarktes und der damit einherge-
henden spezifischen Risiken ausgebaut. Ein spezieller Fokus lag auf dem digitalen
Vertrieb und Onlineplattformen. Eine ,Deep Dive“-Analyse verglich Altersgruppen
und deren Anlageverhalten im Hinblick auf Unterschiede bei den typischerweise
eingegangenen Risiken - etwa mangelnde Diversifikation oder vermehrte Handels-
aktivitaten.

m Conduct-Schwerpunkt zu Rechten und Pflichten bei der Nutzung von Zahlungs-
diensten: Verbraucherschutzbehorden, die Europdische Bankenaufsichtsbehorde
EBA und die FMA nehmen vermehrt Phishing und Social Engineering Fraud wahr.
Die FMA hat daher im Rahmen ihrer gemaR Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG 2018)
Ubertragenen Befugnisse einen Schwerpunkt auf die Einhaltung der Pflichten ge-
setzt, die Kreditinstitute zur Transaktionsiiberwachung/Transaktionsrisikoanalyse
haben. Dazu wurde in einem ersten Schritt ein Marktiiberblick tber die Trans-
aktionsliberwachungsmechanismen” und die Kundeninformationen ausgewahlter
Kreditinstitute gewonnen. Auffalligkeiten und Erwartungshaltung der Aufsicht
sowie Best Practices wurden anschliefend mit dem Markt diskutiert, damit die
Marktstandards zur Préavention von Betrugsfallen angehoben werden.

NACHHALTIGKEIT
Integration der Klima- und Umweltrisiken - Vertiefung der Greenwashing-Analysen
®m Integration der Klima- und Umweltrisiken in Risikomanagement, Governance und

Strategie: Im Zuge des Europdischen Green Deals haben FMA und OeNB an der
Durchfiihrung der Szenarioanalyse 2024 fokussiert auf den 6sterreichischen Markt
mitgearbeitet. Dartiber hinaus wurden auf nationaler Ebene Klimastresstests in
mehreren Sektoren und Branchen durchgefiihrt. Die verwendeten Klimaszenarien
basierten auf den Vorgaben der Szenarioanalyse der Europdischen Kommission.
Uberdies war die Uberpriifung der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in Risiko-
management, Strategie und Governance im Rahmen des bankaufsichtlichen Beur-
teilungs- und Uberpriifungsprozesses SREP ein Aufsichts- und Priifschwerpunkt
der FMA. Dabei wurden die Ergebnisse aus dem Implementierungscheck des FMA-
Leitfadens zu Nachhaltigkeitsrisiken berlcksichtigt und den beaufsichtigten Unter-
nehmen durch die Weiterentwicklung des Leitfadens eine breite Wissensbasis der
aufsichtlichen Erwartungshaltung bereitgestellt.

m Vertiefung der Greenwashing-Analysen bei Transparenz und Offenlegung von Nach-

haltigkeit: Die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen zu Sustainable

7 GemdfR Art. 2 DelVO (EU) 2018/389.
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Finance und der damit verbundenen Transparenzvorschriften wurde verstarkt in
die laufende Aufsichtstatigkeit integriert. Dies betraf insbesondere die Umsetzung
der neuen Anforderungen aus der Informationspflicht zu Nachhaltigkeitsaspekten
gemal CSRD®. Auch eine Analyse und Priifung der bestehenden Berichts- und
Offenlegungserfordernisse zu Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Taxonomie-
verordnung®, insbesondere deren Artikel 8, wurde etabliert. Die Offenlegungen
gemaR der Offenlegungsverordnung (SFDR?), Taxonomie-VO sowie der ,Richtlinie
zur nichtfinanziellen Berichterstattung” (NFRD!) dienen der Reduktion des Risikos
von Greenwashing. Um dieses Risiko weiter zu senken, wurde der Bekampfung von
Greenwashing bei Fonds und im Vertrieb Prioritat eingerdumt. Auch in der Versi-
cherungs- und Pensionskassenaufsicht lag ein Fokus auf konvergenten Aufsichts-
ansatzen und effektiven MaBnahmen zur Vermeidung von Greenwashing. Die Fort-
setzung des Prifschwerpunkts zur Nachhaltigkeit im Vertrieb von ESG-Finanzpro-
dukten durch Banken wurde weiterentwickelt.

SAUBERER FINANZPLATZ
Transparenz - Weiterentwicklung der Priavention von Geldwascherei
m Social Media Monitoring: Im Kampf gegen Marktmissbrauch wurden Prozesse und

Systeme zum laufenden einschlégigen Monitoring von Social Media evaluiert und
ein Konzept zur Umsetzung erarbeitet.

= Transparenzvorschriften: Im Rahmen der laufenden Marktbeobachtung wurde

besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen an
die Osterreichischen Anleihenemittenten hinsichtlich der Transparenzvorschriften
(Ad-hoc-Publizitat und Directors’ Dealings) sowie der Compliance mit der Markt-
missbrauchsregulierung MAR*? (Insiderlisten und Handelsverbote) gelegt. Dazu
wurden anlassbezogen Ermittlungen gefiihrt sowie Compliance-Priifungen zu
Sperrfristen und Insiderlisten stichprobenartig durchgefiihrt.

m Whistleblowing: Um den Anstieg an Whistleblowermeldungen effizient und effektiv

zu bewaltigen, wurden IT-Losungen zur Erfassung der Whistleblower-Hinweise
sowie zum Monitoring der Prozesse, MalRnahmen und Ergebnisse evaluiert und
umgesetzt. Die Ergebnisse des RH-Priifberichts wurden umgesetzt sowie die Pro-
zesse nach dem Hinweisgeberschutzgesetz in Abstimmung mit der Auslegung
durch die betroffenen Ministerien weiterentwickelt.

m Kampf gegen Geldwascherei und Terrorismusfinanzierung GW/TF): Die konsequente

Null-Toleranz-Politik der FMA wurde sektoriibergreifend weiterentwickelt, und der
strenge MaRstab in der Registrierung von VASPs wurde in das neue Regime unter
MiCAR Uberfuhrt. Die Awareness fiir die strengen GW/TF-Anforderungen wurde in
allen Regionen und Branchen weiter ausgebaut. Der Prifschwerpunkt auf beson-

& Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. 12. 2022 zur Anderung der Verord-

nung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltig-
keitsberichterstattung von Unternehmen.

° Verordnung (EU) 2020/852 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18. 6. 2020 tiber die Einrichtung eines

Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Anderung der Verordnung (EU) 2019/2088.

1 Verordnung (EU) 2019/2088 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 27. 11. 2019 iiber nachhaltigkeits-

bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

1t Richtlinie 2014/95/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 22. 10. 2014 zur Anderung der Richtlinie

2013/34/EU im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversitdt betreffender Informationen durch
bestimmte groe Unternehmen und Gruppen.

12 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. 4. 2014 iiber Marktmissbrauch

(Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europdischen Parlaments und des
Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission.



ders risikoanfallige Transaktionen sowie des Know-Your-Customer-Prinzips wurde
weitergeflihrt. Um komplexe Aufsichtsfélle (on- und off-site) effizient und effektiv
verfolgen zu kdnnen, wurde die enge Zusammenarbeit mit der Financial Intelli-
gence Unit (FIU) im Bundeskriminalamt sowie den Staatsanwaltschaften intensi-
viert. Ein weiterer Fokus lag auf neuen Anséatzen in der Gruppenaufsicht. Im Uber-
gangszeitraum zur Anwendung der MiCAR wurden Beobachtung, Analyse, Vernet-
zung und gezielte Abstimmung mit europdischen Schwesterbehdrden bei Antragen
von grenziiberschreitend tatigen VASPs/CASPs gestarkt, um Aufsichtsarbitrage zu
verhindern und die Null-Toleranz-Politik auch im Kryptosektor konsequent fort-
zufiihren. Der strukturierte Dialog mit Beaufsichtigten und Stakeholdern wurde
ausgebaut, um die Erwartungshaltung der FMA zur Pravention von Geldwascherei
und Terrorismusfinanzierung aktiv und konkret zu kommunizieren.

m Vorbereitung auf das neue EU-Regulierungspaket zu GW/TF: Ziel ist es, die FMA als

nationale Geldwascheaufsicht fiir den Finanzmarkt im kinftigen Gefiige der neu
geschaffenen EU-Geldwaschebehérde AMLA (Anti-Money Laundering Authority) zu
positionieren, die sich auf das Netzwerk der nationalen Aufseher stiitzt.

m Ubernahme der Aufsichtskompetenz im Sanktionenrecht: Vorbereitung auf die

schrittweise Ubernahme der Aufsichtskompetenz fiir das Sanktionenrecht, die der-
zeit noch von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) wahrgenommen wird.
m Weiterentwicklung der FMA-Policies:

- Evaluierung der Heatmap der europdischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-
horde ESMA fir die Priorisierung von Verwaltungsstrafverfahren sowie der
Opportunitats-Policy.

- Die Strafbemessung bei der Fiihrung von GW/TF-Verfahren wurde im Lichte der
Empfehlungen?®® der Europaischen Bankenaufsichtsbehdrde EBA evaluiert.

- Die FMA-Policy zur Fiihrung von Verfahren betreffend EinzelverstoRe im Kampf
gegen Geldwéscherei und Terrorismusfinanzierung ist entsprechend der aktuel-
len Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) zu evaluieren und
gegebenenfalls weiterzuentwickeln.

Neben den Aufsichts- und Priifschwerpunkten fiir die beaufsichtigten Markte und
Unternehmen hat sich die FMA auch interne Ziele zur Hebung von Synergien in der
integrierten Aufsicht, zur Steigerung von Effizienz und Effektivitat der Aufsichtstatig-
keit sowie zur Verbesserung der Nachhaltigkeit im laufenden Geschaftsbetrieb
gesetzt. Der Schwerpunkt lag dabei im Berichtsjahr auf einer ganzen Reihe von Pro-
jekten, die die FMA auf ihrem Weg zu einer voll digitalisierten Aufsicht voranbringen.
Uberdies hat die FMA im Berichtsjahr ihr groRes Change-Programm ,,Fit for Future -
FMA 2025“ abgeschlossen (> Seite 13).

13 EBA AML Implementation Review.
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DAS GESAMTWIRTSCHAFTLICHE
UMFELD

ehrere Schlisselfaktoren pragten das abgelaufene Jahr. Die allméahliche
M Normalisierung der Inflation spielte eine zentrale Rolle. Nach dem starken
Inflationsdruck der Vorjahre begannen sich die Preissteigerungsraten zu
stabilisieren, was den groflen Zentralbanken ermdglichte, ihre Geldpolitik schritt-
weise zu lockern. Die Geopolitik blieb ein entscheidender Einflussfaktor. Geopoliti-
sche Konflikte und protektionistische Tendenzen belasteten weiter den Welthandel
und flhrten zu einer Fortsetzung der Fragmentierung der globalen Wirtschaft und der
Neuausrichtung von Lieferketten. Die digitale Transformation und die Fortschritte bei
Kl-Technologien beschleunigten sich 2024 weiter und hatten einen nachhaltigen Ein-
fluss auf die globale Wirtschaft.

GLOBALE ENTWICKLUNG

Die Entwicklung der Weltwirtschaft verzeichnete im Jahr 2024 deutliche regionale
Unterschiede. Die Industriestaaten im Aggregat erreichten laut Schatzung des Interna-
tionalen Wahrungsfonds (IWF)! ein Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP)
von +1,7 % und blieben damit auf dem Niveau des Vorjahres. Als groRter Wachstums-
motor erwiesen sich die USA, deren Wirtschaft sich resilient zeigte. Die robuste Kon-
sumnachfrage, der stabile Arbeitsmarkt und ein positives Geschéaftsklima trugen laut
IWF zu einem Wachstum des jahrlichen realen BIP von +2,8 % bei. Deutlich zuriickhal-
tender entwickelten sich hingegen die meisten groflen Volkswirtschaften in Europa
und Japan, die weiter mit strukturellen Herausforderungen wie erhéhten Energie- und
Lohnkosten zu kdampfen hatten und insgesamt an Wettbewerbsfahigkeit einbiiten. In
den Entwicklungs- und Schwellenldandern zeigte sich im Jahr 2024 ebenfalls eine unter-
schiedlich ausgepragte Dynamik, sie erreichten laut IWF im Aggregat +4,2%. Wahrend
Indien (+6,5%) und Teile Stidostasiens ein robustes Wachstum verzeichneten, kampfte
China (+4,8%) weiterhin mit Problemen im Immobiliensektor und demografischen
Herausforderungen, was sein Wachstum deutlich unter den historischen Raten hielt.

EUROPA

Die europdische Wirtschaft prasentierte sich im Jahr 2024 mit gemischten Signalen.
Das BIP-Wachstum in der gesamten Eurozone erreichte laut Schatzungen von Eurostat
+0,8 %?2, wobei deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten zu ver-

I Internationaler Wéahrungsfonds (2025): World Economic Outlook, January Update.
2 Europdische Kommission (2024): Herbstprognose 2024.
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Grafik 1: Entwicklung des
Olpreises 2020-2024
(in €, Quelle: Refinitiv)

Grafik 2: Entwicklung des
CO,-Preises 2020-2024
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Grafik 3: Entwicklung der
Strom- und Gaspreise 2020-2024
(in €, Quelle: Refinitiv)

Grafik 4: Entwicklung des
Baltic Dry Index 2020-2024
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Grafik 5: Entwicklung des
Bruttoinlandsprodukts 2020-2024
(in %, Quelle: Eurostat)
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Grafik 6: Entwicklung der
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Grafik 7: Entwicklung der
Staatsschuldenquote 2020-2024

Grafik 8: Entwicklung der
Inflation 2020-2024
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zeichnen waren (> Grafik 5). In Spanien wuchs die Wirtschaft laut Eurostat real um
+3,2%, wihrend Osterreich und Deutschland das zweite Jahr in Folge ein negatives
Wirtschaftswachstum verzeichneten (-0,6 % bzw. —0,2%). Nach den Krisen der Vor-
jahre stabilisierte sich der Energiemarkt (> Grafiken 1, 3 und 4), was zur Reduktion der
Inflationsraten beitrug (> Grafik 8) und die Planungssicherheit fir Unternehmen und
Private verbesserte. Die Preise flir Energie waren jedoch weiterhin deutlich hoher als
in anderen Weltregionen, was sich nachteilig auf die Wettbewerbsfahigkeit auswirkte.
Die Arbeitslosigkeit entwickelte sich in den meisten europdischen Landern relativ sta-
bil (> Grafik 6), wahrend der Fachkraftemangel in vielen Branchen zunehmend zum
Problem wurde. Trotz moderat steigender Arbeitslosenquoten litten viele europai-
sche Lander unter einem ausgeprégten Mangel an qualifizierten Arbeitskraften in
Schlisselbranchen, was Produktionsengpasse verursachte und Innovationspoten-
ziale einschrankte. SchlieBlich beeinflusste die Abhangigkeit Europas von globalen
Handelsketten und Exportmarkten die Konjunktur erheblich. Die verhaltene Entwick-
lung wichtiger Handelspartner und die fortdauernden geopolitischen Spannungen
dampften die Exportnachfrage, wahrend gleichzeitig die Bemiihungen um strate-
gische Autonomie und die Neuausrichtung von Lieferketten zu Anpassungskosten
flihrten.

OSTERREICH

Die dsterreichische Wirtschaft schrumpfte im Jahr 2024 zum zweiten Mal in Folge. Das
Wirtschaftswachstum lag laut Schatzungen von Eurostat mit —0,6 % nur knapp Uber
dem Wert des Vorjahres. Die Inflation war im Jahresverlauf aufgrund nachlassender



Energiepreise und staatlicher Unterstiitzungen riicklaufig und naherte sich dem Ziel-
wert der EZB von 2% an. Auf dem Arbeitsmarkt erhdhte sich die Arbeitslosenquote,
wobei bestimmte Branchen trotzdem unter dem Fachkraftemangel litten (> Grafiken 9
und 10). Die schwache internationale Konjunkturdynamik, die Nachwehen der Zins-
wende, der hohe Kostendruck im internationalen Vergleich und generelle Unsicher-
heit wirkten sich insbesondere auf den Bausektor, die Industrie und den Handel aus.
Die Abhangigkeit von Exporten, insbesondere nach Deutschland, blieb ein zentrales
Merkmal der dsterreichischen Industrie, was angesichts der verhaltenen Entwicklung
des wichtigsten Handelspartners zu einer Wachstumsbremse wurde. Der Tourismus-
sektor setzte seine Erholung fort und nédherte sich wieder dem Niveau vor der Pande-
mie an. Die Staatsschuldenquote blieb laut Schatzungen von Eurostat mit rund 80 %
des BIP auf erhéhtem Niveau, was den fiskalischen Spielraum fiir die Unterstiitzung
von Investitionen einschrankte.

Grafik 9: Entwicklung der
offenen Stellen in Osterreich
2020-2024 (in Tsd., Quelle: HSV,
AMS, Eurostat, BMASK)
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Grafik 10: Entwicklung der
Beschdftigungsquote in Osterreich
2020-2024 (in Tsd., Quelle: AMS,
Eurostat, BMASK)
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Grafik 11: Wechselkursentwicklung
EUR-USD/JPY/CHF/GBP/CNY 2024
(Quelle: EZB)
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INTERNATIONALE FINANZ- UND KAPITALMARKTE

DIE INTERNATIONALEN _
FINANZ- UND KAPITALMARKTE

as Jahr 2024 markierte eine Wende auf den internationalen Finanz- und

Kapitalméarkten, geprigt vom Ubergang der globalen Geldpolitik zu einem

Lockerungszyklus. Die groRen Zentralbanken leiteten Zinssenkungen in
unterschiedlichem Umfang ein, nachdem die Inflation nachhaltige Riickgénge zeigte.
Die geldpolitische Neuausrichtung fiihrte zu einer Entspannung auf den Kreditmark-
ten. Die Technologiewerte fiihrten weiterhin die Aktienmérkte an, die Marktbreite
verbesserte sich im Jahresverlauf. Die Anleihenmarkte wurden von sinkenden Zinsen
unterstiitzt. Gleichzeitig sorgten gemischte wirtschaftliche Indikatoren und die
Unsicherheit aufgrund geopolitischer Geschehnisse und Ankiindigungen fiir Schwan-
kungen. Auf den Wahrungsmarkten bewirkte u.a. der abwartende Zugang der US-
Notenbank gegen Jahresende eine Aufwertung des US-Dollars gegenliber dem Euro.

GELDPOLITIK UND WAHRUNGEN

Die globale Geldpolitik durchlief 2024 eine Wende, als die groBen Zentralbanken ihre
restriktive Haltung lockerten. Die Europédische Zentralbank (EZB) leitete im Juni den
Zinssenkungszyklus ein, nachdem sich der sinkende Inflationstrend in Europa ver-
festigte. Insgesamt erfolgten bis Jahresende vier Leitzinssenkungen im Umfang von je
25 Basispunkten. Dariiber hinaus entschied die EZB im Mé&rz im Rahmen der Uber-
arbeitung des geldpolitischen Handlungsrahmens, den Abstand zwischen dem Zins-
satz fur Hauptrefinanzierungsgeschafte und dem Zinssatz fiir Einlagefazilitaten von
bisher 0,50% auf 0,15% mit Wirkung zum 18. 9. 2024 zu reduzieren. Dadurch sank
der Hauptrefinanzierungssatz um weitere 35 Basispunkte. Die US-Notenbank Federal
Reserve begann im September mit Zinssenkungen. Nach einem ersten Schritt von
50 Basispunkten folgten noch zwei weitere Senkungen. Aufgrund des robusten
Arbeitsmarktes und des umfangreicheren Mandats der Fed sind die Erwartungen
gegen Jahresende im Hinblick auf weitere Zinssenkungen verhaltener als in Europa.
Die Bank of Japan hob erstmals seit 2007 die Zinsen an und beendete ihre Negativ-
zinspolitik.

Auf dem Wahrungsmarkt zeigte der US-Dollar auf Jahressicht zwar relative Starke und
legte gegeniiber dem Euro Uber 6 % zu, verlor jedoch temporar gegeniiber dem Euro
an Boden, als die Fed im September zum ersten Mal die Zinsen senkte (> Grafik 11).
Das britische Pfund profitierte von einer verbesserten Wirtschaftsperspektive und
legte auf Jahressicht ebenso gegeniliber dem Euro liber 4% zu. Der Schweizer Franken
holte die Verluste aus der ersten Jahreshalfte weitgehend auf und verlor insgesamt
knapp 1% gegeniiber dem Euro. In der CESEE-Region wertete im abgelaufenen Jahr



insbesondere der ungarische Forint ab, der polnische Zloty konnte aufgrund der sta-
bilen Wirtschaftslage zulegen. Die Wahrungen der Schwellenlander entwickelten sich
uneinheitlich. Die Kryptowerte, insbesondere Bitcoin, verzeichneten deutliche Kurs-
gewinne, unterstltzt durch die Zulassung von Bitcoin-ETFs und das wachsende insti-
tutionelle Interesse.

KREDITMARKTE

Die Kreditmarkte verzeichneten 2024 eine Erholung, da die niedrigeren Zinsen die
Finanzierungsbedingungen fiir Unternehmen und Haushalte verbesserten. Die her-
ausfordernde internationale Wirtschaftslage und die allgemeine Unsicherheit dampf-
ten jedoch den Aufschwung. In Europa verzeichnete das Unternehmenskreditwachs-
tum, das im Aggregat seit September 2023 riicklaufig war, ab Juni 2024 wieder posi-
tive Wachstumszahlen. Im Landervergleich entwickelte es sich jedoch heterogen:
Wahrend das Unternehmenskreditwachstum in Griechenland Ende des Jahres +12,3%
betrug, ist es in Luxemburg um -13,6 % gesunken. In Deutschland lag der Wert Ende
des Jahres bei +1,2%, in Frankreich bei +1,7% und in Spanien bei +0,8%. In Oster-
reich betrug der Wert zum Jahresende +1,9 %.

Eine dhnliche Entwicklung ist im Segment der Kredite an private Haushalte zu beob-
achten, wo das Kreditwachstum im europdischen Aggregat zu Jahresbeginn ricklau-
fig war, sich dann aber wieder positiv entwickelte. Zu den Landern mit dem hdchsten
Kreditwachstum an private Haushalte gehdren Ende 2024 Bulgarien (+21,6 %), Kroa-
tien (+12,1%) und Rumanien (+11,0%). In Griechenland (-3,1%), Frankreich (-1,7 %)
und Osterreich (-0,6%) war das Kreditwachstum zu diesem Zeitpunkt negativ.
Wesentlicher Treiber der Kredite an private Haushalte sind vor allem Finanzierungen
fir Wohnbauzwecke und in einem etwas kleineren Ausmafl Konsumkredite.

Das Wachstum von Wohnbaufinanzierungen war ebenfalls zu Jahresbeginn riicklau-
fig, stieg aber zum Jahresende wieder auf +0,5 %. Auch hier sind heterogene Entwick-
lungen zu beobachten, wobei das Kreditwachstum tiber das Jahr hinweg in Griechen-
land, Frankreich und Osterreich am niedrigsten war. Osterreich weist mit einem Jah-
resendwert von -1,5% ebenfalls ein im europdischen Vergleich niedriges Wohnbau-
kreditwachstum auf.

AKTIENMARKTE

Viele internationale Aktienmarktindizes konnten im abgelaufenen Jahr erneut Zuge- Grafik 12: Internationale Aktien-
indizes 2024 (Verdnderung in %,

winne verzeichnen und teilweise neue Allzeithéchststdande markieren. Die US-Markte AP
Quelle: Refinitiv)

setzten ihre starke Performance fort, wobei Technologieunternehmen, insbesondere

= ATX
die ,Magnificent Seven®, weiterhin als wichtige Markttreiber fungierten. In ihrem iz :Sgéwommp.
Windschatten legte aber auch der breite Markt wieder zu. Sowohl der S&P 500 als 4o = STOWX Europe 600 Banks
auch der Nasdaq 100 gewannen auf Jahressicht um mehr als 25%. Der européische 30 o ik rope 00 Insurance

Aktienmarkt verzeichnete moderatere Zuwéachse, wie die Entwicklung des Stoxx 600 = PSR

(+9,5 %) zeigt. Die beste Performance europaischer Indizes verzeichnete der DAX mit
einem Zuwachs von 18,9 % (> Grafik 12).

Auf Sektorebene konnten in Europa Finanztitel starker zulegen, wahrend Titel aus 5
dem Industriesektor unterdurchschnittlich performten. In den Schwellenldndern 0
zeigte sich eine stark differenzierte Entwicklung, wobei China mit strukturellen

,L\x
Herausforderungen im Immobiliensektor kdampfte, wahrend der indische Markt SRR
dank robustem Wirtschaftswachstum und Reformen eine starke Performance zeigte.
Insgesamt legte der MSCI Emerging Markets Index auf Jahressicht um rund 8% zu.
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Grafik 13: Yield-Spread 2020-2024
(in Basispunkten, Quelle: Refinitiv)
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Grafik 14: Renditen 10-jGhriger
Staatsanleihen 2020-2024
(Quelle: OeNB)
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INTERNATIONALE FINANZ- UND KAPITALMARKTE

Trotz einer Uberwiegend positiven Entwicklung gab es auch kurzfristige Riicksetzer.
Im August loste z.B. eine Leitzinserh6hung der japanischen Notenbank weltweit
Turbulenzen aus, die kurzfristigen Verluste konnten jedoch bald wieder aufgeholt
werden.

ANLEIHENMARKTE

Die Anleihenmaérkte wurden im Jahr 2024 von der Wechselwirkung unterschiedlicher
Einflussfaktoren gepragt. Zu den wichtigsten Bestimmungsfaktoren im Bereich der
Staatsanleihen zahlten u. a. die strategischen Zinsanpassungen der fiihrenden Zentral-
banken vor dem Hintergrund einer sinkenden Inflation, geopolitische Spannungen
und anhaltend hohe Staatsdefizite. In den USA fiel die Rendite 10-jahriger US-Staats-
anleihen im September temporar deutlich unter 4%, politische Entwicklungen und
damit einhergehende Unsicherheiten lieRen sie jedoch bis zum Jahresende wieder
auf 4,6 % ansteigen (> Grafik 13). Am europdischen Markt flir Staatsanleihen sorgte der
Budgetstreit in Frankreich in der zweiten Jahreshalfte fiir Aufsehen. Die Rendite fran-
zOsischer Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren kletterte von rund 2,6 % zu
Jahresbeginn auf 3,2% zum Jahresende (> Grafik 14). Der Risikoaufschlag 10-jahriger
franzdsischer Schuldverschreibungen gegeniiber der deutschen Benchmark mit gleicher
Laufzeit stieg im Jahresverlauf deutlich an, wahrend er bei anderen europdischen
Landern zumeist riickldufig war. Das Segment der Unternehmensanleihen profitierte
von der Erwartung der Investoren auf eine ,,weiche Landung” der Wirtschaft. Die Risi-
kopramien waren auf Jahressicht tendenziell riicklaufig, am deutlichsten zeigte sich
die Entwicklung im risikoreichen High-Yield-Segment.



OSTERREICHISCHER FINANZMARKT

DER OSTERREICHISCHE
FINANZMARKT

in komplexes Spannungsfeld unterschiedlicher Einflussfaktoren pragte den
E Osterreichischen Finanzmarkt im abgelaufenen Jahr. Die globalen Heraus-
forderungen - geopolitische Spannungen und kriegerische Auseinanderset-
zungen, protektionistische Tendenzen und die Fragmentierung des Welthandels sowie
eine schwache Wirtschaftsentwicklung - hinterlieBen ihre Spuren. Unterstiitzend
wirkten hingegen der nachlassende Inflationsdruck und die damit einhergehende
Trendwende in der Zinspolitik. Diese geldpolitische Wende, die grundséatzlich fir
freundlichere Finanzierungsbedingungen sorgt, wird jedoch von der generellen Un-
sicherheit gebremst, die sich weiterhin auf Investitionen und den Konsum auswirkt.
Insgesamt hat sich das 6sterreichische Finanzsystem in diesem schwierigen Umfeld
stabil entwickelt.

DIE MARKTE

DER KREDITMARKT

Die nachlassende Dynamik bei Unternehmenskrediten setzte sich im Jahr 2024 fort.
Wahrend das Kreditwachstum im August im Jahresvergleich gerade einmal +0,7%
betrug, waren es zum Jahresende immerhin +1,9%. Nachfrageseitige Griinde fiir diese
Entwicklung sind die maRigen Wirtschaftsaussichten, ein riickldufiger Finanzierungsbe-
darf fir Anlageinvestitionen bzw. ein Rlickgang des Finanzierungsbedarfs fiir Lagerhal-
tung und Betriebsmittel. Angebotsseitig kam es zudem zu einer vorsichtigeren Kredit-
vergabe durch die Banken aufgrund einer zunehmend angespannten Risikosituation?.
Die Risikoeinschatzung zur allgemeinen Wirtschaftslage hat sich nicht verbessert, einige
Schliisselbranchen waren besonders herausgefordert. Das Bestandswachstum von
Unternehmenskrediten blieb in Osterreich wie im Jahr davor weiterhin (iber dem
Wachstum im Euroraum.

Bei der Kreditvergabe an private Haushalte deuteten sich nach einem historischen
Nachfragetief erste Anzeichen einer Erholung an, begtinstigt durch das riicklaufige Zins-
niveau. Die Aufschliisselung der Kredite an private Haushalte nach dem Verwendungs-
zweck zeigt bei Wohnbaukrediten im Bestand zwar immer noch einen nominalen Riick-
gang von -1,5% zum Jahresende, der Wert fiel aber besser aus als zu Jahresbeginn
(=2,5%). Bei der Neukreditvergabe setzte ab etwa der Jahresmitte eine Trendwende
ein. Die Vergabe neuer Kredite fir Wohnbauzwecke ist in Osterreich von € 10,4 Mrd. im

1 0eNB (2025): Bank Lending Survey Jdnner 2025.
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Grafik 15: Verteilung des Brutto-
emissionsvolumens verzinslicher
Wertpapiere in Osterreich 2024
(in %, Quelle: OeNB, Stand:
8.4.2025)
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Tabelle 1: Bestinde
verzinslicher Wertpapiere
Gsterreichischer Emittenten
nach Gldubigersektoren
2024-2025 (in Mio. €, Quelle:
OeNB, Stand: 8. 4. 2025)

Grafik 16: Entwicklung des ATX TR
2024 (Quelle: Refinitiv)
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OSTERREICHISCHER FINANZMARKT

Jahr 2023 auf € 11,3 Mrd. 2024 gestiegen. Das Jahreswachstum bei Konsumkrediten
erreichte zum Jahresende +4,7 %.

DER KAPITALMARKT

EMISSIONSTATIGKEIT UND BESTANDE VERZINSLICHER WERTPAPIERE
Das Bruttoemissionsvolumen verzinslicher Wertpapiere von Anséssigen in Osterreich
- Uber alle Sektoren hinweg - betrug im Jahr 2024 € 233 Mrd. zum Nennwert. Das
bedeutet einen Riickgang von € 87,9 Mrd. bzw. 27 % zum Vorjahr, der auf eine erheb-
lich geringere Emissionstétigkeit der finanziellen Kapitalgesellschaften zuriickzufiih-
ren ist. Die bedeutendsten Emittentengruppen waren der Staat mit € 133 Mrd. und
die finanziellen Kapitalgesellschaften mit € 93,7 Mrd. Gemessen am Gesamtvolumen
entfielen auf den Staat etwa 57 % und auf die finanziellen Kapitalgesellschaften rund
40% (> Grafik 15).

Die Bestande verzinslicher Wertpapiere in Osterreich stiegen 2024 weiter an. Das Volu-
men erhohte sich von € 553,5 Mrd. im Jahr 2023 auf € 597,4 Mrd., eine Erh6hung um
knapp 8% (> Tabelle 1). Der liberwiegende Teil der Emissionen lag mit € 394,4 Mrd. wie
auch im Vorjahr im Ausland. Dies stellt eine Steigerung von etwa 10,6 % im Vergleich
zum Vorjahr dar. Im Inland belaufen sich die Bestédnde auf € 203 Mrd., wobei der lber-
wiegende Teil in Hohe von € 152,6 Mrd. bei finanziellen Kapitalgesellschaften ange-
legt ist. Zu den finanziellen Kapitalgesellschaften zahlen monetare Finanzinstitute (im
Wesentlichen Banken), Investmentfonds, Versicherungen, Pensionskassen und sons-
tige nichtmonetare Finanzinstitute. Erwdhnenswert ist, dass der Bestand an verzins-
lichen Wertpapieren von privaten Haushalten von knapp € 22 Mrd. auf rund € 27,6 Mrd.
angestiegen ist, was einer Steigerung von 25,5 % entspricht.

2020 2021 2022 2023 2024

Inland 202.451 212.135 185.677 196.927 202.999
- davon nichtfinanzielle Unternehmen 3.729 2.932 2.535 2.943 3.257

- davon private Haushalte 18.578 16.515 16.071 21.998 27.609

- davon private Organisationen ohne Erwerbszweck 926 689 634 698 822

- davon finanzielle Kapitalgesellschaften 153.042 169.228 148.683 153.759 152.565

- davon Staat 25977 22.771 17.754 17.529 18.746
Ausland 357.462 345.747 307.320 356.576 394.421
Gesamt 559.714 557.882 492.997 553.503 597.420

DIE WIENER BORSE

Der oOsterreichische Aktienmarkt zeigte sich im abgelaufenen Jahr resilient und
konnte trotz globaler Herausforderungen eine positive Entwicklung erzielen. Der Aus-
trian Traded Index Total Return (ATX TR), der Dividendenzahlungen beriicksichtigt,
beendete das Jahr 2024 mit einem Zuwachs von +12 % bei 8.537 Punkten (> Grafik 16).
Unterjahrig markierte der Index gleich mehrere neue Hochststande, zuletzt am 2.9.
mit 8.707 Punkten. Der Austrian Traded Index (ATX), der die Kursentwicklung wider-
spiegelt, gewann auf Jahressicht +6,6 % und beendete das Jahr bei 3.663 Punkten.
Der Austrian Traded Index Prime (ATX Prime) stieg um +5,9 % und schloss zum Jah-
resultimo mit 1.826 Punkten.

Ein Blick auf die einzelnen ATX-Titel zeigt fiir das abgelaufene Jahr eine starke Kurs-
entwicklung der Finanztitel, insbesondere jener aus dem Bankensektor. Wesentlich
schwieriger verlief das Jahr fir konjunktursensible Werte aus dem Industriesektor, die



Tabelle 2: Entwicklung

2020 2021 2022 2023 2024
der Wiener Bérse 2020-2024
Kapitalisierung inlandischer Aktien per Ultimo (in Mrd. €) 106,61 142,18 114,87 12556 125,89 (Quelle: Wiener Bérse, Statistik
Marktkapitalisierung Aktiensegment (in % des nom. BIP) 28,10 35,25 25,66 26,31 26,12 Austria)
Jahreshandelsumsatz equity market (in Mrd. €) 68,78 73,32 71,97 54,45 64,09
Jahreshandelsumsatz bond market (in Mio. €) 664,81 521,53 389,81 444,37 489,01
Jahreshandelsumsatz structured products (in Mio.€) 862,64 807,74 922,54 782,24 911,58

teils deutliche Abschlage verzeichnen mussten. Diese Entwicklung spiegelt sich auch
im Sektorvergleich wider, in dem der ATX Financials auf Jahressicht +34 % zulegte,
wahrend der ATX Industrial Goods & Services sowie der ATX Basic Industries =14 %
bzw. -13 % verloren.

Die Marktkapitalisierung der in Wien gelisteten Unternehmen erreichte zum Jahres-
ende 2024 rund € 125,9 Mrd. und lag damit ungefahr auf dem Niveau des Vorjahres
(> Tabelle 2). Gegenliber dem Vorjahr hat der Handelsumsatz deutlich angezogen. Der
Handelsumsatz im ,equity market“ (Uber alle Marktsegmente) lag im abgelaufenen
Jahr mit € 64,1 Mrd. um +18 % Uber dem Vorjahreswert von € 54,5 Mrd. Ebenso stieg
der Jahresumsatz strukturierter Produkte auf € 911,6 Mio. (+17 %). Der Jahresumsatz
im ,bond market“ ist von € 444,4 Mio. auf € 489,0 Mio. (+10 %) gestiegen.

Neben dem Aktienmarkt konnte die Wiener Borse auch in anderen Bereichen positive
Neuigkeiten vermelden. Bei den Anleihenlistings wurde u. a. mit Gber 13.400 neuen
Schuldverschreibungen der bisherige Rekord von 2023 mit 8.311 Listings tbertroffen.
Neu waren im abgelaufenen Jahr die Einfihrung des Midpoint-Handels und die ganz-
tagige Handelbarkeit von Bundesanleihen.

DER OSTERREICHISCHE DERIVATEMARKT

Das Volumen der ausstehenden Derivate mit zumindest einer &sterreichischen Gegen- Grafik 17: Ausstehende Derivate
nach Anlageklasse gemdR
Nominalwert 2024 (in %, gerundet;
grofte Teil dieses Aggregats entfiel auf Zinsderivate (85%), wobei es sich liberwie- Quelle: Meldungen der Trans-
aktionsregister gemdR EMIR)

partei betrug, gemessen am Bruttonominalwert, Ende 2024 rund € 1.555 Mrd.? Der

gend um Zinsswaps handelte, die auf den Euribor referenzieren (> Grafik 17). Wah-

rungsderivate bildeten mit einem Anteil von etwa 12 % des aggregierten Bruttonomi-
nalwerts die zweitgroRte Anlageklasse am osterreichischen Derivatemarkt. In dieser
Gruppe dominierten auBerbdrslich gehandelte Forward-Kontrakte und Swaps mit
dem EUR/USD-Wechselkurs als Basiswert. Warenderivate machten etwa 1,4% aus,
wobei es sich liberwiegend um Vertrdge mit Bezug zu Energiemarkten handelte (v. a.
Ol, Gas und Elektrizitdt). Auf Aktienderivate und Kreditderivate entfielen im vergange-

nen Jahr etwa 1,2 % bzw. 0,2 %. Bei den Basiswerten von Kredit- und Aktienderivaten

B Zinsderivate

W Wahrungsderivate
B Warenderivate

W Aktienderivate

B Kreditderivate

war zu beobachten, dass sich der relativ kleine Markt der Kreditderivate weiterhin
Uberwiegend auf europdische Credit-Default-Indizes sowie internationale Finanz-

unternehmen fokussiert. Aktienderivate bezogen sich am haufigsten auf Indizes wie
etwa den Euro Stoxx 50, den S&P 500, den ATX sowie den DAX.

Der Anteil auBerbérslich gehandelter Derivate betrug Ende 2024 in Osterreich etwa
67 %.3 Zudem betrafen etwa 27 % des aggregierten Bruttonominalvolumens gruppen-
interne Geschéfte, wobei es sich liberwiegend um Zins- und Wahrungsderivate han-

2 Die Angaben basieren auf den verfiigharen Trade-State-Daten, die im Rahmen der European Market Infrastruc-
ture Regulation (EMIR) erhoben werden. EMIR-Rohdaten unterliegen stédndigen Qualitdtsschwankungen, und die
Methoden zur Bereinigung der Daten werden ebenfalls kontinuierlich weiterentwickelt. Daher ist bei Vergleichen
mit den Angaben in friitheren FMA-Jahresberichten Vorsicht angebracht.

* LAuBerbérslich“ist in diesem Zusammenhang entgegen der Definition nach Art. 2 Z 7 EMIR als jeglicher gehandelte
Kontrakt auRerhalb eines Handelsplatzes im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Z 24 MiFID Il zu verstehen.
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delte. Etwa 44 % aller ausstehenden Derivatevertrage waren Ende 2024 gecleart. Die
gemeldeten Restlaufzeiten der Derivate variierten nach Anlageklasse sowie Kontrakt-
typ. Bei Credit Default Swaps betrugen sie durchschnittlich knapp dreieinhalb Jahre
und bei Zinsswaps etwa sechs Jahre. Im Bereich der Wahrungsderivate betrug die
Restlaufzeit bei Forwards im Durchschnitt sechs Monate und bei Swaps etwa drei
Monate.



UNTERNEHMEN AM OSTERREICHISCHEN FINANZMARKT

DIE UNTERNEHMEN
AM OSTERREICHISCHEN
FINANZMARKT

BANKEN UND ZAHLUNGSDIENSTLEISTER

STRUKTURENTWICKLUNG
um Jahresende 2024 waren in Osterreich 441 Kreditinstitute konzessio-
Z niert. Hinzu kamen 17 Zweigstellen von Banken, die im Wege der EU-Nie-
derlassungsfreiheit in Osterreich tatig waren (> Tabelle 3). Die Gesamtzahl
der Banken sank gegeniiber dem Jahresende 2023 um 13, womit sich der Trend
der vergangenen Jahre fortgesetzt hat. 2020 waren es noch 519 Kreditinstitute und
24 Zweigstellen, zusammen um 85 Institute mehr. Insbesondere im Raiffeisensektor,
in dem im Berichtsjahr die Zahl der Einzelinstitute von 296 auf 284 zuriickging, schritt
die Konsolidierung weiter voran.

GESCHAFTSENTWICKLUNG

Das Geschéftsvolumen der dsterreichischen Kreditinstitute erreichte Ende 2024 eine
Bilanzsumme von € 1.021 Mrd. und verzeichnete damit ein Plus von 2,3 % im Vergleich
zum Vorjahr (> Tabelle 4). Alle Sektoren zeichneten sich durch positive Wachstums-
raten aus. Den hochsten prozentuellen Anstieg verzeichnete der Sonderbankensektor
(+11,9 %), gefolgt vom Volksbanken- (+4,5 %) und dem Bausparkassensektor (+3,8 %).
Der Raiffeisensektor hielt mit 35,6 % weiterhin den groRten Marktanteil, gefolgt von
den Aktienbanken (25,3 %) sowie den Sparkassen (23,1%) (> Grafik 18). Den grofRten

2020 2021 2022 2023 2024
Aktienbanken 37 35 35 35 36!
Sonderbanken? 58 57 55 55 53
Sparkassen 49 49 49 49 49
Raiffeisenbanken 354 338 315 296 284
Volksbanken 9 9 9 9 9
Hypothekenbanken 8 6 6 6 6
Bausparkassen 4 4 4 4 4
Gesamt 519 498 473 454 441
EWR-Zweigstellen 24 23 21 19 17
Zahlungsinstitute 6 7 6 6 6
Anhéngige Konzessionsverfahren mit Stichtag 31.12. 0 0 0 0 1
Passive Notifikationen? 57 82 82 202 83

! Betrifft einen Sektorwechsel von Sonderbanken zu Aktienbanken.
ZInkludiert Sonderbanken, Kapitalanlagegesellschaften, Betriebliche Vorsorgekassen und Wechselstuben/Finanztransferinstitute.
3 Betrifft nur passive Notifikationen von Kreditinstituten.

Tabelle 3 (links): Anzahl der
Kreditinstitute 2020-2024

Grafik 18: Marktanteile der
Sektoren 2024 (in %)"
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3,6“
Y
53
253

23,1

W Sonderbanken
M Volksbanken
W Bausparkassen

M Raiffeisenbanken
B Aktienbanken

W Sparkassen

B Hypothekenbanken

* Ohne Beriicksichtigung von Zweigstellen
aus EWR-Staaten in Osterreich (§ 9 BWG),
Kreditbirgschaftsgesellschaften,
Betrieblichen Vorsorgekassen und
Wechselstuben/Finanztransferinstituten.
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2020 2021 2022 2023 2024 (vorl.)
Entwicklung der Aktiva und Passiva (unkonsolidiert, in Mio. €):
Bilanzsumme unkonsolidiert insgesamt 934.496 983.930 996.603 997.431 1.020.508
- Aktienbanken 253.680 261.363 253.886 250.189 258.214
- Sparkassen 193.897 214.449 228.777 234.431 235.244
- Hypothekenbanken 58.708 54.868 53.142 53.686 53.926
- Raiffeisenbanken 322.459 349.077 361.898 357.352 363.711
- Volksbanken 34.471 36.372 34.375 35.061 36.622
- Bausparkassen 21.480 20.724 23.083 23.187 24.080
- Sonderbanken 49.800 47.077 41.442 43.524 48.712
Darlehen und Kredite 665.169 703.712 735.868 734.477 706.460
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 45.798 42.854 52.823 57.743 134.457
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 10.094 9.976 9.264 9.417 9.358
Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten 210.971 231.165 209.805 176.128 155.856
Verbindlichkeiten gegeniiber Nichtbanken 463.095 490.050 499.585 500.329 529.102
Fremdwa&hrungskredite (in % der Kredite an private Haushalte) 6,8 5,5 4,7 4,2 35
Jahresiiberschuss auf Sektorebene (unkonsolidiert, in Mio. €):
Jahresiiberschuss unkonsolidiert insgesamt 2.250 6.674 4.840 9.846 10.533
- Aktienbanken 458 1.234 1.632 2.425 2.569
- Sparkassen 245 2.546 2.397 3.258 4.245
- Hypothekenbanken 149 187 241 252 185
- Raiffeisenbanken 1.070 2.142 166 3.325 3.164
- Volksbanken 32 52 138 307 165
- Bausparkassen 54 151 150 144 81
- Sonderbanken 242 361 116 136 124
Ertragslage (unkonsolidiert, in Mio. €):
Nettozinsertrag 8.373 8.565 10.426 15.434 15.248
Betriebsertrage 18.259 19.926 23.065 28.165 27.478
Betriebsaufwendungen 12.819 13.323 13.520 15.308 13.650
Betriebsergebnis 5.439 6.603 9.545 12.856 13.829
Aufwand-Ertrags-Relation (in %) 70,21 66,86 58,42 54,35 49,67
Tabelle 4: Marktentwick[ung des 1 Ohne Berlicksichtigung von Zweigstellen aus EWR-Staaten in Osterreich (§ 9 BWG), Kreditbiirgschaftsgesellschaften, Betrieblichen
Gsterreichischen Bankensektors Vorsorgekassen und Wechselstuben/Finanztransferinstituten. Datengrundlage fir 2020-2023: JKAB-V, 2024: FINREP/VERA-V.
2020-2024 (Stichtag: 25. 4. 2025; Fir d\'e"Jahre 2022 und 2023 ist es zu zahlreichen Korrekturmeldungen zMschen ungepriifter Erstmelduhg und vom W'\rtscﬁhaf.ts—
Quelle: OeNB, 2020-2023 Jahres- priifer attestierter Meldung des Jahresabschlusses gekommen. und im Zuge der Jahresabschlusspriifung wurden zusatzlich

.. einige Korrekturen vorgenommen. Folglich sind die Zahlen nicht deckungsgleich mit jenen aus dem Jahresbericht 2023.
abschlusszahlen, 2024 Vermégens-, & 8 & &% J

Erfolgs- und Risikoausweis)*

Anteil an der Aktivseite der Osterreichischen Banken hatte 2024 mit 69,2 % und einem
Volumen von € 706 Mrd. weiterhin der Bilanzposten Darlehen und Kredite, obwohl die-
ser anteilsmafRig und in absoluten Zahlen im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken ist.
Den grofiten Anteil an der Passivseite hatte 2024 mit 51,8 % und einem Volumen von
€ 529 Mrd. weiterhin der Bilanzposten ,Verbindlichkeiten gegeniiber Nichtbanken*, eine
sowohl anteilsmaRig wie in absoluten Zahlen leichte Steigerung gegeniiber 2023.

ERTRAGSLAGE

Flr das Berichtsjahr 2024 wird (bei Redaktionsschluss des Jahresberichts) ein unkon-
solidiertes Betriebsergebnis der osterreichischen Banken von etwa € 13,8 Mrd. erwar-
tet. Dies entspricht einem Anstieg um +7,6 % gegenliber dem Vorjahr. Hintergrund die-
ser Entwicklung ist vor allem ein deutlicher Riickgang der Betriebsaufwendungen
(-10,8%). Die Betriebsertrage sind mit -2,4% leicht gesunken. Mit einem Anteil von
55,5% an den Betriebsertragen kommt dem Zinsergebnis weiterhin eine groRe Bedeu-
tung zu.

Die Osterreichischen Kreditinstitute prognostizieren fiir 2024 einen Jahresiiberschuss
von € 10,5 Mrd. auf unkonsolidierter Ebene (finale Zahlen lagen bei Redaktionsschluss
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des Jahresberichts noch nicht vor), das ist um 7,0 % mehr als im Geschaftsjahr 2023.
Die einzelnen Sektoren zeigen dabei ein heterogenes Bild. Wie auch in den Vorjahren
hat sich die im Aggregat sehr gute Ertragslage nicht in allen Sektoren gleichermalen
gezeigt. Mit Abstand das groRte Plus (+30,3 %) verzeichnete der Sparkassensektor, der
mit voraussichtlich € 4,2 Mrd. Jahresiiberschuss auch den groRten Anteil hatte. Posi-
tive Wachstumsraten verzeichneten zudem die Aktienbanken (+6,0%). Starke Riick-
gange des Jahresiiberschusses im Vergleich zu 2023 verbuchten hingegen der Volks-
bankensektor (46,4 %) und der Bausparkassensektor (-43,7%). Leichte Rlckgédnge
verzeichneten der Raiffeisensektor (-4,8%) und der Sonderbankensektor (-8,5%)
(> Tabelle 4).

Zu den Griinden fiir diese Diskrepanzen zahlt u. a., dass die Institute in unterschied-
lichem Ausmal vom nach wie vor sehr guten Zinsergebnis profitiert haben. Ebenso
unterschiedlich war der Bedarf an Risikovorsorgen und Abschreibungen aus gewerb-
lichen Immobilienfinanzierungen, nicht zuletzt aufgrund einer hohen Zahl von Insol-
venzen 2024. Daneben gab es auch noch wesentliche Effekte aus Bewertungs-
verdnderungen sowie aufgrund der Geschaftstatigkeit in der CESEE-Region. Seit dem
4. Quartal 2023 steigt die NPL-Quote (Anteil der notleidenden Kredite an den Gesamt-
krediten) der 6sterreichischen Banken im Aggregat (konsolidiert) stetig. Dies ist vor-
wiegend auf steigende Kreditausfalle im osterreichischen Markt aufgrund der anhal-
tenden Rezession zuriickzufiihren, da die NPL-Quote im CESEE-Markt sogar leicht
sinkt (> Grafik 19).

KAPITAL- UND LIQUIDITATSAUSSTATTUNG

Fir Ende 2024 weist der Osterreichische Bankensektor auf aggregierter Ebene eine
harte Kernkapitalquote von 17,5% aus (> Grafik 20). Im Vergleich zum Jahr 2023 ist die
Quote damit marginal gesunken. Die Gesamtkapitalquote ist hingegen leicht gestie-
gen und betragt mit Ende 2024 20,8 %.

Die Liquiditatsausstattung hat sich im Vergleich zu 2023 verbessert: Sowohl die Liqui-
ditatsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) als auch die strukturelle Liquidi-
tatsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR) sind leicht gestiegen. Mit Werten deutlich
Uber den Mindestanforderungen ist die Liquiditatssituation des dsterreichischen Ban-
kensektors somit sehr solide (> Grafik 21).

VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN

STRUKTURENTWICKLUNG

Ende 2024 waren auf dem Osterreichischen Markt 74 Versicherungsunternehmen! und
Versicherungsvereine auf der Grundlage einer Konzession der FMA tatig, genauso
viele wie im Jahr davor. Vor fiinf Jahren waren es um sechs Anbieter mehr. Zudem
boten 24 Versicherungsunternehmen mit Sitz im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR)
im Rahmen der Niederlassungsfreiheit iber eine Zweigniederlassung in Osterreich
ihre Finanzdienstleistungen an; daneben waren noch mehr als 900 Unternehmen zum
freien Dienstleistungsverkehr angemeldet.

Bei den von der FMA beaufsichtigten Unternehmen handelte es sich um 33 gréRere
Versicherungsunternehmen, sechs davon Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit,
26 Aktiengesellschaften und ein in Osterreich konzessioniertes Versicherungsunter-

1 inklusive Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion fiir Osterreich.

Grafik 19: Notleidende und
uneinbringliche Kredite!
(in % der Summe aller Kredite)

= NPL-Quote konsolidiert
3,50 = NPL-Quote Osterreich unkonsolidiert
305 = NPL-Quote CESEE unkonsolidiert
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! Exklusive Bargeld und Sicht-
einlagen bei Zentralbanken

Grafik 20: Eigenmittelausstattung
konsolidiert 2020-2024 (in %)
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22 = Kernkapitalquote

= Harte Kernkapitalquote
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Grafik 21: Liquiditdtsdeckungs-
quote konsolidiert 2020-2024,
gewichteter Mittelwert zum
Jahresultimo (in %)
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2020 2021 2022 2023 2024

Rechtsformen:
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (auRer kleine VVaG) 6 6 6 6 6
Aktiengesellschaften 28 27 27 26 26
Kleine WaG 45 44 44 41 41
Gesamt 79 77 7 73 73
Versicherungsvereine zur Vermdégensverwaltung / Privatstiftungen 6 6 6 6 6
Geschiftsbereiche:
Leben 22 22 22 22 22
Schaden und Unfall 30 28 28 27 27
Kranken 9 10 10 11 11
Reine Rickversicherer 1 1 1 1 1
Geschiftsbereiche kleine VVaG:
Brandschadenversicherungsvereine 29 29 29 28 28
Tierversicherungsvereine 15 14 14 12 12
Sterbekassen 0 0 0 0 0
Riickversicherungsvereine der kleinen Versicherungsvereine 1 1 1 1 1
Summe aller Assets zu Marktwerten
(exkl. Kapitalanlagen der fonds- und indexgebundenen
Lebensversicherung, in Mrd. €) 114,41 116,68 102,66 106,12 106,96
EWR-Versicherer in Osterreich
liber Zweigniederlassungen 28 28 27 25 24
Verrechnete Pramien Inland (direkte Gesamtrechnung, in Mio. €):
Lebensversicherung 5.360 5.390 5.338 5.079 5.143

- davon fonds- und indexgebundene Lebensversicherung 1.364 1.445 1.496 1.394 1.385
Krankenversicherung 2.433 2.541 2.628 2.861 3.168
Schaden- und Unfallversicherung 11.316 11.833 12.850 14.008 14.838
Gesamt 19.109 19.764 20.816 21.948 23.150
Aufwendungen fiir Versicherungsfille (in Mio. €):
Lebensversicherung 7.903 7.170 7.199 7.271 6.775
Krankenversicherung 1.461 1.482 1.655 1.829 2.079
Schaden- und Unfallversicherung 6.573 7.893 8.089 8.678 9.975
Gesamt 15.937 16.545 16.943 17.777 18.829
Ertragskraft (in Mio. €):
Versicherungstechnisches Ergebnis 554 766 584 547 380
Finanzergebnis 1.771 3.082 2.180 3.055 2.923
Ergebnis der gewéhnlichen Geschéftstatigkeit 744 1.942 967 1.753 1.635
Umsatzrendite (in %):
Schaden- und Unfallversicherung 6,53 14,30 6,42 10,29 8,42
Lebensversicherung -0,88 2,02 1,65 4,81 4,81
Krankenversicherung 2,29 6,13 2,38 2,89 4,57
Gesamt 3,90 9,87 4,67 8,04 7,09
Tabelle 5: Kennzahlen und Markt-
entwicklung der Osterreichischen
Versicherungsunternehmen nehmen aus dem Ausland (> Tabelle 5). Dariiber hinaus unterstanden 41 kleine Ver-

2020-2024 sicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, die zu den &ltesten Versicherern in Osterreich

zdhlen und insbesondere auf Brandschdden (rund zwei Drittel) sowie Viehversicherung
spezialisiert sind, der Aufsicht der FMA. Traditionell herrschen in Osterreich Komposit-
versicherer vor, die neben der Lebensversicherung zumindest noch eine andere
Bilanzabteilung - also Krankenversicherung oder Schaden- und Unfallversicherung -
betreiben.

GESCHAFTSENTWICKLUNG
Zum Jahresultimo verwalteten die Osterreichischen Versicherungsunternehmen zu-
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sammen Vermodgenswerte in Hohe von € 106,96 Mrd., um € 0,85 Mrd. oder +0,8 % mehr
als zum Stichtag des Vorjahres. Nicht berlcksichtigt sind dabei Kapitalanlagen der
fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung. Das Volumen der im Inland ver-
rechneten Prémien (Gesamtrechnung) ist im Berichtsjahr gegeniiber dem Vorjahr um
+5,5% gestiegen und belief sich auf € 23,15 Mrd. (> Tabelle 5). In der Lebensversiche-
rung stiegen die Pramieneinnahmen im Jahresvergleich um 1,3% auf € 5,14 Mrd. Der
Anteil der in der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung verrechneten Pra-
mien verringerte sich geringfiigig und liegt bei 26,9% der Gesamtpréamien in der
Lebensversicherung (2023: 27,4 %). Die Aufwendungen fiir Versicherungsfélle in der
Lebensversicherung sanken im Berichtsjahr um 6,8% auf € 6,78 Mrd. (2023: € 7,27
Mrd.). Die Schaden- und Unfallversicherung verzeichnete mit verrechneten Prdmien in
Hohe von € 14,84 Mrd. ein Plus von 5,9 %. Die Aufwendungen fiir Versicherungsfalle
stiegen hier auf € 9,98 Mrd., eine Steigerung von +15%. Die Krankenversicherung
erzielte mit verrechneten Pramien in Hohe von € 3,17 Mrd. ein Plus von 11 %. Die Auf-
wendungen flr Versicherungsfalle erfuhren eine Erh6hung auf € 2,08 Mrd. oder +14 %.
Die Umsatzrendite verschlechterte sich im Berichtsjahr auf 7,1%, 2023 lag sie bei
8,0%. Das Ergebnis der gewdhnlichen Geschéftstatigkeit (EGT) sank im Berichtsjahr
um 6,7 % auf € 1,64 Mrd. Im Bereich der Kapitalanlage zeigte sich weiterhin ein deut-
licher Uberhang bei Investitionen in zinstragende Wertpapiere (> Grafik 22). Beteili-
gungen machen rund 25% der Kapitalanlagen aus. Aktieninvestments ohne Beteili-
gungen blieben weiterhin auf niedrigem Niveau.

KAPITALAUSSTATTUNG

Die Eigenmittelausstattung der Versicherungen, der SCR-Solvabilitatsgrad (Solvency
Capital Requirement), blieb 2024 stabil gut und betrug zum Ende des Berichtsjahres
im sektorweiten Median 253,9% der Mindestanforderungen (270,4% im Jahr 2023)
(> Grafik 23).

PENSIONSKASSEN

STRUKTURENTWICKLUNG

Der Osterreichische Pensionskassenmarkt setzt sich aus fiinf Gberbetrieblichen und
drei betrieblichen Pensionskassen (PK) zusammen. Sank die Anzahl der PK zwischen
2015 und 2019 von 13 auf acht, so blieb deren Zahl seit 2019 gleich (> Tabelle 6).
Betriebliche PK sind befugt, Pensionskassengeschafte fiir Anwartschafts- und Leis-
tungsberechtigte eines einzigen Arbeitgebers bzw. Konzerns durchzufiihren. Sie wur-
den grolteils als Tochterunternehmen internationaler Konzerne gegriindet. Uberbe-
triebliche PK kénnen dagegen das Pensionskassengeschaft flir Anwartschafts- und
Leistungsberechtigte mehrerer Arbeitgeber:innen betreiben. Der Riickgang zwischen
2015 und 2019 war dem Riickzug betrieblicher Pensionskassen geschuldet, die ihre
Veranlagungs- und Risikogemeinschaften (VRG) auf bestehende Uberbetriebliche PK
Ubertragen haben. Alle Pensionskassen zusammen verwalteten im Berichtsjahr das
ihnen anvertraute Vermégen in 98 Veranlagungs- und Risikogemeinschaften (VRG),
vier Sicherheits-VRG und 38 Sub-VG, die jeweils unterschiedliche Veranlagungs- und
Risikostrategien verfolgen.

Die Zahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten (AWLB), also jener Personen,
fur die entweder Beitrage ins System eingezahlt werden oder denen bereits eine Pen-
sion aus diesem System ausbezahlt wird, betrug gerundet 1.1 Mio., um 3,0 % mehr als

Grafik 22: Kapitalanlagestruktur
der Versicherungsunternehmen
2024 zu Marktwerten (ohne fonds-
und indexgebundene Lebens-
versicherung, in %, gerundet)
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2020 2021 2022 2023 2024

Anzahl der Pensionskassen 8 8 8 8 8

Anzahl der VRG 100 99 97 97 98

Anzahl der Sicherheits-VRG 4 4 4 4 4

Anzahl der Sub-VG 34 35 38 38 38

Verwaltetes Vermogen der Pensionskassen, gesamt (in Mio. €) 24.969 26.969 24.351 26.380 28.719

- davon betrieblich 2.167 2.272 2.105 2.263 2.416

- davon liberbetrieblich 22.801 24.697 22.246 24.118 26.304

Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten, gesamt 994.752 1.015.452 1.041.454 1.066.582 1.099.263

- davon betrieblich 263.259 262.985 267.024 268.387 274.012

- davon liberbetrieblich 731.493 752.467 774.430 798.195 825.251

- davon Anwartschaftsberechtigte 875.728 887.953 904.583 921.780 947.486

- davon Leistungsberechtigte 119.024 127.499 136.871 144.802 151.777

Anwartschaftsberechtigte (in % der unselbststindig Erwerbstétigen in Osterreich) 22,70 23,22 23,41 23,39 23,79

Leistungsberechtigte (in % von gesamt) 11,97 12,56 13,14 13,58 13,81

Tabelle 6: Uberblick (ber den

Pensionskassenmarkt 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024

Veranlagungsperformance gesamt (in %) 2,49 7,63 -9,68 6,41 7,77

Tabelle 7: Veranlagungs- - davon betrieblich 4,24 4,41 -8,64 5,29 3,69

performance der Pensionskassen - davon iberbetrieblich 2,33 7,94 -9,78 6,52 8,15

2020-2024 (in %)

Grafik 24: Kapitalanlagestruktur
der Pensionskassen 2024 (in %)
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im Jahr davor. Damit hat fast jede:r Vierte unselbststandig Erwerbstétige in Osterreich
eine Anwartschaft auf eine Zusatzpension aus dieser Form der freiwilligen betriebli-
chen Altersvorsorge. Rund 14 % aller Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
erhalten bereits eine betriebliche Zusatzpension ausbezahlt.

GESCHAFTSENTWICKLUNG

Zum Stichtag 31.12.2024 verwalteten die 6sterreichischen Pensionskassen zusam-
men Vermdgenswerte im Volumen von € 28,72 Mrd., eine Erhdhung um +8,9 % gegen-
Uber dem Vorjahr. Diese Verdanderung des verwalteten Vermdgens resultierte im
Wesentlichen aus dem Ergebnis der Vermogensveranlagung. Wahrend 2023 die Veran-
lagungsperformance der Pensionskassen bei 6,41 % lag, brachte das Berichtsjahr ein
Plus von 7,77 % (> Tabelle 7). Die Verlangungsperformance der vergangenen drei Jahre
betragt p. a. +1,18 % und fir fiinf Jahre +2,7% p. a. Das Vermdgen der Pensionskassen
wurde zu 95,28 % indirekt in Investmentfonds gehalten. Durchgerechnet in Veranla-
gungsklassen, machten Aktien mit 39% den gréften Anteil aus, gefolgt von Schuld-
verschreibungen mit 34 %, Guthaben bei Kreditinstituten mit 6,5% und Immobilien
mit 5,8%. Der Rest entfiel auf Darlehen und Kredite (3,0 %) sowie sonstige Vermo-
genswerte (12 %). Das Vermdgen war nach Wahrungsabsicherungsgeschéaften zu 35%
in auslandischer Wahrung veranlagt (> Grafik 24).

BETRIEBLICHE VORSORGEKASSEN

STRUKTURENTWICKLUNG

Betriebliche Vorsorgekassen (BVK) betreiben in Osterreich die gesetzlich verpflichten-
de betriebliche Mitarbeiter:innen- sowie Selbststandigenvorsorge. Bei der Mitarbei-
ter:innenvorsorge missen Arbeitgeber:innen einen laufenden Beitrag in der Hohe von
1,53% des monatlichen Entgelts sowie allfalliger Sonderzahlungen an den fiir die
Arbeitnehmer:innen zusténdigen Trager der Krankenversicherung zur Weiterleitung



an die BVK zahlen, um daraus deren individuellen Abfertigungsanspruch zu speisen.
Bestimmte Selbststdndige miissen selbst einen Vertrag mit einer BVK abschlieflen. Bei
einzelnen Berufsgruppen, etwa Rechtsanwaélt:innen, Notar:innen, Ziviltechniker:in-
nen, Land- und Forstwirt:innen, gibt es die freiwillige Moglichkeit, diese Form der
Selbststandigenvorsorge abzuschlieRen. Im Berichtsjahr blieb die Anzahl der BVK in
Osterreich wie schon in den vergangenen Jahren mit acht gleich. Zwei von ihnen ver-
walten jeweils zwei Veranlagungsgemeinschaften. Die Gibrigen BVK verwalten je eine
Veranlagungsgemeinschaft, sodass es insgesamt zehn Veranlagungsgemeinschaften
gibt (> Tabelle 8).

Die Zahl der Beitrittsvertrage insgesamt ist zum Stichtag, gemessen an den Dienst-
geberkontonummern, um 5,8 % von rund 1.710.749 auf 1.809.572 angestiegen. Dabei
erhéhte sich die Anzahl der Beitrittsvertrage in der Mitarbeiter:innenvorsorge um
7,2% (von 779.160 auf 835.125) und in der Selbststédndigenvorsorge um 4,6 % (von
931.589 auf 974.447).

GESCHAFTSENTWICKLUNG

Im Jahr 2024 sind den Betrieblichen Vorsorgekassen laufende Beitrédge von € 2,55 Mrd.
(+11% im Vergleich zum Vorjahr) zugeflossen, davon € 2,40 Mrd. (+11 %) aus der Mitar-
beiter:innen- und € 151,5 Mio. (+3 %) aus der Selbststdndigenvorsorge. Das insgesamt
verwaltete Vermogen der BVK stieg um € 2,44 Mrd. oder 13% auf € 21,28 Mrd., was
insbesondere auf gestiegene Beitragszahlungen und die positive Veranlagungsperfor-
mance zuriickzufiihren ist (> Tabelle 8).

Zur Auszahlung als Kapitalbetrag gelangten 2024 insgesamt € 904,03 Mio. an 542.145
Anwartschaftsberechtigte. Im selben Zeitraum Ubertrugen 50.150 Anwartschafts-
berechtigte ihre Anwartschaften in Hohe von insgesamt € 60,23 Mio. auf eine andere
BVK. Zudem Uberwiesen 614 Personen insgesamt € 3,36 Mio. an eine Pensionskasse
oder eine Pensionszusatzversicherung bzw. an eine Betriebliche Kollektivversiche-
rung. Die Verfiigungen liber Abfertigungsanwartschaften erfolgten wie bereits in den
vergangenen fiinf Jahren zum GroRteil in Form der Auszahlung als Kapitalbetrag.
Betriebliche Vorsorgekassen haben ihren Anwartschaftsberechtigten einen Mindest-
anspruch zu garantieren. Dieser setzt sich aus den zugeflossenen Abfertigungsbei-
tragen zuzlglich allenfalls Ubertragener Altabfertigungsanwartschaften sowie allen-

Tabelle 8: Kennzahlen und Markt-
entwicklung der Betrieblichen
Vorsorgekassen 2020-2024

(Quelle: Fachverband der

Pensions- und Vorsorgekassen)

2020 2021 2022 2023 2024
Anzahl der Betrieblichen Vorsorgekassen 8 8 8 8 8
Anzahl der Veranlagungsgemeinschaften 10 10 10 10 10
Anzahl der Beitrittsvertrage 1.514.670 1.595.373 1.662.702 1.710.749 1.809.572
- Mitarbeitervorsorge gemdR 1. Teil BMSVG 715.092 742.674 770.106 779.160 835.125
- Selbststdndigenvorsorge gemdR 4. Teil BMSVG 786.609 838.892 878.602 917.443 960.104
- Selbststédndigenvorsorge gemdR 5. Teil BMSVG 12.969 13.807 13.994 14.146 14.343
Vermégen der BVK (in Mio. €) 14.489 16.524 16.561 18.846 21.284
Laufende Beitrage (in Mio. €) 1.777 1.853 2.095 2.305 2.552
Performance der BVK (in %) 1,41 4,05 -7,66 4,62 4,93
Verfiigungen (in Mio. €):
Auszahlungen als Kapitalbetrag 719,03 668,71 772,85 892,06 904,03
Ubertragung an eine andere BVK 50,86 53,36 53,06 62,21 60,23
Uberweisung an eine Pensionszusatzversicherung bzw. BKV 0,05 0,01 0,04 - 0,02
Uberweisung an eine Pensionskasse 2,15 2,79 3,60 3,47 3,34
Gesamt 772,09 724,87 829,55 957,74 967,62
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Grafik 25: Kapitalanlagestruktur
der Betrieblichen Vorsorgekassen
2024 (in %)
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Tabelle 9: Anzahl ésterreichischer
Asset Manager 2020-2024

Abbildung 2: Zulassungen
dsterreichischer KAG und AIFM
2024 nach Rechtsgrundlage

42

UNTERNEHMEN AM OSTERREICHISCHEN FINANZMARKT

falls aus einer anderen BVK Ubertragener Abfertigungsanwartschaften zusammen und
wird auch als Kapitalgarantie bezeichnet. Dariiber hinaus steht es jeder BVK frei, eine
Uber diese Kapitalgarantie hinausgehende Zinsgarantie zu gewahren. Im Jahr 2024
wurde von einer BVK eine solche Zinsgarantie angeboten. Die Kapitalgarantie, ver-
kniipft mit entsprechend der Arbeitsmarktentwicklung schwankenden Auszahlungs-
erfordernissen, sowie die gesetzliche Anforderung, insbesondere auf Sicherheit,
Rentabilitat und Liquiditat Bedacht zu nehmen, begriinden eine Asset Allocation, die
auf Anleihen fokussiert ist (> Grafik 25). Die BVK erzielten im Berichtsjahr mit ihren
Kapitalanlagen eine Performance von +4,93 % (2023: +4,62 %).

ASSET MANAGER

STRUKTURENTWICKLUNG

Zum Jahresultimo waren insgesamt 14 Kapitalanlagegesellschaften (KAG) auf Basis
einer Konzession gemal Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) der FMA auf dem
Osterreichischen Markt tatig, gleich viele wie in den Jahren davor (> Tabelle 9). Von
den 14 KAG verfligen 13 zugleich Uber eine Konzession als Alternative Investment-
fonds-Manager (AIFM).

Insgesamt waren Ende 2024 bei der FMA 62 Alternative Investmentfonds-Manager
(AIFM) zugelassen (Ende 2023: 60), davon sind 22 konzessioniert, die anderen 40 unter-
liegen einer Registrierungspflicht. Die Zahl der konzessionierten AIFM blieb im Vergleich
zum Vorjahr unverandert, wobei ein AIFM neu konzessioniert wurde und ein AIFM die
Konzession zurlickgelegt hat. Die Anzahl der registrierten AIFM ist im Berichtszeit-
raum von 38 auf 40 angewachsen, da vier Unternehmen als AIFM registriert wurden
und zwei Unternehmen ihre Registrierung zuriickgelegt haben (> Abbildung 2). Zwei
registrierte AIFM erwarben zusatzlich die Berechtigung zur Verwaltung von ,European
Venture Capital Funds“ (EuVECAs), weshalb die Zahl der EUVECA-Manager von 15 auf
17 angewachsen ist. Zum Stichtag 31.12.2024 gab es insgesamt 2.099 Fonds inlandi-
scher KAG bzw. AIFM (2023: 2.074) sowie drei auf Basis des EU-Passport-Regimes agie-
rende EWR-Verwaltungsgesellschaften in Osterreich. Diese Zahl inkludiert in Summe
79 AIF (davon 32 EuVECAs), die von registrierten AIFM in Osterreich verwaltet werden.
Funf 6sterreichische Immo-KAG verwalteten insgesamt sieben Immobilienfonds sowie
funf Immobilienspezialfonds, allesamt zugleich AIF.

Die Zahl inldndischer OGAW (Organismen fiir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)
ist im Berichtsjahr wieder geringfligig von 883 auf 887 per Jahresultimo 2024 ange-

2020 2021 2022 2023 2024

KAG gemal InvFG 2011 14 14 14 14 14

Konzessionierte AIFM 23 22 22 22 22

- davon Immo-KAG gemédR ImmolnvFG 5 5 5 5 5

Registrierte AIFM 31 34 38 38 40

- davon EuVECA-Manager 10 12 14 15 17
KAG: 14 AIFM: 62

Konzessionierte
AIFM
KAG/AIFM 4
13

EuVECA-
Manager

(registrierte AIFM)

Registrierte 17

AIFM
23




2020 2021 2022 2023 2024
Inldndische O0GAW von KAG:
§ 2 Abs. 1 und 2 InvFG 905 903 873 883 887
§ 75 InvFG - - - - -
Gesamt 905 903 873 883 887
Inldndische AIF von KAG/Immo-KAG sowie konzessionierten und registrierten AIFM:
§ 166 InvFG 116 113 113 114 113
§ 168 ff. InVFG 4 4 4 4 4
Immobilienfonds und Immobilienspezialfonds 13 14 13 12 12
Spezialfonds nach dem InvFG 932 965 1.000 991 1.003
AIF von registrierten AIFM 35 36 40 41 47
EuVECAs 13 19 26 28 32
Ubrige verwaltete AIF - 1 1 1 1
Gesamt 1.113 1.152 1.197 1.191 1.212

wachsen. Als OGAW werden Investmentfonds bezeichnet, die die einschlagige EU-

Richtlinie? zur Anlage in Wertpapieren einhalten. Die Zahl der AIF ist im gleichen Zeit-

raum von 1.191 auf 1.212 angestiegen (> Tabelle 10).

Investmentfonds haben gemaR den Bestimmungen des InvFG 2011 sowie des AIFMG

die fir Kund:innen gehaltenen und verwalteten Vermdgenswerte bei Depotbanken

bzw. Verwahrstellen zu halten. 2024 waren 17 Kreditinstitute in diesem Geschéaftsfeld

titig (2023: 14).

GESCHAFTSENTWICKLUNG

Die 14 von der FMA konzessionierten Kapitalanlagegesellschaften gemaR InvFG 2011

(KAG) sowie die drei im Rahmen des Passporting agierenden EWR-Verwaltungsgesell-

schaften verwalteten in Osterreich zum 31. 12. 2024 - exklusive des verwalteten Fonds-

volumens der Immo-KAG - ein Fondsvolumen von € 220,94 Mrd., ein Plus von € 18,81 Mrd.

bzw. 9,3% innerhalb eines Jahres (> Grafik 26).

Im Lauf des Berichtsjahres gab es Nettomittelzufliisse von in Summe € 3,09 Mrd. Im

Vergleich dazu wies das Vorjahr Nettomittelzuflliisse in Hohe von € 619,71 Mio. auf.

Aufgeteilt nach Fondskategorien, verzeichneten Rentenfonds ein deutliches Plus von

€ 2,59 Mrd., gefolgt von kurzfristig orientierten Rentenfonds mit einem Plus von
€ 483,44 Mio., den Aktienfonds (€ 204,68 Mio.) und Derivatefonds (€ 9,34 Mio.). Ab-
fliisse gab es bei gemischten Fonds mit —€ 190,94 Mio. sowie bei den Dachhedgefonds

(—€6,32 Mio.) (> Grafik 27).

In der Aufteilung des gesamten Fondsvolumens nach Fondskategorie lasst sich - wie

auch in den vergangenen flinf Jahren - die Dominanz der gemischten Fonds erken-

nen. Zum Jahresultimo 2024 waren in dieser Kategorie € 105,64 Mrd. bzw. 48% des

Gesamtvolumens veranlagt, gefolgt von den Rentenfonds mit € 62,99 Mrd. bzw. 29 %.
An dritter Stelle lagen Aktienfonds mit € 47,03 Mrd. bzw. 21 %, gefolgt von kurzfristig
orientierten Rentenfonds (2,3 %), Derivatefonds (0,08 %) und Dachhedgefonds (0,04 %)

(> Grafik 28).

Unterteilt nach Zielgruppen, waren die Anteilinhaber:innen zum Jahresende 2024

zu 51,36% in Publikums- und zu 48,64 % in Spezialfonds investiert. Diese Zahlen

schlieflen auch Alternative Investmentfonds (AIF) gemaf InvFG 2011 - etwa Spezial-

fonds und andere Sondervermdgen - ein. Zusatzlich verwalteten AIFM, die nur gemaf

2 Richtlinie 2009/65/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. 7. 2009 zur Koordinierung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen fiir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Tabelle 10: Kennzahlen des
osterreichischen Investmentfonds-
marktes 2020-2024
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Grafik 26: Fondsvermégen
der Investmentfonds 2020-2024
(in Mrd. €)
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Grafik 28: Fondsvolumina
nach Anlagekategorie
(per 31.12. 2024, in %)

Grafik 27: Nettozuwdchse/
-abfliisse 2024 nach Anlage-
kategorie (in Mio. €)

Grafik 29: Fondsvermégen
der Immobilienfonds 2020-2024
(in Mrd. €)
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AIFMG konzessioniert oder registriert sind, per 31. 12. 2024 ein Fondsvolumen &ster-
reichischer AIF von etwa € 1,98 Mrd. (vorlaufige Zahlen zum Zeitpunkt der Berichter-
stellung).

Zum Stichtag 31.12.2024 verwalteten die fiinf dsterreichischen Immobilien-Kapitalan-
lagegesellschaften (Immo-KAG) ein Fondsvolumen von insgesamt € 7,75 Mrd., dies ent-
spricht einem Vermégensriickgang gegeniiber dem Vorjahr von —16,94 % (> Grafik 29).

WERTPAPIERDIENSTLEISTER

STRUKTURENTWICKLUNG

Ende 2024 waren 62 Wertpapierfirmen (WPF) und 45 Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen (WPDLU) von der FMA konzessioniert. Drei Alternative Investmentfonds-Mana-
ger (AIFM) und acht Kapitalanlagegesellschaften (KAG) verfiigten lber eine Zusatzkon-
zession zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen. Vier Versicherungsunterneh-
men waren ex lege zur Annahme und Ubermittlung von Fondsanteilen berechtigt.
Damit blieb die Zahl der Anbieter weiterhin stabil (> Tabelle 11). 115 der konzessionier-
ten Unternehmen verfligten Uber die Berechtigung zur Anlageberatung in Bezug auf
Finanzinstrumente, 58 Unternehmen hatten eine Berechtigung zur Portfolioverwal-
tung. 110 Unternehmen besafen die Berechtigung zur Annahme und Ubermittlung von
Auftragen, sofern diese Tatigkeiten ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegen-
stand haben. Am 31.12.2024 verfiigten mehrere Wertpapierfirmen liber Berechtigun-
gen zur Ausiibung neuer WAG-Dienstleistungen. Zwei Unternehmen hatten eine
Berechtigung zur Ausfiihrung von Auftragen, zwei Unternehmen verfiigten liber eine
Berechtigung zum Handel fiir eigene Rechnung, ein Unternehmen besal eine Berechti-
gung zur Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Ubernahmeverpflichtung und
drei Unternehmen hatten die Berechtigung zum Halten von Kundengeldern.

Den Europdischen Pass zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen im EWR nah-
men zum Ende des Berichtsjahres 39 dsterreichische WPF in Anspruch. Neun WPF ver-
figten Uber Zweigniederlassungen im EWR. 1.062 WPF mit Sitz in einem anderen EWR-
Staat verfligten Uber die Berechtigung, im Rahmen einer Zweigniederlassung oder
Notifikation mittels Europdischen Passes Wertpapierdienstleistungen im Wege des
freien Dienstleistungsverkehrs in Osterreich zu erbringen. Von den nach Osterreich
notifizierten Unternehmen stammten 279 Unternehmen (26,27 %) aus Deutschland,
dahinter folgten Zypern mit 222 (20,90 %) und die Niederlande mit 93 (8,76 %).



2020 2021 2022 2023 2024

Alle Unternehmen 126 126 125 122 122
Konzessionen:
Wertpapierfirmen 64 64 65 62 62
Wertpapierdienstleistungsunternehmen 48 47 45 45 45
AlF-Manager mit Zusatzkonzession 3 3 3 3 3
KAG mit Zusatzkonzession 7 8 8
Versicherungsunternehmen (Fondsvermittlung ex lege) 4 4 4
Anlageberatung 120 120 119 114 115
Portfolioverwaltung 54 54 56 57 58
Annahme und Ubermittlung von Auftriagen 114 114 113 109 110
Ausfiihrung von Auftragen - - - 1 2
Handel fiir eigene Rechnung - - - 0 2
Platzierung von Fl ohne feste Ubernahmeverpflichtung - - - 0 1
Verwahrung und Verwaltung von FI - - - 1 3
Devisengeschéfte - - - 0 1
Emissionen fiir Dritte - - - 0 1
Multilaterales Handelssystem 0 0 0 0 0
Halten von Kundengeldern - - - 1 3
EU-Pass fiir freien Dienstleistungsverkehr 45 44 43 44 39
EU-Pass fiir Zweigniederlassungen 7 7 8 9 9
Zusammenarbeit mit FDLA/Wertpapiervermittlern 57 56 55 52 50
Rechtsform:
Aktiengesellschaft 12 12 12 12 12
GmbH 96 97 96 93 92
Personengesellschaft 2 2 2 2 3
Einzelunternehmen 16 15 15 15 15
Geschiftstatigkeit:
Auslibung der Anlageberatung 61 62 62 57 64
Auslibung der Portfolioverwaltung 41 37 38 38 38
Ausiibung der Annahme und Ubermittlung 61 56 53 47 48
Advisory von Investmentfonds:

Advisory OGAW 25 21 25 26 26

Advisory AIF 12 9 12 13 13
Drittmanagement von Investmentfonds:

Verwaltung OGAW 26 21 23 24 28

Verwaltung AIF 19 17 23 23 22
Ausfiihrung von Auftragen - - - 0 1
Handel fiir eigene Rechnung - - - 0 1
Platzierung von Fl ohne feste Ubernahmeverpflichtung - - - 0 0
Verwahrung und Verwaltung von FI - - - 0 2
Devisengeschéfte - - - 0 0
Emissionen fir Dritte - - - 0 0
Halten von Kundengeldern - - - 1 2
Heranziehung vertraglich gebundener Vermittler 39 39 37 36 34
Zusammenarbeit mit Wertpapiervermittlern 21 20 21 19 18
Vertrieb von Eigenprodukten 44 47 43 46 45
Betreuung von GroRkunden 35 37 34 35 34
Vertraglich gebundene Vermittler:
In Osterreich registrierte vertraglich gebundene Vermittler 1.760 1.876 1.902 1.825 1.885

- davon juristische Personen 240 257 264 253 265

28 osterreichische WPF und WPDLU hatten insgesamt 1.494 Personen als vertraglich
gebundene Vermittler (VGV) bei der FMA registriert; 11 VGV waren bei sechs in Oster-
reich niedergelassenen WPF aus dem EWR, 351 natirliche und juristische Personen

als VGV bei drei osterreichischen Banken und einer aus dem EWR stammenden Bank

Tabelle 11: Kennzahlen der
dsterreichischen Wertpapier-
dienstleister 2020-2024
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Grafik 30: Betreutes Kunden-
vermdégen nach Dienstleistung
2020-2024 (in Mrd. €, gerundet)
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sowie 28 natlrliche und juristische Personen als VGV bei einer 6sterreichischen Versi-
cherung registriert. Insgesamt waren im Berichtsjahr 265 Unternehmen in der Rechts-
form einer juristischen Person bei der FMA als VGV registriert. 50 dsterreichische WPF
und WPDLU verfligten (iber die Berechtigung, mittels Wertpapiervermittlern (WPV)
tatig zu werden. Von diesen WPF und WPDLU machten lediglich 18 von der ihnen ein-
gerdumten Berechtigung auch Gebrauch. Am 31.12.2024 waren bei der FMA insge-
samt 281 Personen als WPV von WPF bzw. WPDLU registriert.

GESCHAFTSENTWICKLUNG

Zusammen haben die 6sterreichischen Wertpapierunternehmen 2024 ein Kunden-
vermdgen von € 60,84 Mrd. betreut. Die Kundenzahl betrug 862.242, gleichzeitig be-
trug das pro Kund:in betreute Vermdgen € 70.559,60. Vom gesamten betreuten Kun-
denvermdgen entfielen 15,3% auf Anlageberatung, 66,5% auf Portfolioverwaltung,
18,0 % auf Annahme und Ubermittlung von Auftrigen und 0,2 % auf neue WAG-Dienst-
leistungen (> Grafik 30).

CROWDFUNDING-DIENSTLEISTER

STRUKTURENTWICKLUNG

Ende 2024 verfiigten zwei Unternehmen mit Sitz in Osterreich (ber die Erlaubnis,
Crowdfunding-Dienstleistungen gemaR der Verordnung (EU) 2020/1503 liber Europai-
sche Schwarmfinanzierungsdienstleister (ECSP-VO) in Osterreich als Sitzland sowie
innerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums (EWR) im Rahmen der Dienstleistungs-
freiheit zu erbringen.

Der Zulassungsumfang beider Unternehmen erstreckt sich auf den Wertpapierbereich
im Allgemeinen und auf die Platzierung von Ubertragbaren Wertpapieren ohne feste
Ubernahmeverpflichtung sowie die Annahme und Ubermittlung von Auftrdgen in
Bezug auf libertragbare Wertpapiere im Speziellen. Ein Unternehmen ist iiberdies be-
rechtigt, die Vermittlung von Krediten ohne Berechtigung zur individuellen Verwaltung
von Kreditportfolios zu betreiben. Nebst der Vermittlung von Krediten bieten die Unter-
nehmen, abhdngig von den Finanzierungsanforderungen der Projekttrager, Eigenkapi-
talinstrumente (wie Aktien), hybride Finanzinstrumente (wie Wandelschuldverschrei-
bungen) sowie Fremdkapitalinstrumente (wie Schuldverschreibungen) an. Die Ziel-
mérkte (projekttrager- sowie anlegerseitig) aller Plattformen stellen neben Osterreich
auch eine Mehrzahl an Mitgliedstaaten des EWR dar. Die Sektoren, denen finanzielle
Mittel zugefiihrt werden sollen, gestalten sich vielschichtig. Mit Ausnahme einer Platt-
form, die sich als reine Immobilienplattform zu etablieren beabsichtigt, umfassen die
Branchen unter anderem Energie, Gastronomie, Mobilitdat und Nachhaltigkeit.

35 Crowdfunding-Dienstleister mit Sitz in einem anderen EWR-Staat verfuigten lber
die Berechtigung, im Rahmen des Europdischen Passes Crowdfunding-Dienstleistun-
gen im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs in Osterreich zu erbringen. Daraus
folgt, dass Osterreich im Bereich des harmonisierten Crowdfunding-Regimes derzeit
einen hdheren Import- als Exportanteil verzeichnet. Von den nach Osterreich notifi-
zierten Unternehmen stammten sieben Unternehmen (20 %) aus Spanien, dahinter
folgten Frankreich mit fiinf (14 %) und die Niederlande mit vier (11 %).

REPORTING UND VEROFFENTLICHUNGEN
Die ECSP-VO sieht detaillierte Berichterstattungspflichten der 6sterreichischen Unter-



nehmen in Bezug auf die Erbringung von Crowdfunding-Dienstleistungen gegeniiber
der FMA vor, denen jéahrlich Ende Februar im Nachhinein fiir das vorangegangene
Geschaftsjahr nachzukommen ist. Innerhalb eines Monats nach Eingang leitet die FMA
die Berichte in anonymisiertem Format an die Europédische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehorde (ESMA) weiter. Auf Grundlage der von allen nationalen Behdrden an die
ESMA libermittelten Daten erstellt diese jahrlich einen aggregierten Marktbericht Gber
den europaischen Crowdfunding-Markt, der auf der Website der ESMA zur Verfligung
gestellt wird.

Am Beginn des Jahres 2025 hat die ESMA erstmals einen Marktbericht veré6ffentlicht,
der Daten und Informationen im Zusammenhang mit dem europdischen Crowdfunding-
Markt fiir das Geschaftsjahr 2023 umfasst. Die Ergebnisse dieses Berichts basieren auf
einer Stichprobe von 98 Anbietern in 17 Mitgliedstaaten, die von den nationalen Auf-
sichtsbehdrden an die ESMA gemeldet wurden und die ein Crowdfunding-Volumen in
Hohe von € 1 Mrd. verwirklicht haben. Der Anteil 6sterreichischer Unternehmen am
europdischen Crowdfunding-Markt lag im Jahr 2023 bei rund € 14 Mio. (1 %).

FINANZKONGLOMERATE

Die européische Finanzkonglomerate-Richtlinie 2002/87/EG unterwirft eine Unterneh-
mensgruppe, die sich durch vollsténdige oder anteilsmafige Beteiligung an Unter-
nehmen unterschiedlicher Finanzbranchen (Versicherungen, Banken, Wertpapierdienst-
leister) zusammensetzt und eine gewisse Relevanz fiir die Stabilitdt des Finanzmark-
tes hat, einer zusatzlichen Beaufsichtigung. Auf Basis der Jahresabschliisse 2023 wur-
den europaweit 63 Finanzkonglomerate gemaR EU-Richtlinie identifiziert, davon haben
zwei ihren Hauptsitz in Osterreich und fallen unter die direkte Aufsicht der FMA:

m die Wistenrot-Gruppe mit den drei wesentlichen Instituten Bausparkasse Wiisten-

rot AG, Wiistenrot Versicherungs-AG und Wiistenrot Bank
m die Grazer Wechselseitige Versicherung AG mit der Hypo-Bank Burgenland AG Kre-

ditinstitutsgruppe (unter anderem bestehend aus Hypo-Bank Burgenland AG,
Schelhammer Capital Bank AG, Security KAG)
Die FMA analysiert die Risikolage und -entwicklung der Konglomerate laufend anhand
regelmafig von den Unternehmen gemeldeter Daten und Kennzahlen. Zusatzlich fihrt
die FMA auch einschlagige Prifungen hinsichtlich Gruppenstruktur, Strategie der
Gruppe, Finanzlage sowie Organisation, Risikomanagement und interner Kontrollsys-
teme auf Konglomeratsebene vor Ort durch.
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ie FMA erfillt umfangreiche Aufgaben auf bilateraler, europédischer und

internationaler Ebene. Sie kooperiert mit einer Vielzahl europaischer und

internationaler Institutionen und Verbande, deren Aufgabe die Regulierung
und Aufsicht liber Finanzmarkte ist. Auf europdischer Ebene ist die FMA als Teilneh-
merin am Europdischen Finanzaufsichtssystem (European System of Financial Super-
vision, ESFS) an der Regulierung der europdischen Finanzmarkte beteiligt und in der
Bankenunion im Rahmen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Super-
visory Mechanism, SSM) und des Einheitlichen Abwicklungsmechanismus (Single
Resolution Mechanism, SRM) in die europaische Beaufsichtigung und Abwicklung von
Kreditinstituten eingebunden. FMA-Mitarbeiter:innen arbeiten dabei aktiv in relevan-
ten Arbeitsgruppen, Aufsichts- und Abwicklungsteams mit. Uberdies bestehen bilate-
rale und multilaterale ,Memoranda of Understanding® (MoU) zur Zusammenarbeit
mit ausldndischen und internationalen Aufsichtsbehérden und Organisationen.

EUROPAISCHE ZUSAMMENARBEIT

ZUSAMMENARBEIT IN DER OPERATIVEN
AUFSICHTSTATIGKEIT

DIE FMA IN DER BANKENUNION

Die Europaische Bankenunion ist ein Schliisselelement der Wirtschafts- und Wah-

rungsunion der EU. Sie wurde als Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 und die sich

daraus entwickelnde Staatsschuldenkrise im Euroraum geschaffen. Mit der Banken-

union soll sichergestellt werden, dass der Bankensektor im Euro-Wahrungsgebiet und

in der EU insgesamt stabil, sicher und zuverlassig ist und somit zur Finanzstabilitat

beitragt. Zusatzlich soll die Bankenunion sicherstellen, dass

m Banken solide sind und kiinftigen Finanzkrisen standhalten kénnen

m die Abwicklung insolvenzgefahrdeter Banken nicht zulasten der Steuerzahlenden
geht und moglichst geringe Auswirkungen auf die Realwirtschaft hat

m die Marktfragmentierung durch harmonisierte Regeln fiir den Finanzsektor abge-
baut wird.

Die Bankenunion besteht zunachst aus allen Mitgliedstaaten, die den Euro als ge-

meinsame Wahrung haben. Mitgliedstaaten, die nicht dem Euroraum angehdren, kon-

nen an der Bankenunion teilhaben, indem sie eine enge Zusammenarbeit mit der

Europdischen Zentralbank (EZB) eingehen. Eine solche ,,Close Cooperation“ besteht
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mit Bulgarien. Grundlage der Bankenunion ist ein einheitliches Regelwerk fiir den

Finanzsektor in der EU. Es besteht aus einer Reihe von Regularien, die EU-weit fiir alle

Finanzinstitute gelten und somit gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherstellen. Auf-

bauend auf diesem Fundament besteht die Bankenunion aus drei Saulen:

® dem Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM), der Bankenaufsicht der Europai-
schen Zentralbank (EZB) in Frankfurt, bestehend aus EZB und den zustandigen
nationalen Bankaufsichtsbehdrden

m dem Einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM), den das ,Single Resolution
Board“ (SRB) mit Sitz in Briissel gemeinsam mit den nationalen Abwicklungsbehér-
den bildet

m der gemeinsamen europaischen Einlagensicherung (EDIS).

Wahrend SSM und SRM operativ bereits voll tatig sind, befindet sich EDIS erst im Auf-

bau. Vorerst erfolgt die Europaisierung der Einlagensicherung dadurch, dass fiir die

nationalen Einlagensicherungssysteme gemeinsame europdische Mindeststandards

und -anforderungen vorgegeben und umgesetzt werden. Osterreich ist als Eurostaat

Mitglied der Europdischen Bankenunion. Die FMA vertritt im SSM sowie im SRM als

zustandige nationale Aufsichtsbehdérde NCA (National Competent Authority) und als

nationale Abwicklungsbehdrde NRA (National Resolution Authority) den Osterreichi-

schen Finanzmarkt mit Sitz und Stimme und ist auf allen relevanten Ebenen aktiv ein-

gebunden.

DIE FMA IM SSM

Im SSM waren 2024 sechs osterreichische Bankengruppen als im europadischen MaR-
stab bedeutend (Significant Institutions, Sls) eingestuft und unterstanden damit im
SSM der direkten Aufsicht der EZB: Addiko Bank AG, Bawag Group AG, Erste Group
Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisenbankengruppe 00 Verbund eGen
und Volksbank Wien AG. Die Raiffeisen-Holding Niederdsterreich-Wien wird seit
1.1.2025 von der EZB beaufsichtigt. Fir SI-Banken sind ,Joint Supervisory Teams*
(JSTs) eingerichtet, denen auch Mitarbeiter:innen der FMA und der Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB) angehdren. Alle anderen Osterreichischen Banken werden von
der EZB nur indirekt beaufsichtigt, sie unterstehen als weniger bedeutende Institute
(Less Significant Institutions, LSIs) der direkten Aufsicht der FMA und der OeNB. Sehr
wesentliche Entscheidungen (etwa Konzessionserteilung oder -entzug bzw. wesent-
liche Beteiligungen an der Bank) werden jedoch von der EZB fiir alle Kreditinstitute
getroffen.

DIE FMA IM SRM

Im SRM unterlagen 2024 insgesamt sieben Osterreichische Bankengruppen der direkten
Zustandigkeit des SRB als Abwicklungsbehorde - die zuvor genannten signifikanten
Banken, die Bausparkasse Wistenrot AG als weitere grenziiberschreitend tatige Gruppe
sowie drei Osterreichische Tochterbanken: Addiko Bank AG, Bausparkasse Wistenrot
AG, Bawag Group AG, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisen-
landesbank Oberosterreich AG, Volksbank Wien AG, CA Auto Bank GmbH, Santander
Consumer Bank GmbH und UniCredit Bank Austria AG. Fiir die oben genannten Banken-
gruppen sind analog zu den JSTs sogenannte ,Internal Resolution Teams* (IRTs) einge-
richtet, in denen der FMA eine wesentliche Rolle zukommt. Vergleichbar mit dem SSM
ist auch im SRM die FMA als nationale Abwicklungsbehorde fiir alle anderen Kreditinsti-
tute direkt zustandig.



EUROPAISCHES FINANZAUFSICHTSSYSTEM
(European System of Financial Supervision - ESFS)

EUROPAISCHER AUSSCHUSS FUR SYSTEMRISIKEN
(European Systemic Risk Board - ESRB)

MIKROPRUDENZIELLE AUFSICHT MAKROPRUDENZIELLE AUFSICHT

GEMEINSAMER AUSSCHUSS
(Joint Committee)

_ “ RISIKOWARNUNGEN
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NETZWERK NATIONALER AUFSICHTEN

Abbildung 3: Europdisches
Finanzaufsichtssystem

ZUSAMMENARBEIT IN DER WEITERENTWICKLUNG
DES REGULATORISCHEN RAHMENS

DIE FMA ALS TEILNEHMER DES EUROPAISCHEN

AUFSICHTSSYSTEMS ESFS

Die Zustandigkeit des ESFS liegt hauptsachlich in der Harmonisierung und Weiterent-
wicklung des regulatorischen Rahmens fiir den Finanzmarkt des gesamten Europai-
schen Wirtschaftsraums (EWR). Den Kern des ESFS bilden die drei europaischen Finanz-
marktaufsichtsbehdrden, die ESAs (European Supervisory Authorities): die Europai-
sche Bankenaufsichtsbehérde EBA (European Banking Authority), die Aufsichtsbehérde
fiir das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung EIOPA (European
Insurance and Occupational Pensions Authority) sowie die Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehorde ESMA (European Securities and Markets Authority). Die FMA ist in diesen
drei europdischen Behérden Mitglied und tragt als zustédndige nationale Behdrde zu
deren Tatigkeiten aktiv bei (> Abbildung 3).

Zu den Aufgaben dieser EU-Behorden zahlt es, auf Basis von EU-Verordnungen und
-Richtlinien detaillierte Regulierungen in Form von technischen Standards, Leitlinien
und Empfehlungen auszuarbeiten sowie insbesondere eine konvergente Anwendung
dieser Bestimmungen durch die nationalen Aufsichtsbehdrden sicherzustellen. Eine
direkte Aufsichtsfunktion gegeniiber Unternehmen kommt bisher nur der ESMA in
wenigen ausgewahlten Bereichen - beispielsweise Ratingagenturen - zu. Zur Bearbei-
tung bereichsiibergreifender Materien der EU-Aufsichtsbehdrden ist ein gemeinsamer
Ausschuss - das Joint Committee - eingerichtet. Diese drei mikroprudenziell orien-
tierten europdischen Behorden werden von dem in Frankfurt bei der EZB eingerichte-
ten Europdischen Systemrisikoausschuss (European Systemic Risk Board, ESRB)
erganzt, dessen Aufgabe es ist, systemische Risiken flir das europdische Finanzsystem
zu identifizieren und friihzeitig zu adressieren.

JOINT COMMITTEE UND UBERGREIFENDE ARBEITEN DER ESAS

Die drei ESAs arbeiten, insbesondere auch im Joint Committee, markt- und branchen-
Ubergreifend eng zusammen; einerseits um ein ,Level Playing Field“, also faire Wett-
bewerbsbedingungen lGber Markt- und Produktgrenzen hinweg, sicherzustellen, ande-
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rerseits um Synergiepotenziale auszuschopfen und die Regulierung effizient und

effektiv zu gestalten. Wesentliche ibergreifende Arbeiten gab es zu folgenden drei

Themenkomplexen:

= Fit for 55 Klimaszenarioanalyse
Die europaischen Aufsichtsbehérden (EBA, EIOPA und ESMA) haben am 24. 11. 2024
gemeinsam mit der EZB die Ergebnisse der einmaligen ,Fit for 55“-Klimaszenario-
analyse veroffentlicht. Unter den untersuchten Szenarien ist es unwahrscheinlich,
dass Ubergangsrisiken isoliert die Finanzstabilitdt gefahrden. Wenn jedoch Uber-
gangsrisiken mit makrookonomischen Schocks kombiniert werden, kdnnen sie die
Verluste fiir Finanzinstitute erhéhen und zu Stérungen fiihren. Dies erfordere laut
dieser Analyse einen koordinierten politischen Ansatz zur Finanzierung der griinen
Transition und die Notwendigkeit fiir Finanzinstitute, Klimarisiken umfassend und
rechtzeitig in ihr Risikomanagement zu integrieren.

= Digital Operational Resilience Act
Die Verordnung Uber die digitale operationale Resilienz (DORA) ist seit 17. 1. 2025
anwendbar. Zur Umsetzung der Verordnung wurden zahlreiche Durchfiihrungs-
rechtsakte sowie UbergangsmaRnahmen erlassen und erste Rekrutierungen zur
Einsetzung eines gemeinsamen DORA-Aufsichtsteams durchgefiihrt, das die Auf-
sicht Uber die kritischen Drittanbieter von Informations- und Kommunikations-
technologie (CTPP) im Rahmen von DORA ausiiben wird. Durch den DORA-Rechts-
rahmen abgedeckt werden u. a. das IKT-Risikomanagement, das IKT-Drittanbieter-
Risikomanagement (Uberwachung von externen Risikoanbietern), das Testen der
digitalen Betriebsstabilitat, der Umgang mit IKT-bezogenen Vorféllen, der Aus-
tausch von Informationen und Erkenntnissen Uber Cyberbedrohungen sowie ein
Aufsichtsrahmen zur Uberwachung von kritischen IKT-Drittanbietern.

= MiCAR
Im Bereich der Arbeiten zur Verordnung iber Markte flir Kryptowerte (MiCAR) sind
insbesondere zwei Leitlinien hervorzuheben, die beide im Dezember 2024 verof-
fentlicht wurden: EBA und ESMA haben gemeinsame Leitlinien zur Bewertung der
Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans von Emittenten vermogenswerterefe-
renzierter Token und von Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen erarbeitet.
Das Joint Committee hat Leitlinien Gber Muster flr Erklarungen und Gutachten
sowie den standardisierten Test fiir die Einstufung von Kryptowerten entwickelt.

EUROPEAN BANKING AUTHORITY - EBA

Im Berichtsjahr 2024 wurden u. a. Leitlinien fiir das Management von Umwelt-, Sozial-
und Governance-Risiken, etliche Mandate im Rahmen der Implementierung des Ban-
kenpakets sowie ein Bericht zu Betrug im Zahlungsverkehr veréffentlicht und grund-
legende Vorarbeiten fiir den Stresstest 2025 geleistet.

Die Funktionsperiode des EBA-Vorsitzenden wurde vom Rat bis Mai 2029 verlangert.
Michael Hysek wurde flir eine weitere Funktionsperiode ab 23. 4. 2024 als Co-Vorsit-
zender des Supervision, Risks and Innovation Standing Committee (SUPRISC) wieder-
bestellt und Oliver Schitz ab 6. 6. 2024 zum Vorsitzenden des Resolution Committee
(ResCo) gewahlt. Die Banking Stakeholder Group wurde per 1. 7. 2024 neu bestellt.

EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY - ESMA
Aus dem breiten Aufgabenspektrum von ESMA sind fiir 2024 folgende Aktivitaten her-
vorzuheben:



Im Mai veroffentlichte ESMA 20 Empfehlungen fiir die Starkung der Kapitalmarkte in
der EU. Der Fokus liegt auf drei Dimensionen: Biirger:innen, Unternehmen sowie
Regulierung und Aufsicht. Im Bereich Nachhaltigkeit wurden unter anderem ein Green-
washing-Bericht und eine Stellungnahme zum regulatorischen Rahmen fiir nachhal-
tige Finanzierung erarbeitet.

Eines der beherrschenden Themen waren die Arbeiten zur MiCAR, die seit 30. 12. 2024
vollstandig anzuwenden ist. ESMA veroffentlichte u.a. Leitlinien fiir Anbieter der
Kryptowerte-Dienstleistung ,Beratung zu Kryptowerten“ betreffend Kriterien flr die
Bewertung der Kenntnisse und Kompetenzen der Kund:innen und technische Regulie-
rungsstandards zur Vorbeugung und zur Aufdeckung von Marktmissbrauch.

Eduard Miller wurde am 3. 7. 2024 zum zweiten Mal in den Verwaltungsrat von ESMA
gewahlt. Die zweieinhalbjahrige Funktionsperiode begann am 1. 10. 2024.

EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL

PENSIONS AUTHORITY - EIOPA

Im Bereich der EIOPA stand im Berichtsjahr unter anderem die Richtlinie zur Anderung
von Solvency Il im Zentrum, die nach jahrelangen Verhandlungen Anfang 2025 verof-
fentlicht wurde. Neben der Entwicklung zahlreicher neuer Rechtsinstrumente miissen
auch samtliche bestehenden Instrumente auf ihre Aktualitat geprift und gegebenen-
falls angepasst werden. Weiters fanden wéhrend des Jahres bereits intensive Vorberei-
tungen zur Umsetzung der Richtlinie lber die Sanierung und Abwicklung von Versiche-
rungs- und Rickversicherungsunternehmen statt, die Anfang Janner 2025 veroffent-
licht wurde und ab 2027 anwendbar ist. In beiden Themenbereichen war und ist die
FMA durch intensive Mitarbeit in zahlreichen Arbeitsgruppen involviert.

Im Versicherungsbereich wurde 2024 ein erneuter Stresstest durchgefiihrt, in dem
EIOPA die Fahigkeit der europadischen Versicherer bewertete, die wirtschaftlichen und
finanziellen Folgen eines erneuten Auftretens geopolitischer Spannungen zu bewalti-
gen. Weitere wesentliche Themen waren Nachhaltigkeit, Wohlverhaltensaufsicht,
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehdrden sowie Riickversicherungsaspekte. Im Pen-
sionsbereich fasst das 2024 eingefiihrte IORP!-Risiko-Dashboard die wichtigsten Risi-
ken und Schwachstellen im EbAV2-Sektor fiir Pensionssysteme im EWR zusammen.
Die zweite Amtszeit von Peter Braumdiiller als stellvertretender Vorsitzender der EIOPA
endete im Janner 2025. Die FMA ist durch Braumdiller weiterhin in leitender Rolle im
Supervisory Steering Committee sowie als Mitglied in zwei weiteren der insgesamt
vier EIOPA Steering Committees vertreten, darunter auch im neu gegriindeten Digital
Finance Steering Committee, das diverse Aspekte der Digitalisierung beleuchtet.

EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD - ESRB

Der ESRB zog mit seinem Bericht ,,Building on a Decade of Success“ eine Bilanz seiner
zehnjahrigen Arbeit und gab Empfehlungen fiir die weitere Starkung der Finanzstabi-
litdt in Europa. Mit einem weiteren Bericht zu makroprudenziellen MaRnahmen fir
die nicht bankenméaRige Finanzintermediation beantwortete er eine diesbeziigliche
Konsultation der EK und analysierte Risiken in diesem Bereich detailliert. Er setzte
sich auch intensiv mit der Widerstandsféhigkeit von Banken gegen potenzielle Finanz-
krisen auseinander, wobei die Entwicklungen im Bereich der Cyber-Resilienz und der

I |ORP: Institution for Occupational Retirement Provision; Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung
2 EbAV: Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge
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makroprudenziellen Werkzeuge zur Bekampfung von Liquiditatsrisiken im Fokus stan-
den. Zudem wurden Fortschritte bei der Anpassung von Instrumenten zur Férderung
der Resilienz von Investmentfonds erzielt.

Ein weiteres zentrales Thema war die Nutzung des antizyklischen Kapitalpuffers, um
die Finanzstabilitat frihzeitig im Zyklus zu starken. Der ESRB befasste sich auch mit
der Umsetzung von Empfehlungen zur Férderung des Datenaustauschs zwischen
EU-Institutionen und beantwortete die Konsultation der Europdischen Kommission
zur Verfligbarkeit von makroprudenziellen Daten. Darliber hinaus veroffentlichte der
ESRB Empfehlungen fiir mehrere EU-Lander - darunter Italien, Danemark und Belgien
- zur Verbesserung der Bewertung grenziiberschreitender Effekte makroprudenzieller
MaRnahmen. Diese sollten dazu beitragen, die nationalen politischen MaBnahmen
besser abzustimmen und grenziiberschreitende Auswirkungen zu beriicksichtigen.

SINGLE SUPERVISORY MECHANISM - SSM

Anfang 2024 fiihrte der SSM einen Stresstest zur Cyberresilienz durch, um die Wider-
standsfahigkeit von Banken gegeniiber Cyberangriffen und ihre Fahigkeit zur Erho-
lung nach einem erfolgreichen Angriff zu bewerten. Insgesamt wurden 109 Banken
getestet, von denen 28 einer besonders eingehenden Priifung unterzogen wurden. Die
Ergebnisse flossen in den aufsichtlichen Uberpriifungs- und Bewertungsprozess
(SREP) 2024 der EZB ein.

Zudem hat der EZB-Rat Sharon Donnery, Pedro Machado und Patrick Montagner als
neue Vertreter der EZB im Aufsichtsgremium der Bankenaufsicht ernannt. lhre Amts-
zeit betragt jeweils funf Jahre und ist nicht verlangerbar. Sie folgen auf Edouard Fer-
nandez-Bollo, Kerstin af Jochnick und Elizabeth McCaul. Mit dem Ablauf der fiinfjahri-
gen Amtszeit von Andrea Enria als Vorsitzender des EZB-Aufsichtsgremiums wurde
Claudia Buch zum 1. 1. 2024 als seine Nachfolgerin bestellt.

SINGLE RESOLUTION MECHANISM - SRM

Karen Braun-Munzinger |6ste im Mai 2024 SRB-Board-Mitglied Sebastiano Laviola ab.
Zudem wurde die Bestellung von drei neuen Mitgliedern eingeleitet, da deren Man-
date Ende Februar 2025 auslaufen. Der 2023 erarbeitete SRM Strategic Review (Vision
2028) wurde Anfang 2024 verabschiedet. Dieser definiert die langfristigen Ziele des
SRM, verbessert die Zusammenarbeit mit den NRAs (National Resolution Autorities)
und starkt den SRM. Die Umsetzung begann direkt nach der Annahme und erstreckt
sich Uber funf Jahre. Basierend darauf wurde das mehrjahrige Arbeitsprogramm
2024-2028 mit Schwerpunkten auf Krisenmanagement, der Operationalisierung aller
Abwicklungsinstrumente und Tests zur Sicherstellung der Abwicklungsfahigkeit der
Banken veréffentlicht. Zudem wurden die MREL Policy 2024, die Anderungen an der
Kalibrierung und Uberwachung der MREL3-Anforderungen beinhaltet, sowie ein iiber-
arbeitetes Bail-in Template vorgestellt. Der zweite Bericht zur Abwicklungsplanung
und zum Krisenmanagement von LSls wurde ebenfalls veréffentlicht.

Bl- UND MULTILATERALE ZUSAMMENARBEIT

Neben der Zusammenarbeit in multilateralen Gremien kooperiert die FMA auch direkt
mit auslandischen Aufsichtsbehdrden. Bilaterale und multilaterale Memoranda of

3 MREL: Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities



Understanding (MoU) dienen dabei der Vereinfachung und Beschleunigung der prakti-
schen Aufsichtstatigkeit bei grenziiberschreitenden Sachverhalten. Insbesondere
gegeniber Nicht-EWR-Mitgliedstaaten bilden MoU auch eine vertrauensbildende MaRk-
nahme und ein Instrument im Bemiihen der FMA, die operative Zusammenarbeit mit
ihren Schwesterbehdrden laufend zu verstarken.

MEMORANDA OF UNDERSTANDING (MOU)

Im Jahr 2024 hat die FMA mit der EZB und mehreren Bankenaufsichtsbehorden der
Union (darunter die deutsche BaFin, die franzosische ACPR [Autorité de contréle pru-
dentiel et de résolution] und die italienische Banca d’Italia) ein multilaterales MoU im
Bereich der Bankenaufsicht zur Koordinierung der SSM-Aufsichtsbehdrden bei der
Aufsicht tiber Drittlandsgruppen und Drittlandszweigstellen unterzeichnet.

MULTILATERALE ZUSAMMENARBEIT

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS - 10SCO
I0SCO, der weltweite Standardsetzer fiir Wertpapieraufsichtsbehorden, veroffentlichte
im Bereich Anlegerschutz einen Fahrplan zur Verbesserung der Sicherheit beim Online-
handel fir Retailinvestoren und einen Bericht zur Finanzbildung in Kryptowerten.

FINANCIAL STABILITY BOARD - REGIONAL CONSULTATIVE GROUP
EUROPE (FSB, RCG - EU)

Der FSB konzentrierte sich 2024 auf die Starkung der globalen Finanzstabilitat, insbe-
sondere im Bereich Nicht-Banken-Finanzintermediation (NBFI), Cyberrisiken und kiinst-
liche Intelligenz im Finanzsektor. Im letzten Quartal 2024 ver6ffentlichte der in Basel
angesiedelte FSB mehrere Berichte zur Widerstandsfahigkeit des Finanzsystems gegen-
tber makrodkonomischen Schocks, darunter Analysen zur Finanzmarktturbulenz und
Liquiditatsrisiken. Ein wichtiger Schwerpunkt war die Regulierung digitaler Vermogens-
werte, insbesondere im Hinblick auf Stablecoins und Krypto-Assets. Zudem setzte der
FSB seine Arbeiten zur Umsetzung des G20-Fahrplans fiir nachhaltige Finanzen fort.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS - IAIS

Der Weltverband der Versicherungsaufsichtsbehérden konzentrierte sich 2024 auf die
Umsetzung des Insurance Capital Standard (ICS), die Starkung der globalen Versiche-
rungsaufsicht und die Bewaltigung systemischer Risiken. Im Rahmen der Klimarisiken
veroffentlichte die Organisation Analysen zur Versicherungsbranche und deren Wider-
standsfahigkeit gegenliber extremen Wetterereignissen. Der Global Insurance Market
Report (GIMAR) 2024 der IAIS konzentrierte sich auf systemische Risiken im Versiche-
rungssektor, insbesondere auf die Auswirkungen von Inflation, geopolitischen Unsi-
cherheiten und Klimarisiken. Ein Schwerpunkt lag auf der Resilienz der Versicherer
gegeniber finanziellen Marktvolatilitdten und deren Kapitalanforderungen im Rahmen
des Insurance Capital Standard (ICS). Ein weiteres zentrales Thema war die zuneh-
mende Bedeutung von Cyberrisiken und deren potenzielle Auswirkungen auf die
Finanzstabilitat.

INTERNATIONAL ORGANISATION OF PENSION SUPERVISORS - IOPS
Neben einer Uberarbeitung der I0PS Principles of Private Pension Supervision waren
die zentralen Themen im Jahr 2024 die Beaufsichtigung ausgewahlter Investmentakti-
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INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT

Bl- UND MULTILATERALE ZUSAMMENARBEIT

Banken Versicherungen Wertpapiere AIFMD-MoU
Abu Dhabi 2018
Albanien 2009 2023
Australien 2013
Bahamas 2015
Bermuda 2013
Bosnien und Herzegowina 2015
Brasilien 2017
British Virgin Islands 2013
Bulgarien 2005
Cayman Islands 2013
China 2008
Deutschland 2000
Dubai 2013
Frankreich 1995
GroRbritannien 1994/1998/2019
Guernsey 2013
Hongkong 2013
Isle of Man 2013
Italien 1998
Japan 2013
Jersey 2013
Kanada 2013
Kasachstan 2021
Katar 2018
Kosovo 2016
Kroatien 2005 2008 2000
Liechtenstein 2009
Malaysia 2013
Malta 2007
Mazedonien 2010
Montenegro 2009/2022
Niederlande 1997
Polen 1999
Russische Foderation 2010
Rumaénien 2006 2005
Schweiz 2012 2006 2013
Serbien 2009
Singapur 2013
Slowakei 2003 2002
Slowenien 2001 2001
Thailand 2014
Tschechische Republik 2001 2004 1999
Ungarn 2001 2002 1998
USA 2013
Zypern 2007 2002

Tabelle 12: Abgeschlossene bilate-
rale Memoranda of Understanding

(samt Jahr des Abschlusses)
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vitdten von Pensionsfonds, die Krisenmanagement-
plane der Aufsichtsbehdrden sowie Ausarbeitungen
zur Unterstitzung der Umsetzung der ESG Guide-
lines. Zudem wurde eine Uberarbeitung der Articles
of Association der Organisation in Angriff genom-
men.

BASEL CONSULTATIVE GROUP (BCG)

Die BCG, ein Forum des Basler Ausschusses, bietet
eine Austauschplattform unter Aufsichtsbehérden,
Notenbanken sowie internationalen Institutionen
von mittlerweile 47 Landern und soll den Dialog
auch mit nicht teilnehmenden Landern starken.
Thematische Schwerpunkte waren 2024 die finali-
sierte Uberarbeitung der Basler Core Principles, die
Offenlegung klimabezogener Risiken, die Digitalisie-
rung im Finanzbereich, ein Erfahrungsaustausch zur
Proportionalitdt im Aufsichtsregime sowie gezielte
Anpassungen bei der Behandlung von Krypto-Assets
bzw. dem Zinsrisiko im Bankbuch. Mitte Mai fand
ein Industrie-Workshop zum Thema ,Banking-as-a-
Service (BaaS)“ statt.

NETWORK FOR GREENING THE FINANCIAL
SYSTEM (NGFS)

Die FMA ist seit 2020 Mitglied im NGFS, das Auf-
sichtsbehdérden und Zentralbanken eine Plattform
zum Wissens- und Erfahrungsaustausch und zur Ent-
wicklung von Umwelt- und Klimarisikomanagment-
methoden flir den Finanzsektor bietet. Im Dezember
2024 zahlte das NGFS weltweit 144 Mitglieder sowie
21 Beobachter:innen. Derzeit sind vier Workstreams
und drei Task Forces beim NGFS eingerichtet. Die
FMA engagiert sich insbesondere im Workstream
~Supervision“ sowie im ,Experts’ Network on Legal
Issues® und der ,, Task Force on biodiversity loss and
nature-related risks“.

2024 hat das NGFS unter anderem die fiinfte Auflage

seiner langfristigen makrofinanziellen Klimaszenarien fiir zukunftsorientierte Klima-

risikobewertungen veroffentlicht, die u. a. die aktualisierte Bewertung des physischen

Risikos und eine neue Schadensfunktion, die zu erheblicheren physischen Auswirkun-

gen des Klimawandels fiihrt, beinhaltet. Weiters veréffentlichte das NGFS zwei kom-

plementdre Berichte lber naturbezogene Risiken sowie drei Berichte und einen

Begleitvermerk zum Themenbereich Transitionsplane, in denen u.a. die Rolle von

Transitionsplanen fiir die Kapitalmobilisierung im Finanzsystem, das Management

klimabedingter Finanzrisiken und die Bedeutung von Transitionspldnen fiir die Auf-

sicht auf Mikroebene untersucht werden. Zudem veréffentlichte das NGFS mehrere

technische Dokumente, etwa zu kurzfristigen Klimaszenarien.



KOOPERATION GEGEN GELDWASCHE UND TERRORISMUS-
FINANZIERUNG (GW/TF) AUF DEM FINANZMARKT

SOWIE FINANCIAL ACTION TASK FORCE - FATF

Im Sommer 2024 wurde mit dem EU-AML-Legislativpaket und der Errichtung der
EU-Anti-Geldwaschebehdrde AMLA mit Sitz in Frankfurt die Basis fiir ein neues euro-
paisches Aufsichtssystem zur Bekampfung von Geldwasche und Terrorismusfinanzie-
rung (GW/TF) geschaffen. Die FMA beteiligte sich konstruktiv an den Vorbereitungen
fir Level-2/3-Mandate und hat bereits erste operative Vorbereitungen flr die AMLA
gestartet, u. a. die Einrichtung einer nationalen Schnittstelle zur AMLA.

Auf internationaler Ebene ist die im Oktober 2024 gestartete - und bis Februar 2026
laufende - flinfte Landerprifung Osterreichs durch die Financial Action Task Force
(FATF) flr die FMA ein zentrales Thema. Dabei wird gepriift, wie effektiv die 40 Emp-
fehlungen der FATF zur Pravention von Geldwascherei, Terrorismusfinanzierung und
Proliferationsfinanzierung (kurz: GW/TF/PF) umgesetzt wurden. Ein Schwerpunkt der
Prifung sind insbesondere die vom Finanzsektor getroffenen MalRnahmen zur
Bekampfung von GW/TF/PF sowie die Aufsicht dariiber. Im Rahmen der vom Inter-
nationalen Wahrungsfonds (IWF) im Auftrag der FATF durchgefiihrten Priifung hat die
FMA 2024 bereits einige wichtige Meilensteine der Priifung absolviert und u.a. erste
Informationen zur technischen Umsetzung der Empfehlungen Ubermittelt. Die
Prifung und die bestmdogliche Darstellung der ergriffenen Malnahmen haben fiir die
FMA oberste Prioritadt. Seit dem Friihjahr 2024 steht die FMA dazu im engen Austausch
mit nationalen und internationalen Stakeholdern.
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AUFSICHT UBER DIE STABILITAT
DER UNTERNEHMEN

ANALYSETATIGKEIT

LAUFENDE ANALYSEN

on der FMA konzessionierte Unternehmen haben der Aufsicht in vorgegebe-
V nen Intervallen aktuelle Daten und Kennzahlen tiber die laufende Geschéfts-

und Risikoentwicklung (Meldewesen) sowie zu Stichtagen weitere regulato-
risch vorgegebene Berichte zu Ubermitteln: etwa testierte Jahresabschliisse, Lage-
berichte, Konzernabschliisse und andere regulatorisch verpflichtende Berichte (etwa
bei Banken die Anlage zum Prifbericht [AzP], in der der Wirtschaftsprifer konkrete
bankaufsichtliche Fragen zu beantworten hat). Bestimmte gesetzlich klar definierte
Sachverhalte und Entwicklungen haben die Beaufsichtigten von sich aus aktiv der Auf-
sicht anzuzeigen. Uberdies unterliegen auch institutsexterne Aufsichtsinstitutionen -
wie etwa Abschlussprifer:innen oder bei Banken auch die vom Bundesminister fiir
Finanzen bestellten und von den Kreditinstituten zu den Hauptversammlungen, Gene-
ralversammlungen, Sitzungen des Aufsichtsrats und der Priifungsausschiisse verpflich-
tend einzuladenden Staatskommissar:innen - Berichts- und Anzeigepflichten an die
Aufsicht. Zudem holt die Aufsicht anlassbezogen auch zusatzlich themenspezifische
Informationen sowohl bei Einzelinstituten als auch branchenweit (etwa zur Exponie-
rung in bestimmten regionalen Markten oder Produkten) ein.
Dieser breite und tiefe Pool an Informationen wird von der Aufsicht laufend analy-
siert, Trends werden herausgearbeitet, Risiken identifiziert - sowohl auf Branchen-
wie auf Einzelinstitutsebene. Tiefe und Intervall des Melde- und Berichtswesens, aber
auch der Sonderanalysen sind unter Anwendung des Proportionalitatsgrundsatzes
festzulegen, die aufsichtliche Analysetéatigkeit hat risikobasiert zu erfolgen. Aufbau-
end auf der laufenden Analyse geht die Aufsicht dann in Managementgesprachen und
gegebenenfalls Vor-Ort-Mallnahmen risikoorientiert und themenspezifisch in die Tiefe
und analysiert Risikolage und -potenzial in Sondererhebungen und -analysen, etwa
durch Stresstests.
In der Bankenaufsicht erfolgen Datensammlung und -analyse sowie Vor-Ort-Prifun-
gen durch die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) sowie die Européische Zentral-
bank (EZB). Die behordlichen Verfahren werden bei ,Less Significant Institutions®
(LSIs) grundséatzlich von der FMA gefiihrt, bis hin zur Rechtsdurchsetzung. Die EZB
nimmt dabei eine Giberwachende Funktion wahr. ,Significant Institutions® (Sls) unter-
liegen der direkten Aufsicht der EZB.
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AUSGEWAHLTE BEREICHSSPEZIFISCHE ANALYSEN

BANKEN

Ein zentrales Aufsichtstool der Bankenaufsicht ist der ,Supervisory Review and
Evaluation Process“ (SREP). Im SREP werden das Geschaftsmodell, die interne Gover-
nance und das Risikomanagement sowie die Kapital- und Liquiditatsrisiken eines
Instituts individuell analysiert. In den vergangenen Jahren haben FMA und OeNB den
SREP in Osterreich zu einem integrierten Aufsichtsinstrument weiterentwickelt, in das
auch Erkenntnisse aus der Pravention von Geldwéascherei und Terrorismusfinanzie-
rung sowie der Wohlverhaltens- und Vertriebsaufsicht einflieRen.

Der SREP ermdglicht eine eingehende Analyse der Gesamtrisikosituation einer Bank.
Um diese Aufgabe bestmdoglich zu erfiillen, wird der SREP von FMA und OeNB laufend
aktualisiert und an die neuesten regulatorischen Entwicklungen angepasst.

Die SREP-Verfahren werden bei den Banken unter Berlicksichtigung des Proportiona-
litatsprinzips - das heifdt abhangig von GrofRe, Struktur, Art, Umfang und Komplexitat
des Geschaftsmodells - jahrlich bzw. alle zwei oder drei Jahre vollumfanglich durch-
gefiihrt. In den Jahren dazwischen erfolgt eine Aktualisierung dieser vollumfang-
lichen Beurteilung. Wahrend die OeNB die quantitativ orientierten Analysen im SREP
vornimmt, fokussiert sich die FMA vor allem auf das Analyseelement ,Interne Gover-
nance und Risikomanagement®. Es umfasst eine eingehende Uberpriifung und Beur-
teilung der internen Governance, der Organisationsstruktur, des Risikomanagement-
rahmens sowie der Risikokultur und -infrastruktur eines Instituts. Ebenso flihrt die
FMA das Verfahren zur Erlassung des SREP-Bescheids, in dessen Rahmen die Analy-
seergebnisse um eine rechtliche Beurteilung ergdnzt werden. Die in den Vorjahren
etablierte Praxis, mit ausgewahlten Instituten Governance Deep Dives durchzufiihren,
wurde auch im Jahr 2024 fortgesetzt.

Im SSM ist fir den SREP bei den von ihr direkt beaufsichtigten Bankengruppen (Sls)
die EZB verantwortlich. Durchgefiihrt wird dieser aber jeweils in enger Zusammen-
arbeit mit der nationalen Aufsicht.

VERSICHERUNGEN

Im Rahmen des aufsichtlichen Uberpriifungsverfahrens von Versicherungsunterneh-
men und Versicherungsgruppen wurden neben der - vor allem auf quantitativen Mel-
dedaten beruhenden - laufenden Finanz- und Risikoanalyse auch dezidierte Fachana-
lysen und zahlreiche Managementgespréche zur Unternehmensstrategie gefiihrt, um
auf Basis dieser Hintergrundinformationen eine risikosensitive Einordnung der Unter-
nehmen vornehmen zu kénnen. So wurden dezidierte Fachanalysen zu den Themen-
stellungen Profitabilitat und Reservierungssicherheit im Bereich Nicht-Leben sowie im
Bereich der Veranlagung durchgefiihrt und weiterentwickelt. Hierbei wurden insbeson-
dere auch die Effekte der Inflation auf die Rlckstellungsbildung berticksichtigt.

Vor dem Hintergrund der Unwetterkatastrophen in Mitteleuropa in der zweiten Jah-
reshélfte wurden zusatzlich Detailanalysen zur Effektivitat des Riickversicherungspro-
gramms und zum Einfluss der Schdden auf die generelle Profitabilitdt der Versiche-
rungsunternehmen durchgefiihrt. Weitergefiihrt wurden Analysen zur Sensitivitat der
Ergebnisse auf die Inflationsentwicklung. Diese wurden insbesondere ausgeweitet auf
konsolidierte Gruppenergebnisse, denen eine Spezialanalyse gewidmet wurde. Im
Rahmen der Weiterentwicklung des implementierten Solvency-Review-Prozesses
(SRP) wurde die Entwicklung einer neuen Datenschicht fiir wesentliche Kennzahlen



und Indikatoren vorangetrieben. Bei einem Lebensversicherungsunternehmen wur-
den nach der Insolvenz des (ausldandischen) Mutterunternehmens die Aufsichts- und
Analyseaktivitdten intensiviert. Diese reichten von der laufenden Einschatzung der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens bis zur Begleitung der operativen Trennung
der wesentlichen IT-Systeme von der Systemlandschaft des Mutterunternehmens.

PENSIONSKASSEN

Im Rahmen des Uberpriifungsverfahrens im Aufsichtssystem liegt der Schwerpunkt
der Finanz- und Risikoanalyse auf den quantitativen Meldedaten, ergéanzt um umfang-
reiche Rechenschafts- und Priifaktuarsberichte je Veranlagungs- und Risikogemein-
schaft, sowie den Meldungen der Staatskommissar:innen, die an den Organsitzungen
der Pensionskassen teilnehmen. Intensiv analysiert und mit den Unternehmen
besprochen wurden auch die ORAs (Own Risk Assessments), die Pensionskassen in
einem dreijahrigen Turnus zu erstellen haben. Die Transformation zu einem nachhal-
tigen Finanzwesen beschéftigt - nicht zuletzt wegen der zahlreichen EU-Vorgaben -
auch die Pensionskassen und wird durch Schwerpunktanalysen laufend begleitet.

ASSET MANAGER UND BETRIEBLICHE VORSORGEKASSEN (BVK)

2024 wurden 31 Jahresabschliisse von konzessionierten Asset Managern und BVK sowie
zehn Priifberichte von Zweigniederlassungen ausldndischer Asset-Management-Gesell-
schaften analysiert. Dariiber hinaus wurden 1.539 Rechenschafts- und Halbjahresbe-
richte von Fonds stichprobenartig geprdft.

Im Zuge der ,,Common Supervisory Action (CSA) on sustainability-related disclosures
and the integration of sustainability risks“ der Europdischen Wertpapier- und Markt-
aufsichtsbehorde ESMA, die bereits 2023 gestartet ist und bis Ende 2024 durchgefiihrt
wurde, fihrte die FMA auf Basis ihrer Erkenntnisse aus einer Greenwashing-Analyse
des gesamten Marktes fir Publikumsfonds gezielte Off- sowie On-Site-PrifungsmaR-
nahmen bei sechs Asset Managern durch.

Weiters wurden Vorbereitungsmalinahmen zum ,Digital Operational Resilience Act“
(DORA) umgesetzt. Dieser hat zum Ziel, die Resilienz des europdischen Finanzmarktes
gegeniber der Bedrohung von Cyberangriffen zu starken und das Schutzniveau fiir
Anleger:innen und Verbraucher:innen in der Union zu erhdhen. Im Rahmen der Vorbe-
reitungsmafinahmen wurden europaweit die eingesetzten IT-Dienstleister erhoben -
Stichwort Dry Run - sowie ein Self Assessment zu DORA durchgefiihrt. Letzteres wurde
im Zuge der Analyse zur Austrian Digital Finance Landscape 2024 berticksichtigt. Als
begleitende MalRnahme wurden Informationsveranstaltungen im Rahmen von Webi-
naren und individuelle Managementgesprache durchgefiihrt. Zuséatzlich zur laufenden
Analyse der Meldedaten wurde auch die Auswertung des jahrlichen Analysefrage-
bogens, den alle konzessionierten Asset Manager und BVK zu ibermitteln haben, in
den Untersuchungen berticksichtigt.

WERTPAPIERDIENSTLEISTER

Durch die Regelungen des Wertpapierfirmengesetzes (WPFG), BGBI. | Nr. 237/2022, und
der Verordnung (EU) 2019/2033 liber Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen
(IFR) wurde ein neues prudenzielles Aufsichtsregime fiir MiFID*-Wertpapierfirmen in

1 Markets in Financial Instruments Directive (MiFID): Richtlinie 2014/65/EU des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 15. 5. 2014 (iber Mdrkte fiir Finanzinstrumente sowie zur Anderung der Richtlinien 2002/92/EG und
2011/61/EU - kurz: Finanzmarktrichtlinie.
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Osterreich geschaffen. Dadurch wurde ein eigenstandiges und dem CRR2-System fiir
Banken nachempfundenes Meldewesen etabliert. Im Jahr 2024 wurden mit dem neuen
Meldewesen signifikante Kennzahlen, Daten und Fakten von 62 Wertpapierfirmen und
14 Wertpapierfirmengruppen ausgewertet und analysiert.

REFERENZWERTE

2024 wurde von ESMA europaweit eine ,Common Supervisory Action“ (CSA) zu den
ESG-Offenlegungsverpflichtungen im Rahmen der Benchmark-VO durchgefiihrt, an der
auch die FMA teilgenommen hat.

Ziel der CSA war die EU-weite Uberprifung der Einhaltung der nachhaltigkeitsbezoge-
nen Offenlegungsanforderungen der Benchmark-VO durch die beaufsichtigten Bench-
mark-Administratoren. Im Rahmen dieser CSA hat die FMA die nachhaltigkeitsbezo-
genen Offenlegungsverpflichtungen der von der Wiener Borse AG als Referenzwert-
Administrator bereitgestellten Referenzwerte analysiert und auf europdischer Ebene
an der Analyse und Aufbereitung der Ergebnisse der CSA mitgearbeitet.

STRESSTESTS

BANKEN

Die EZB unterzog 109 GroRbanken, die im Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM)
ihrer direkten Aufsicht unterstehen, einem gezielten Stresstest zur Cyberresilienz;
darunter waren auch sechs Banken aus Osterreich. Das Stressszenario simulierte
einen Cybersicherheitsvorfall, in dem alle praventiven Maflnahmen versagen und die
Datenbanken der Kernsysteme der jeweiligen Bank stark von einem Cyberangriff
betroffen sind. Im Fokus der Untersuchung standen daher die Reaktion und die Erho-
lung der Banken bei einem Cyberangriff und nicht das Verhindern eines solchen.

Um die Reaktion und die Erholung der Banken in diesem Szenario zu testen, wurden
die Geschéftsfortfiihrungs-, Kommunikations- und Wiederherstellungsplédne ausge-
wertet. Die Banken mussten zeigen, inwieweit sie in der Lage sind, die geplanten MaR-
nahmen zu aktivieren und umzusetzen. Eine Stichprobe von Banken hatte darliber
hinaus einen echten IT-Wiederherstellungstest durchzufiihren. Durch die Einbezie-
hung unterschiedlicher Geschaftsmodelle und geografischer Standorte sollte die
Stichprobe das Bankensystem im SSM insgesamt widerspiegeln.

Die Ergebnisse des Stresstests haben gezeigt, dass die Banken liber Reaktions- und
Wiederherstellungsrahmen flir Cybersicherheitsvorfélle verfligen, in manchen Berei-
chen aber noch Verbesserungsbedarf besteht. Individuelle Riickmeldungen ermog-
lichten den teilnehmenden Banken, die Starken und Schwéachen ihrer Rahmen fiir die
Cyberresilienz besser zu erkennen und weiterzuentwickeln. Die fortschreitende Digi-
talisierung des Bankensektors fordert eine konsequente Weiterarbeit an der Cyber-
resilienz ein.

VERSICHERUNGEN UND PENSIONSKASSEN

In Zusammenarbeit mit den nationalen Aufsichtsbehérden hat die Europaische Ver-
sicherungs- und Pensionskassenaufsicht (EIOPA) einen Stresstest fiir Versicherungs-
gruppen durchgefiihrt. Das Szenario testete einen plétzlichen Anstieg von Zinsen und

2 Capital Requirements Regulation (CRR): Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 26. 6. 2013 (iber Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Anderung der
Verordnung (EU) Nr. 648/2012, kurz: Kapitaladdquanzverordnung.



IMMOBILIENRISIKEN

Bereits seit mehreren Jahren werden Immobilienfinanzierungen und die damit verbundenen Risiken sowohl fiir die
beaufsichtigten Institute als auch fiir alle anderen Akteure am Finanzmarkt wie Konsument:innen und Anleger:in-
nen von der FMA genau beobachtet. Der Grund dafiir sind die Erfahrungen anderer Lander in der Finanzkrise
2008/09, die uns vor Augen geflihrt haben, dass das Platzen einer Immobilienblase sehr negative Auswirkungen auf
den Finanzmarkt und die Realwirtschaft hat.

Fur die dsterreichischen Kreditinstitute ist die Finanzierung der Bau- und Immobilienwirtschaft ein wesentliches
Geschéftsfeld. Gewerbliche und private Immobilienfinanzierungen zusammen betrugen zum Stichtag 31. 12. 2024
€ 263 Mrd. Dies entsprach 33 % der von allen Osterreichischen Kreditinstituten (an in- und auslandische Kreditneh-
mer:innen aus allen Sektoren) vergebenen Kredite oder 69 % aller Kredite, die von dsterreichischen Kreditinstituten
an Osterreichische Kreditnehmer:innen im Haushaltssektor oder an nichtfinanzielle Unternehmen vergeben wur-
den. Immobilienfinanzierungen in Osterreich stellen somit allein aufgrund ihres Volumens ein potenzielles System-
risiko dar. Wahrend im gesamten Euroraum der Immobiliensektor jener ist, der von allen Branchen den grofiten
Anteil an den Unternehmensfinanzierungen des Bankensektors hat, ist dieses Faktum in Osterreich besonders stark
ausgepragt.

Im internationalen Vergleich sticht Osterreich hinsichtlich des groRen Volumens an gewerblichen Immobilienfinan-
zierungen hervor: Der Anteil der an Unternehmen vergebenen Finan-

Grafik 31: NPL-Quote gewerblicher

zierungen, die durch Immobilien besichert sind, an der konsolidierten  Immobilienfinanzierungen 2021-2024
(Quelle: OeNB, GKE)

Bilanzsumme der Osterreichischen Kreditinstitute liegt mit 13,8 %
deutlich Gber dem EU-Durchschnitt von 6,9% und damit an flinfter S —————
Stelle der Mitgliedstaaten. Die hohe Bedeutung der gewerblichen , = Sonstige Kredite an NFC
Immobilienfinanzierungen in Osterreich ist allerdings vor dem Hinter-
grund des im europdischen Vergleich hohen Anteils von Personen, die
zur Miete wohnen, zu interpretieren. In Osterreich wohnen 45,7 % der
Bevolkerung in Mietwohnungen, wahrend der EU-Durchschnitt 30,8 %
betragt.! Daher wird auch ein groRerer Teil der Wohnbaufinanzierun-
gen nicht an den Haushaltssektor, sondern an den Unternehmenssek-
tor vergeben.

Wahrend der Bestand an Immobilienkrediten an Privatpersonen und
Unternehmen 2024 nahezu gleich hoch war, entwickelte sich das damit

Grafik 32-33: Entwicklung der Leistbarkeit von Wohnimmobilien 2010-2024 Grafik 34: Kredite an private Haushalte,
in Osterreich und im Euroraum (in %; 31. 3. 2010 = 100 %; Quelle: EZB, interne Berechnungen) Volumen und Zinssatz 2017-2024 (Quelle: EZB, MIR)

= Wohnimmobilienpreis rreic = Wohnimmobilienpreise Euroraum eukreditvolumen (in Mrd. €, linke Skala)
0 = Einkommen Osterreic! 0 = Einkommen Euroraum ssatz (in %, annualisiert, rechte Skala)
2. ) 8

1 Quelle: Eurostat; Angaben beziehen sich auf 2023.
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Grafik 35-37: Nachhaltigkeitsstandards in der privaten Wohnimmobilienkreditvergabe (Anteil am Neukreditvolumen im Zeitverlauf, in %)
(Quelle: Vera-H, interne Berechnung 31. 12. 2024. Geringfiigige Kredite sind ab Q4/22 und Zwischenfinanzierungen ab Q2/23 exkludiert.)
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verbundene Risiko sehr unterschiedlich. Der Anteil der notleidenden Kredite (NPL2-Quote) bei den privaten Wohn-
immobilienfinanzierungen erhohte sich nur leicht von 1,2% im 3. Quartal 2023 auf 1,4% im 3. Quartal 2024. Im
Gegensatz dazu stieg die NPL-Quote bei den gewerblichen Immobilienfinanzierungen von 1,5% im 3. Quartal 2023
auf 5% im 4. Quartal 2024 an. Osterreich lag damit deutlich Gber dem EU-Durchschnitt von 4,3 % (> Grafik 31).

MASSNAHMEN ZU IMMOBILIENRISIKEN

Die Kreditinstitute-lmmobilienfinanzierungsmafRnahmen-VO (KIM-V), die auf Basis einer Empfehlung des Finanz-
marktstabilitatsgremiums (FMSG) seit August 2022 in Kraft ist, hat zu einer signifikanten Verbesserung der Kredit-
vergabestandards bei der Neuvergabe und im Bestand der privaten Wohnimmobilienkredite gefiihrt (> Grafik
35-37). Zeitgleich kam es zu einem merklichen Riickgang der Uberbewertung und der Leistbarkeitsliicke von Wohn-
immobilien. Die Ziele der KIM-V, insbesondere die Senkung des Systemrisikos aus privaten Wohnimmobilienfinan-
zierungen, wurden somit erreicht. Daher richtete das FMSG keine Empfehlung an die FMA, die KIM-V {ber den
30.6.2025 hinaus zu verlangern. Das FMSG betonte aber, dass auch bei derzeit nicht nachweisbarem Systemrisiko
weiterhin Risiken fiir das Finanzsystem bestehen, insbesondere wenn sich die Vergabestandards verschlechtern,
sich Einkommen von den Preisen entkoppeln und die Kapitalquoten sinken. Die FMA wird daher mit den Mitteln der
mikroprudenziellen Aufsicht dafiir sorgen, dass auch nach dem Auslaufen der KIM-V die 6sterreichischen Kredit-
institute, die der direkten Aufsicht der FMA unterliegen, weiterhin solide Kreditvergabestandards einhalten, damit
daraus keine neuen Risiken fiir die Finanzmarktstabilitat entstehen. Auflerdem wird das Monitoring der Kreditver-
gabestandards auf Ebene der einzelnen Institute und im Aggregat verstarkt, damit Verschlechterungen der Kredit-
vergabestandards und deren Ursachen zeitnah identifiziert werden. Dazu ist allerdings die Erhéhung der Melde-
frequenz auf vierteljahrlich erforderlich, was im 3. Quartal 2025 umgesetzt werden soll.

Fir die gewerblichen Immobilienfinanzierungen wurden bereits Systemrisiken festgestellt, die die Finanzmarkt-
stabilitat gefahrden konnen. Daher empfahl das FMSG der FMA, einen sektoralen Systemrisikopuffer (sSyRP) fiir
diese Forderungen zu verordnen. Die FMA wird die Empfehlung des FMSG so umsetzen, dass der empfohlene sSyRP
von 1% von allen Kreditinstituten ab dem 1. 7. 2025 zu halten ist. Dadurch wird das vorhandene Pufferkapital um
ca. € 600 Mio. ansteigen, wodurch die Resilienz des 6sterreichischen Bankensektors erhoht wird. Die Entwicklung
dieser Risiken wird weiterhin engmaschig beobachtet und regelmaRig evaluiert, um erforderlichenfalls rasch stren-
gere Malnahmen ergreifen zu kénnen.

2 Non-Performing Loans - Notleidende Kredite.



Inflation bei gleichzeitigen Massenstorni. Aus Osterreich nahm die Vienna Insurance
Group an diesem Stresstest teil. Parallel dazu und mit dem EIOPA-Stresstest-Szenario
hat die FMA einen Top-down-Kapital-Stresstest fiir die Bilanzen der heimischen Ver-
sicherungsunternehmen berechnet. Dieser folgt einem vereinfachten Ansatz ohne
Berticksichtigung nichtlinearer Effekte und untersucht die Stressauswirkungen auf die
Eigenmittel. Die Resultate bestétigen die solide Kapitalausstattung der osterreichi-
schen Versicherungen, zeigen jedoch eine hdohere Zinssensitivitat der Aktiv- als der
Passivseite und einen Eigenmittelverlust im Zinsanstieg.

Wie in den Vorjahren hat die FMA auch einen Transitionsrisiko-Klimastresstest fir die
Aktivseite der Versicherungsunternehmen und Pensionskassen gerechnet, wobei alle
drei Szenarien des europdischen Fit-for-55-Klimastresstests® beriicksichtigt wurden.
Wahrend das Basisszenario eine Reduktion der CO2-Emissionen um mindestens 55 %
bis 2030 im Vergleich zu 1990 vorsieht, beinhaltet das erste adverse Szenario eine
negative Neubewertung der Ubergangsrisiken durch einen Abverkauf von klimasensi-
tiven Vermogenswerten; beim zweiten adversen Szenario werden die Effekte des ers-
ten adversen Szenarios durch geopolitische Risiken und makrodkonomische Schocks
verstarkt. Wie die meisten ESRB-Marktrisikoszenarien umfassen die Schockparameter
Yield-Schocks fiir Anleihen sowie Wertdnderungen bei Aktien und Immobilien; dabei
werden Wertdnderungen bei Anleihen vorrangig auf Basis einer exakten Cashflow-Auf-
stellung und Barwertberechnung modelliert, um sie méglichst genau zu berechnen.
Die Ergebnisse werden Anfang 2025 jedem einzelnen Versicherungsunternehmen in
der gesamten Tiefe kommuniziert, Vergleiche zum Markt dargelegt und die angemes-
senen Schllsse daraus diskutiert (> Kasten ,Nachhaltigkeitsrisiken“ auf Seite 67).

INVESTMENTFONDS

Zur Analyse der Krisenfestigkeit beaufsichtigter Unternehmen hat die FMA im Jahr
2024 risikobasierte Stresstests auf dem o&sterreichischen Fondsmarkt durchgefiihrt.
Ziel war es, zuséatzliche Informationen fiir die Risikoanalyse von Kapitalanlagegesell-
schaften (KAG) zu erhalten, sodass Sensitivitdten und Verwundbarkeiten durch die
Aufsicht besser und friihzeitig erkannt werden kdnnen. Basierend auf der Zinssitua-
tion 2024 wurde die Auswirkung eines Zinsschocks geschatzt. Im Zuge der Bewertung
der Liquiditatssituation Osterreichischer Investmentfonds wurden im Berichtsjahr
Stresstests bei von dsterreichischen KAG verwalteten Fonds durchgefiihrt. Auf Grund-
lage der aktuellen Liquiditatssituation wurden sowohl aktiv- als auch passivseitige
Stresstestszenarien angenommen. Weiters wurden stichprobenartige Stresstests mit
dem Fokus auf Klimaszenarien durchgefiihrt. Die institutsspezifischen Ergebnisse der
Stresstests werden im Zuge der laufenden Aufsicht 2025 adressiert und damit verbun-
dene Risikopotenziale diskutiert.

Aullerdem wurde der Osterreichische Fondsmarkt im Rahmen der Vorgaben des euro-
paischen Fit-for-55-Klimastresstests einer Szenarioanalyse unterzogen, um Risikofak-
toren einzelner Asset Manager gegeniiber Klima- und Transitionsrisiken zu identifizieren.

BETRIEBLICHE VORSORGEKASSEN
Bei den Betrieblichen Vorsorgekassen (BVK) wurden zur Beobachtung der Risikolage
risikobasierte Stresstests durchgefiihrt. Zur Analyse von Sensitivitaten - insbesondere

3 https://www.esrb.europa.eu/mppa/stress/shared/pdf/esrb.stress_test241119~397b375f75.en.pdf?0ea983accbb-
2ff86abb5ae0778aef290.
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der Riicklage der Kapitalgarantie (KGRL), aber auch der Eigenmittel und der liquiden
Mittel der BVK - wurden zukiinftige Entwicklungen unter Stressszenarien durchge-
rechnet. Ziel der Stresstests ist, Sensitivitaten und Verwundbarkeiten besser zu erken-
nen, um frihzeitig potenzielle Probleme einzelner BVK sowie des gesamten Sektors zu
identifizieren. Bei den Szenarien wurden sowohl aktiv- (Performanceverluste) als
auch passivseitige (verschlechterte Arbeitsmarktsituation) Stressszenarien fiir die fol-
genden flinf Jahre unterstellt.

FINANZMARKTINFRASTRUKTUREN

Die ESMA veroffentlichte im Juli 2024 die Ergebnisse des flinften europaweiten Stress-
tests flir zentrale Gegenparteien (Central Counterparties, CCPs), der im Jahr zuvor
durchgefiihrt wurde. Die Central Counterparty Austria (CCP.A) aus Osterreich hat an
diesem Stresstest ebenfalls teilgenommen. Die Ergebnisse bestatigten wie schon in
den Vorjahren die allgemeine Widerstandsfahigkeit der EU-CCPs gegeniiber Kredit-,
Konzentrations- und Liquiditatsrisiken unter den getesteten Szenarien und im imple-
mentierten Rahmen.

VOR-ORT-MASSNAHMEN

Vor-Ort-MaRnahmen sind fiir die Aufsicht ein wichtiges Instrument - sowohl zur Infor-
mationsgewinnung als auch um nachzuvollziehen, ob von der FMA verhangte Auf-
sichtsmaRnahmen von den Unternehmen umgesetzt und einschlagige Rechtsnormen
befolgt werden. Sie beinhalten sowohl umfangreichere Vor-Ort-Prifungen als auch
weniger extensive und flexiblere Einsichtnahmen und ergénzen damit die laufende
Analysetétigkeit der FMA, die vor allem auf Basis von Meldedaten, Jahresberichten und
anderen laufend verfligbaren oder ad hoc angefragten Informationen stattfindet.

Vor-Ort-MaRnahmen werden von der FMA risikoorientiert vorgenommen: GroRere,
komplexere Unternehmen mit einem héheren Risiko werden haufiger geprift als
kleinere Unternehmen, die ein geringeres Risiko fiir die Finanzmarktstabilitat darstel-
len. Dazu erarbeitet die FMA (im Bereich der Bankenaufsicht gemeinsam mit der
0OeNB) einen Prifplan fiir das kommende Jahr. Neben den jahrlichen Prifplanen wer-
den Vor-Ort-MalRnahmen zudem anlassbezogen durchgefiihrt, um unterjahrig auftre-
tende Vorfélle oder aufsichtsrelevante Informationen unverziglich zu priifen und in

2020 2021 2022 2023 2024

Banken:

Klein- und Regionalbanken 14 15 12 18 21

Signifikante Banken 10 10 10 16 14

Wohlverhalten und Vertrieb 24 31 31 31 31
Versicherungen 22 27 28 25 28
Asset Manager:

KAG und AIFM (inkl. Immo-KAG) 6 10 7 12 11

Depotbanken, Verwahrstellen 0 2 3 2 6

Portfolioverwaltung bei WPF und Banken 11 8 6 8 8
Wertpapierdienstleister 35 34 36 35 30
Pensionskassen 2 2 2 3 2
Betriebliche Vorsorgekassen 2 2 5 3 2
Marktinfrastrukturen 2 3 4 3
Prévention von Geldwésche und Terrorismusfinanzierung 48 48 49 42 40

Referenzwert-Administratoren 1 2 1 0 2




AKTUALISIERUNG DES FMA-LEITFADENS
ZUM UMGANG MIT NACHHALTIGKEITSRISIKEN

Nachhaltigkeitsrisiken mussen wie alle anderen Risiken addaquat durch den Finanzsektor adressiert werden. Um
Orientierungshilfe zu diesem Thema zu geben, das fiir viele Marktteilnehmer seinerzeit Neuland war, erstellte die
FMA bereits 2020 einen Leitfaden zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken.

Um dem sich dynamisch entwickelnden regulatorischen Rahmen und neuen Erkenntnissen Rechnung zu tragen
und das gemeinsame Aufsichtsverstandnis zu vertiefen, begann die FMA im Jahr 2024 mit der Aktualisierung des
Leitfadens. Fiir den Uberarbeitungsprozess legte die FMA besonderen Wert auf eine Einbindung verschiedener
Stakeholder. Im Rahmen eines Workshops wurden Vertreter:innen aus Ministerien, Behdrden, Industrie, Wissen-
schaft, Forschung und Zivilgesellschaft eingeladen, ihren Input fiir die Uberarbeitung einzubringen. Die aktuali-
sierte Version des FMA-Leitfadens wurde schlieRlich von November 2024 bis Janner 2025 6ffentlich begutachtet.
Neben einer generellen Aktualisierung, besonders hinsichtlich aktueller rechtlicher und methodischer Entwicklun-
gen, hat die FMA den Leitfaden um neue wichtige Risikoaspekte erweitert - etwa Biodiversitats- oder naturbezo-
gene Risiken, Transitionsplanung und Greenwashing-Risiken. Die aktualisierte Version des FMA-Leitfadens wurde
am 31. 3.2025 veroffentlicht (www.fma.gv.at/fma/fma-leitfaeden/).

KLIMASTRESSTESTS
Besonders die Extremwetterereignisse in Osterreich und unseren Nachbarldndern im Jahr 2024 (Hitzeextreme,
Starkregen und Uberschwemmungen) haben wieder dramatisch vor Augen gefiihrt, dass die Klimakrise kein weit
entferntes Phanomen ist, sondern sich vermehrt und massiv auch vor unserer Haustiir manifestiert.

Dazu haben die europdischen Aufsichtsbehorden im Jahr 2024 europaweit eine Klima-Szenarioanalyse durchge-
fihrt. Ziel dieser Analyse war es, die Widerstandsfahigkeit des EU-Finanzsystems bei der Umsetzung des regulatori-
schen ,Fit for 55“-Pakets zu bewerten. Die Ubung sollte Erkenntnisse lber die Fihigkeit des Finanzsystems liefern,
den Ubergang zu einer kohlenstoffirmeren Wirtschaft auch unter Stressbedingungen zu unterstiitzen. Europaisches
Klimaziel nach ,Fit for 55¢ ist es, den Ausstol} von Treibhausgasen in der EU bis 2030 um mindestens 55 % gegen-
lber dem Stand von 1990 zu reduzieren und Europa bis 2050 klimaneutral zu machen.

In diesem Zusammenhang flihrte die FMA sektoriibergreifend Klimastresstests fiir den 6sterreichischen Markt fiir
Versicherungen, Pensionskassen sowie Fonds durch. Dabei wurden ein

Basisszenario (orderly transition in Umsetzung von ,Fit for 55“) und zwei Grafik 38: Vermdégenswertverluste nach
adverse Szenarien (disorderly transition sowie zusatzlich mit makrodko- Seendrielndsekionii duelieity
nomischen Stressfaktoren) gerechnet (> Grafik 38).

Auf europaischer wie auch osterreichischer Ebene zeigen die Ergebnisse, Advers ario (in %)

enario (in %)

dass die zu erwartenden Auswirkungen aus der Umsetzung der Fit-for-
55-KlimamaRnahmen an sich derzeit keine Gefahr fiir die Stabilitat des
Finanzsystems darstellen. Kommen makrodkonomische Stressfaktoren
hinzu, kann dies einen deutlichen negativen Einfluss auf die Kapazitaten
haben, die die Finanzinstitute fiir eine Ubergangsfinanzierung bereitstel-
len kénnen. Aufgrund der wesentlichen GroRenordnung der zu erwarten-
den Verluste ist fiir einzelne Finanzinstitute daher eine adaquate Integra-
tion von Klimarisiken ins Risikomanagement-Framework unumganglich.

NACHHALTIGKEIT AM FONDSMARKT

Die FMA hat 2024 einen Schwerpunkt auf die Pravention und Analyse von Greenwashing im wachsenden Markt
nachhaltiger Investmentfonds gesetzt. Dabei fiihrte die FMA gezielte Aufsichtstitigkeiten zur Uberpriifung der
Offenlegungen sowie der Einhaltung der offengelegten Anlagestrategie durch, unter anderem als Teil der europa-
weiten ESMA Common Supervisory Action on Greenwashing Risks. Dazu hat die FMA das im Jahr 2023 erstmals an-
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gewandte Greenwashing-Analyseframework bei Publikumsfonds weiterentwickelt, das sich auch Methoden der
automatisierten Textanalyse und kiinstlicher Intelligenz bedient. Abgeleitet von der Definition von Greenwashing
wird analysiert, ob die Beschreibung der Berlicksichtigung nachhaltigkeitsbezogener Aspekte der Veranlagungs-
strategie im Namen und den Fondsdokumenten kohéarent zueinander ist (Textanalyse) und ob das dadurch sugge-
rierte Ausmaft mit der tatsachlichen Verfolgung der Veranlagungsstrategie ibereinstimmt (Portfolioanalyse).

Mit 21.11.2024 fiir neue Fonds bzw. 21.5.2025 fiir bestehende Fonds treten neue europaische Leitlinien zu Fonds-
namen in Kraft, die konkrete Anforderungen fiir Fonds vorsehen, die mit ESG- bzw. nachhaltigkeitsbezogenen
Begriffen im Namen werben. Die Leitlinien legen fest, dass fiir die Verwendung dieser Begriffe ein Mindestschwel-
lenwert von 80 % der Investitionen verwendet werden soll, um 6kologische und soziale Merkmale oder nachhaltige
Anlageziele zu erfiillen. Die Leitlinien sehen auch Ausschlusskriterien fiir verschiedene Begriffe vor, die in Fonds-
namen dieser Fonds nicht verwendet werden dirfen. Die FMA hat die ESMA-Leitlinien in ihre Verwaltungspraxis
tUbernommen.



schwierigen Situationen rasch ein klareres Bild von einem Unternehmen zu erhalten
(> Tabelle 13).

Vor-Ort-MaBnahmen werden in allen Aufsichtsfeldern durchgefiihrt. Im Bereich der
Bankenaufsicht und fiir zwei Unternehmen der Marktinfrastruktur beauftragt die FMA
im Rahmen der etablierten Aufsichtszusammenarbeit die OeNB mit der Durchfiihrung
der Priifungen. Bei signifikanten Bankengruppen, fiir die im Rahmen des Einheitlichen
Europdischen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM) die EZB
die direkte Aufsichtsverantwortung tragt, werden Priifungen direkt von dieser - unter
Mitarbeit nationaler Aufseher - durchgefiihrt.

GemaR den Aufsichts- und Priifschwerpunkten 2024 der FMA lag der thematische Fokus
insbesondere auf Resilienz und Stabilitdt, Nachhaltigkeit, dem digitalen Wandel und
neuen Geschaftsmodellen. Weitere Schwerpunkte waren die Sicherung der Sauber-
keit des Finanzplatzes Osterreichs und die Weiterentwicklung des kollektiven Ver-
braucherschutzes.

Besonderer Schwerpunkt bei Vor-Ort-Priiftatigkeiten war auch schon wie in den letzten
Jahren die Sicherheit der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT-Sicher-
heit). Bei den durchgefiihrten IKT-Priifungen bei Banken und Non-CRR-Instituten stan-
den insbesondere IKT-Sicherheitsrisiken und IKT-Auslagerungsrisiken im Vordergrund.

Im Rahmen der Schwerpunktsetzung ,IKT-Sicherheit“ evaluierte die FMA die IKT-Go-
vernance von Instituten im Rahmen von Deep Dives.

BANKEN

Die Prifauftrage, die die FMA der OeNB im Jahr 2024 erteilt hat, hatten die Prifschwer-
punkte Kreditrisikomanagement, Liquiditats- und Refinanzierungsrisiko und Follow-up
(> Tabelle 13). Die FMA selbst priifte vor Ort die Einhaltung der gesetzlichen Bestim-
mungen zu den Wohlverhaltensanforderungen bei der Erbringung von Bank- und
Wertpapierdienstleistungen sowie im Vertrieb von Finanzinstrumenten und bei der
Vermittlung von Versicherungen. Dazu wurden im Berichtsjahr 31 Vor-Ort-Prifungen
durchgefiihrt.

VERSICHERUNGEN

2024 wurden 28 Vor-Ort-Aktivitaten bei Versicherungsunternehmen durchgefiihrt. Im
Jahr 2024 gab es vier Schwerpunkte. Einerseits wurden die beiden Schwerpunkte aus
dem Vorjahr weitergefiihrt (IT-Sicherheit und Einhaltung der Regelungen Uber den
Versicherungsvertrieb) sowie die Schwerpunkte Interne Revision und Einhaltung der
Regelungen fiir den Deckungsstock Leben hinzugenommen. Hinsichtlich der internen
Modelle wurde von einer Unternehmensgruppe ein grofRer Modellanderungsantrag
gestellt, hier kam es zu zwei Vor-Ort-Présenzen, und durch zwei Prifungen von inter-
nen Modellen konnte die laufende Aufsicht Gber die Modelle intensiviert werden.

PENSIONSKASSEN

Bei zwei Pensionskassen wurde eine Vor-Ort Priifung beziiglich der Einhaltung des
§25PKG (Veranlagung) durchgefiihrt. Zusatzlich wurde einer der Schwerpunkte
(Interne Revision) im Versicherungsbereich auch auf die Pensionskassen ausgedehnt.

ASSET MANAGER
In der Aufsicht liber Asset Manager - Kapitalanlagegesellschaften (KAG), Alternative
Investmentfonds-Manager (AIFM) und Depotbanken sowie in der Portfolioverwaltung
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bei Wertpapierdienstleistern und Banken - fokussierten die Vor-Ort-Priifungen weiter-
hin auf die Aufsichtsschwerpunkte ,,Digitalisierung” und ,Nachhaltigkeit“. Dabei wurde
primar die IT- und Cybersicherheit analysiert. NaturgemaR wird im Asset Management
der Grofteil der Prozesse IT-basiert abgewickelt. In den Priifungen der eingesetzten
Systeme und Prozesse stand daher die Erhdhung der operationellen Sicherheit im Rah-
men der gesamthaften Prozesse innerhalb der Organisation durch einen héheren Auto-
matisierungsgrad und damit eine Verringerung der manuellen Arbeitsschritte im Vor-
dergrund. Mit der Zahl an unterschiedlichen IT-Systemen sowie -Programmen gehen
auch verstarkte Anforderungen an Berechtigungsmanagementsysteme einher, die eine
missbrauchliche Verwendung und unautorisierte Manipulation von Daten und IT-Syste-
men verhindern sollen. Daher wurde im Rahmen der Vor-Ort-Priifungen groRes Augen-
merk auf angemessene Berechtigungsmanagementsysteme gelegt.

Ein weiterer Schwerpunkt in der Vor-Ort-Prifungstatigkeit lag auf ,Sustainable
Finance“. Hier wurden als Schwerpunkt in Vor-Ort-Priifungen mogliche Falle von
Greenwashing geprift, auch im Rahmen der ,ESMA Common Supervisory Action on
sustainability-related disclosures and the integration of sustainability risks*, die von
2023 bis 2024 durchgefiihrt wurde.

WERTPAPIERDIENSTLEISTER

Bei den Wertpapierdienstleistern hatten IT- und Cyberrisiken sowie die Uberpriifung
der Dienstleistungserbringung (Kundenakquise, Kundenbetreuung, PRIIPs-KID?*) bei
den Vor-Ort-Priifungen Prioritdt. Weitere Schwerpunkte lagen auf der Uberpriifung
neu konzessionierter Unternehmen sowie einer ESMA Common Supervisory Action
zum Thema ,ESG-Geeignetheitserklarung MiFID“ Dabei fiihrte die FMA neun Einsicht-
nahmen direkt bei ,vertraglich gebundenen Vermittlern“ (VGV) sowie Wertpapierver-
mittlern durch.

FINANZMARKTINFRASTRUKTUREN

Gemal ihrem gesetzlichen Auftrag aus der EU-Marktinfrastrukturverordnung EMIR
fuhrte die FMA im Rahmen der jahrlichen Priifung zwei Vor-Ort-Malnahmen bei der
CCP.A durch. Hierbei wurde die Einhaltung samtlicher CCP-relevanter Regelungen der
EMIR vollumfanglich Gberprift.

Bei der Wiener Borse AG wurde eine Einsichtnahme vorgenommen. Die OEKB CSD
GmbH wurde drei Vor-Ort-MalRnahmen unterworfen. Zusatzlich fanden zwei Work-
shops mit den Finanzmarktinfrastrukturen in Vorbereitung auf DORA statt.

MANAGEMENTGESPRACHE

RegelmaRig geflihrte strukturierte Gesprache mit dem Management der beaufsichtig-
ten Unternehmen sind eine weitere wichtige Informationsquelle fiir die laufende Auf-
sichtstétigkeit. Sie finden Ublicherweise in einem jahrlichen Turnus statt. Sie tragen
unter anderem dazu bei, Kontakt mit dem Management zu halten und das Geschafts-
modell, die Strategie und die Risikoeinschatzung der Unternehmen eingehender zu
beleuchten. Managementgesprache dienen aber auch dazu, anlassbezogene Themen
und Aufsichtsschwerpunkte mit den Unternehmen zu besprechen (> Tabelle 14).

* PRIIPs-KID: Basisinformationsblatt fiir verpackte Anlageprodukte fiir Kleinanleger und Versicherungsanlage-
produkte.



2020 2021 2022 2023 2024

Banken 150 116 108 157 116
- Wohlverhaltens- und Vertriebsaufsicht 17 23 12 17 17
Versicherungen 150 108 104 92 113
Asset Manager (KAG und AIFM, inkl. Immo-KAG) 37 17 17 29 14
Wertpapierdienstleister (WPF, WPDLU) 41 51 41 44 41
Pensionskassen 24 11 12 11 11
Betriebliche Vorsorgekassen 12 3 4 5 4
Marktinfrastrukturen 2 3 1 2 3
Prévention von Geldwéasche und Terrorismusfinanzierung 8 10 8 6 11
Crowdfunding-Dienstleister 1 1 0 1 1
Referenzwert-Administratoren 1 1 0 1 1

BEHORDLICHE VERFAHREN
KONZESSIONEN UND REGISTRIERUNGEN

Die Zahl der von der FMA konzessionierten, registrierten und damit
beaufsichtigten Unternehmen ging 2024 von 884 auf 877 zuriick. Diese Entwicklung
spiegelt sich auch in den Konzessionsverfahren wider: So standen im Berichtsjahr
elf neu vergebene Konzessionen (2023: 9) insgesamt zehn zuriickgezogenen,
erloschenen oder entzoge-nen Konzessionen gegeniiber (2023: 9). Es wurden vier
Konzessionen erweitert. Hinter den globalen Zahlen verbergen sich jedoch
unterschiedliche Entwicklungen in ver-schiedenen Marktsektoren (> Tabelle 15).

BANKEN

Im Berichtsjahr hatte die FMA keine neue Bankkonzession zu erteilen und keine beste-
hende in ihrem Umfang zu erweitern. Einer Bank wurde der Geschaftsbetrieb untersagt,
die Konzession wurde im Marz 2025 entzogen.® (> Kasten ,Euram Bank“ auf Seite 73).

ZAHLUNGSDIENSTLEISTER
Bei den Zahlungsinstituten kam es im Berichtsjahr zu keinen Anderungen.

Neu Anderung  Erweiterung Rucknahme/  Entziehung

Erléschen

Banken 0 0 0 0
Zahlungsdienstleister 0 0 0 0 0
Versicherungen 0 0 1 0 0

Asset Manager:

KAG 0 0 0 0 0
AIFM konzessioniert (inkl. Immo-KAG) 1 0 0 1 0
AIFM registriert 4 0 0 2 0
Wertpapierdienstleister (WPF, WPDLU) 6 0 3 6 0
Crowdfunding-Dienstleister 0 0 0 1 0
Pensionskassen 0 0 0 0 0
Betriebliche Vorsorgekassen 0 0 0 0 0
Marktinfrastrukturen 0 0 0 0 0
Referenzwert-Administratoren 0 0 0 0 0
Finanzholding-Gesellschaften 0 0 0 0 0
Gesamt 11 0 4 10 0

° Das Konkursverfahren iiber die Euram Bank AG wurde am 10. 12. 2024 erdffnet. Die FMA tibermittelte ihr Proposal
betreffend Entzug der Konzession der Euram Bank AG am 16. 1. 2025 an die EZB. Die EZB entzog der Euram die
Konzession mit Wirkung zum 14. 3. 2025.

Tabelle 14: Management-
gesprdche 2020-2024

Tabelle 15: Abgeschlossene

Konzessions- und Registrierungs-

verfahren 2024
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VERSICHERUNGEN UND PENSIONSKASSEN

Bei Versicherungen kam es im Berichtsjahr zu einer Konzessionserweiterung. Im Pen-
sionskassenbereich gab es im Berichtsjahr keine Veranderungen bei den erteilten Kon-
zessionen.

ASSET MANAGER

Bei den Asset Managern blieb die Anzahl der KAG stabil. Die Zahl der konzessionierten
AIFM blieb im Vergleich zum Vorjahr unverandert, wobei ein AIFM neu konzessioniert
wurde und ein AIFM die Konzession zurlickgelegt hat. Die Anzahl der registrierten
AIFM ist im Berichtszeitraum von 38 auf 40 AIFM angewachsen, da vier Unternehmen
als AIFM registriert wurden und zwei Unternehmen ihre Registrierung zuriickgelegt
haben.

WERTPAPIERUNTERNEHMEN

Anderungen im regulatorischen Umfeld sowie die Méglichkeiten, die die Digitalisie-
rung fur die Entwicklung neuer und differenzierter Geschaftsmodelle bietet, haben
2024 eine Reihe von Konzessionsverfahren mit sich gebracht. So hat die FMA sechs
Konzessionen an Wertpapierunternehmen erteilt, drei wurden erweitert und sechs
sind erloschen bzw. wurden zurtickgelegt.

CROWDFUNDING-DIENSTLEISTER

Im Geschaftsjahr 2024 haben erste Konsolidierungsbestrebungen unter den Marktteil-
nehmern leichte Verdanderungen im Bereich Crowdfunding am Osterreichischen Markt
bewirkt. So ist die Zulassung eines Crowdfunding-Dienstleisters infolge der Zuriick-
legung aufgrund eines grenziiberschreitenden Unternehmenszusammenschlusses er-
loschen. Dadurch hat sich der harmonisierte Crowdfunding-Markt in Osterreich aktuell
auf zwei Anbieter mit dsterreichischer Zulassung gemafR der Europédischen Crowd-
funding Service Provider Verordnung (ECSP-VO)® reduziert. Diese Entwicklung steht
im Gegensatz zur Zahl von 159 Anbietern, die gemaR dem ESMA-Register der Crowd-
funding-Dienstleister bis Ende 2023 innerhalb der Europdischen Union zugelassen
wurden.

Crowdfunding-Dienstleister, die aufRerhalb dieses harmonisierten Regimes tatig sind,
kénnen dies in Osterreich auf Grundlage des Alternativfinanzierungsgesetzes (AltFG;
BGBL. I Nr. 114/2015 idgF) tun. Fiir dessen Vollzug ist allerdings nicht die FMA, sondern
sind die Bezirksverwaltungsbehoérden zustandig.

DIENSTLEISTER IN BEZUG AUF VIRTUELLE WAHRUNGEN (VASPs)
Bestimmte Dienstleister in Bezug auf virtuelle Wahrungen, sogenannte VASPs (Virtual
Asset Service Providers), unterliegen seit 10. 1. 2020 dem Finanzmarkt-Geldwaschege-
setz (FM-GwG) und haben sich bei der FMA registrieren zu lassen. Darunter fallen die
Ausgabe und der Verkauf von virtuellen Wahrungen sowie deren Ubertragung, Tausch-
und Handelsplattformen dafir (gleichglltig ob virtuelle Wahrungen untereinander
oder gegen gesetzlich anerkannte Zahlungsmittel oder umgekehrt gewechselt wer-
den) sowie Anbieter elektronischer Geldbdrsen, sogenannter Wallets.

¢ ECSP (Regulation on European Crowdfunding Service Providers): Verordnung (EU) 2020/1503 iiber Europdische
Schwarmfinanzierungsdienstleister fiir Unternehmen und zur Anderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der
Richtlinie (EU) 2019/1937.



DIE EURAM BANK

Im Oktober 2024 untersagte die FMA der European American Investment Bank AG (kurz Euram Bank) den Geschéfts-
betrieb. Das l6ste den Einlagensicherungsfall aus, auf den im Dezember der Konkurs der Euram Bank und im Marz
2025 der Konzessionsentzug folgte. Vorausgegangen war dieser Entwicklung die Feststellung der FMA, dass bei der
Euram Bank schwerwiegende Mangel vor allem bei der Geldwaschepravention vorlagen.

Vor allem im Rahmen einer Vor-Ort-Prifung der FMA im Jahr 2022 waren zahlreiche solche Mangel in samtlichen
Bereichen der Pravention von Geldwascherei und Terrorismusfinanzierung festgestellt worden. Daher wurden der
Euram Bank die Herstellung des rechtmaRigen Zustands aufgetragen und eine MaRnahme im Bereich der Gover-
nance gesetzt. Wegen mangelnder Strategien, Kontrollen und Verfahren wurde 2023 im Bereich der Pravention von
Geldwascherei und Terrorismusfinanzierung zudem eine Verwaltungsstrafe (im Rahmen der beschleunigten Verfah-
rensbeendigung) verhdngt. Weiters wurde 2023 eine Sanktion wegen Verletzung von Vorschriften im Zusammenhang
mit der Eignung und Angemessenheit von Wertpapierdienstleistungen sowie der Kostentransparenz verhangt, die in
zweiter Instanz vom Bundesverwaltungsgericht spater vollinhaltlich bestatigt wurde. Trotz dieser MaRnahmen
erfolgten im Jahr 2023 seitens der Euram Bank keine ausreichenden Fortschritte bei der Mangelbehebung. Daher
bestand aus Sicht der FMA die akute Gefahr, dass liber die Euram Bank Transaktionen getatigt werden, die der Geld-
wascherei dienen. Der Euram Bank wurde daher am 16. 1. 2024 bescheidmaRig die Herstellung des rechtmaRigen
Zustands aufgetragen und bis zu dessen Herstellung ein Neugeschaftsverbot verhdngt sowie eine Transaktions-
kontrolle bei grundsétzlich erlaubten Transaktionen aufgetragen. Ziel dieser Manahmen war es, das bestehende
Geldwascherisiko wahrend des Zeitraums der Mangelbehebung durch die Bank so weit wie méglich zu reduzieren.?
Laufende Uberpriifungshandlungen der FMA im Jahr 2024 zeigten sowohl im Bereich der Geldwascheprivention als
auch in anderen Aufsichtsbereichen konstant auf, dass Mangel von der Euram Bank nicht angemessen behoben
wurden und die bescheidmaRig aufgetragene Transaktionskontrolle nicht ordnungsgemaf erfolgt ist. Im Jahr 2024
wurde zudem eine Sanktion wegen Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit personlichen
Geschaften im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung verhangt.

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen bei der Euram Bank hat die FMA einen Friihinterventionsbedarf
gemal dem Bundesgesetz liber die Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG) festgestellt und am 16. 8. 2024
einen vorlaufigen Verwalter bestellt - auch weil die Bank mit der Ubermittlung der Unterlagen zum Jahresabschluss
2023 saumig war. Durch den festgestellten Frihinterventionsbedarf wurde die Aufsichtstatigkeit der FMA intensi-
viert. Der Bank wurde per Bescheid die Einberufung einer auRerordentlichen Hauptversammlung (HV) aufgetragen,
in der entweder eine Kapitalerhdhung von mindestens € 25 Mio. durchzufiihren oder die freiwillige Selbstabwick-
lung zu beschliefen war. Die Eigentlimer beschlossen auf der HV die Liquidation der Bank.

Aufgrund der weiterhin schlechten wirtschaftlichen Entwicklung der Euram Bank bestellte die FMA mit Bescheid
vom 16. 10. 2024 einen Regierungskommissar und untersagte den Geschaftsbetrieb, was den Einlagensicherungs-
fall ausloste. Aufgrund der von der FMA festgestellten schwerwiegenden Mangel wurde im Zusammenhang mit der
Einlagensicherung die Geldwaschemeldestelle (A-FIU) tétig. Die Einlagensicherung Austria (ESA) musste die Erstat-
tung der gedeckten Einlagen aussetzen, da zunachst die A-FIU die Einlagen hinsichtlich des Vorliegens eines
Verdachts von GW/TF zu priifen hatte. Da im Zuge der Analyse der A-FIU relevante Informationen bekannt wurden,
leitete diese die Analyseergebnisse an die zustandige Staatsanwaltschaft weiter.

In weiterer Folge zeigte die Euram Bank der FMA ihre Uberschuldung wegen erhéhten Wertberichtigungsbedarfs an.
Die Euram Bank erfiillte nicht die Abwicklungsvoraussetzungen fiir eine Abwicklung nach dem BaSAG, insbesondere
da kein o6ffentliches Interesse an einer Abwicklung gegeben war. Daher stellte die FMA am 6. 12. 2024 beim Handels-
gericht Wien den Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens, das mit Wirkung zum 11. 12. 2024 er6ffnet wurde.
Auf Antrag der FMA entzog schlieRlich die daflir zustandige EZB der Euram Bank am 13. 3. 2025 aufgrund der Insol-
venz sowie der lang andauernden und schwerwiegenden Missstdnde im Bereich der Pravention von Geldwascherei
und Terrorismusfinanzierung die Konzession.

1 Da die Euram Bank gegen diesen Bescheid ein Rechtsmittel eingelegt hat, ist das Verfahren derzeit noch beim Bundesverwaltungsgericht anhdngig.
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Tabelle 16: Abgeschlossene
Fit-&-Proper-Verfahren 2024
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Im Berichtsjahr haben vier Dienstleister in Bezug auf virtuelle Wahrungen bei der
FMA einen Registrierungsantrag eingebracht, von denen alle den Antrag wieder
zurtickgezogen haben. Sechs haben eine bereits erteilte Registrierung wieder zuriick-
gelegt.

REFERENZWERT-ADMINISTRATOREN

Gemal den Vorgaben aus der Referenzwerte-Verordnung’ miissen sich all jene Index-
anbieter, die in der EU Indizes anbieten, die als Grundlage fiir Finanzinstrumente,
Investmentfonds und Verbraucherkredite verwendet werden, als Administrator
gemalk dieser Verordnung registrieren lassen. Fiir Administratoren mit Sitz in Oster-
reich hat dies bei der FMA zu erfolgen.

Im Berichtsjahr beaufsichtigte die FMA einen Administrator, die Wiener Borse AG. Die
Anzahl der von der Wiener Borse AG bereitgestellten Referenzwerte blieb im abge-
laufenen Jahr unverdndert. Die Wiener Borse AG stellte somit mit 31.12.2024 ins-
gesamt 135 Referenzwerte bereit, die sich in insgesamt 23 Referenzwertfamilien
gruppieren.

FINANZHOLDING-GESELLSCHAFT
Bei den Finanzholding-Gesellschaften (FH-Gesellschaft) kam es zu keinen Verdnde-
rungen bei der Anzahl der Konzessionen.

FIT-&-PROPER-VERFAHREN

Um die fachliche und persénliche Eignung von Mitgliedern der Geschéftsleitung und
des Aufsichtsrats sowie von besonderen Funktionstrdger:innen in den beaufsichtigten
Unternehmen zu beurteilen, fiihrte die FMA im Jahr 2024 insgesamt 705 Fit-&-Pro-
per-Verfahren durch (> Tabelle 16), 2023 waren es 624. Der liberwiegende Teil davon
betraf Leitungsorgane, also Geschéftsleiter:innen und Aufsichtsratsmitglieder. Als

Geschaftsleitung Aufsichtsrat Funktionstréager
Klein- und Regionalbanken (LSIs) 71 303 8
Signifikante Banken (Sls) 21 73 10
Zahlungsdienstleister 1 - -
Versicherungen 37 52 38
Asset Manager:
KAG 3 13 2
AIFM (inkl. Immo-KAG) 13 2 3
AIFM reg. 3 - -
Depotbank 4 - -
Wertpapierdienstleister (WPF, WPDLU) 13 1 3
Pensionskassen 3 0 10
Betriebliche Vorsorgekassen 3 4 9
Finanzholding-Gesellschaften 1 0 0
Marktinfrastrukturen 0 0 1
Gesamt 173 448 84

7 Verordnung (EU) 2016/1011 iiber Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert
oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und zur Anderung der Richt-
linien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - kurz: Referenzwerte-Verordnung
(Benchmark Regulation).



integrierte Aufsichtsbehorde ist die FMA bemiiht, die F&P-Anforderungen, -Priifungen
und -Verfahren - soweit dies die regulatorischen Grundlagen erlauben - {iber Bran-
chengrenzen hinweg mdglichst harmonisiert anzuwenden. In der Bankenaufsicht ist
die EZB fiir die formale Entscheidung von Fit-&-Proper-Verfahren bei signifikanten
Banken (Sls) zustandig.

Seit 2021 hat die FMA infolge der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben die Moglich-
keit, Mitglieder der Geschaftsleitung und des Aufsichtsrats von Banken aufgrund man-
gelnder Erfiillung der Fit-&-Proper-Anforderungen direkt abzuberufen. Einer solchen
Abberufung geht in jedem Fall eine eingehende Fit-&-Proper-Uberpriifung voraus. Ein
besonderer Fokus liegt weiterhin auf der Beurteilung der Unabhangigkeit von Auf-
sichtsratsmitgliedern.

AUSLAGERUNGEN

Im Berichtsjahr haben beaufsichtigte Unternehmen der FMA insgesamt 517 wesent-
liche Auslagerungen betrieblicher Funktionen Fangezeigt (> Tabelle 17). Auslagerun-
gen konnen fir die Unternehmen in allen Bereichen des Finanzmarktes in vielerlei
Hinsicht von Vorteil sein. Sie konnen die Kosteneffizienz steigern und die Flexibilitat
erhéhen. Im Fall dezentraler Sektoren kdnnen durch Auslagerungen an sektorweite
Einrichtungen Know-how gebiindelt und einheitliche Standards implementiert wer-
den. Asset Manager und BVK kdnnen Aufgaben an Dritte im Wege der Delegation (iber-
tragen. Im Bereich der Asset Manager ist ein Grofteil der Auslagerungen darauf
zurlickzufiihren, dass fiir einzelne Fonds bestimmte Tatigkeiten, etwa die gesamte
Anlageverwaltung, an Dritte delegiert wurden.

Mit der Digitalisierung gewinnen Auslagerungen weiter an Bedeutung. Bestimmte
Unternehmensprozesse werden immer haufiger von spezialisierten IT-Dienstleistern
Ubernommen. Die Beispiele reichen von der Online- und Videoidentifizierung im
Know-Your-Customer-Prozess bis zu Dienstleistern im Bereich Data Science, die Kun-
dendaten aufbereiten und analysieren. Auch die Auslagerung ganzer IT-Systeme in
Cloud-Lésungen ist zunehmend gangige Praxis.

WEITERE AUSGEWAHLTE AUFSICHTSVERFAHREN

MASSNAHMEN AUS DEM SUPERVISORY REVIEW

AND EVALUATION PROCESS (SREP)

Die Eigenmittelausstattung der dsterreichischen Kreditinstitute wird von der FMA und
der EZB laufend Uberwacht. Kreditinstitute sind zunachst verpflichtet, Mindesteigen-
mittelanforderungen einzuhalten (Saule 1), um die einheitliche und standardisierte
Abdeckung des Kredit-, Markt-, des operationellen und des Abwicklungsrisikos sicher-
zustellen. Darliber hinaus missen Kreditinstitute Kapital halten, um alle wesentlichen
bankgeschéftlichen und -betrieblichen Risiken abzusichern (Saule Il). Dieses zusatz-
liche Eigenmittelerfordernis wird im ,Supervisory Review and Evaluation Process®
(SREP) festgelegt. Die FMA legt die zusétzlichen Eigenmittelerfordernisse fiir die von
ihr direkt beaufsichtigten Banken (Less Significant Institutions, LSls) fest, die EZB
fir die von ihr direkt beaufsichtigten bedeutenden Institute, die sogenannten Sls (Sig-
nificant Institutions). Kleinere Kreditinstitute dezentraler Sektoren werden von der
FMA nach einem proportionalen, ihrem Geschaftsmodell angepassten und vereinfach-
ten Ansatz analysiert.

Tabelle 17: Genehmigte bzw.

angezeigte Auslagerungen 2024

2024

Banken
Zahlungsdienstleister
Versicherungen
Asset Manager:

KAG

AIFM (inkl. Immo-KAG)

Depotbanken
Pensionskassen
Betriebliche Vorsorgekassen
Marktinfrastrukturen
Gesamt

229
4
17

90
162
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Tabelle 18: SREP-Entscheidungen
2020-2024

Tabelle 19: Genehmigung inter-
ner Modelle im Versicherungs-
bereich 2020-2024

Grafik 39: Anzahl auslédndischer
Fonds, die zum Vertrieb in Oster-
reich notifiziert sind, 2020-2024
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Tabelle 20: Laufende Aufsicht iiber
ausldndische Investmentfonds
2020-2024
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2020 2021 2022 2023 2024
SREP-Entscheidungen Klein- und Regionalbanken (LSls) 349 331 346 323 309
SREP-Entscheidungen Signifikante Banken (Sls) 7 7 6 6 6
2020 2021 2022 2023 2024
Genehmigung interner (Partial-)Modelle von Einzelunternehmen 5 2 0 0 0
Genehmigung interner (Partial-)Modelle von Versicherungsgruppen 2 1 2 4 2

Im Berichtsjahr erlieR die FMA 309 SREP-Entscheidungen (2023: 323) fiir LSls, die EZB
sechs fiir SIs (2023: 6) (> Tabelle 18).

INTERNE MODELLE VERSICHERUNGEN

In der Versicherungsaufsicht hat die FMA 2024 an zwei Modelldnderungen als betrof-
fene Aufsichtsbehdrde mitgewirkt (> Tabelle 19). Die FMA ist hier betroffene Aufsichts-
behorde, weil sie Tochterunternehmen von Gruppen beaufsichtigt, die in einem
anderen Mitgliedstaat zugelassen sind und das Gruppenmodell auch zur Berechnung
ihres Solo-Eigenmittelerfordernisses verwenden. Die Genehmigung interner Gruppen-
modelle wird im Rahmen gemeinsamer Entscheidungen aller betroffenen Aufsichts-
behodrden in Aufsichtscolleges beschlossen.

AUFSICHT UBER AUSLANDISCHE INVESTMENTFONDS

Die Zahl ausléndischer Fonds, die zum Vertrieb in Osterreich notifiziert sind, ist im
Berichtsjahr erneut angewachsen, und zwar um +3,2 % auf 11.590. Hervorzuheben ist
dabei der Anstieg an ausldndischen Alternativen Investmentfonds (AIF) um +10,2%
auf 3.450, wahrend sich die Zahl der auslandischen OGAW vergleichsweise geringfligig
um +0,5% auf 8.140 erhoht hat (> Grafik 39). Die Herkunftsldnder dieser Fonds sind
weiterhin vor allem Luxemburg, Irland, Deutschland, Frankreich und die Niederlande.
Zur laufenden Aufsicht iber auslandische Investmentfonds gehdren insbesondere die
Verfahren, in denen der Vertrieb von OGAW und AIF aus dem Europdischen Wirt-
schaftsraum nach Osterreich notifiziert wird. Die erforderlichen Dokumente dazu
werden der FMA von den zustandigen Behdrden des Heimatlandes libermittelt.
Die Zahl der Notifikationsverfahren sank 2024 insgesamt um 17 oder -1 % auf 1.463.
Zudem gibt es eine Fiille laufender fondsspezifischer Anzeigeverfahren, etwa die
Ubermittlung von Rechenschafts- und Halbjahresberichten sowie der Basisinformati-
onsblatter und Prospekte. Weiters sind Verschmelzungen, Namensdnderungen und
Auflésungen von Fonds der FMA anzuzeigen. Bei den Geschaftsfallen in der laufenden
Aufsicht Gber auslandische Investmentfonds war infolge von Prozessoptimierungen
im Vergleich zum Vorjahr eine sichtbare Reduktion auf 19.298 Geschaftsfalle zu be-
merken (> Tabelle 20).

2020 2021 2022 2023 2024

Geschéftsfalle auslandischer OGAW 17.860 19.301 19.018 19.434 12.543
- davon Notifikationen 742 807 759 627 724
Geschéftsfalle auslandischer AIF 5.125 6.825 7.271 7.757 6.755
- davon Notifikationen 607 791 938 853 739

Gesamt 22.985 26.126 26.289 27.191 19.298




COLLEGES ALS INSTRUMENT DER GRENZ-
UBERSCHREITENDEN AUFSICHTSZUSAMMENARBEIT

Die von der FMA beaufsichtigten Unternehmen sind nicht nur auf dem Osterreichi-
schen Markt aktiv. Einige von ihnen bieten ihre Dienstleistungen international an - sei
es im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit im Europdischen Wirtschaftsraum, uber
Zweigstellen oder mit Tochtergesellschaften im EU- und weiteren Ausland. Fir die
FMA ist daher eine enge Zusammenarbeit mit den sogenannten Host-Behdrden -
jenen Aufsichtsbehdrden, die fiir die jeweiligen Tochterunternehmen zusténdig sind -
von essenzieller Bedeutung. Als Home-Behorde, also Aufsichtsbehdrde der Konzern-
mutter international tatiger Osterreichischer Gruppen, zeichnet die FMA fir die Koor-
dination der gesamten Gruppenaufsicht im Rahmen von Aufsichtscolleges verant-
wortlich. Diese Colleges, in denen die wesentlichen gruppenweiten Aufsichtsthemen
besprochen und Entscheidungen zur Gruppenaufsicht getroffen werden, treten min-
destens einmal jahrlich unter Leitung der FMA zusammen.

BANKENAUFSICHT

Mit Jahresende 2024 war nur noch fiir vier in Osterreich ansdssige Bankengruppen ein
Aufsichtscollege eingerichtet. Im Einklang mit den europarechtlichen Vorgaben wird
im Rahmen der sogenannten Aufsichtscolleges jéhrlich Gber die gruppenweite Ange-
messenheit der Ausstattung mit Eigenmitteln und Liquiditat sowie Uiber gruppenweite
Sanierungspléne entschieden. Drei dieser Bankengruppen - Addiko Bank AG, Erste
Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG - stehen im SSM als signifikante
Banken (SIs) unter der direkten Aufsicht der Europédischen Zentralbank. Diese ist auch
fir die Gruppenaufsicht und die Leitung der jeweiligen Aufsichtscolleges zustandig.
Mitarbeiter:innen von FMA und OeNB sind aber im Rahmen der gemeinsamen Auf-
sichtsteams mafgeblich in die Arbeit eingebunden. Fiir eine andere Bankengruppe -
die Bausparkasse Wiistenrot Aktiengesellschaft als Less Significant Institution (LSI) -
ist weiterhin die FMA die zustandige Aufsichtsbehdérde und verantwortet auch das Auf-
sichtscollege fiir diese Bank. Das Aufsichtscollege fiir eine andere LSI-Kreditinstituts-
gruppe, die Porsche Bank Aktiengesellschaft, war im Jahr 2024 aufgrund des Wegfalls
der Voraussetzungen fiir die Einrichtung eines College aufzuldsen.

VERSICHERUNGSAUFSICHT

Die FMA ist die fiir die Gruppenaufsicht zustandige Behorde (Group Supervisor) fiir
finf international tatige Versicherungsgruppen, deren oberste Mutterunternehmen
ihren Sitz in Osterreich haben. Dies sind die Vienna Insurance Group, die Uniqga
Insurance Group, die Grawe Group, die Wistenrot Group und die Merkur Group.

Seit nunmehr 20 Jahren kooperiert die FMA im Rahmen dieser Zustandigkeit mit zahl-
reichen lokalen europdischen Aufsichtsbehdrden der Tochterunternehmen und
tauscht regelméRig Informationen lber deren Risikosituation im Rahmen dieser Auf-
sichtskollegien aus. Hierzu wurde im Jahr 2024 ein ,General College® in Wien veran-
staltet, das samtliche eingebundenen Aufsichtsbehérden zusammenfiihrte und als
Kernthema die Weiterentwicklung und den Ausbau des internationalen Austauschs
und der internationalen Zusammenarbeit hatte. Hierbei wurden die Schwerpunkte
Zusammenarbeit, Informationsaustausch und Austausch von aufsichtlichen Werkzeu-
gen thematisiert.

Die Aufsichtskollegien dienen auch standardmaRig als Forum fir den Erfahrungsaus-
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tausch zu aktuellen aufsichtsrelevanten Themenstellungen, beispielsweise die Ein-
fihrung des internationalen Rechnungslegungsstandards fiir Versicherungsvertrage
IFRS 17. Im Rahmen der laufenden Finanz- und Risikoanalyse der Versicherungsgrup-
pen finden die Ergebnisse dieser internationalen - pro Gruppe durchgefiihrten -
Kooperation unmittelbar Eingang und haben direkten Einfluss auf die risikobasierte
Ausgestaltung der Aufsichtstatigkeit Gber die jeweilige Gruppe.

FINANZMARKTINFRASTRUKTUREN

Die CCP.A ist als zentraler Kontrahent gem&R EMIR fiir das Clearing aller CCP-fahigen
Wertpapiere der Wiener Borse AG verantwortlich. Seit 2021 ist sie zusatzlich zustandig
fir das finanzielle Clearing fiir Stromspotkontrakte, die an der &sterreichischen
Strombdrse EXAA (Energy Exchange Austria) abgeschlossen werden. GemaR der Euro-
paischen Marktinfrastrukturverordnung EMIR ist ein Aufsichtskollegium bei CCPs min-
destens einmal jahrlich unter der Flihrung der fiir die zentrale Gegenpartei zustandi-
gen Behérde, also in Osterreich der FMA, abzuhalten. Weitere Teilnehmer im CCP.A-
Kollegium sind ESMA, EZB (SSM), BaFin (DE), Bundesbank (DE), AMF (FR), ACPR (FR)
sowie OeNB und E-Control (AT).

Die FMA ist zudem unverdndert ein stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichts- sowie
seit 2023 auch im Abwicklungscollege fiir die Cboe Clear Europe, eine zentrale Gegen-
partei mit Sitz in den Niederlanden, die mit der Osterreichischen OeKB CSD GmbH
verbunden ist. Seit 2023 ist die FMA auch im Aufsichts- und im Abwicklungskollegium
der LCH SA, eine zentrale Gegenpartei mit Sitz in Frankreich, die ebenfalls mit der
Osterreichischen OeKB CSD GmbH verbunden ist, als stimmberechtigtes Mitglied
vertreten. Weiters ist die FMA auch in den Abwicklungs-Colleges der drei CCPs ver-
treten. Den Vorsitz im Abwicklungs-College der CCP.A hat die FMA-Abwicklungsbe-
horde inne.

REFERENZWERTE

Die Referenzwerte-Verordnung (RW-VO) sieht die Einrichtung von Aufsichtskollegien
fir europaweit bedeutende Referenzwerte (kritische Referenzwerte) vor. In diesen
Kollegien sind die fiir den Administrator und fir die Kontributoren (Banken, die Einga-
bedaten zum Referenzwert beitragen) zustandigen nationalen Behdrden sowie die
ESMA vertreten. Zudem sind jene Behorden vertreten, in denen der jeweilige kritische
Referenzwert eine wesentliche Rolle fiir die Finanzstabilitat, Marktintegritat sowie die
Finanzierung von Haushalten und Unternehmen spielt. Die Aufsichtskollegien stellen
den Informationsaustausch zwischen den zustandigen Behdrden und die Abstimmung
ihrer Tatigkeiten und Aufsichtsmafinahmen sicher und dienen somit der harmonisier-
ten Anwendung der RW-VO und der Konvergenz in der Aufsichtspraxis.

Im Berichtsjahr gab es ein derartiges Aufsichtskollegium, das ,,Euribor Supervisory
College“, in dem die ESMA den Vorsitz innehat. Die FMA ist als zustandige Behdrde fir
die Raiffeisen Bank International AG, die seit 2022 als Euribor-Kontributor fungiert,
stimmberechtigtes Mitglied im Euribor-Aufsichtskollegium.

DIE FMA FORDERT INNOVATION IM FINANZSEKTOR

Der digitale Wandel verandert Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend, bringt viele
Risiken, aber auch grofle Chancen mit sich. Der damit verbundene Strukturwandel
wird die Zukunft Osterreichs und seines Wirtschaftsstandorts wesentlich gestalten.



Besonders rasant schreitet die Digitalisierung in der Finanzwelt voran. Als Wachter
Uber die Stabilitdt des Finanzsystems hat die FMA bei neuen Entwicklungen als Auf-
seher und Regulator naturgemaf insbesondere deren Risiken im Fokus. Sie begreift
aber Verédnderungen immer auch als Chance. Neue Produkte, neue Dienstleistungen,
neue Markte werden entwickelt, Bestehendes wird effizienter und effektiver erstellt
und angeboten. Zuweilen werden aber auch bewdahrte regulatorische Rahmenbedin-
gungen ausgereizt oder gar umgangen.

Die FMA bietet daher innovativen Unternehmen, Start-ups und FinTechs, aber auch
etablierten Marktteilnehmern, die in neuartige Geschaftsfelder - beispielsweise inno-
vative Zahlungstechnologien, Trading Robots, ,Initial Coin Offerings®, Security Token
und andere blockchainbasierte Geschaftsmodelle - einsteigen wollen, Begleitung bei
allen Fragen zum regulatorischen Rahmen sowie zu den aufsichtlichen Erfordernissen
an; zum einen durch ihre Kontaktstelle FinTech, zum anderen durch die ,Regulatory
Sandbox*.

KONTAKTSTELLE FINTECH - EINER DER ERSTEN

REGULATORISCHEN ,,INNOVATION HUBS“ EUROPAS

Die Kontaktstelle FinTech wurde 2016 als integrierter ,Single Point of Contact* fiir alle
regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit innovativen digitalen Geschéftsmo-
dellen bei der FMA eingerichtet. Seit der Griindung hat die Kontaktstelle 861 derartige
Fragestellungen aus allen regulatorischen Blickwinkeln integriert geklart und den Fin-
Tech-Initiatoren serviceorientiert aufbereitet und kommuniziert. Im Jahr 2024 gab es
83 solche Anfragen (2023: 70) (> Grafik 40).

REGULATORY SANDBOX - DER AUFSICHTLICHE

FMA-INKUBATOR FUR FINTECHS

Nachdem der &sterreichische Gesetzgeber die rechtlichen Grundlagen geschaffen
hatte, hat die FMA mit 1.9.2020 unverziglich ihre Regulatory Sandbox eingerichtet. In
dieser kdnnen Finanzinnovationen jeglicher Art, fiir die eine Konzession oder sonstige
Erlaubnis der FMA erforderlich ist, auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen
vorbereitet, geprift und in einem aufsichtlichen Umfeld getestet werden. Ziel ist,
diese Geschaftsmodelle in der Sandbox zu regulatorischer Reife zu entwickeln und so
den Finanzmarkt zu bereichern.

EUROPAISCHE SCHWARMFINANZIERUNGSDIENSTLEISTER

IN DER REGULATORY SANDBOX

Nach Schaffung des neuen Regulierungs- und Aufsichtsregimes fiir europaweit anbie-
tende Crowdfunding-Dienstleister, der ECSP-VO8, beantragten 2022 fiinf Unterneh-
men, die in Osterreich als europdische Crowdfunding-Plattformbetreiber tatig werden
wollten, die Zulassung fiir die Regulatory Sandbox der FMA. Da sie den gesetzlich
determinierten Zulassungskriterien des § 23a FMABG entsprochen haben, wurden sie
per Bescheid in die Regulatory Sandbox aufgenommen. Sie wurden in der Folge von
den jeweiligen FinTech-Supervisory-Teams der FMA engmaschig betreut, es wurden
Testparameter, Milestones und ein Zeitplan festgesetzt und zahlreiche rechtliche Fra-
gen zu aufsichtsrechtlichen Anforderungen der ECSP-VO geldst.

8 ECSP-VO - Regulation (EU) 2020/1503 on European Crowdfunding Service Providers: Verordnung (EU) 2020/1503
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 7. 10. 2020 iiber Europdische Schwarmfinanzierungsdienstleister
fiir Unternehmen und zur Anderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937.

Grafik 40: FinTech-Anfragen
2020-2024
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Alle finf Verfahren wurden spatestens im Jahr 2024 abgeschlossen:

m Im Jahr 2023 wurde drei Crowdfunding-Plattformbetreibern die Zulassung nach
der ECSP-VO erteilt.

- Einer dieser Plattformbetreiber legte die Zulassung aufgrund eines Zusammen-
schlusses mit einem Konzern zuriick, in dem bereits eine EWR-Zulassung vor-
handen war.

- Zwei dieser Plattformbetreiber sind weiterhin am Markt zugelassen.

m Zwei Antragstellerinnen zogen den Antrag auf Zulassung zuriick, um weiterhin im
nationalen Zulassungsregime nach dem Bundesgesetz Uber alternative Finanzie-
rungsformen (Alternativfinanzierungsgesetz - AltFG) tatig zu sein.

Per Ende 2024 wurde die Verordnung der Europdischen Union Gber Markte fiir Krypto-
werte® (MiCAR) voll anwendbar. Daher stand das Geschehen in der Sandbox im abge-
laufenen Jahr im Zeichen dieser Entwicklung. Mehrere Antrage fiir Handelsplattfor-
men, fur die je nach Ausgestaltung der Produkte eine Konzession nach Wertpapierauf-
sichtsgesetz 2018 (WAG 2018) bzw. eine Zulassung nach Finanzmarkt-Geldwaschege-
setz (FM-GwG) bzw. kiinftig eben eine Zulassung nach MiCAR notwendig sind, wurden
eingebracht und werden noch in der Sandbox betreut. Besonders Verbraucher:innen-
schutzaspekte sind in den ersten beiden Phasen dieser Sandbox-Verfahren wichtig.

Die Sandbox-Verfahren erwiesen sich sowohl fiir die Aufsichtsbehérde als auch fiir

die Teilnehmer als duBerst positiv. Einerseits konnte die FMA einen Einblick in die

Geschaftsmodelle und die Risikoprofile der FinTechs gewinnen. Andererseits bot die

Sandbox den Teilnehmern die Gelegenheit, ihr Geschaftsmodell von der Aufsicht eng-

maschig begleitet zu prifen und zur regulatorischen Marktreife weiterzuentwickeln.

Das Sandbox-Verfahren erweist sich als effektiver und kooperativer Ansatz zur Einfiih-

rung und Umsetzung neuer Aufsichtsregeln und zur regulatorischen Weiterentwick-

lung innovativer Geschaftsmodelle. Es leistet so einen wichtigen Beitrag zur Forde-
rung der Innovationskraft des Kapitalmarktes und zum Wachstum des Finanzsektors
in Osterreich.

EUROPAISCHE ZUSAMMENARBEIT

Die Teams der Kontaktstelle FinTech sowie der Regulatory Sandbox vertreten die FMA
zudem im ,European Forum for Innovation Facilitators“ (EFIF), das den nationalen
Aufsichtsbehdrden eine européische Plattform zum Erfahrungsaustausch uber tech-
nologische und rechtliche Fragen sowie die regulatorische Behandlung innovativer
Produkte bietet.

VERBRAUCHERINFORMATION UND ANLAGEBETRUG

Der Anlage- bzw. Finanzbetrug ist ein unerfreuliches Thema, das die FMA seit Jahren
beschaftigt. Finanzbetriiger:innen geben vor, Finanzdienstleistungen zu erbringen,
tatsachlich aber wird niemals eine echte Finanzdienstleistung erbracht. Durch
Schwindel und Betrug erbeutete Gelder dienen dazu, den Lebenswandel der
Betriiger:innen zu finanzieren und die betriigerischen Strukturen aufrechtzuerhalten.
Finanzbetrliger:innen arbeiten heutzutage hochprofessionell in internationalen,
konzernartigen Strukturen und sind speziell darauf geschult, ihren Opfern moglichst
viel Geld herauszulocken.

9 Verordnung (EU) 2023/1114, die in Osterreich mit dem MiCA-Verordnung-Vollzugsgesetz umgesetzt wurde.



UNSERE ARBEIT MIT DEM NEUEN KRYPTO-RAHMEN MICAR

Das Jahr 2024 stand im Zeichen der intensiven Auseinandersetzung mit dem europdischen Kryptowerte-Rahmen-
werk MiCAR (EU-Verordnung tiber Markte fiir Kryptowerte)!. Der digitale Wandel und die voranschreitende Adaption
von Kryptowerten und Distributed-Ledger-Technologien im Kontext des Kapitalmarktes erfordern eine klare regula-
torische Struktur, um sowohl Innovationen zu férdern als auch Risiken fiir Anleger:innen und Markte adaquat zu
adressieren. Die Verordnung wurde mit 30.12.2024 voll anwendbar, wobei einzelne Regelungen, insbesondere fiir
vermogenswertereferenzierte Token und E-Geld-Token, bereits Mitte 2024 Anwendung fanden.

TRANSPARENTE KOMMUNIKATION UND INFORMATIONSBEREITSTELLUNG

Zentraler Bestandteil der aufsichtlichen Vorbereitung waren die friihzeitige und kontinuierliche Bereitstellung von
wesentlichen Informationen sowie eine klare Kommunikation der behdérdlichen Erwartungshaltung in Bezug auf
beaufsichtigte Institute unter der MiCAR. Dies umfasste relevante Informationen zu samtlichen Teilbereichen der
MiCAR, darunter die Notifikation von Whitepapers in Bezug auf sonstige Kryptowerte, Zulassungserfordernisse fiir
Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen sowie Informationen tiber die Emission von vermogenswertereferen-
zierten Token und E-Geld-Token und deren Emittenten.

DIGITALE INFRASTRUKTUR BEI DER WHITEPAPER-HINTERLEGUNG

Um eine effiziente und reibungslose Einreichung von Whitepapers sonstiger Kryptowerte mit 30. 12. 2024 zu
gewahrleisten, wurden das bereits flir Kapitalmarktprospekte etablierte elektronische Prospektbilligungsportal
Secure Electronic Prospectus Portal (SEPP) sowie das Prospectus Approval Support System (PASS) an die Anforde-
rungen nach MiCAR angepasst.

WEGWEISER IM ZULASSUNGSVERFAHREN

Mit der MiCAR wurde erstmals ein umfassender europaischer Rechtsrahmen fiir Kryptowerte geschaffen. Krypto-
werte-Dienstleister sowie Emittenten von vermoégenswertereferenzierten Token und E-Geld-Token unterliegen
damit neben den Vorschriften zur Geldwaschepravention einem erweiterten Aufsichtsregime mit zahlreichen neuen
Pflichten. Dies fuihrt zu erheblichen Herausforderungen fiir Unternehmen und Aufsichtsbehdrden, insbesondere bei
komplexen Rechts- und Abgrenzungsfragen.

Um eine klare Orientierung fiir Zulassungswerber:innen zu gewahrleisten, veréffentlichte die FMA im Sommer 2024
ein umfassendes Informationsschreiben fiir Kryptowerte-Dienstleister sowie auf der FMA-Website eine Roadmap fiir
die Emittenten von vermdgenswertereferenzierten Token und E-Geld-Token. Das Informationsschreiben prazisiert
die Anforderungen an Zulassungsantrage und fordert dadurch die Rechtssicherheit, macht die Erwartungshaltung
der FMA transparent und stellt eine einheitliche Struktur sowie die hohe Qualitat der Antrage sicher. Gleichzeitig
soll die behordliche Bearbeitung effizienter werden. Die Roadmap stellt fiir potenzielle Emittenten von vermégens-
wertereferenzierten Token und E-Geld-Token eine erste Anlaufstelle dar, die insbesondere einen Uberblick tiber die
geltenden Anforderungen fiir die Emission geben soll.

Die FMA méchte durch klare Vorgaben den Ubergang ins neue Aufsichtsregime erleichtern und die Qualitét einge-
reichter Antrage verbessern. Ergdnzend etabliert sie ein System fiir Erstgesprache, um frihzeitig Transparenz zu
schaffen, Erwartungen zu kommunizieren und wertvolle Einblicke in die Geschaftsmodelle und Unternehmens-
strukturen der Zulassungswerber:innen zu gewinnen.

ERSTE AUFSICHTSRECHTLICHE MASSNAHMEN IM RAHMEN VON MICAR
Die FMA hat im Jahr 2024 auch erste aufsichtsrechtliche Malnahmen im Zusammenhang mit der MiCAR ergriffen.

I Verordnung (EU) 2023/1114 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 31. 5. 2023 i(iber Mdrkte fiir Kryptowerte und zur Anderung der Verordnungen
(EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937 (Text von Bedeutung fiir den EWR).
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Im Fokus standen dabei Ermittlungsverfahren zur unerlaubten Emission von vermoégenswertereferenzierten Token
sowie E-Geld-Token. Einige dieser Verfahren haben bereits zu Untersagungsanordnungen gefiihrt. Damit unter-
streicht die FMA ihre zentrale Rolle bei der Sicherstellung eines sauberen Finanzmarktes und tragt aktiv zum kollek-
tiven Verbraucherschutz im Bereich der Kryptowerte bei.

DER MICAR-HUB DER FMA

Die MiCAR betrifft mehrere Aufsichtsbereiche innerhalb der FMA. Um eine effiziente und koordinierte Aufsichts-
arbeit sicherzustellen, wurde eine integrierte Organisationsform geschaffen - der MiCAR-Hub.

Er biindelt die Expertise aus verschiedenen Fachbereichen, um eine ganzheitlich abgestimmte und integrierte Auf-
sichtspraxis innerhalb der FMA zu gewahrleisten. Vertreten sind Expert:innen aus den zentralen Aufsichtsgebieten
(Banken- und Wertpapieraufsicht, AML/CFT, Bekdmpfung des unerlaubten Geschaftsbetriebs).

Durch diesen interdisziplinaren Ansatz wird sichergestellt, dass relevante regulatorische Fragestellungen aus einer
einheitlichen und konsistenten Perspektive behandelt werden. Hierdurch setzt die FMA einen klaren Fokus auf eine
koharente und praxisnahe Regulierung im Bereich der Kryptowerte.

ARBEIT AUF EUROPAISCHER EBENE

Die FMA bringt ihre regulatorische Expertise gezielt in den europadischen Dialog ein, um aktiv an der Weiterentwick-
lung und Umsetzung der MiCAR mitzuwirken. Durch ihre Beteiligung an Diskussionen auf EU-Ebene stellt sie sicher,
dass nationale Perspektiven und Herausforderungen in die europdische Regulierungspraxis einflieRen. Der regel-
mafRige Austausch mit anderen Aufsichtsbehdrden sowie die Mitarbeit in europdischen Fachgremien tragen dazu
bei, ein gemeinsames Verstandnis sowie eine konsistente Anwendung der neuen Vorgaben innerhalb der EU zu
fordern.



Im Jahr 2024 haben sich 853 Personen wegen Anlagebetrug bei der FMA gemeldet,
70% davon waren méannlich. Von den 853 Personen konnten mehr als die Hélfte, nam-
lich 438 Personen, rechtzeitig gewarnt und so vor einem Verlust bewahrt werden - 415
waren schon zu Betrugsopfern geworden. Der der FMA gemeldete Gesamtverlust lag
im Jahr 2024 bei liber € 15,5 Mio., der Durchschnittsverlust bei rund € 33.500,-, der
Median lag bei rund € 10.000,-, und der hochste durch eine einzelne Privatperson
gemeldete Verlust betrug € 996.109,-. Die haufigste Kontaktaufnahme geschah infolge
von Internetwerbung und Pop-ups mit reiRerischen Versprechungen, die von den
Betrugsopfern angeklickt wurden. Sodann wurden die Daten der Betrugsopfer abge-
fragt; wenn diese eingegeben wurden, dann wurden die Betrugsopfer kontaktiert. Bei
Kontaktaufnahme, etwa per Telefon oder haufig mittels Telegram-Gruppen, machen
Finanzbetriiger:innen dann vermeintlich lukrative Angebote. Oft geben sie vor, dass
es sich bei dem Angebot um eine einmalige Chance mit hoher Rendite bei geringem
Risiko handelt, wobei Anleger:innen sich schnell entscheiden missten. Die meisten
betrligerischen Investments prasentieren sich als angebliche Trading-Plattformen,
wobei das hdufigste Anfangsinvestment bei € 250,- liegt.

Insgesamt kam es in der Halfte der Falle zu betriigerischen Angeboten im Zusammen-
hang mit Kryptowerten. Haufig kam es auch zu Fallen des Nachschussbetrugs: Dabei
werden bereits betrogene Anleger:innen erneut kontaktiert, und es wird ihnen in Aus-
sicht gestellt, dass sie das verlorene Investment zuriickerhalten, wenn sie noch ein-
mal investieren. Die Griinde, warum noch einmal investiert werden soll, sind mannig-
faltig, von Kosten und Bearbeitungsgebiihren der Wiederbeschaffung und Riicklber-
weisung des verlorenen Investments bis hin zu einer vermeintlich neuen Stiickelung
von Wertpapieren oder eines Verkaufs in Paketen von Wertpapieren etc. In 15 % aller
Falle gaben sich die Betriiger:innen als vermeintliche FMA-Mitarbeiter:innen aus und
stellten so eine Wiederbeschaffung verlorener Investments gegen Bezahlung einer
Gebdhr in Aussicht.

Die Praventionsarbeit der FMA besteht darin, die Anleger:innen, also die potenziellen
Betrugsopfer, zu informieren. Diese Informationen finden sich auf der Website der
FMA unter der Rubrik ,Finanz ABC“ im Informationsformat ,,Reden wir liber Geld“ und
in den Investorenwarnungen der FMA. Im ,Finanz ABC“ erklart die FMA die aktuellsten
Tricks der Finanzbetriiger:innen, den Kryptobetrug und warnt vor Hacker:innen, fal-
schen Versprechen und utopischen Renditen. Im Jahr 2024 hat die FMA erneut eine
Ausgabe von ,Reden wir Uber Geld“ zur Pravention von Anlagebetrug veréffentlicht,
die medial breit aufgegriffen wurde. Ebenso stellt die Verbraucherinformation all
jenen, die bereits Opfer eines Anlage- bzw. Finanzbetrugs wurden ein Informations-
blatt fiir Schadensfalle zur Verfligung. In diesem Informationsblatt, das die FMA in
Zusammenarbeit mit der Landespolizeidirektion (LPD) Wien erstellt hat, werden
Betrugsopfer zu wichtigen nachsten Schritten angeleitet und informiert, worauf sie
achten sollen und was zu tun ist. Insbesondere wird Betrugsopfern empfohlen, sich
unmittelbar mitihrer Bank in Verbindung zu setzen und eine Anzeige bei der Polizei zu
erstatten.

INFORMATIONSQUELLE WHISTLEBLOWER

s~Whistleblower“-Hinweise sind eine wichtige Informationsquelle der FMA. Sie ermdg-
lichen es, Missstande abzustellen, Schaden zu begrenzen oder sogar rechtzeitig zu
verhindern. Whistleblower:innen sind Personen, die im Rahmen ihrer laufenden oder

83



OPERATIVE AUFSICHT

Grafik 41: Anzahl der
Whistleblower-Hinweise 2020-2024
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vergangenen beruflichen Tatigkeit Kenntnis von Fehlverhalten oder Missstanden
erlangen, diese nicht hinnehmen und darliber nicht schweigen, sondern aktiv als
Whistleblower:in dagegen vorgehen. Oft finden Whistleblower:innen im eigenen
Unternehmen kein Gehor oder hatten gravierende personliche Nachteile zu befiirch-
ten, wenn sie das Management informieren.

Damit diese wertvollen Informationen nicht ungehért bleiben, bietet die FMA den
Whistleblower:innen einen eigenen Informationskanal an, liber welchen sie ihre Hin-
weise und Informationen der Aufsicht sicher libermitteln konnen. Das webbasierte
Hinweisgebersystem der FMA garantiert Whistleblower:innen technisch absolute Ano-
nymitat und schitzt diese so weitestgehend vor moglichen Repressalien. Zudem ist es
moglich, Gber das Hinweisgebersystem der FMA véllig anonym zu kommunizieren:
Dazu steht es den Whistleblower:innem offen, in diesem Hinweisgebersystem einen
eigenen geschiitzten Postkasten einzurichten, tiber den die Kommunikation mit der
FMA in der Folge lauft. Hinweisgeber:innen, die den Mut haben, sich zu Wort zu mel-
den, dirfen jedenfalls nicht Gefahr laufen, durch das Aufdecken illegaler Verhaltens-
weisen ihr Ansehen oder ihren Arbeitsplatz zu verlieren.

HINWEISE UND ERGEBNISSE

Im Berichtsjahr gingen 824 Hinweise bei der FMA ein, 206 davon fielen tatsachlich in
den Aufsichtsbereich der FMA, 29 Eingaben wurden jedoch als Beschwerden behan-
delt (> Grafik 41). Von den FMA-relevanten Hinweisen betrafen 51 Banken, 47 Hinweise
den Anlagebetrug und 36 die Wertpapieraufsicht (13 davon die Markt- und Borseauf-
sicht). 21 Hinweise bezogen sich auf die Geldwasche- und Terrorismuspravention, elf
Hinweise bezogen sich auf Versicherungen und Pensionskassen und elf Hinweise auf
sonstige Themen im Aufsichtsbereich (> Grafik 42).

Hinweise, die nicht in die Aufsichtskompetenz der FMA fallen, jedoch einen Tatver-
dacht begriinden, der in die Zustandigkeit einer anderen Behorde - insbesondere der
strafrechtlichen Ermittlungs- und Verfolgungsbehoérden - fallt, werden an diese wei-
tergeleitet. Aulerdem nutzt die FMA diese Hinweise, Anleger:innen moglichst frih vor
betriigerischen oder anderen strafrechtlich relevanten Angeboten auf den Finanz-
markten zu warnen. So gingen im Berichtsjahr 47 Hinweise mit dem Verdacht auf
Anlage- bzw. Finanzbetrug ein, die die FMA neben den eigenen aufsichtsrelevanten
Prifungen auch an die Staatsanwaltschaft weiterleitete. In ihrem eigenen Aufsichts-
bereich hat die FMA in 114 Féllen weiterfiihrende aufsichtsrechtliche Malnahmen -
etwa Vor-Ort-Priifungen, Managementgespréache, Fit-&-Proper-Tests, Uberprifungen
von Schlisselfunktionen - gesetzt und Straferkenntnisse erlassen. Zudem hat die FMA
aus diesen Ermittlungsschritten weitere 19 einschldgige Anzeigen an die strafrechtli-
chen Verfolgungsbehdrden erstattet.



Die Entwicklung von mafgeschneiderten Applikationen hat in der FMA nicht erst mit dem 360°-Projekt begon-
nen. Im Bereich Bankenabwicklung werden derzeit zwei innovative Losungen entwickelt: eine fiir das effizi-
ente Monitoring aller relevanten Daten fir die Planung und Umsetzung von Abwicklungsstrategien, die andere
fur die quantitative Analyse und Aufbereitung von Daten fiir die Abwicklungsstrategien sowie die automati-
sierte Erstellung von Bescheiden und Gutachten. Beide Systeme verkniipfen verschiedene Informationsquel-
len - darunter finanzielle Kennzahlen, institutionelle Strukturen und regulatorische Anforderungen - und

bereiten diese in einer klar strukturierten und intuitiv nutzbaren Oberflache auf.
In der Markt- und Bérseaufsicht wurden 2024 ebenfalls die technologischen Werkzeuge rundum erneuert. Der
»Market Abuse Detector“ (MADe 2.0) erméglicht eine kontinuierliche Uberwachung der Transparenzpflichten

der Emittenten und eine effiziente Bearbeitung von Verdachtsmeldungen. Mittels strukturierten Workflows
werden diese mit laufenden Untersuchungen hinsichtlich Marktmissbrauch verkniipft. Von der FMA eingelei-
tete Ermittlungen wegen VerstofRes gegen die Transparenzbestimmungen oder gegen die Marktmissbrauchs-
bestimmungen werden in MADe 2.0 dokumentiert und mit relevanten Hintergrunddetails aus der Marktbeob-
achtung angereichert. So entsteht ein umfassender Blick auf potenzielle UnregelméaRigkeiten am Finanzmarkt
Osterreich.

Diese Weiterentwicklungen erhéhen die Transparenz und optimieren die Entscheidungsprozesse in diesen
Aufsichtsbereichen.
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Grafik 43: Conduct-Risiko der
Banken 2024 (in %)
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WOHLVERHALTENS- UND VERTRIEBSAUFSICHT

ie Wohlverhaltensregeln, die beaufsichtigte Unternehmen beim Vertrieb von

Finanzprodukten und -dienstleistungen einhalten missen, sind flr einen

angemessenen Schutz der Verbraucher:innen von besonderer Bedeutung.
Regulierung und Aufsichtstétigkeit der FMA stellen sicher, dass die Kund:innen ord-
nungsgemald beraten und informiert werden.

BANKEN

In der Conduct-(Wohlverhaltens-) und Vertriebsaufsicht geht die FMA risikoorientiert
vor. Dafiir nimmt sie eine Risikobewertung der Banken vor. Diese Bewertung erfolgt
anhand von vier Risikokategorien (niedrig, moderat, erh6ht und hoch), die aus Daten
und Kennzahlen zum Vertrieb von Versicherungsprodukten und Wertpapierdienstleis-
tungen sowie den Vertriebskennzahlen im Bereich der Kreditvergabe der Banken
abgeleitet werden. Nach Durchfiihrung der Risikoeinstufung 2024 wiesen 3 % der Ban-
ken ein hohes Risikoprofil auf, 11% ein erhdhtes, 28 % ein moderates, und 58 % der
Banken waren in die niedrigste Risikokategorie einzustufen (> Grafik 43).

Die FMA hat im Berichtsjahr in diesem Aufsichtsfeld unter anderem folgende Schwer-
punkte gesetzt: die Vermeidung von Greenwashing beim Vertrieb von Wertpapierpro-
dukten, eine Marktanalyse zur Vermeidung von Betrug im Zahlungsverkehr (> Kasten
LBetrugsprévention im Zahlungsverkehr“ gegeniiber), die Einhaltung von Wohlverhal-
tensbestimmungen bei der grenziiberschreitenden Erbringung von Wertpapierdienst-
leistungen und bei der Veroffentlichung von Marketingmitteilungen sowie die Einhal-
tung der Offenlegungsvorschriften im Bereich Nachhaltigkeit gemaft der EU-Offen-
legungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR?).

COMMON SUPERVISORY ACTION: EINE EUROPAISCHE KONZERTIERTE
UBERPRUFUNG DER PRODUCT-GOVERNANCE-REGELUNGEN

Die FMA beteiligte sich an einem gemeinsamen Schwerpunktprogramm (Common
Supervisory Action, CSA) der Europédischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehérde

1 Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): Verordnung (EU) 2019/2088 des Europdischen Parlaments und
des Rates vom 27. 11. 2019 tiber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor -
kurz: EU-Offenlegungsverordnung.



BETRUGSPRAVENTION IM ZAHLUNGSVERKEHR

Phishing-Angriffe gehdren zu den groRten Bedrohungen fir die Sicherheit und Integritat des 6sterreichischen Zah-
lungsverkehrs. Im Jahr 2024 wurden im Zahlungsverkehr liber 330.000 Betrugsfalle mit einem Gesamtschaden von
Uber 93 Mio EUR registriert. Betrligerische Methoden werden dabei immer ausgefeilter und stellen sowohl Institute
als auch ihre Kund:innen vor neue Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund wurde im vergangenen Jahr eine
gemeinsame Marktanalyse ,Vermeidung von Betrug im Zahlungsverkehr“ der Conduct-Aufsicht und der prudenziel-
len Bankenaufsicht durchgefiihrt. Das Ziel war, einen umfassenden Uberblick Gber den dsterreichischen Markt zu
erhalten sowie die Schutzmechanismen der ausgewahlten Banken im Sinne des Zahlungsdienstegesetzes (ZaDiG
2018), der DelVO (EU) 2018/389 sowie der EBA-Leitlinien fiir das Management von IKT- und Sicherheitsrisiken (EBA/
GL/2019/04) systematisch zu erfassen, zu analysieren und Best Practices zu identifizieren. Hierzu wurden umfang-
reiche Beschwerde- und Betrugsmeldedaten herangezogen, um typische Betrugsmuster zu ermitteln und die Effek-
tivitat der bestehenden Mallnahmen zu beurteilen.

DATENGRUNDLAGE UND IDENTIFIKATION VON BETRUGSMUSTERN

Anlass fiir die Analyse waren einerseits der (jlingste) EBA Consumer Trends Report 2022/23, der Betrug im Zahlungs-

verkehr als eines der Hauptproblemfelder fiir Verbraucher:innen in der EU ausweist, und andererseits die Vielzahl

an Beschwerdeféllen, die der FMA im Rahmen eines interinstitutionellen Austauschs tGibermittelt wurden.

Die Untersuchung der Beschwerdedaten fiihrte zur Identifikation folgender Betrugsmuster:

m Identitatsmissbrauch: Betriiger:innen geben sich als Mitarbeiter:innen von Banken und Behdrden aus, um sich
unrechtmalig Zugang zu sensiblen Kundendaten zu verschaffen.

m Fake-Onlineshops und gefilschte Bankwebseiten: Insbesondere Plattformen, die bekannte Onlineshops wie
Vinted nachahmen, dienen als Kéder, um Kund:innen zu tauschen.

m Betriigerisch erlangte eSIMs: Durch den unrechtmaRigen Erwerb elektronischer SIM-Karten bei Mobilfunkanbie-
tern werden Sicherheitsmechanismen unterlaufen und Transaktionen manipuliert.

Die Auswertung der Betrugsmeldungen gemafR § 86 Abs. 3 ZaDiG 2018 liefert fiir das Jahr 2024 folgendes Bild:

Grafik 44-45: Anteile der Zahlungsarten am Gesamtbetrug 2024

(gesamter ésterreichischer Bankenmarkt; links nach Anzahl Tabelle 21: Top 10 nach Gesamtschaden 2022-2023 (erhoben im
der Transaktionen, rechts nach Transaktionsvolumen; in %) Rahmen der durchgefiihrten Analyse bei sieben Instituten; in Mio. €)
2022 2023
68,99 Phishing 3,569 6,457
Finanzierungsbetrug 4,551 5,942
Verfélschte Rechnungen 1,463 5,469
Krypto-Anlagebetrug 3,596 3,407
Hallo Mama-/Papa-Betrug 1,492 3,068
CEO-Fraud 0,163 2,256
W Uberweisungen Identitatsmissbrauch Kreditinstitut 0,610 1,948
W Kartenzahlung Issuer W Kartenzahlungen Issuer e . " m -
W Kartenzahlung Acquirer zahlungen Acquirer Identitatsmissbrauch Behérde / 6ffentl. Einrichtung 2,360 1,774
u gbe_rwgisungen 3 Fake-Shop /Ware nicht erhalten 0,857 1,641
W Ubrige (<0,1 %) W Ubrige (<0,1%) " .
_— Gefélschter Uberweisungsbeleg 1,093 0,725

Auf Basis dieser Daten wurde eine reprasentative Auswahl von Kreditinstituten getroffen, um den gesamten 6ster-
reichischen Markt addquat abzubilden. Im Rahmen von Vor-Ort-AufsichtsmafRnahmen erfolgte ein Einblick in die
Funktionsweise und Wirksamkeit der implementierten Betrugspraventionssysteme der ausgewahlten Institute.

BEWERTUNG DER VORKEHRUNGEN UND STRATEGISCHE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Die Analyse zeigt, dass Institute, die auf moderne Technologien und systematische Prozesse setzen, klar im Vorteil
sind. Insbesondere der Einsatz von Transaktionstiiberwachungssystemen, die Unregelmafigkeiten sofort erkennen
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und automatisiert Gegenmafinahmen einleiten, hat sich als duBerst effektiv erwiesen. Viele Institute setzen mittler-

weile auf Losungen, die kiinstliche Intelligenz (KI) und Machine-Learning-Algorithmen nutzen, um aus historischen

Daten friihzeitig Betrugsmuster abzuleiten und potenzielle Risiken zu minimieren.

Dennoch wurde weiterer Handlungsbedarf identifiziert:

m Transaktionsiiberwachung: Es bedarf einheitlicher Mindestanforderungen an die IT-Sicherheitsarchitektur, um
Schwachstellen in der Datenintegritdt und Kundenidentifikation zu identifizieren und zu adressieren.

m Kontinuierliche Weiterbildung /AwarenessmaBnahmen: Durch regelmafige Schulungen und Sensibilisierungs-
malnahmen fiir Mitarbeiter:innen und Kund:innen kénnen das Sicherheitsbewusstsein gestarkt und der
menschliche Faktor als potenzielle Schwachstelle minimiert werden.

m Forderung der interinstitutionellen Zusammenarbeit: Ein regelméRiger und transparenter Informationsaus-
tausch zwischen Banken und Aufsichtsbehérde ist essenziell, um neue Betrugsmuster rasch zu erkennen und
gemeinsam wirksame Gegenmafinahmen zu entwickeln.

AUSBLICK UND FAZIT

Die Ergebnisse der Marktanalyse verdeutlichen, dass eine datenbasierte, kooperative Vorgehensweise und die kon-
sequente Umsetzung bewahrter Praktiken einen nachhaltigen Beitrag zur Reduktion von Betrugsrisiken leisten.
Gleichzeitig macht der dynamische Wandel im digitalen Zahlungsverkehr deutlich, dass SicherheitsmaRnahmen
kontinuierlich angepasst und weiterentwickelt werden missen. Der fortlaufende Priifschwerpunkt ,Vermeidung
von Betrug im Zahlungsverkehr“ soll daher auch kiinftig beibehalten werden.



ESMA im Bereich Anlegerschutz zum Thema der Berlicksichtigung der Nachhaltig-
keitspraferenzen der Kund:innen im Wertpapiervertrieb. Der gemeinsame Schwer-
punkt 2024/2025 sollte dazu beitragen, die EU-weite Konvergenz bei der Anwendung
der Nachhaltigkeitsregelungen im Wertpapiervertrieb sicherzustellen, den Anleger-
schutz zu verbessern und zur Vermeidung von Greenwashing beizutragen. Anhand
standardisierter Fragestellungen, die auf ESMA-Ebene erarbeitet wurden, fiihrte die
FMA die Uberpriifung im Rahmen von Vor-Ort-MaRnahmen und Managementgespré-
chen bei sechs Kreditinstituten durch, wobei auf eine entsprechende Abdeckung der
verschiedenen Sektoren und Regionen geachtet wurde. Die Erhebungen bezogen sich
insbesondere auf die in den Kreditinstituten eingerichteten Vorkehrungen zur Sicher-
stellung der Berticksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Erbringung von
Anlageberatung, individueller Portfolioverwaltung und im Rahmen der Product
Governance. Die ESMA wird die EU-weiten Ergebnisse der CSA in einem Report zusam-
menfassen, der auf der ESMA-Website veroffentlicht wird.

VERSICHERUNGEN

In der Versicherungsaufsicht hat die FMA zur Stérkung des kollektiven Verbraucher-
schutzes und zur Einddmmung der operativen Risiken der beaufsichtigten Unterneh-
men zu folgenden Themen Schwerpunkte gesetzt:

Zur Vermeidung von Greenwashing wurde im Jahr 2024 ein besonderer Schwerpunkt
auf Nachhaltigkeitsaussagen von Versicherungsunternehmen in der Werbung und in
vorvertraglichen Informationsdokumenten gelegt. Dabei wurden Werbeaussagen, die
sich auf das Nachhaltigkeitsprofil des Unternehmens oder eines bestimmten Pro-
dukts beziehen, plausibilisiert. Weiters wurde die Einhaltung von vorvertraglichen
Informationspflichten gem&R der SFDR Uberpriift.

Zudem stand die Sensibilisierung der Unternehmen im Hinblick auf Compliance-An-
forderungen im Versicherungsvertrieb im Fokus der Aufsicht. Besonderes Augenmerk
lag hierbei auf Fit-&-Proper-Anforderungen fiir im Vertrieb tétige Personen sowie die
unternehmensinterne Sicherstellung der Einhaltung der Versicherungsvertriebsvor-
schriften, der rechtlichen Zulassigkeit von Versicherungsbedingungen und vorvertrag-
lichen Informationsdokumenten, insbesondere durch rechtzeitige und angemessene
Einbindung der Governance-Funktionen, vor allem der Compliance-Funktion.

ASSET MANAGEMENT

Nur Personen, die ordnungsgemals informiert sind, kénnen als Anleger:innen fun-
dierte Anlageentscheidungen entsprechend ihrer Ertrags-, Risiko- und auch Nachhal-
tigkeitspraferenzen treffen. Der Einhaltung der Transparenzvorschriften kommt daher
entscheidende Bedeutung zu. Im Berichtsjahr fiihrte die FMA unter anderem folgende
Analysen mit Fokus auf den kollektiven Verbraucherschutz durch: die jahrliche
FMA-Marktstudie zu Gebiihren von Publikumsfonds und eine Greenwashing-Analyse
von Publikumsfonds.

Die Erkenntnisse der jéhrlichen FMA-Marktstudie zu Gebiihren von Publikumsfonds
wurden fiir Verbraucher:innen verstandlich aufbereitet und kommuniziert. Diese
Marktstudie versetzt Anleger:innen in die Lage, die Fondsgebiihren innerhalb einer
Veranlagungsstrategie, aber auch zwischen unterschiedlichen Veranlagungsstrate-
gien besser vergleichen und beurteilen zu kdnnen. Weiters wurden in einem statisti-
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schen Anhang Ergebnisse von Regressionsanalysen zur Schatzung der relevanten Ein-
flussfaktoren der Gebiihren von Publikumsfonds angefiihrt.

Die FMA fiihrte auch 2024 ein umfangreiches quantitatives Screening von Publikums-
fonds auf mogliches Greenwashing durch. Dieses finden Sie im Kasten ,Leitfaden zum
Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ auf Seite 67 detailliert dargestellt.

WERTPAPIERUNTERNEHMEN

Die Bestimmungen zur Nachhaltigkeit von Finanzprodukten haben auch 2024 als
Schwerpunkt in die Aufsichtstatigkeit Gber Wertpapierunternehmen Eingang gefun-
den. Sechs Wertpapierunternehmen wurden bei Vor-Ort-Manahmen mit Schwer-
punkt ESG Uberprift. Zudem wurden im Rahmen der Common Supervisory Action
(CSA) der ESMA im Bereich Anlegerschutz zum Thema ,,ESG-Geeignetheitserklarung
MiFID“ (CSA 2024) zwei Wertpapierunternehmen bei Vor-Ort-MaRnahmen lberprift.
Weiters wurde im Rahmen von Veranstaltungen und Vortragen die Erwartungshaltung
der FMA an die kunden- und produktseitigen Anforderungen zu Sustainable Finance
transportiert. Durch die Abstimmung von Auslegungsfragen mit Marktteilnehmern
und Interessenvertretungen konnte zu praxisrelevanten Fragestellungen Klarheit
geschaffen werden. Diese Themenstellungen wurden in weiterer Folge im Rahmen
von Managementgesprachen und Vor-Ort-Priifungen mit den Unternehmen abgear-
beitet und haben dadurch zu einheitlichen Marktstandards beigetragen.

MARKET MONITORING AUF DEM MARKT
FUR FINANZINSTRUMENTE

Mit der Europdischen Finanzmarktverordnung MiFIR? (Markets in Financial Instru-
ments Regulation) wurde der rechtliche Rahmen fiir eine Marktbeobachtung durch
die europaischen Aufsichtsbehérden geschaffen. Mit dem Ziel, mehr Transparenz zu
schaffen und den Verbraucherschutz an den Finanzmarkten weiter zu starken, lber-
wacht die FMA die Markte flir Finanzinstrumente, strukturierte Einlagen und Versiche-
rungsanlageprodukte, die in Osterreich vermarktet, vertrieben oder verkauft werden,
und betreibt dariiber hinaus eine strukturierte Marktbeobachtung.

Hierzu werden unterschiedliche Erkenntnisquellen und Daten herangezogen und ana-
lysiert. Einerseits werden Anfragen, Beschwerden und Whistleblower-Meldungen aus-
gewertet, um potenziell schadliche Produkte und missbrauchliche Praktiken zu iden-
tifizieren.

Andererseits werden Meldedaten der Institute und 6ffentlich zugéngliche Marktdaten
laufend analysiert, um Trends friihzeitig zu erkennen. Dariiber hinaus tauscht sich die
FMA regelmalig mit Interessenvertretungen, Verbanden und Verbraucherschutzorga-
nisationen sowie anderen nationalen Aufsichtsbehérden aus, um ein moglichst
umfassendes Bild des Finanzmarktes zu bekommen, durch gezielte Analysen Miss-
stande aufzudecken und durch eine integrierte Zusammenarbeit zu beheben. Im
Berichtsjahr hat die FMA den Fokus auf die Analyse des Anlegerverhaltens sowie
neuer Geschaftsmodelle und Finanzprodukte gelegt - zum einen um etwaige VerstoRe
gegen ProduktinterventionsmalRnahmen rechtzeitig festzustellen, zum anderen um

2 Markets in Financial Instruments Regulation,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:4370934.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum

neue Trends auf den Finanzmérkten zu erkennen. Dazu erfolgte auch ein intensiver
Austausch mit den europaischen Aufsichtsinstitutionen sowie den Schwesterbehor-
den in anderen EU-Mitgliedstaaten.

GEANDERTES ANLEGERVERHALTEN

Im Jahr 2024 gab es im Vergleich zum Vorjahr wieder einen starkeren Zustrom neuer
Anleger:innen auf den Kapitalmarkt. Auch die Handelsaktivitat im Retailbereich war
deutlich hoher als noch 2023. Dieser Anstieg war insbesondere im Bereich Aktien und
ETFs ersichtlich, allerdings auch bei sonstigen Wertpapieren wie z. B. Derivaten.

Dazu hat die FMA im vergangenen Jahr eine Schwerpunktanalyse zu jungen Inves-
tor:innen gestartet und festgestellt, dass der Anteil junger Anleger:innen im reinen
Onlinegeschaft und insbesondere bei Neobrokern besonders hoch ist. Dies hat wahr-
scheinlich nicht nur mit der digitalen Verfligbarkeit, sondern auch mit den niedrigeren
Kosten zu tun. Bei jungen Anleger:innen zeigt sich ein deutlicher Trend weg von tradi-
tionellen Banken hin zu Neobrokern und Trading-Apps.

Da diese digitalen Finanzdienstleister in der Regel ausschliefilich - oder zumindest
hauptséchlich - ein reines Ausflihrungsgeschéft ohne Beratung (execution only) an-
bieten, kommt jungen Anleger:innen also ein besonders hohes Malk an Eigenverant-
wortung bei den Anlageentscheidungen zu. Die Studie zeigt, dass junge Anleger:innen
grolteils in risikodrmere Produkte wie ETFs investieren, jedoch schreitet auch der
Handel mit Fractions von Finanzinstrumenten immer weiter voran.

Der Handel mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference, CFDs), deren Vertrieb
europaweit durch eine Produktintervention eingeschrankt ist, ging in Osterreich im
Vergleich zum Vorjahr deutlich zuriick. Das gehandelte gehebelte Volumen bei den
zwei Osterreichischen Zweigniederlassungen, die CFDs anbieten, fiel von € 36 Mrd. auf
€ 22 Mrd. (> Grafik 46). Gleichzeitig wurde festgestellt, dass der Zugang zu diesen Pro-
dukten aufgrund von Trading-Apps bzw. Handelsplattformen fiir Kleinanleger:innen
immer niederschwelliger wird. Insbesondere bei beratungsfreien Geschaften (execu-
tion only) fiel auf, dass Retailkund:innen oft keine umféngliche Kenntnis iber Hebel-
produkte wie CFDs haben und dem Irrtum unterliegen, eine Investition in den Basis-
wert (Underlying) zu tatigen. Viele dieser Anbieter haben in Osterreich jedoch keine
Zweigniederlassung und sind daher in dieser Erhebung nicht enthalten.

KAMPF GEGEN DEN UNERLAUBTEN GESCHAFTSBETRIEB

Der FMA obliegt es im Rahmen ihrer Zustédndigkeiten, unter anderem Konzessionen
fir Geschafte in ihrem Aufsichtsbereich zu erteilen und damit sicherzustellen, dass
Unternehmen beim Eintritt in den Finanzmarkt tiber die notwendigen rechtlichen und
wirtschaftlichen Voraussetzungen verfligen, und deren laufende Einhaltung in der
Folge risikobasiert zu liberwachen. Auf dem 0Osterreichischen Finanzmarkt treten
jedoch auch Anbieter auf, die sich der Konzessionspflicht und der laufenden Aufsicht
der FMA entziehen und konzessionspflichtige Dienstleistungen ohne die entspre-
chende Berechtigung anbieten. Solche Anbieter stellen eine ernste Gefahr fiir die Inte-
gritat des osterreichischen Finanzmarktes dar: Einerseits konnen sie durch unsach-
gemales und unserioses Anbieten das Vertrauen der Verbraucher:innen in einen funk-
tionierenden &sterreichischen Finanzmarkt erschiittern, andererseits untergraben sie
die Fairness des Wettbewerbs gegeniiber konzessionierten und registrierten Anbie-
tern, da diese strenge (und manchmal auch kostenintensive) regulatorische Vorgaben

Grafik 46: CFD-Handel durch

Kleinanleger 2024

6,5

M Gehandeltes Volumen
(in Mrd. €, linke Skala)

" = Anzahl Trades
(in Tausend, rechte Skala)
5,80
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Tabelle 22: Verfahren gegen den
unerlaubten Geschdftsbetrieb
2020-2024
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2020 2021 2022 2023 2024
Ermittlungsverfahren eingeleitet 238 358 290 278 350
Ermittlungsverfahren abgeschlossen 243 343 277 280 369
Warnmeldungen 84 112 84 106 147
Strafanzeigen 72 73 52 24 52
Verwaltungsstrafverfahren abgeschlossen 0 4 7 4 10

zu erflillen haben. Diese Erbringung konzessionspflichtiger Geschafte ohne die erfor-
derliche Berechtigung bezeichnet man als ,,unerlaubten Geschaftsbetrieb®.

VERFAHREN

Im Jahr 2024 hat die FMA insgesamt 350 Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf
unerlaubten Geschaftsbetrieb eingeleitet. 369 Verfahren konnten abgeschlossen wer-
den. 135 Personen wurden mit Verfahrensanordnung zur Herstellung des rechtmafi-
gen Zustands aufgefordert; drei Untersagungsbescheide zur Herstellung des recht-
mafRigen Zustands wurden erlassen. Es wurden elf Verwaltungsstrafverfahren ein-
geleitet sowie zehn Straferkenntnisse wegen unerlaubten Geschéftsbetriebs erlassen
(> Tabelle 22).

VEROFFENTLICHUNGEN VON WARNMELDUNGEN

Zudem veroéffentlichte die FMA insgesamt 147 Warnmeldungen, ein deutlicher Anstieg
im Vergleich zum Jahr davor. Viele von diesen betrafen unseriése Anbieter im Bereich
der Krypto-Assets, die sich oft mit dubiosen und sogar betriigerischen Geschaftsmodel-
len aggressiv an Kleinanleger:innen wandten. Die Erfahrung zeigt, dass die rasche Ver-
offentlichung von derartigen Warnmeldungen ein sehr effizientes und effektives Mittel
in der Bekdmpfung des unerlaubten Geschaftsbetriebs darstellt. Unseriésen Anbietern
wird mit einer starken und breiten Publizitatswirkung begegnet. Insbesondere uner-
laubten Angeboten liber das Internet kann so effektiv entgegengetreten werden.

VOLLSTRECKUNGEN

Die FMA ist gemaR § 22 Abs. 1 FMABG zur Vollstreckung der von ihr erlassenen
Bescheide, mit Ausnahme der Verwaltungsstrafbescheide, zustandig. Zu deren Durch-
setzung - insbesondere hinsichtlich Zwangsstrafen - wird daher beim jeweils zustan-
digen Gericht die Einleitung eines Exekutionsverfahrens beantragt. Die Durchsetzung
der erlassenen Straferkenntnisse erfolgt durch die jeweils zustandige Bezirksverwal-
tungsbehdrde.

STRAFANZEIGEN UND ANZEIGEN AN ANDERE VERWALTUNGSBEHORDEN
2024 hat die FMA im Zuge der Marktbeobachtung und im Kampf gegen den unerlaub-
ten Geschaftsbetrieb insgesamt 52 Sachverhaltsdarstellungen an Staatsanwaltschaf-
ten wegen des Verdachts auf Verstof3e gegen strafrechtliche Normen erstattet.

VERBRAUCHERSCHUTZ, VERBRAUCHERINFORMATION
UND BESCHWERDEWESEN

VERBRAUCHERINFORMATION
Die FMA bietet ein breites Spektrum von Informationen an, die sich direkt an die Offent-
lichkeit richten, um diese (iber besondere Risiken zu informieren oder bestimmte



Finanzdienstleistungen und Produkte klar und verstandlich zu erklaren. Immer gro-
Rere Bedeutung in der Information der Verbraucher:innen kommt dabei der Website
der FMA (www.fma.gv.at) zu.

Mit dem ,Finanz ABC“ bietet die FMA auf ihrer Website einen eigenen Bereich speziell
fur Verbraucher:innen, in dem klare und verstandliche Informationen zu den relevan-
testen und am haufigsten gefragten Themenbereichen zur Verfligung gestellt werden.
Diese sind ,,Konto“, ,Kredit, ,Versicherung®, ,Geldanlage®, ,Altersvorsorge®, ,,Finanz-
betriiger erkennen“ sowie ,Anfragen & Beschwerden®.

Weiters veroffentlicht die FMA bereits seit 2021 die Verbraucherinformationsreihe
~Reden wir Uber Geld“: Die monatlich erscheinenden Ausgaben widmen sich verbrau-
chernahen alltdglichen Finanzfragen, Ergebnisse aus Berichten, Studien und Analysen
der FMA werden verstandlich und zielgruppengerecht aufbereitet und kommuniziert.
Dieses beliebte Informationsformat der FMA hat sich in der medialen Landschaft einen
fixen Platz erobert und ist mit ,,Aktien ohne alles, bitte“ in das Jahr 2024 gestartet.
Dabei ging es um Anlageentscheidungen in ,Execution only“-Geschaften, bei denen
keine Anlageberatung, keine Empfehlung und keine Uberpriifung von Anlageentschei-
dungen durch den Finanzdienstleister stattfindet, sondern dieser nur mit der reinen
Ausfiihrung beauftragt wird. Im Februar, plinktlich zum Valentinstag, wurde vor ,Love
Scam“ und Betrug in der Onlinedating-Welt gewarnt, damit statt den Schmetterlingen
im Bauch nicht das Geld Fliigel bekommt. Im Marz kam mit ,,Autsch - wo ist mein
Geld?“ ein Beitrag, der sich mit auf dem Zahlungskonto fehlenden Betragen befasste,
die nicht Gberwiesen oder freigegeben wurden, und was dabei zu beachten ist. Im
April wurde in ,Recht haben kostet“ erklart, worauf es beim Abschluss einer Rechts-
schutzversicherung ankommt, im Mai erschien im Vorfeld der Sommerurlaube ,Zah-
len im Urlaub® damit die Leser:innen bei der Verwendung von Bargeld, Kredit- und
Bankomatkarten im Urlaub Kostenfallen vermeiden kénnen. Im Juni wurden fiir jene,
die mit ihrem Konto zu einer anderen Bank wechseln wollen, mit ,,Adieu, altes Konto“,
erklart, welche Rechte Bankkund:innen haben und welche Verpflichtungen Banken
beim Kontowechselservice erfiillen miissen. Im Juli erschien ,,Nur Bares ist Wahres“:
Hier wurde erklart, warum ein Ausweis verlangt und kopiert wird, wenn man groRere
Mengen Bargeld einzahlen will. Die August-Ausgabe stellte Crowdfunding dar: Wenn
viele Menschen gemeinsam Geld fiir Projekte zur Verfligung stellen, nennt man das
Crowdfunding, und in ,Wer schaut auf die Crowd?“ erklarte die FMA, was in diesem
Zusammenhang genau beaufsichtigt wird und was nicht, wo also eigenverantwortlich
gehandelt werden muss. Im September konnte man erfahren, wie man Investment-
fonds anhand des standardisierten Basisinformationsblatts am besten vergleichen
kann. In den Herbst ging es mit ,Helm und Gurt fiirs Geld“, der Oktober beschaftigte
sich zum Weltspartag mit der Einlagensicherung. Im November, in der Vorweihnachts-
zeit, wurde ein Thema angesprochen, das der FMA besonders am Herzen liegt, nam-
lich die Risiken, Kosten und Spesen von Konsumkrediten. ,,Schulden auf einen Klick“
- die Ausgabe hétte eigentlich ,Teurer geht es nicht mehr“ heiRen sollen! Konsum-
kredite werden mittlerweile oft aggressiv durch Lockangebote vertrieben. Bei diesen
werden Kreditbeispiele und effektive Jahreszinse dargestellt, die auf Kund:innen
einer sehr guten Bonitdt ausgerichtet sind. Das Paradoxon dabei ist allerdings, dass
Menschen, die Konsumkredite aufnehmen oder auch aufnehmen miissen, eben
gerade keine gute Bonitat aufweisen, da sie sonst ja keinen Konsumkredit brauchten.
Der letzte Beitrag des Jahres nannte sich ,,Aber bitte mit Sahne in die Pension ...“ und
befasste sich mit den Betrieblichen Vorsorgekassen.
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FMA GOES TO SCHOOL - VERBRAUCHERSCHUTZ

Im Mai 2024 startete die Finanzmarktaufsicht (FMA) eine Kooperation mit dem Zentrum Finanzbildung der Wirt-
schaftsuniversitat Wien (WU). Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, ausgewahlte Beitrage des FMA-Informationsfor-
mats ,,Reden wir liber Geld* in didaktisch aufbereitete Unterrichtsmaterialien zu verwandeln. Durch diese Initia-
tive erhalten Schiler:innen praxisnahe Finanzbildung, die auf aktuellen Herausforderungen und Problemstellungen
basiert.

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von ,Reden wir liber Geld“ ist, dass die FMA seit rund 18 Jahren Anfragen
und Beschwerden von Verbraucher:innen zu Finanzdienstleistern und Finanzdienstleistungen analysiert. Diese
Anfragen werden nicht nur beantwortet, sondern auch systematisch erfasst und ausgewertet. Dadurch verfiigt die
FMA Uber fundierte Erkenntnisse zu den tatsdchlichen Herausforderungen, mit denen Menschen am Finanzmarkt
konfrontiert sind. Die daraus gewonnenen Daten geben wertvolle Einblicke in die Wissensliicken der Bevolkerung in
Bezug auf Geld, Finanzen und Kapitalmarktfragen. Genau dieses Wissen flie3t in die Inhalte von ,,Reden wir Gber
Geld“ ein und macht das Format fiir die Finanzbildung so wertvoll und relevant.

Unter dem Motto ,,Aus Information wird Unterricht“ wurden im Jahr 2024 bereits drei Beitrage von ,Reden wir tiber
Geld“ zu Unterrichtsmaterialien aufbereitet und an Schulen eingesetzt. Die behandelten Themen waren ,,Achtung,
Anlagebetrug®, ,,Buy now, pay later* und ,,Die 7 Gebote der Geldanlage*.

Mit ,Achtung, Anlagebetrug® wurden Schiiler:innen fiir die stetig steigende Gefahr von Anlagebetrug sensibilisiert.
Sie erfuhren, welche aktuellen Tricks Anlagebetriiger:innen anwenden, und erhielten eine praxistaugliche Check-
liste, um Betriigereien rechtzeitig zu erkennen. Das Thema ,,Buy now, pay later” setzte sich kritisch mit Konsumkre-
diten auseinander. Gerade junge Menschen sind oft einem Gruppenzwang zum Konsum ausgesetzt und werden
durch aggressive Werbung sowie verlockende Finanzierungsangebote beeinflusst. Die Unterrichtsmaterialien the-
matisierten die verschiedenen Modelle dieser Finanzierungsform, die damit verbundenen Kosten sowie die Risiken
der Uberschuldung durch uniiberlegte Onlinekiufe. ,Die 7 Gebote der Geldanlage“ vermittelte den Schiiler:innen
grundlegendes Wissen liber die komplexe Welt der Geldanlage. Sie erhielten praxisnahe Leitlinien fiir kluge finanzi-
elle Entscheidungen und wurden ermutigt, sich aktiv mit langfristiger Finanzplanung auseinanderzusetzen.

Die Unterrichtsmaterialien der FMA, die den Schiiler:innen
als Basis fiir ihre eigenen Prdsentationen dienen.

I\

Kauf jetzt, zahl spater -

macht das Sinn?




Alle Unterrichtsmaterialien wurden methodisch so aufbereitet, dass sie klare Lernziele enthalten, Fallstudien und
Diskussionsanregungen bieten sowie sowohl gemeinschaftliche Projektaufgaben als auch individuelle Arbeitsauf-
trage umfassen. Zudem gibt es Lésungsvorschlage und didaktische Anleitungen zur Wissensvermittlung, die den
Unterricht fiir Lehrer:innen erleichtern und praxisnah gestalten.

Ein erstes Feedback zu dieser Initiative wurde im November 2024 im Rahmen des ersten Finanzbildungsfriihstiicks
eingeholt. An dieser Veranstaltung nahmen rund 120 Gaste teil, darunter Vertreter:innen der Bundesministerien fiir
Finanzen, Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Auch
das Umweltbundesamt, der Fonds Soziales Wien, der Bankenverband, die Wirtschaftskammer, die Industriellenver-
einigung, die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftspriifer sowie weitere Institutionen und Journalist:innen
waren vertreten.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen jedoch drei Schulklassen aus Wien, die mit ihren Lehrer:innen teilnah-
men. Sie kamen aus der Mittelschule Kleine Sperlgasse, der Hoheren Lehranstalt fiir Mode, Bekleidungstechnik und
Wirtschaftliche Berufe Michelbeuern sowie der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Favoriten. Die
Schiiler:innen prasentierten ihre Arbeit mit den Unterrichtsmaterialien in Form von Wordraps und Reels und gaben
der Initiative durchwegs positives Feedback.

Das Kooperationsprojekt hat bereits tiber 100 Schulen, 150 Lehrkrafte, 10.000 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Wirtschaft und Schule, alle Studierenden der Wirtschaftspadagogik, 120 Finanzcoaches der WU Wien sowie mehr
als 200 weitere Institutionen erreicht. Die Initiative soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden, um
noch mehr junge Menschen mit praxisnaher Finanzbil-
dung zu erreichen. Ziel ist es, das Bewusstsein fir
Finanzthemen zu starken und einen nachhaltigen Bei-
trag zur finanziellen Bildung der kommenden Genera-
tionen zu leisten.

Mode! ek

|
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,Reden wir Gber Geld“ wurde im Jahr 2024 zum Fundament fur wesentliche Weiterent-
wicklungen. Zum einen startete die Kooperation mit der Wirtschaftsuniversitat Wien im
Bereich Finanzbildung (> ,FMA Goes to School“ auf S. 94), zum anderen begannen die
Vorarbeiten fiir die Erweiterung von ,Reden wir tiber Geld“ um einen gleichnamigen
Instagram-Kanal und einen Podcast. Mit diesen beiden Kanélen sollen die Themen von
~Reden wir tiber Geld“ auf moderne Art und fiir eine breitere - vor allem jingere - Ziel-
gruppe aufbereitet werden. Beide Kanale sind Anfang 2025 in Produktion gegangen.

ZENTRALES BESCHWERDEMANAGEMENT

Die FMA verfiigt auch liber eine Beschwerdestelle, bei der Verbraucher:innen und

Kund:innen von beaufsichtigten Unternehmen auf Probleme, die sie selbst mit einem

Unternehmen bei der Erbringung einer Finanzdienstleistung haben, hinweisen kdnnen.

Grundsatzlich sind fast alle konzessionierten Unternehmen gesetzlich verpflichtet,

selbst eine Beschwerdestelle einzurichten, ein vorgegebenes Beschwerdeverfahren

anzubieten und einzuhalten und fiir Beschwerden von Kund:innen angemessene

Losungen zu finden. Die FMA lberwacht, dass das Beschwerdemanagement beauf-

sichtigter Unternehmen entsprechend implementiert ist und ordnungsgeméaR funk-

tioniert. Sollte die angebotene Losung Kund:innen nicht zufriedenstellen, kdnnen sie
sich an das Beschwerdemanagement der FMA wenden.

Im Berichtsjahr wurden rund 3.300 Anfragen und Beschwerden an die FMA gerichtet,

bearbeitet und - soweit rechtlich moglich - im Interesse der Verbraucher:innen erle-

digt. Der GroRteil der Anfragen und Beschwerden betraf Banken, gefolgt von Wertpa-
pierfirmen. Die Themen waren dabei sehr breit gestreut:

m Die meisten Eingaben betrafen Konto und Zahlungsverkehr. Hier ging es insbeson-
dere um die Dauer, die Ausfiihrung und die Abwicklung von Uberweisungen sowie
um Storno und Ruickbuchung von Onlinezahlungen.

= Bei den Geldwaschebestimmungen beschaftigten die Verbraucher:innen vor allem
die Verpflichtungen zur Identifikation sowie zum Nachweis der Mittelherkunft.
Aulterdem erhielt die FMA viele Fragen zu den Sorgfaltspflichten zur Geldwasche-
pravention, die Dienstleister in Bezug auf virtuelle Wahrungen, sogenannte Virtual
Asset Service Providers (VASPs), einzuhalten haben.

m Bei Finanzierungen lag der Schwerpunkt auf den vorvertraglichen Informations-
pflichten von Banken gegeniiber Kreditnehmer:innen. Fragen zu Immobilienkredi-
ten dominierten, gefolgt von Problemen mit Konsumkrediten.

m Zudem gab es viele allgemeine Fragen zur Einlagensicherung in Osterreich, insbe-
sondere wie und bis zu welcher Héhe Spareinlagen gesichert sind sowie unter wel-
chen Umstanden und wie die Einlagensicherung auszahlt.

m Zu Versicherungsunternehmen betrafen die Eingaben zumeist die tatsachliche
Hohe der Kapitalgarantie bei bestimmten Lebensversicherungsprodukten, Zweifel
Uber die Richtigkeit von Berechnungen sowie die mangelnde Nachvollziehbarkeit
von Wertnachrichten, die Vertragskiindigung sowie Pramienfreistellung und -ver-
kirzung.

® In der Wertpapieraufsicht betrafen die Beschwerden insbesondere die Nichtein-
haltung der Wohlverhaltensregeln im Vertrieb von Wertpapieren: mangelhafte
Beratung, mangelhafte Wahrung der Anlegerinteressen, nicht risikogerechte Veran-
lagung, mangelnde Verstandlichkeit von Informationen sowie Kosten und Spesen.
Weiters zeigt sich in diesem Bereich ein steigendes Interesse der Verbraucher:innen
an ,griinen“ bzw. nachhaltigen Produkten.



m Im Zahlungsverkehr verpflichtet das européaische Recht alle Unternehmen, Uber-
weisungen und Lastschriften von Konten aus dem gesamten Europdischen Wirt-
schaftsraum (EWR) zu akzeptieren, zu ermdglichen und durchzufiihren. Manche
Unternehmen lassen jedoch nur dsterreichische Konten zu. Dies verstoRt gegen die
»Freiheit zur Wahl des Kontos“, wobei der FMA hier eine verwaltungsstrafrechtliche
Sanktionskompetenz zukommt.

m Weiterhin konstant angestiegen sind im Berichtsjahr Anfragen und Beschwerden zu
unterschiedlichsten Themenstellungen rund um Krypto-Assets. Insbesondere gab
es hier zahlreiche Féalle des Anlagebetrugs. Die FMA veroffentlichte dazu auf der
Website nicht nur eine Vielzahl von Investorenwarnungen, sie stellte auch laufend
aktuelle Betrugsmaschen zur Warnung der Konsument:innen dar.

PRAVENTION VON GELDWASCHE
UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

Die FMA verfolgt in der Aufsicht liber die Pravention von Geldwascherei und Terroris-
musfinanzierung seit Ubernahme dieser Kompetenz eine Null-Toleranz-Politik. Die
Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten wird gemaR ihrem gesetzlichen Auftrag
in einem risikobasierten Ansatz liberwacht. Grundlage dafiir ist eine Risikoklassifizie-
rung der beaufsichtigten Unternehmen. So kann sich die Aufsicht auf jene Unterneh-
men konzentrieren, die aufgrund ihres Geschaftsmodells einem héheren Risiko aus-
gesetzt sind und damit auch besonders strengen Anforderungen in der Praventions-
arbeit unterliegen.

Die zentrale nationale Rechtsgrundlage zur Pravention von Geldwéscherei und Terro-
rismusfinanzierung fiir die FMA sowie fiir die von ihr beaufsichtigten Unternehmen
bildet das Finanzmarkt-Geldwéaschegesetz (FM-GwG). Die FMA hat zu dessen Rechts-
auslegung, zur praktischen Anwendung und weiteren Prazisierung vier Rundschreiben
verdffentlicht, und zwar konkret zu den Sorgfaltspflichten, zur Risikoanalyse, zu Mel-
depflichten und zur internen Organisation.

VOR-ORT-MASSNAHMEN

2024 hat die FMA insgesamt 20 Vor-Ort-Priifungen durchgefiihrt, um die Einhaltung
der Sorgfaltspflichten zur Pravention von Geldwéascherei und Terrorismusfinanzierung
zu Uberwachen. Von diesen erfolgten 13 bei Banken, vier bei Dienstleistern in Bezug auf
virtuelle Wahrungen, zwei bei einem Versicherungsunternehmen und eine bei einem
Wertpapierdienstleister.

Sie fihrte auRerdem 20 Einsichtnahmen durch, davon 12 bei Banken, vier bei Wert-
papierdienstleistern sowie jeweils eine bei einem Zahlungsinstitut, einem Versiche-
rungsunternehmen, einem Dienstleister in Bezug auf virtuelle Wahrungen und einem
E-Geldinstitut. Insgesamt wurden somit 40 Vor-Ort-MaRnahmen gesetzt. Dariiber
hinaus fanden elf Managementgespréche statt.

BEHORDLICHE VERFAHREN

2024 hat die FMA zur Pravention der Geldwdscherei und Terrorismusfinanzierung
insgesamt 134 aufsichtsbehordliche Verfahren eingeleitet: 78 Ermittlungsverfahren,
12 Verfahren zur Herstellung des rechtmafigen Zustands sowie 44 Verwaltungsstraf-
verfahren (> Tabelle 23).
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Tabelle 23: Verfahren zur
Prdvention der Geldwdscherei
und Terrorismusfinanzierung
2020-2024
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2020 2021 2022 2023 2024
Ermittlungsverfahren 194 197 165 39 78
Verfahren zur Herstellung des rechtmaRigen Zustands 25 13 4 10 12
Verwaltungsstrafverfahren 31 50 117 48 44

REGULATORISCHE ENTWICKLUNG

Mit Inkrafttreten der Neufassung der Geldtransferverordnung® (GTVO) werden nun
auch Transfers von Kryptowerten wie Bitcoin erfasst, und ab 30.12.2024 miissen
Angaben zum Originator und zum Beglinstigten libermittelt werden. Transfers zwi-
schen Personen (peer to peer) von und zu sogenannten ,unhosted wallets“ sind hin-
gegen nicht erfasst. Mit der GTVO tritt auch der erste Teil des EU-Geldwaschepakets in
Kraft. Im Sommer 2024 wurde zudem mit Veréffentlichung der neuen Geldwasche-Ver-
ordnung, der Verordnung Uber die Errichtung einer EU-Anti-Geldwaschebehdrde
(AMLA) und der 6. Geldwdasche-Richtlinie die Basis fiir ein neues europaisches Auf-
sichtssystem zur Bekdmpfung von Geldwéasche und Terrorismusfinanzierung geschaf-
fen, wodurch die Pravention EU-weit harmonisiert und die Geldwéascheaufsicht euro-
paisiert wird.

3 Verordnung (EU) 2015/847 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 20. 5. 2015 (iber die Ubermittlung von
Angaben bei Geldtransfers und zur Aufthebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 - kurz: Geldtransferverordnung
(GTVO).



DIGITALE CYBERRESILIENZ

In den letzten Jahren nahm der Einsatz digitaler Technologien im Finanzsektor rasant zu. Besonders deutlich zeigt
sich das an der inzwischen praktisch universellen Nutzung von Cloud Services in allen dsterreichischen Finanz-
marktsektoren.!

Grafik 47: Cloud-Nutzung in den einzelnen Sektoren seit 2018 Grafik 48: Indikationen
(in %; Quelle: FMA, Austrian Digital Finance Landscape, Jdnner 2025, S. 25) zum Ausgehen der Vorfélle 2024

M 2018 W 2021 W 2024

W Drittdienstleister
M Andere

Gleichzeitig haben Cyberangriffe in den letzten Jahren zugenommen, wobei sich der Anteil der Angriffe auf den
Finanz- und Versicherungssektor in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt hat.? Somit kommt der Wider-
standsfahigkeit gegen IT-Stérungen und Bedrohungen aus dem Cyberraum immer gréRere Bedeutung zu.

Um die entsprechenden Vorgaben zu harmonisieren, hat die Europdische Union die Verordnung Uber die digitale

operationale Resilienz im Finanzsektor (DORA-Verordnung)® erlassen, die fiir Finanzunternehmen in der EU seit

17.1.2025 anzuwenden ist. Diese enthélt auch Vorgaben zum IKT-Drittparteienrisikomanagement und zum Uber-

wachungsrahmen fiir kritische IKT-Drittdienstleister. Das tragt der gréReren Vernetzung des Finanzsektors mit den

Dienstleistern Rechnung, denn das IKT-Risiko beaufsichtigter Unternehmen verlagert sich zunehmend an die

Schnittstelle zu Dritten. Derzeit gehen beinahe zwei Drittel der schwerwiegenden IKT-Vorfalle von Drittdienstleis-

tern aus.*

In diesem Umfeld bleibt die Starkung der digitalen Resilienz des Finanzsektors weiterhin ein wesentliches FMA-Ziel,

fiir das unter anderem die folgenden Maflnahmen gesetzt wurden:

Policy und Rechtsweiterentwicklung:

m Rechtliche Ausgestaltungen: Die FMA wirkte mit an der Erstellung der rechtlichen DORA-Spezifizierungen, den
technischen Regulierungs- und Durchfiihrungsstandards sowie den gemeinsamen Leitlinien der europédischen
Aufsichtsbehdrden.

m Aufsichtliche Konvergenz: Auch bei aufsichtlichen Harmonisierungsthemen wurden FMA-Positionen in Abstim-
mungen eingebracht. Davon sind beispielsweise an die europaischen Aufsichtsbehérden adressierte Q&As um-
fasst.

DORA-Vollzug:

m IKT-Risikomanagement: Die nationalen Priifprogramme wurden insbesondere unter Berlicksichtigung der
neuen Vorgaben zum IKT-Risikomanagement angepasst.

m Threat Led Penetration Testing: Ab 2025 wird auch in Osterreich die Durchfiihrung von Threat Led Penetration
Tests (TLPT) - spezielle IT-Sicherheitstests, bei denen ,,weiRe Hacker“ versuchen, in Systeme einzudringen - als

FMA, Austrian Digital Finance Landscape, Jdnner 2025, 25.

International Monetary Fund, Global Financial Stability Report: Steadying the Course: Uncertainty, Artificial Intelligence, and Financial Stability, Oktober
2024, 99.

Verordnung (EU) 2022/2554 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. 12. 2022 iiber die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor und zur
Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 2016/1011.

FMA, Austrian Digital Finance Landscape, Jdnner 2025, 8.
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Werkzeug des Risikomanagements und zur Bekampfung von Cyberrisiken eingefiihrt. Die FMA hat gemeinsam
mit der OeNB entsprechende Vorbereitungen fiir die im Jahr 2025 startenden Tests getroffen.

Schwerwiegende IKT-bezogene Vorfille: Organisatorische und technische Umsetzungen zur Entgegennahme,
Analyse und Weiterleitung von meldepflichtigen schwerwiegenden IKT-bezogenen Vorféllen sind erfolgt. Die FMA
hat dafiir eine eigene Applikation namens DORIS (Digital Operational Resilience Information System) implemen-
tiert.

IKT-Drittparteienrisikomanagement: Als Testlauf fiir die jahrliche Meldung der Informationsregister zu IKT-Dritt-
dienstleistern wurde ein Dry Run durchgefiihrt - zusatzlich zu vorbereitenden organisatorischen und umfassen-
den technischen MaBnahmen fiir die erste Meldung im April 2025. Zudem wurden Meldemdglichkeiten zu geplan-
ten Vertragen mit IKT-Drittdienstleistern zur Unterstltzung kritischer oder wichtiger Funktionen geschaffen.
Uberwachungsrahmen fiir kritische IKT-Drittdienstleister: Fiir diese vollkommen neue Uberwachungsaufgabe,
die operativ voraussichtlich im 4. Quartal 2025 startet, wurden Vorbereitungsarbeiten unter Mitwirkung der FMA
getroffen.

Austrian Digital Finance Landscape:
m Die Analyse zur Digitalisierung am Osterreichischen Finanzmarkt umfasst auch eine DORA-Gap-Analyse, die den

Vorbereitungsstand von Unternehmen auf die DORA-Vorgaben in Teilbereichen evaluiert.®

> FMA, Austrian Digital Finance Landscape, Jdnner 2025, S. 56 ff.
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PROSPEKTAUFSICHT

PROSPEKTBILLIGUNGEN

ie Anzahl der Prospektbilligungen durch die FMA lag 2024 mit 86 gebilligten

Prospekten bzw. Prospektbestandteilen leicht tber dem Niveau des Vorjah-

res (2023: 83). Ein Antrag auf Billigung eines Prospekts wurde auf Wunsch
des Emittenten eingestellt. Gegliedert nach Prospektkategorien, ging die Zahl der
Dividendenwertprospekte im Jahresvergleich mit drei Stlick stark zurlick (2023: 6),
die Zahl der Basisprospekte fiel marginal um einen Basisprospekt auf 62. Die Anzahl
der Prospekte fiir Unternehmensanleihen hat sich mit 14 Prospekten im Vergleich
zum Vorjahr verdoppelt (2023: 7). Mehrteilige Prospekte blieben im Berichtsjahr mit
sieben gebilligten Registrierungsformularen gleich. Die Anzahl der gebilligten Pro-
spektnachtrage sank um etwa ein Viertel, ist aber nach einem Extremwert im Vorjahr
(2023: 95) nun mit 73 wieder auf dem Niveau der Vorjahre angekommen. Die Zahl der
hinterlegten endgiiltigen Bedingungen erhohte sich von 7.906 2023 auf 8.866 im Jahr
2024.
Die Notifizierungen von Prospekten in andere EWR-Mitgliedstaaten legten ebenfalls
massiv von 48 (2023) auf 81 (2024) zu. Die notifizierten Nachtrdge sanken hingegen
von 73 im Jahr 2023 auf 52 im Jahr 2024. Die Zahl der aus anderen Mitgliedstaaten des
Europdischen Wirtschaftsraums (EWR) nach Osterreich notifizierten Prospekte ist mit
398 erneut angewachsen (2023: 380); die Zahl der notifizierten Nachtrage erhohte sich
von 700 im Vorjahr auf 732 (> Tabelle 24).

2020 2021 2022 2023 2024

Gebilligte Prospekte/Prospektbestandteile 63 63 71 83 86

- davon Dividendenwerte 6 5 6 6 3

- davon Nicht-Dividendenwerte (Einzelemission) 11 10 7 7 14

- davon Nicht-Dividendenwerte (Basisprospekt) 40 41 50 63 62

- davon Registrierungsformulare (als Prospektbestandteil) 6 7 8 7 7

Gebilligte Nachtrage 7 70 70 95 73

Endgiiltige Bedingungen 10.918 8.329 7.860 7.906 8.866
Notifikationen ausgehend:

Prospekte 29 38 47 48 81

Nachtrage 52 57 59 73 52
Notifikationen eingehend:

Prospekte 304 308 312 380 398

Nachtrage 571 682 689 700 732

Tabelle 24: Gebilligte Prospekte
2020-2024
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Tabelle 25: KMG-Verwaltungs-
strafen 2020-2024

Grafik 49: Der FMA (ibermittelte
Transaktionsmeldungen 2020-2024
(in Mio.)
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Tabelle 26: Marktaufsicht
2020-2024
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2020 2021 2022 2023 2024
KMG-Verwaltungsstrafen 4 2 0 2 0
Veroffentlichung von Sanktionen 1 1 0 2 0
Veroffentlichung von Investorenwarnungen nach KMG 2019 3 1 4 0 2

WERBE- UND PROSPEKTVERSTOSSE

Die FMA hat gemaR Kapitalmarktgesetz (KMG) und Prospektverordnung VerstéRe im
Zusammenhang mit der Emission und der Bewerbung von Wertpapieren und Veran-
lagungen auf dem 6sterreichischen Finanzmarkt zu sanktionieren. Im Berichtsjahr wur-
den dazu 80 Verfahren (2023: 22) gefiihrt. Der enorme Anstieg ist nur teilweise einer
Reihe von Sonderpriifungen geschuldet. Im Jahr 2024 wurden keine Verwaltungs-
strafen verhangt (2023: 2). Die FMA hatte im Berichtsjahr zwei Investorenwarnungen
(2023: 0) gemalh Kapitalmarktgesetz (KMG) zu veroffentlichen (> Tabelle 25).

AUFSICHT UBER BORSEN- UND WERTPAPIERHANDEL

Per 31.12.2024 waren auf den beiden Markten der Wiener Borse, dem als geregelter
Markt betriebenen Amtlichen Handel und dem als multilaterales Handelssystem aus-
gestalteten Vienna-MTF, 19.691 Finanzinstrumente gelistet. 415 Unternehmen waren
zum selben Stichtag gemaR EU-Finanzmarktverordnung MiFIR verpflichtet, ihre Wert-
papiertransaktionen - egal ob diese lber einen Handelsplatz oder auRerbdrslich aus-
gefiihrt wurden - an die FMA zu melden. Insgesamt wurden von diesen meldepflichti-
gen Instituten im Berichtsjahr rund 21,8 Mio. Wertpapiertransaktionsmeldungen an
die FMA Ubermittelt. Davon waren rund 19,6 Mio. Meldungen Uber den EU-weiten
»Transaction Reporting Exchange Mechanism“ (TREM) an die jeweils zustandigen
EU-Schwesterbehdrden weiterzuleiten. Im Gegenzug gingen bei der FMA als zustandi-
ger Behorde rund 40,1 Mio. Transaktionsmeldungen von anderen europdischen Auf-
sichtsbehorden ein. Somit erhielt die FMA in Summe rund 61,9 Mio. Transaktionsmel-
dungen. Dies bedeutet eine Steigerung der Zahl erhaltener Meldungen um 8,4 % im
Vergleich zum Vorjahr (> Grafik 49).

MARKTAUFSICHT

Basierend auf den Alarmmeldungen des Uberwachungssystems ,Market Manipulation
Insider Tracer® (MMIT) sowie eingehenden Verdachtsmeldungen wurden von der FMA
im Berichtsjahr nach vertiefenden Analysen, die Anhaltspunkte auf Marktmissbrauch
lieferten, insgesamt 103 Untersuchungen eingeleitet. Im Vergleich zum Vorjahr mit 77
eroffneten Untersuchungen stellt dies einen deutlichen Anstieg dar (> Tabelle 26). In
30 Fallen kam es zur Eréffnung einer Untersuchung wegen des Verdachts auf Miss-

2020 2021 2022 2023 2024

Untersuchungen wegen Missbrauchs von Insiderinformationen,
Marktmanipulation und Verletzung der Handelsregeln:

Untersuchungen eingeleitet 123 147 84 7 103
Untersuchungen zur internen rechtlichen Bearbeitung weitergeleitet 12 24 5 8 4
Untersuchungen eingestellt/abgeschlossen 98 142 117 103 88

Anzeigen an die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von
Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA) weitergeleitet 0 4 0 0 1




2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Anfragen an ausldndische Aufsichtsbehdrden: Anfragen von auslidndischen Aufsichtsbehorden:
BaFin 8 13 5 7 3 BaFin 3 6 2 3 2
Andere 14 22 10 10 10 Andere 5 6 7 6 9

brauch einer Insiderinformation (2023: 13), in 73 Fallen erfolgte eine Untersuchung
wegen des Verdachts auf Marktmanipulation oder auf Verletzung der Handelsregeln
(2023: 64).

Die enge Zusammenarbeit im Sinne des Austauschs von Informationen mit europai-
schen und internationalen Schwesterbehdrden ist fiir die FMA bei der Aufsicht tGber
den Borse- und Wertpapierhandel von groRBer Bedeutung. So wurden im Berichtszeit-
raum insgesamt 13 Amtshilfeersuchen an auslédndische Behorden gestellt (2023: 17),
wobei die deutsche Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in nur
drei Fallen um Amtshilfe gebeten wurde, in jeweils vier Fallen wurden hingegen die
britische Financial Conduct Authority (FCA) und die U.S. Securities and Exchange
Commission (SEC) um Unterstiitzung ersucht (> Tabelle 27). Von auslandischen Behor-
den gingen im Berichtsjahr elf Ersuchen ein, nur ein geringfligiger Anstieg gegeniiber
dem Vorjahr (2023: 9). In erster Linie leistete die FMA Amtshilfe gegenliber europai-
schen Behdrden, aber auch seitens Hongkong wurde die FMA um Unterstltzung bei
ihrer Aufsichtsarbeit gebeten.

EMITTENTENAUFSICHT

AD-HOC-PUBLIZITAT

Die Veroffentlichung von Insiderinformationen soll einerseits sicherstellen, dass
wesentliche und kursrelevante Informationen dem Anlegerpublikum zur Kenntnis ge-
bracht werden, andererseits wird durch die méglichst schnelle Berticksichtigung be-
deutsamer Informationen eine effiziente Preisbildung gefordert. Je klrzer der Zeitraum
zwischen dem Entstehen einer Insiderinformation und deren Veroffentlichung ist, desto
geringer ist auch die Gefahr des Insidermissbrauchs. In diesem Zusammenhang wur-
den der FMA 2024 374 Ad-hoc-Meldungen (2023: 418) Ubermittelt (> Tabelle 28 und 29).

REGELPUBLIZITAT

Die Pflicht zur Veroffentlichung von Finanzberichten (Regelpublizitdt) soll das lau-
fende Informationsbediirfnis des Kapitalmarktes befriedigen und dient somit sowohl
dem Anlegerschutz als auch dem Funktionieren des Kapitalmarktes. Unter die Regel-

2020 2021 2022 2023 2024
Erhaltene Ad-hoc-Meldungen 447 421 360 418 374
Erhaltene Jahres-, Halbjahres- und Quartalsberichte’ 328 314 208 196 191
Directors’ Dealings 1.465 910 1.202 971 907
Erhaltene Stimmrechtsmeldungen 488 546 698 500 790
Untersuchungen:
eingeleitet 33 22 23 28 32
weitergeleitet 25 17 11 22 18
eingestellt/abgeschlossen 33 21 27 42 25

* Das ,prime market“-Regelwerk der Wiener Borse AG sieht die Quartalsberichterstattung
nicht mehr vor und setzt seit Februar 2019 auf Freiwilligkeit.

Tabelle 27: Amtshilfe
Marktaufsicht 2020-2024

Tabelle 28: Emittentenaufsicht
2020-2024
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Tabelle 29: Ad-hoc-Meldungen
nach Sachverhalten 2020-2024
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2020 2021 2022 2023 2024
Aktienriickkauf/WiederverduRerung 18 10 6 17 23
Besonderheiten/Sonstiges im laufenden Geschaftsbetrieb 153 202 116 139 105
Beteiligungen (Erwerb, Verkauf), Partnerschaften 35 41 34 21 31
Finanzberichte/Geschéftszahlen 107 42 83 78 72
GroRauftrag 1 1 5 3 1
Kapitalmafnahmen 54 47 30 65 45
Personalien 35 43 39 49 35
Prognosen, Gewinnwarnung 23 6 11 6 6
Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz 3 12 5 3 15
Strategische Unternehmensentscheidungen, Investitionen 12 7 21 20 26
Vorstandssitzungen, Beschlussfassungen 6 10 10 17 15
Gesamt 447 421 360 418 374

publizitatspflichten nach dem Borsegesetz (BorseG) fallen Jahres- und Halbjahres-
finanzberichte. Das Borsenunternehmen kann tiberdies von Emittenten des Marktseg-
ments mit den hochsten Anforderungen die Veroffentlichung von Quartalsberichten
verlangen. Die Wiener Borse hat es 2019 den ,prime market“-Unternehmen freige-
stellt, ob und wie sie eine Quartalsberichterstattung fiir das 1. und 3. Quartal gestal-
ten. Im Berichtszeitraum wurden der FMA 191 Jahres-, Halbjahres- und Quartals-
finanzberichte Gbermittelt (> Tabelle 28). Damit sind die Zahlen im Vergleich zu 2023
(196) fast gleich geblieben.

BETEILIGUNGSPUBLIZITAT

Die Offenlegung iiber Anderungen bedeutender Beteiligungen an Emittenten versetzt
das anlegende Publikum in die Lage, Aktienkaufe oder -verkdufe in voller Kenntnis
der gednderten Stimmrechte zu tatigen, und erhdht insgesamt die Markttransparenz.
2024 wurden der FMA 790 Meldungen bedeutender Beteiligungen libermittelt. Ver-
glichen mit den im Jahr 2023 500 tibermittelten Beteiligungsmeldungen kam es hier
zu einem starken Anstieg (> Tabelle 28).

DIRECTORS’ DEALINGS

Ob Entscheidungstrager:innen eines Emittenten Finanzinstrumente besitzen und ob
sie zu einem konkreten Zeitpunkt gerade zu- oder verkaufen, ist fiir Anleger:innen eine
Information, die ihre eigenen Entscheidungen beeinflussen kann. Vorstande und Auf-
sichtsrate borsennotierter Gesellschaften sowie ihnen nahestehende Personen haben
daher ihre An- und Verkaufe der Aufsicht zu melden sowie in einem regulatorisch vor-
gegebenen Prozedere zu veroffentlichen. Die im Jahr 2024 an die FMA gemeldete An-
zahl an Directors’ Dealings betrug 907 (2023: 971).

Die Emittentenaufsicht hat im Jahr 2024 insgesamt 32 Untersuchungen eingeleitet,
vier mehr als im Jahr 2023. Weiters wurden 2024 18 Untersuchungen an die Abteilung
Verfahren und Recht weitergeleitet und 25 eingestellt oder geschlossen (> Tabelle 28).

ENFORCEMENT RECHNUNGSLEGUNG

Als Behorde fiir das ,,Enforcement Rechnungslegung® ist die FMA fiir die Durchsetzung
ordnungsgemafer Rechnungslegung bei bodrsennotierten Unternehmen zustandig.
Die Prifungen nach dem Rechnungslegungs-Kontrollgesetz (RL-KG) werden in der
Regel von der Osterreichischen Priifstelle fiir Rechnungslegung (OePR) durchgefihrt.



2020 2021 2022 2023 2024
Prifungen ohne Feststellungen 19 21 21 22 19
Priifungen mit Feststellungen 6 6 6 2 4
Veréffentlichungsanordnungen 6 6 6 2 4

PRUFUNGEN UND FEHLERVEROFFENTLICHUNGEN IM ENFORCEMENT

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 23 derartige Priifungen abgeschlossen, wobei 21
davon Stichprobenpriifungen waren (> Tabelle 30). Die FMA fiihrte eine der Stichpro-
benpriifungen mangels Einverstandnisses des Unternehmens mit dem Priifergebnis
der OePR selbst durch. In zwei Fallen wurde die Priifung aus einem besonderen Anlass
durchgefiihrt. Die Fehlerquote, also der Anteil der Priifungen, bei denen Fehler fest-
gestellt wurden, ist zwar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, liegt jedoch mit 17%
unter dem langjahrigen Durchschnitt seit der Einflihrung des Enforcements in Oster-
reich (> Grafik 50).

PRAVENTION

Als Rechnungslegungskontrollbehérde verfolgt die FMA ein auf die Pravention von

Rechnungslegungsfehlern ausgerichtetes Konzept. Zur Fehlervermeidung setzt die FMA

neben den Mafnahmen nach dem Rechnungslegungs-Kontrollgesetz auf Sonder-

analysen zu besonders relevanten Themen (Thematic Reviews), ,Post Implementation

Reviews“ oder Analysen, die sich im Regelfall aus der engen Zusammenarbeit mit der

Europdischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehérde ESMA ergeben.

2024 sind insbesondere folgende Analysen und Tatigkeiten hervorzuheben, an denen

die FMA aktiv mitgearbeitet hat:

m ESMA-Report ,From ,black box‘ to ,open book‘? Evidence from the first application
of IFRS 17 Insurance Contracts”

= ESMA Final Report ,Guidelines on Enforcement of Sustainability Information*

m ESMA Public Statement ,Clearing the smog: Accounting for Carbon Allowances in
Financial Statements®

m ESMA Public Statement ,,Off to a good start: first application of ESRS by large issuers®

m ESMA Consultation Paper ,,ESEF RTS-marking up rules for sustainability reports and
financial notes and EEAP RTS amendments“

m ESMA-ESEF Reporting Manual Updates

= ESMA Comment Letters und Anfragebeantwortungen an transnationale Institutio-
nen zu IFRS und im Kontext mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Wie im Vorjahr fiihrte die FMA eine Analyse der Taxonomie-VO-Angaben von Emitten-

ten durch. In finf Fallen wurden 6sterreichische Emittenten diesbezliglich auf Auffal-

ligkeiten hingewiesen.

Die FMA hat im Jahr 2024 gemeinsam mit der OePR eine Fachtagung durchgefihrt,

wobei die Emittenten und Stakeholder Giber die nationalen und internationalen aktu-

ellen Entwicklungen in Rechnungslegung und Enforcement sowie liber die Priifungs-

schwerpunkte informiert wurden. Unter anderem anhand von Fallbeispielen fand mit

den Teilnehmer:innen ein informativer Austausch tber die Herausforderungen in der

aktuellen Bilanzierungspraxis statt.

Die FMA fuhrte mit den Emittenten und den Stakeholdern einen intensiven Dialog

Uber die Veroffentlichung der Jahresfinanzberichte im einheitlichen europdischen

Tabelle 30: Priifungen
im Enforcement 2020-2024

Grafik 50: Fehlerquote bei den
Priifungen im Enforcement
2020-2024 (in %)
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Berichtsformat ESEF durch. Die FMA hat die im ESEF-Format verdffentlichten Jahres-
finanzberichte technisch validiert, den Unternehmen Auffalligkeiten mitgeteilt und sie
im Fall der Notwendigkeit von Korrekturen begleitet. Weiters wurden Zweifelsfragen
der Unternehmen in anonymisierter Form in die zustdndigen ESMA-Gremien einge-
bracht.

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

Die FMA unterstltzt das Ziel einer einheitlichen Auslegung von Rechnungslegungsbe-
stimmungen in Europa und beteiligt sich an der Facharbeit in den Gremien der ESMA.
In diesem Zusammenhang wurden im Jahr 2024 rund 150 Fachanfragen und Datenan-
forderungen zur internationalen Rechnungslegung und nichtfinanziellen Berichter-
stattung behandelt und europédische Enforcement-Falle auf anonymisierter Basis
erortert, wobei die FMA selbst vier Bilanzierungsfalle in die zustandigen Arbeitsgrup-
pen der ESMA eingebracht hat.

Die FMA unterstiitzte dementsprechend die rechnungslegungsbezogene Facharbeit in
den Gremien der ESMA, der EBA und des Européischen Systemrisikorats ESRB. Dies-
beziigliche Arbeiten umfassten neben rechnungslegungsbezogenen Themen in star-
kem AusmaR die nichtfinanzielle Berichterstattung.



DIE FMA IM DIALOG

Transparenz starkt die demokratische Legitimation und erhéht das Verstédndnis und die Akzeptanz fiir das behoérd-
liche Handeln. Die FMA verfolgt daher seit ihrer Griindung eine transparente und offene Kommunikationspolitik. Sie
bekennt sich zu den Prinzipien einer moéglichst praventiven Information und versteht sich als Informationsdreh-
scheibe fiir alle Teilnehmer:innen auf dem Gsterreichischen Finanzmarkt.

In ihrer aktiven Kommunikation legte die FMA im Berichtsjahr den Fokus auf die sechs Themenfelder der Aufsichts-

und Priifschwerpunkte der FMA 2024:

m die Krisenfestigkeit der beaufsichtigten Finanzdienstleister zu starken sowie die Stabilitat des Finanzmarktes
Osterreich als Ganzes zu wahren.

m die Chancen des digitalen Wandels zu nutzen, gleichzeitig aber die damit verkniipften Risiken konsequent zu
adressieren.

m innovative Geschaftsmodelle méglichst frih aufsichtlich zu begleiten, um so die Innovationskraft des Gsterrei-
chischen Finanzmarktes zu fordern und fiir faire Wettbewerbsbedingungen Sorge zu tragen.

B einen angemessenen Schutz der Verbraucher:innen in einem sich rasant verdndernden Umfeld - Stichworte:
digitaler Wandel, verdandertes Konsumentenverhalten, demografische Entwicklung, Zinswende - sicherzustellen
und weiterzuentwickeln.

m den Finanzmarkt und all seine Teilnehmer:innen beim Umbau zu einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell regula-
torisch und aufsichtlich zu unterstiitzen.

m die Sauberkeit und Reputation des Finanzplatzes Osterreich auf allen Ebenen zu sichern.

Zudem kommunizierte die FMA offen und transparent zu aktuellen Entwicklungen in Regulierung und Aufsicht

sowie auf den nationalen wie internationalen Markten.

KANALE DER OFFENTLICHKEITSARBEIT

Die Leitmedien der FMA sind der Jahresbericht, der einen Riickblick auf die Entwicklung der Finanzmarkte, die Auf-
sichtstatigkeit der FMA sowie die regulatorischen Entwicklungen im abgelaufenen Jahr gibt, sowie die ebenfalls jahr-
lich erscheinende Publikation ,,Fakten, Trends und Strategien®, die eine Vorschau auf die zu erwartende mittelfris-
tige Risikoentwicklung gibt, kiinftige Herausforderungen darstellt und in der die Aufsichts- und Priifschwerpunkte
der FMA fiir das kommende Jahr transparent kommuniziert werden.

Der wichtigste Informations- und Kommunikationskanal ist aber die Website der FMA: www.fma.gv.at. Diese wird
laufend aktualisiert, tiber alle regulatorisch und aufsichtlich relevanten Themen wird aktuell und in Realtime
berichtet, leicht zugdngliche Datenbanken gewahren jedermann Zugriff auf relevante statistische Daten, Texte
nationaler wie internationaler Regulierungen sowie zielgruppengerechte Informationen fiir alle Stakeholder.

Social Media hat eine steigende Bedeutung auch fiir die FMA. Dabei ist inbesondere LinkedIn wichtig fiir das Recrui-
ting und fiir den Dialog mit den Beaufsichtigten und ihren Rechtsberater:innen. Nach Vorbereitungen im Jahr 2024
startete die FMA im heurigen Jahr auch einen Instagram-Kanal und einen Podcast, die sich speziell an Verbrau-
cher:innen wenden. Von steigender Bedeutung fiir die Verbraucherkommunikation der FMA ist auch die Kooperation
mit Schulen (> Kasten ,FMA goes to school“ auf Seite 94).

KLASSISCHE PRESSEARBEIT

Im Jahr 2024 hat die FMA 72 Pressemitteilungen (2023: 53) und 148 Investorenwarnungen (2023: 107) veroffentlicht.
Letztere warnen vor unseriésen Anbietern, die auf dem Osterreichischen Finanzmarkt tatig geworden sind, und wer-
den auch auf der Elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI), via X, LinkedIn und
FMA-Sicherheits-App veroffentlicht.

Neben anlassbezogenen tagesaktuellen Themen wies die FMA via Pressemitteilungen auf die jeweiligen Quartals-
berichte zur Entwicklung der Versicherungswirtschaft, der Pensionskassen, der Betrieblichen Vorsorgekassen, der
Asset Manager und der Fremdwahrungskredite hin sowie auf die jahrlichen Berichte zur Entwicklung der Fonds-
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gebihren, der Pramienbegiinstigten Zukunftsvorsorge (PZV), Aktivitaten zur Pravention von Geldwascherei oder zu
Whistleblower-Meldungen und Verbraucherbeschwerden.

In insgesamt flinf Pressekonferenzen informierte der Vorstand liber aktuelle Themen und beantwortete die Fragen
der Wirtschaftsjournalist:innen. Bei der Bilanzpressekonferenz am 14. 5. 2024 stellte die FMA ihren Jahresbericht
2023 vor, den sie fristgerecht dem Osterreichischen Nationalrat libermittelt hat. Am 17. 6. 2024 prasentierten die
FMA-Vorstande im Rahmen eines Pressegesprachs den FMA-Geldwaschebericht 2023 und erlauterten die Strategie
der FMA zur Pravention von Geldwasche auf dem osterreichischen Finanzmarkt. Am 4. 10. 2024 informierten
Expert:innen der FMA und OeNB nach der 43. Sitzung des Finanzmarktstabilitatsgremiums (FMSG) liber Gewerbe-
immobilienfinanzierungen und die neuen Vorgaben fiir Bankkredite durch den sektoralen Systemrisikopuffer. Der
EBA-Vorsitzende José Manuel Campa war am 30. und 31. 10. 2024 zu Gast in Osterreich. Im Rahmen eines Presse-
termins mit dem FMA-Vorstand standen Themen wie aktuelle Marktregulierungen und zukiinftige Herausforderun-
gen der Finanzbranche im Mittelpunkt. Am 2. 12. 2024 informierten Expert:innen der FMA und der OeNB nach der
44. Sitzung des FMSG lber das Auslaufen der KIM-V. Zum Abschluss des Jahres erlduterten die FMA-Vorstande am
9. 12. 2024 in einem Pressegesprach die Aufsichts- und Priifschwerpunkte fiir 2025 und stellten die jahrlich erschei-
nende Publikation ,Fakten, Trends und Strategien 2025 vor.

DIGITALE KOMMUNIKATION

m Website & Newsletter: Auf der FMA-Website finden sowohl beaufsichtigte Unternehmen als auch Verbraucher:in-
nen eine Fiille von wertvollen Informationen. Allein im Bereich ,FMA informiert“ wurden im Berichtsjahr 269
neue Beitrage veroffentlicht. Im Zuge der Vorbereitungen auf den Digital Operational Resilience Act (DORA)
wurde eine eigene Webseite mit umfassenden Informationen und Ressourcen zum Thema veroffentlicht. Daru-
ber hinaus widmete sich das Verbraucherinformationsformat ,Reden wir Giber Geld“ im Jahr 2024 regelmaRig
spannenden Aspekten grundlegender Finanzfragen. Unter anderem wurden die Themen ,Zahlen im Urlaub¥
»,Love Scam*, ,Aktien ohne alles, bitte!“, ,Nur Bares ist Wahres“ oder ,,Schulden auf einen Klick“ auf zwei DIN-A4-
Seiten leicht verstandlich und in einfacher Sprache dargestellt. Alle Ausgaben sind sowohl im Printformat erhalt-
lich als auch online auf der Website https://redenwiruebergeld.fma.gv.at abrufbar. Via digitalen FMA-Newsletter,
von dem 2024 acht Ausgaben verdffentlicht wurden, werden Abonnenten laufend lber aktuelle regulatorische
und aufsichtliche Entwicklungen informiert.

m LinkedIn & X: Die FMA bespielte im Berichtsjahr auch zwei Social-Media-Kanale, X (vormals Twitter) und LinkedIn.
2024 veroffentlichte die FMA 241 Beitrage und verzeichnete mehr als 2.000 Follower auf X. Auf LinkedIn hatte die
FMA am Ende des Berichtsjahres mehr als 17.000 Follower, ein Plus von 27 % gegeniiber dem Jahr davor, und
teilte mit diesen im Berichtsjahr 243 Beitrage.

DIALOG MIT DEN STAKEHOLDERN

Die FMA fungiert als zentrale Informationsdrehscheibe im 6sterreichischen Finanzmarkt, indem sie Beaufsichtigte
und Stakeholder in verschiedenen etablierten Formaten und Foren liber die neuesten regulatorischen und aufsicht-
lichen Entwicklungen informiert und diese gemeinsam mit ihnen erértert. Hierzu zahlen nicht nur GroRveranstal-
tungen wie die jahrliche FMA-Aufsichtskonferenz, sondern auch spezifische Formate wie die Praxistagung ,Com-
pliance & Geldwaschepravention®, unterschiedliche Praxisdialoge flir Pensionskassen oder Wertpapierdienstleister.
Weiters finden auch anlassbezogene Veranstaltungen statt - beispielsweise jene zur Umsetzung der DORA-Richt-
linie fiir Leitungsorgane von Versicherungen und Pensionskassen. Im abgelaufenen Berichtsjahr organisierte die FMA
rund 15 solche Veranstaltungen. Dariiber hinaus trugen FMA-Mitarbeitende als Referent:innen und Diskussionsteil-
nehmer:innen bei Konferenzen, Fachtagungen, Webinaren und Seminaren zur Fachdiskussion bei und veréffentlich-
ten Beitrage in einschlagigen Fachmedien, um das interessierte Publikum iiber relevante Themen zu informieren.

15. FMA-AUFSICHTSKONFERENZ
Die 15. FMA-Aufsichtskonferenz fand am 8. 10. 2024 unter dem Generalthema ,,Chancen sehen - Risiken verstehen*
statt. Daran nahmen rund 650 Besucher:innen vor Ort und ungefédhr 4.300 Personen digital teil. Die Vortrage
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beleuchteten zentrale Themen wie die 20-jahrige Erfolgsgeschichte der CESEE-Region und die Zukunftsperspek-
tiven, die Einfiihrung der DORA-Regulierung zur digitalen Resilienz sowie die Notwendigkeit, die Resilienz im digita-
len Zeitalter zu starken. Zudem wurde ein Blick auf die Verbindung von Gewerbeimmobilien und Banken geworfen,
um die Auswirkungen von Marktveranderungen und regulatorischen Herausforderungen zu verstehen.

INTERNE KOMMUNIKATION

Die interne Kommunikation spielte auch 2024 eine zentrale Rolle, um die Mitarbeitenden kontinuierlich zu infor-
mieren und aktiv einzubinden. Ein wesentliches Medium war dabei das Intranet, auf dem alle relevanten Informati-
onen veroffentlicht wurden. Im Rahmen des Programms ,Fit for Future“ fanden zahlreiche Informationsveranstal-
tungen und Townhall Meetings statt, um die laufenden Teilprojekte transparent zu begleiten. Ein besonderes High-
light war das groRe Fit-for-Future-Event ,Wertvoll in die Zukunft - Unsere Werte des Miteinanders®, das den Fokus
auf die Unternehmenskultur legte. Auf der Abschlussveranstaltung zum Jahresende wurden die geplanten Mafnah-
men aus dem Programm fiir die kommenden Jahre vorgestellt (siehe Kasten ,Fit for Future“ auf Seite 13).

Zudem boten ,Cappuccino Talks“ die Moglichkeit zum direkten Austausch zwischen Mitarbeitenden und dem Vor-
stand. Spezielle Netzwerktreffen fiir Praktikant:innen forderten das bereichstibergreifende Kennenlernen. Das be-
wahrte Kommunikationsformat fiir Fiihrungskréfte, der ,,Fihrungskrafte-Dialog®, wurde ebenfalls erfolgreich fort-
gesetzt, um den gegenseitigen Austausch weiter zu fordern.

Erganzend dazu fanden Informationsveranstaltungen zu Gesundheitsthemen statt, darunter Burn-out-Pravention
und psychologische Impulse fiir Mitarbeiter:innengesprache, um das Wohlbefinden der Belegschaft zu erhéhen.
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VERWALTUNGSSTRAFVERFAHREN

uch im Berichtsjahr ist die FMA ihrem strategischen Ansatz gefolgt, in Ver-
A waltungsstrafverfahren moglichst gegen die juristische Person (das Unter-

nehmen, das Adressat der verletzten Vorschrift ist) vorzugehen. Seit der
im Jahr 2018 in Kraft getretenen Aufsichtsreform liegt es dabei im Ermessen der FMA,
von der zusatzlichen Bestrafung verantwortlicher natiirlicher Personen - also etwa
Geschaftsleiter:innen oder andere verantwortliche Beauftragte gemaft § 9 Verwal-
tungsstrafgesetz (VStG) - abzusehen, wenn fiir denselben Verstol’ bereits eine Verwal-
tungsstrafe gegen die juristische Person verhdngt wird und keine besonderen
Umstdnde vorliegen, die einem Absehen von der Bestrafung der natiirlichen Personen
entgegenstehen. Aufgrund der aktuellen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs
(VWGH) ist das Absehen von einer Bestrafung im Ergebnis faktisch allerdings erst mog-
lich, nachdem die juristische Person rechtskraftig bestraft wurde. Vor diesem Hinter-
grund ist die Anzahl der offenen und auch der eingestellten Verfahren im Berichtsjahr
zu sehen. Diese umfassen namlich auch diejenigen Verfahren, die gegen Zurechnungs-
personen im Rahmen der Verfolgung der juristischen Person eingeleitet und nach
Bestrafung der juristischen Person liberwiegend wieder eingestellt wurden.
So waren zu Beginn des Jahres 2024 in der FMA 188 Verwaltungsstrafverfahren anhan-
gig, 207 weitere wurden im Lauf des Jahres eingeleitet. Bei 103 Beschuldigten wurde
das Verfahren eingestellt. Ende des Jahres 2024 waren 227 Verwaltungsstrafverfahren
offen. In 253 Fallen hat die FMA bereits im Vorfeld von der Einleitung eines Strafver-
fahrens abgesehen. In 159 dieser Félle machte die FMA von ihrem Verfolgungsermessen
Gebrauch, nach dem sie zur Ganze von einer Verfolgung auch der juristischen Person
absehen kann, wenn es sich um keinen bedeutenden Versto handelt (Opportunitats-
prinzip). Die Nutzung dieses erweiterten Ermessensspielraums ermdglicht es der FMA,
Ressourcen auf bedeutende und komplexe Verfahren mit héherem Verfahrensauf-
wand zu konzentrieren. Die FMA hat 2024 61 Straferkenntnisse (2023: 54) und zwei
Strafverfligungen (2023: 2) erlassen (> Grafik 51).
Weiters wurden 57 Informationsschreiben an beaufsichtigte Unternehmen und Privat-
personen versendet. Die Straferkenntnisse und Strafverfligungen bezogen sich auf
insgesamt 59 Sachverhalte bzw. Falle (> Grafik 52).
Die Anzahl der Straferkenntnisse und der Falle korreliert nur bedingt. Zum einen wird
in einzelnen Fallen mehr als eine Sanktion ausgesprochen, namlich dann, wenn meh-
rere natlirliche Personen betroffen sind oder sowohl juristische Person als auch natdir-

Grafik 51: Strafbescheide und
Ermahnungen 2020-2024
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Grafik 52: Sanktionierte
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Grafik 53: Sachverhalte an die
Staatsanwaltschaft 2020-2024
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liche Personen bestraft werden. Teilweise werden aber auch aus Effizienzgriinden
mehrere Félle gemeinsam in einem Straferkenntnis abgehandelt, und es wird nur eine
Gesamtstrafe verhdngt. 2024 hat die FMA in den 61 erlassenen Straferkenntnissen und
zwei Strafverfiigungen Geldstrafen mit einer Gesamtsumme von € 6.337.935,- ver-
hangt. Die hochste verhdngte Geldstrafe betrug € 2.070.000,-. Die FMA veroffentlicht
Sanktionen im Interesse der Transparenz und praventiven Wirkung auf ihrer Website.
Im Einklang mit europarechtlichen Vorgaben werden Sanktionen dabei zunehmend
personenbezogen veroffentlicht.

SACHVERHALTSDARSTELLUNGEN UND ANZEIGEN
AN STRAFVERFOLGUNGSBEHORDEN

Manche der FMA zur Aufsicht Ubertragenen Gesetze enthalten auch Tatbestdande, die
strafrechtlich zu verfolgen sind. Hier hat die FMA bei begriindetem Verdacht auf einen
Gesetzesverstolt Anzeige bei der Staatsanwaltschaft oder der Kriminalpolizei zu
erstatten, die den Sachverhalt zu ermitteln haben. Die Sanktionierung erfolgt ge-
gebenenfalls durch ordentliche Gerichte. Solche Tatbestdnde sind beispielsweise der
verbotene Insiderhandel sowie Marktmanipulation gemal Borsegesetz (BorseG) ab
bestimmten Wertgrenzen oder Verletzungen des Bankgeheimnisses. Im Zuge ihrer
Aufsichtstétigkeit werden der FMA aber auch immer wieder andere Sachverhalte
bekannt, die den Verdacht auf einen VerstoR gegen eine strafgesetzliche Norm
begriinden, deren Einhaltung durch eine andere Behérde zu liberwachen ist. In diesen
Fallen ist die FMA zur Anzeige verpflichtet. Die haufigsten Sachverhalte betreffen den
Verdacht auf Betrug sowie Untreue. 2024 hat die FMA der Staatsanwaltschaft 97 Sach-
verhaltsdarstellungen (2023: 145) Gibermittelt (> Grafik 53).

AUSGEWAHLTE VERFAHREN

VERWALTUNGSVERFAHREN

SANKTION DER FMA GEGEN PRIVATANLEGER

WEGEN VERSTOSSEN GEGEN INSIDERVORSCHRIFTEN

Die FMA hat im Berichtsjahr gegen einen Privatanleger eine Geldstrafe in Hohe von
€ 704.375,- wegen Verstoflen gegen Insidervorschriften verhangt. Das Verfahren
wurde gemaR § 22 Abs. 2b FMABG beschleunigt beendet. Es handelt sich dabei um die
hochste Strafe, die die FMA je gegen eine natirliche Person ausgesprochen hat. Kon-
kret hat der Privatanleger lber Insiderinformationen zu einem bdrsennotierten Wert-
papier verfigt und sich durch Kenntnis dieser Informationen veranlasst gesehen,
Aktien und Optionsscheine zu verauflern bzw. zu erwerben. Der dadurch unrecht-
mafig erzielte Gewinn bzw. dadurch vermiedene Verlust in Héhe von € 104.394,39
wurde zusatzlich zur Geldstrafe fir verfallen erklart.

AUFNAHME GEMEINNUTZIGER BAUVEREINIGUNGEN
IN DEN AUFSICHTLICHEN KONSOLIDIERUNGSKREIS
Im Jahr 2014 beantragte ein Kreditinstitut bei der FMA die Ausnahme gemeinnitziger
Wohnbaugesellschaften aus dem aufsichtlichen Konsolidierungskreis gemaf Art. 19
Abs. 2 lit. b Verordnung (EU) 575/2013 (CRR). Mit Bescheid wies die FMA diesen Antrag
ab. Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) gab der dagegen erhobenen Beschwerde



des Kreditinstituts im Jahr 2021 statt und begriindete dies damit, dass die Bestim-
mungen lber die aufsichtliche Konsolidierung in Teil 1 Titel Il Kapitel 2 CRR auf die
gegenstandlichen gemeinnitzigen Bauvereinigungen nicht anzuwenden wéren, wes-
halb der Antrag von der FMA hatte zurlickgewiesen werden missen.

Der in der Folge angerufene Verwaltungsgerichtshof (VWGH) bestatigte mit Erkenntnis
vom 14.12.2023 die Rechtsansicht der FMA und hielt fest, dass nach dem klaren
Gesetzeswortlaut die gegenstandlichen gemeinniitzigen Bauvereinigungen sehr wohl
in den Konsolidierungskreis einzubeziehen sind und die FMA gemaR Art. 19 Abs. 2 CRR
bei Vorliegen der Voraussetzungen davon Ausnahmen bewilligen kann. Das Kredit-
institut beschloss daraufhin in Abstimmung mit FMA und Européischer Zentralbank
(EZB) zur Vermeidung einer Konsolidierung der gegensténdlichen gemeinnitzigen
Bauvereinigungen, den Beteiligungsstrang zu den beiden gemeinniitzigen Bauver-
einigungen gesellschaftlich und vertraglich umzustrukturieren. Im Ergebnis ist durch
diese StrukturmaRnahmen die Verpflichtung zur Konsolidierung dieser beiden Toch-
tergesellschaften in der Kreditinstitutsgruppe weggefallen. Das Verfahren im zweiten
Rechtsgang war zum Ende des Berichtszeitraums noch beim BVwG anhangig.

STELLUNG DER WIENER BORSE AG

IM BEHORDLICHEN CLEARING-ZUGANGSVERFAHREN

Die FMA hatte im Zusammenhang mit der Entscheidung liber die von einem Marktteil-
nehmer beantragte Gewdhrung eines Clearing-Zugangs an der Wiener Borse die Frage
zu kldren, ob der Wiener Borse AG im Clearing-Zugangsverfahren Parteistellung einzu-
raumen ist. Die FMA vertritt die Auffassung, dass der Wiener Borse in diesem Verfah-
ren keine Parteistellung zukommt. Die Wiener Borse ist gegenteiliger Auffassung und
machte die von ihr behauptete Parteistellung im Wege einer Beschwerde gegen
den von der FMA erlassenen Zugangsbescheid nach der Verordnung (EU) Nr. 600/2014
(MiFIR) geltend. Dabei vertrat sie im Wesentlichen die Auffassung, dass die Entschei-
dung der FMA liber das Vorliegen der im Unionsrecht geregelten Zugangsvorausset-
zungen (Art. 36 MiFIR) in die subjektiv-6ffentlichen Rechte der Wiener Borse eingreife
und aus diesem Grund der Wiener Borse Parteistellung einzurdaumen ware. Die FMA
verwies darauf, dass sich das Zugangsrecht des Marktteilnehmers unmittelbar aus
dem Unionsrecht ergibt, wobei die vom Unionsrecht der Aufsichtsbehérde (ibertrage-
nen Zugangsvoraussetzungen ausschlieBlich von der FMA zu priifen sind. Weder das
Unionsrecht noch das nationale Recht sehen in diesem Zusammenhang Mitwirkungs-
rechte oder Rechtsmittelbefugnisse der Wiener Borse vor. Dies vor dem Hintergrund,
dass die fiir die Rechtssphare der Wiener Borse relevanten Zugangsvoraussetzungen,
die sich inhaltlich von den behérdlich zu priifenden unterscheiden, gesondert von
der Wiener Borse zu priifen sind. Insoweit beriihrt die Entscheidung der FMA iber
den Clearing-Zugang eines Marktteilnehmers keine subjektiv-6ffentlichen Rechte der
Wiener Borse.

Das BVwG bestatigte diese Rechtsansicht der FMA und wies die Beschwerde der Wie-
ner Borse ab. Die Behandlung der dagegen erhobenen Beschwerde der Wiener Borse
an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) lehnte dieser ab, weil eine fehlende Parteistel-
lung der Wiener Borse im Clearing-Zugangsverfahren keine verfassungsrechtlichen
Bedenken begriindet. Die Rechtssache war nach dem Berichtszeitraum noch beim
VwGH anhéangig, der lber die (fehlende) Parteistellung der Wiener Borse endgiiltig zu
entscheiden hat.
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DIE KAPITALPUFFER-VERORDNUNG ALS VERSCHLEIERTER BESCHEID?
Ende des Jahres 2022 wurde die Kapitalpuffer-Verordnung 2021 (KP-V 2021) der FMA
novelliert und eine neue Quote fiir den Systemrisikopuffer eines Kreditinstituts fest-
gelegt. Hintergrund dieser (und weiterer) Anpassungen waren eine Empfehlung des
Finanzmarktstabilitdtsgremiums (FMSG), das festgestellt hatte, dass in Osterreich ein
erhohtes strukturelles Systemrisiko bestand, sowie ein Gutachten der Oesterreichi-
schen Nationalbank (OeNB). Das Kreditinstitut erhob gegen diese Verordnung, soweit
es betroffen war, Beschwerde und brachte vor, die Verordnung wére ein ,verschleier-
ter Bescheid“ und der Puffer sei nicht berechtigt. Die Verordnung wére an sich rechts-
widrig und aufzuheben, weil damit ein Institut direkt adressiert werde und in solchen
Fallen die FMA nur einen Bescheid erlassen diirfe. Das BVwWG schloss sich den Argu-
menten der FMA an: Bei der KP-V 2021 handelt es sich um eine gesamthafte Planung,
wenn auch unter Nennung von konkreten Unternehmen und des von ihnen ausgehen-
den Systemrisikos. Die Festlegung mittels Verordnung war zweckmafRig und wurde
vom VfGH in Konstellationen wie dieser, in denen individuell-konkrete und generell-
abstrakte Wirkungen zusammentreffen, als zuldssig erachtet. Daher wies das BVwG
die Beschwerde rechtskraftig als unzuléssig zurtick.

DIE VORSCHREIBUNG VON ABSCHOPFUNGSZINSEN

VOR DEM EUROPAISCHEN GERICHT

Die EZB verhangte im August 2021 gegenlber zwei 6sterreichischen Banken Abschép-
fungszinsen in Hohe von € 2,1 Mio. bzw. € 19,3 Mio. Beide Kreditinstitute erhoben
gegen die EZB-Beschliisse Nichtigkeitsklagen vor dem Europdischen Gericht (EuG);
ein Kreditinstitut stellte zusatzlich einen Antrag auf Uberpriifung beim Administrati-
ven Uberprifungsausschuss, der bei der EZB angesiedelt ist. Dies hatte zur Folge,
dass die EZB gegeniiber diesem Kreditinstitut im Dezember 2021 eine neue (zweite)
Entscheidung erlie, mit der wiederum Abschépfungszinsen in Hohe von € 2,1 Mio.
vorgeschrieben wurden; auch diese wurde vor dem EuG angefochten. Dementspre-
chend hatte das EuG in drei Verfahren Gber Abschdpfungszinsen zu entscheiden.

In seinen Urteilen vom 28. 2. 2024 erklarte das EuG die angefochtenen Entscheidun-
gen der EZB Uber die Vorschreibung von Abschépfungszinsen fiir nichtig bzw. fur erle-
digt. Inhaltlich sprach es aus, dass die EZB - und nicht wie eingewendet die FMA - zur
direkten Vorschreibung von Abschépfungszinsen zustdndig gewesen sei. Allerdings
ware die EZB verpflichtet gewesen, § 97 Abs. 1 Z 2 Bankwesengesetz (BWG) unions-
rechtskonform, insbesondere im Hinblick auf Art. 70 der Richtlinie 2013/36/EU (CRD),
auszulegen. Dementsprechend hatte die EZB die Abschépfungszinsen nicht ,,automa-
tisch® vorschreiben diirfen, sondern hatte die VerhaltnismaRigkeit der MaRnahme
prifen miissen. Das EuG halt in diesem Zusammenhang fest, dass eine unionskon-
forme Auslegung bedinge, selbst gefestigte nationale Rechtsprechung abzuandern -
in diesem Fall solle die seitens der Osterreichischen Judikatur judizierte automatische
Verhdangung der Abschépfungszinsen einer Einzelfallpriifung weichen. Dariiber hinaus
stellte es fest, dass Abschoépfungszinsen als aufsichtsrechtliche MaRnahmen ohne
Strafcharakter eingestuft wiirden, weshalb die Verhdangung von Abschépfungszinsen
nicht das Verbot der Doppelbestrafung beriihren kann.

Nachdem fiir die Vorschreibung von Abschépfungszinsen gegeniiber weniger bedeu-
tenden Kreditinstituten und Kreditinstitutsgruppen die FMA zustandig ist, sind die
ergangenen Entscheidungen des EuG - nicht nur fiir die EZB, sondern auch fiir die
nationale Vollzugspraxis relevant, zumal diese im Einklang mit Osterreichischer



hochstgerichtlicher Judikatur bislang keine VerhaltnismaRigkeitsprifung im Rahmen
der Vorschreibung vorsah.

VERWALTUNGSSTRAFVERFAHREN

VERWALTUNGSSTRAFVERFAHREN VOR DEM BVWG UND VWGH

Sowohl in den vom BVwG im ersten Rechtsgang entschiedenen Fallen als auch in dem
einen vom VwWGH entschiedenen Fall wurde die FMA jeweils in der Sache bestatigt. Die
ordentliche Revision wurde durch das BVwG jeweils fiir nicht zuléssig erklart. Insbe-
sondere folgende Falle sind zu nennen:

Die FMA hat gegen eine AG als juristische Person wegen VerstoRes gegen die Verord-
nung (EU) 2017/1129 durch irrefiihrende Werbung in einem &sterreichischen Print-
und Onlinemedium im Oktober 2021 betreffend eine qualifiziert nachrangige Anleihe
mittels Straferkenntnis eine Strafe von € 35.000,- verhangt. Das BVwWG hat das Straf-
erkenntnis der FMA bestatigt.

Gegen ein Kreditinstitut als juristische Person hat die FMA wegen VerstoRes gegen das
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU)
2017/565 durch Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der
Kostentransparenz im Rahmen von Kostenausweisen fir Kund:innen eine Geldstrafe
von € 90.160,- verhdngt. Das BVwG hat in seinem Erkenntnis der Beschwerde im
Hinblick auf die Schuldfrage keine Folge gegeben. Die verhdngte Geldstrafe wurde von
€90.160,- auf € 70.160,- herabgesetzt.

Gegen Verantwortliche einer Wertpapierfirma wurden vom BVwG wegen VerstoRes
gegen Vorschriften des WAG 2018 im Zusammenhang mit Informationspflichten
gegenliber Kunden die Strafen der FMA bestatigt, die Geldstrafen in Hohe von jeweils
€ 2.380,- verhangt hat.

Weiters hat die FMA gegen eine juristische Person wegen VerstofRen gegen das Wertpa-
pieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565
durch Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der Erhebung
von Kundeninformationen betreffend die Eignung und Angemessenheit von Wertpa-
pierdienstleistungen und der Ex-ante-Kostentransparenz mittels Straferkenntnis eine
Zusatzstrafe von € 52.500,- verhdngt. Das BVwWG hat das Straferkenntnis der FMA
bestatigt.

Der VwWGH hat in einem Fall eine auRerordentliche Revision mit Beschluss zurilickge-
wiesen. Es betraf ein Erkenntnis des BVwG, mit dem dieses das Straferkenntnis der
FMA wegen Verletzung der Verpflichtung zur Offenlegung von Treuhandbeziehungen
mehrheitlich bestatigt hatte.

JUDIKATUR ZU VEROFFENTLICHUNGEN IN VERWALTUNGSSTRAFSACHEN
Das BVwG hat ein Straferkenntnis der FMA gegen eine verantwortliche Person eines
AIFM wegen Verstolles gegen Vorschriften des AIFMG und der Delegierten Verordnung
(EU) Nr. 231/2013 im Zusammenhang mit organisatorischen Anforderungen bestétigt
und eine Geldstrafe von € 2.380,- verhadngt. Die ordentliche Revision wurde fiir nicht
zul&ssig erklért. Dies wurde von der FMA personenbezogen im Hinblick auf den AIFM
veroffentlicht. Die verantwortliche natilrliche Person wurde nicht namentlich ge-
nannt.

In weiterer Folge wurde sowohl vom AIFM als auch der verantwortlichen natirlichen
Person eine Uberpriifung der RechtméaRigkeit der Veréffentlichung durch die FMA ver-
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langt. Das BVWG hat festgestellt, dass die Bekanntmachung der FMA gemafR & 60 Abs. 6
Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG) samt ihren Aktualisierungen auf
der Homepage der FMA rechtskonform war. Die ordentliche Revision wurde fiir nicht
zulassig erklart.

Inhaltlich fihrte das BVwG insbesondere aus, dass eine ernstliche Gefdhrdung der
Stabilitat der Finanzmarkte, die durch die gegenstdndliche Veroffentlichung in der
Weise hatte ausgelost werden kénnen, dass von der beschwerdefiihrenden Partei
angebotene Dienstleistungen am Markt nicht mehr zur Verfligung stehen kdnnten,
zum Zeitpunkt der Veroffentlichung nicht zu erwarten war.

Unter Bezugnahme auf das Beschwerdevorbringen, dass potenzielle Marktteilnehmer
aufgrund der Veréffentlichung moglicherweise davon abgehalten werden kdnnten,
Investitionen vorzunehmen, verwies das BVwG auf den Normzweck der Befugnis zur
Veroffentlichung gemaR § 60 Abs. 6 AIFMG und betonte, dass diese Befiirchtung der
Parteien klar aufzeigt, dass Anleger:innen aufgrund der Veroffentlichung sensibilisiert
werden und Veranlagungsentscheidungen unter Kenntnis behdrdlich verhdngter
Sanktionen treffen.

Zur Frage der VerhaltnismaRigkeit sprach das BVwG aus, dass im gegenstandlichen
Fall klar die Interessen der Offentlichkeit an einer zeitnahen und aussagekraftigen
Information Uber ein von der betroffenen Gesellschaft gesetztes Fehlverhalten tber-
wiegen. Es ist auch nicht ersichtlich, wie durch die Veréffentlichung der Zweitantrag-
stellerin ein ,unverhaltnismaRig hoher Schaden“ zugefligt worden sein soll, da der
Name der Zweitantragstellerin in der Veroffentlichung gar nicht genannt wird.
Schliefilich fiihrte das BVwWG noch aus, dass eine bloft abstrakte Bezeichnung des
Betroffenen den eigentlichen Regelungszeck weitgehend konterkarieren wiirde. Wiirde
sich eine Verodffentlichung tatsachlich darauf beschranken, dass ein namentlich nicht
naher genannter Alternativer Investmentfonds oder ein anderer Teilnehmer des Kapi-
talmarktes eine bestimmte Verletzung gesetzlicher Bestimmungen zu verantworten
hat, wire fir die mediale Offentlichkeit nichts gewonnen. Die Nennung des Namens
der betroffenen Gesellschaft erscheint daher zweckméaRig und im Einklang mit der
gesetzlichen Vorgabe des § 60 Abs. 6 AIFMG.

VORABENTSCHEIDUNGSVERFAHREN VOR DEM EUGH

Das BVwG hat in drei Fallen, in denen es lGber eine Beschwerde eines Kreditinstituts
gegen ein Straferkenntnis der FMA wegen Verletzung von Sorgfaltspflichten zur Ver-
hinderung von Geldwascherei und Terrorismusfinanzierung zu entscheiden hat, ein
Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH gerichtet. Im Wesentlichen will das BVvwG
in allen drei Fallen vom EuGH wissen, ob Bestimmungen des Finanzmarkt-Geldwa-
schegesetzes (FM-GwG) zur Strafbarkeit der juristischen Person und zur Verjahrung
sowie deren Auslegung durch die Osterreichische Rechtsprechung mit dem EU-Recht
sowie den allgemeinen Rechtsgrundsatzen der EU (insbesondere dem effet utile) ver-
einbar sind. Von besonderem Interesse ist dabei fiir das BVwG, ob die Osterreichi-
schen Anforderungen an die Feststellung eines schuldhaften Verhaltens einer identifi-
zierten natlrlichen Person als Voraussetzung fiir die Bestrafung einer juristischen Per-
son mit dem EU-Recht vereinbar sind.

Die Verfahren vor dem BVwG sind gehemmt, bis der EuGH Uber die Vorlagefragen des
BVwWG entschieden hat. Der EuGH hat wiederum die Vorabentscheidungsverfahren in
den beiden zuletzt eingelangten Fallen bis nach der Urteilsverkiindung des zuerst ein-
gelangten Falls ausgesetzt.
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ABWICKLUNGSPLANUNG

m Berichtsjahr war die FMA fiir die Abwicklungsplanung bei 326 Banken

(Stand: 1. 1. 2024) zustandig. Bei weiteren zehn Banken bzw. Bankengruppen

kam diese Zustandigkeit dem SRB in Zusammenarbeit mit der FMA zu.
18 Banken in der Zustandigkeit der FMA haben nach deren Einschatzung im Planungs-
zyklus 2023 flr den Osterreichischen Markt und seine Stabilitat eine derartige Rele-
vanz, dass eine Abwicklung nach den Regeln des BaSAG zumindest in einem der ge-
pruften Szenarien erforderlich sein kann. Diese Banken wurden im 2. Quartal 2024 von
der FMA Uber die Ergebnisse der Bewertung ihrer Abwicklungsfahigkeit und die wesent-
lichen Inhalte der Abwicklungsplane 2023 im Rahmen von bilateralen Gesprachen
sowie schriftlich informiert. Darliber hinaus wurde diesen Banken ein Mindestbetrag
an Eigenmitteln und beriicksichtigungsfahigen Verbindlichkeiten (MREL) liber die Eigen-
mittelerfordernisse hinaus vorgeschrieben. Die MREL dient dazu, dass im Fall einer
Abwicklung ausreichend Eigenmittelinstrumente und Verbindlichkeiten fiir die Verlust-
absorption durch Herabschreibung und fiir die Rekapitalisierung der Bank durch
Umwandlung in hartes Kernkapital zur Verfiigung stehen. Im aktuellen Planungszyklus
2024 wurde insbesondere an der fortgesetzten Umsetzung der Anforderungen an die
Abwicklungsfahigkeit in proportionaler Anwendung der einschldgigen EBA-Leitlinien
und SRB Policies gearbeitet. Zu diesem Zweck wurden im April 2024 Workshops abge-
halten und den Banken die Umsetzung der fiir den Planungszyklus 2024 maRgeblichen
Anforderungen an die Abwicklungsfahigkeit aufgetragen. Eine Wiirdigung der von den
Banken zur Umsetzung eingebrachten Berichte und die Durchfiihrung dariiber hinaus
gehender Tests der FMA (insbesondere Desktop-Ubungen zu Bail-in und Transfer Play-
books sowie zu Liquiditatsprodukten der Banken) sowie die darauf basierende Bewer-
tung der Abwicklungsfahigkeit wurden in die Abwicklungsplane 2024 aufgenommen.
Nach Anhorung des SRB und der Bankenaufsicht wird die Abwicklungsplanung 2024
inklusive MREL-Vorschreibung im 1. Halbjahr 2025 abgeschlossen.
Auf Antrag von 15 Banken wurden die bestehenden allgemeinen Vorabgenehmigun-
gen flr die Verringerung von MREL-anrechenbaren Verbindlichkeiten fir ein Jahr ab
dem 1. 1. 2025 erneuert. Fiir eine Bank wurde ein neuer Antrag gestellt, der ebenfalls
genehmigt wurde. Dariiber hinaus wurde im Berichtsjahr insbesondere an einer Uber-
prifung der gewahlten Abwicklungsstrategien sowie an der Vorbereitung und Erstel-
lung der bis Ende 2025 an die Banken zu Ubermittelnden mehrjahrigen Testpro-
gramme zur Uberprifung der Abwicklungsfahigkeit gearbeitet.
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ABWICKLUNGSPLANUNG

Fur jene Banken in der Zusténdigkeit der FMA, die bei einem Ausfall voraussichtlich in
einem Insolvenzverfahren gemaf Insolvenzordnung liquidiert werden, wurden aktua-
lisierte, aber stark vereinfachte Abwicklungsplédne 2024 erstellt. Eine Bank, fiir deren
Abwicklungsplanung bisher die FMA zusténdig war, wechselte mit Ende 2024 in die
Zustandigkeit des SRB. Fur zwei grenziiberschreitende Banken mit Abwicklungskolle-
gium wurden die gemeinsamen Entscheidungen der zustandigen Abwicklungsbehor-
den zu den Abwicklungsplanen vorbereitet. Im Berichtsjahr wurde in den IRTs aktiv an
der Zusammenarbeit mit jenen Banken, die in die Zustédndigkeit des SRB fallen, mitge-
wirkt. Fur diese Institute wurden zudem MREL-Umsetzungsbescheide erstellt.

Im Rahmen der Abwicklungsplanung flir eine zentrale Gegenpartei wurden die Arbei-
ten an der Abwicklungsplanung weiter intensiviert, das zustandige Abwicklungskolle-
gium abgehalten und ein Erstentwurf eines Abwicklungsplans erstellt. Zusétzlich hat
ein Workshop zu operativen Fragestellungen im Zusammenhang mit Abwicklungs-
verfahrensaspekten stattgefunden. Darliber hinaus wurde eine Wertpapierfirmenliste
zur Einteilung der abwicklungsrelevanten Wertpapierfirmen hinsichtlich der erst-
maligen Anwendung vereinfachter Anforderungen fiir die kiinftige Sanierungs- und
Abwicklungsplanung erstellt.

ABWICKLUNGSVERFAHREN

BEITRAGE ZUM SINGLE RESOLUTION FUND

Da per 31.12. 2023 die festgelegte ZielgroRe von mindestens 1% der gedeckten Einla-
gen im Euroraum erreicht wurde, beschloss der Single Resolution Board (SRB), im Bei-
tragszeitraum 2024 keine regularen Ex-ante-Beitrdge zum Single Resolution Fund (SRF)
zu erheben. Die per Ende 2024 verfiigbaren Mittel im SRF betragen rund € 80 Mrd.

Um auf eine allféllige Beitragsvorschreibung durch eine Fondsnutzung oder ein Unter-
schreiten der 1-%-Grenze jederzeit vorbereitet zu sein, waren von den beitragspflich-
tigen Instituten jedoch auch im Jahr 2024 die zur Berechnung erforderlichen Daten zu
Ubermitteln. Informationen zum Beitragszyklus 2025 sowie das einheitliche Daten-
template zum SRF wurden im Oktober 2024 auf der Website der FMA veroéffentlicht.

NATIONALER ABWICKLUNGSFINANZIERUNGSMECHANISMUS (NAF)

Die FMA als Abwicklungsbehdrde hat einen nationalen Abwicklungsfinanzierungs-
mechanismus (NAF) einzurichten, um eine effektive Anwendung der Abwicklungsinst-
rumente und -befugnisse bei bestimmten Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen
sicherzustellen. Die Beitragsberechnung erfolgt durch die FMA auf Basis der von
den beitragspflichtigen Unternehmen befillten Datentemplates. Vorarbeiten fiir eine
erste Vorschreibung zum NAF im Jahr 2025 wurden im 3. Quartal 2024 getroffen. Den
beitragspflichtigen Unternehmen wurden auf der Website der FMA Informationen zum
NAF sowie das zu befiillende einheitliche Datentemplate mit Stichtag 31. 12. 2023 zur
Verfligung gestellt.

ABWICKLUNGSVERFAHREN

Im Berichtsjahr 2024 stand die Starkung der Abwicklungsbereitschaft im Mittelpunkt.
Zu diesem Zweck wurden gezielt MaRnahmen initiiert, darunter der vertiefte Aus-
tausch mit anderen National Regulatory Authorities (NRAs), die Zusammenarbeit mit
externen Expert:innen in Fachworkshops sowie die Entwicklung unterstltzender In-
strumente.



Im Janner und Juni 2024 fand ein bilateraler Austausch zwischen FMA und der BaFin
in Wien statt. Themen waren unter anderem die steuerlichen Aspekte des Bail-in, der
Umgang mit 6konomischen Verlusten in der Valuation 2 und deren Auswirkung auf die
Bilanzierung sowie die Operationalisierung von Abwicklungsstrategien in Zusammen-
hang mit der neuen LSI-Abwicklungsplanungsstruktur der BaFin. Darlber hinaus fand
im Rahmen des Besuchs der danischen Abwicklungsbehdrde (Finansiel Stabilitet) im
Oktober 2024 ein intensiver Austausch zu diversen Abwicklungsthemen statt, bei dem
auch die Nordic Baltic Exercise (NBSE) prasentiert wurde.

Weitere bilaterale Abstimmungen fanden mit dem Bundesministerium fiir Finanzen
im Juni 2024 bezlglich der gegriindeten Vorratsgesellschaften fiir die Abwicklungs-
instrumente Briickeninstitut und Abbaueinheit statt.

Am 6. und 24. 5. wurden gemal EBA-Vorgaben unter Mitarbeit der Abteilung Abwick-
lungsverfahren Stresstests mit der Einlagensicherung AUSTRIA (ESA) und der oster-
reichischen Raiffeisen-Sicherungseinrichtung (ORS) durchgefiihrt, bei denen die In-
anspruchnahme der Einlagensicherung gemaR § 132 BaSAG in einem Abwicklungsfall
simuliert wurde. Weiters umfassten diese Stresstests auch die Riickzahlung des
Differenzbetrags aus dem Abwicklungsfinanzierungsmechanismus, sofern im Zuge
der Bewertung gemaR § 107 BaSAG festgestellt wird, dass der Beitrag der Einlagen-
sicherungseinrichtung zur Abwicklung gemafR & 132 BaSAG groRer war als die Netto-
verluste, die die Einlagensicherung im Fall eines Insolvenzverfahrens erlitten héatte.
Anfang September reisten Vertreter:innen der FMA zur BaFin nach Frankfurt, um auf
technischer Ebene an einem Bail-in-Testlauf teilzunehmen. Weiters fand im Rahmen
des Besuchs ein Erfahrungsaustausch zum Thema Krisensimulationen statt.

Im Rahmen der Initiative ,,Crisis Reality Check“ wurde das Konzept eines ,,Grobfilters“
fertiggestellt. Der Grobfilter soll zukiinftig die Uberprifung der jeweiligen praferierten
Abwicklungsstrategie fiir die einzelnen Banken in der Zustandigkeit der FMA mit voll-
wertiger Abwicklungsplanung unterstitzen.

Wie bereits im Beitrag zur Digitalisierung (> Kasten ,360 Grad“ auf Seite 85) themati-
siert, schreitet auch im Bereich der Abwicklung die Entwicklung innovativer Technolo-
gien kontinuierlich voran. Die sogenannte Resolution Technology (ResTech) spielt
dabei eine zentrale Rolle. Sie unterstltzt nicht nur bei der Entscheidungsfindung in
Abwicklungsstrategien, sondern auch bei der Bewertung und Aufbereitung von Man-
datsbescheiden und Gutachten. Dadurch tragt sie wesentlich dazu bei, potenzielle
Abwicklungsfalle so effizient und zielgerichtet wie moglich zu gestalten. Ein wesent-
liches Fundament fiir diese technologischen Fortschritte bildet der FMA-Mindeststan-
dard zur Bereitstellung von Daten fiir den Abwicklungsfall. Diese Standards schaffen
die notwendige Grundlage, um digitale Losungen erfolgreich umzusetzen und eine
prazise datengestltzte Abwicklung zu gewahrleisten.

Nachdem eine Abwicklung kurzfristig erforderlich sein kann, sind auch die gesetzli-
chen MaRnahmen, die die FMA als Abwicklungsbehdrde anordnen muss, zligig umzu-
setzen. Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, wesentliche Schritte im Voraus
bestmdglich zu planen. Mit diesem Hintergrund und zur Verbesserung der Abwick-
lungsfahigkeit der Behorde fanden in der zweiten Jahreshélfte 2024 mehrere Work-
shops statt - einerseits mit Fokus auf die Bewertungsthematik in einer Abwicklung
und andererseits zum Thema Executive Search.
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ie Organe der FMA sind der Vorstand und der Aufsichtsrat. Der Vorstand lei-

tet den gesamten Dienstbetrieb und flihrt die Geschafte der FMA entspre-

chend den Gesetzen und der Geschaftsordnung. Der Aufsichtsrat hat die
Leitung und Geschéftsgebarung der FMA zu iberwachen.

VORSTAND

Gemal Finanzmarktaufsichtsbehdérdengesetz (FMABG) setzt sich der Vorstand aus zwei
gleichberechtigten Mitgliedern zusammen. Ein Vorstandsmitglied wird vom Bundes-
minister fiir Finanzen und eines von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) nomi-
niert. Beide sind vom Bundesprasidenten auf Vorschlag der Bundesregierung fiir eine
Funktionsperiode von fiinf Jahren zu bestellen. Eine Wiederbestellung ist zulassig.

Im Berichtsjahr bildeten Mag. Helmut Ettl und Dkfm. Dr. Eduard Mdiller, MBA, den Vor-
stand der FMA. Mag. Ettl wurde fiir eine weitere Funktionsperiode beginnend mit
14.2.2023 wiederbestellt. Dkfm. Dr. Miiller, MBA, wurde am 1.2.2020 interimsmaRig als
Vorstandsmitglied der FMA bestellt und am 6.7.2020 erstbestellt.

AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat der FMA setzt sich aus zehn Mitgliedern zusammen (> Abbildung 4): Je
vier stimmberechtigte Mitglieder entsenden der Bundesminister flir Finanzen sowie
die OeNB, zwei nicht stimmberechtigte kooptierte Mitglieder werden als Vertreter der
Beaufsichtigten von der Wirtschaftskammer Osterreich (WKO) vorgeschlagen. Letzte-
ren stehen klar abgegrenzte Informationsrechte zu. Die ordentlichen Mitglieder des

Abbildung 4: Aufsichtsrat
der FMA (Stand: 31.12. 2024)

VORSITZENDER: VORSITZENDER-STELLVERTRETER:

Mag. Alfred Lejsek (BMF, bis 30.6.2024) Gouv. Univ.-Prof. Mag. Dr. Robert Holzmann (OeNB)

Mag. Harald Waiglein, MSc (BMF, ab 1.7.2024)

MITGLIEDER: KOOPTIERTE MITGLIEDER:
DI Dr. Gabriela de Raaij (OeNB) MMag. Elisabeth Gruber (BMF) Prof. Dr. Louis Norman-Audenhove (WKO)
Vize-Gouv. Univ.-Prof. MMag. Dr. Beate Schaffer (BMF, bis 30.6.2024) Dr. Franz Rudorfer (WKO)

Dr. Gottfried Haber (OeNB, bis 12.9.2024) Dr. Manuel Zahrer (BMF, ab 1. 7. 2024)

DI Dr. Thomas Steiner (OeNB, ab 27.9.2024) Dr. Nadine Wiedermann-Ondrej
. bl

Mag. Dr. Karin Turner-Hrdlicka (OeNB) MIM (CEMS) (BMF)
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Aufsichtsrats sind vom Bundesminister fiir Finanzen zu bestellen, die Kooptierung der

von der WKO nominierten Mitglieder erfolgt durch den Aufsichtsrat selbst.
GemaR § 10 Abs. 2 FMABG bediirfen der Genehmigung des Aufsichtsrats:

der vom Vorstand zu erstellende Finanzplan einschlieflich des Investitions- und
Stellenplans

Investitionen, soweit sie nicht durch den Investitionsplan genehmigt sind, und Kredit-
aufnahmen, die jeweils € 75.000,- liberschreiten

der Erwerb, die VerduRerung und die Belastung von Liegenschaften

der vom Vorstand zu erstellende Jahresabschluss

die Geschéaftsordnung gemaR § 6 Abs. 2 sowie deren Anderung

die Compliance-Ordnung gemaR § 6 Abs. 4 sowie deren Anderung

die Ernennung von FMA-Bediensteten in unmittelbar dem Vorstand nachgeordnete
Leitungsfunktionen (zweite Fihrungsebene) sowie deren Abberufung und Kindi-
gung

der gemall § 16 Abs. 3 zu erstellende Jahresbericht

der Abschluss von Kollektivvertragen und Betriebsvereinbarungen.

GemaR & 9 Abs. 1 FMABG (Finanzmarktaufsichtsbehérdengesetz) hat der Aufsichtsrat
mindestens einmal in jedem Kalendervierteljahr eine Sitzung abzuhalten. Im Berichts-
jahr trat der Aufsichtsrat am 15.3.2024, am 26.4.2024, am 12.6.2024, am 24.9.2024
und am 25.11.2024 zusammen.

Die Entlastung des Vorstands gemaflt § 18 Abs. 4 FMABG fiir das Geschaftsjahr 2023
erfolgte einstimmig in der Sitzung vom 26. 4.2024.
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Verfahren und Recht!

Dr. Peter Wanek

VORSTAND
Allgemeine Vorstandsangelegenheiten und Offentlichkeitsarbeit

Mag. Helmut Ettl

Dipl.-Kfm. Dr. Eduard Miiller, MBA

Interne Revision

Mag. Angela Witzany,
CIA, QIAL, CRMA

BEREICH |
Bankenaufsicht

Dr. Michael Hysek

ABTEILUNG I/1
Horizontale
Bankaufsichtsangelegenheiten

Mag. Eva-Désirée
Lembeck-Kapfer, LLM

ABTEILUNG 1/2
Aufsicht tiber signifikante Banken

Mag. Evelyn Schmidt

ABTEILUNG 1/3
Aufsicht iber Aktienbanken,
Zahlungsinstitute und
Einlagensicherungen

MR Dr. Christian Saukel

ABTEILUNG 1/4
Aufsicht Giber dezentral
organisierte Kreditinstitute

MR Mag. Johann Palkovitsch

ABTEILUNG I/5
Aufsicht Giber sonstige
GrofR- und Regionalbanken

Mag. Hulda Wiltschko

BEREICH Il
Versicherungsaufsicht und
Pensionskassenaufsicht

MR Dr. Peter Braumiiller

ABTEILUNG I1/1
Querschnittsthemen und
Informationsmanagement

der Versicherungs- und
Pensionskassenaufsicht

JUDr. Stanislava Saria, PhD.

ABTEILUNG I1/2
Behordliche Aufsicht iiber
Versicherungsunternehmen
und Pensionskassen

Dr. Stephan Korinek

ABTEILUNG 11/3
Vor-Ort-Priifung und interne
Modelle von Versicherungsunter-
nehmen und Pensionskassen

Mag. Andreas Hell

ABTEILUNG I1/4
Analyse und Statistik von
Versicherungsunternehmen
und Pensionskassen

Mag. Christoph Sterrer, CIFRSA

! Interne Compliancefunktion, direkt dem Vorstand unterstellt.

BEREICH III
Wertpapieraufsicht

Dr. Birgit Puck

ABTEILUNG I11/1
Markt- und Borseaufsicht

Gabriele Klein-Gleissinger, CEFA

ABTEILUNG I11/2
Wertpapierfirmen

Mag. Joachim Hacker

ABTEILUNG I11/3
Asset Management -
On- und Off-Site-Analyse

Mag. Robert Hellwagner

ABTEILUNG I11/4
Behordliche Aufsicht,
Asset Management, Prospekte
und Verbraucherinformation

Mag. Susanne Reder, MA

BEREICH IV
Integrierte Aufsicht

Mag. Katharina Muther-Pradler

ABTEILUNG IV/1
Integrierte Finanzmarkte

Mag. Patrick Darlap

ABTEILUNG IV/2
Internationale Angelegenheiten
und Legistik

Dr. Christoph Kapfer, LLM MBA

ABTEILUNG 1V/3
Integrierte Conduct- und
Vertriebsaufsicht Giber Banken

Dr. Cécile Bervoets

ABTEILUNG Iv/4
Bekampfung des uner-
laubten Geschéftsbetriebs

Mag. Markus Ohlinger, LLM

ABTEILUNG IV/5
Pravention von Geldwascherei
und Terrorismusfinanzierung

MMag. Andreas Schirk, MBA

BEREICH V
Services

Dr. Markus Pammer

ABTEILUNG V/1
Personal und Strategische
Organisationsentwicklung

Mag. Robert Peterka

ABTEILUNG V/2
Finanzen und Controlling

Mag. Rudolf Geringer

ABTEILUNG V/3
EDV-Systeme

DI Hansjorg Kainz

ABTEILUNG V/4
Service und Dokumentation

Rafael Ferk-Dornstauder, LLM PM

BEREICH VI
Bankenabwicklung

Dr. Oliver Schiitz

ABTEILUNG VI/1
Abwicklungsverfahren

Mag. Romana Kulnigg

ABTEILUNG V1/2
Abwicklungsplanung

MMag. Dr. Thomas
Pillichshammer

($20Z 2T 'TE pup3s)

Y4 49p wwpibiupbig :s bunpjiqqy



FMA INTERN

Grafik 54: FMA-Personalstand
2020-2024 (VZA)
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Tabelle 31: Plan- und Iststellen-
stand in Vollzeitdquivalenten 2024
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PERSONALSTAND

r das Jahr 2024 wurden vom Aufsichtsrat 439 Vollzeitdquivalente (VZA)
F genehmigt (> Grafik 54). Mit 31. 12. 2024 betrug der Personalstand der FMA

426,69 VZA. Dies entsprach 461 Mitarbeiter:innen (exklusive Karenzen). Eine
Aufgliederung des Plan- und Iststellenstands nach den organisatorischen Bereichen
ist in Tabelle 31 aufgeschliisselt.
Die Fluktuationsrate sank 2024 das flinfte Jahr in Folge und erreichte mit 2,8 % (2023:
3,2 %) den zweitniedrigsten Wert der letzten zehn Jahre.
Dieser Rlickgang ist unter anderem darauf zuriickzufiihren, dass die FMA auch in
Zeiten der wirtschaftlichen Stagnation als attraktive und sichere Arbeitgeberin gilt.
Zudem tragen die flexible Homeoffice-Regelung der FMA und die gute Vereinbarkeit
von Beruf und Familie zur allgemeinen Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen bei. Auch
die Umsetzung von weiteren positiven Verdanderungen im Rahmen des Projekts ,Fit
for Future“ wie alternative Entwicklungswege flir Schliisselkrdfte und temporare
Entwicklungsrollen haben positiv zur Mitarbeiterbindung beigetragen.
Die Anzahl der dienstzugeteilten beamteten Kolleg:innen aus dem Bundesministe-
rium flr Finanzen verringerte sich aufgrund von Ruhestandsversetzungen von 9,88
VZA auf 7,88 VZA. Ihr Anteil an der Gesamtbelegschaft verringerte sich somit von 2,2 %
auf 1,7%; 2007 betrug dieser noch 10%. Der Mitarbeiterstand an Vertragsbedienste-
ten sank von 4,1 VZA auf 2,13 VZA, was rund 0,7 % der Gesamtbelegschaft ausmacht.
Die Altersstruktur der Belegschaft ist sehr ausgewogen mit einem Durchschnittsalter
von etwa 43 Jahren. Beinahe jede:r Vierte (23 %) arbeitete 2024 in Teilzeit, hauptséch-
lich aufgrund von Elternteilzeitvereinbarungen.

Planstellen Iststellen Abweichung

per31.12. per 31.12. in %

Vorstandsangelegenheiten, Verfahren & Recht, Interne Revision 29,00 31,25 7,76
Bankenaufsicht 89,50 87,48 -2,26
Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht 59,00 58,40 -1,02
Wertpapieraufsicht 94,15 91,09 -3,25
Integrierte Aufsicht 82,25 75,08 -8,72
Services 59,10 58,65 -0,76
Bankenabwicklung 26,00 24,75 -4,81
Gesamt 439,00 426,69 -2,80

Rundungsdifferenzen ab der zweiten Kommastelle bleiben unbeachtet.



Der Anteil der weiblichen Erwerbstatigen an der Gesamtbelegschaft sank leicht von
53% Ende 2023 (246 von 463 Mitarbeiter:innen) auf 52 % Ende 2024 (241 von 461). In
Flhrungspositionen blieb der Frauenanteil nahezu unveréndert bei 37% (2023: 34
von 92; 2024: 30 von 81 Fiihrungskraften). Die FMA bemiiht sich weiterhin intensiv
darum, Geschlechterparitat auch in Flhrungspositionen zu erreichen. Details zum
Frauenforderungsplan sind im Kapitel ,Frauenférderung in der FMA“ auf Seite 129
dargestellt. Der weit liberwiegende Anteil der Belegschaft sind Akademiker:innen -
395 von 461 bzw. 86 %. Gut die Halfte der Belegschaft (233 von 461) verfligt zudem
Uber eine Zusatzausbildung wie ein Zweitstudium, eine Postgraduate-Ausbildung
oder hat eine Rechtsanwalts- oder Steuerberaterpriifung abgeschlossen (> Grafik 55).
Hinzu kommen 77 aktive Mitarbeiter:innen, die den berufsbegleitenden postgradua-
len ,Universitatslehrgang Finanzmarktaufsicht“ bzw. ,Professional Master in Finan-
cial Supervision“ erfolgreich absolviert haben. Zusatzlich wurde im Herbst 2024 das
»Certificate Program Financial Supervision (CP)“ in Zusammenarbeit mit der Universi-
tat fir Weiterbildung Krems mit 35 Mitarbeiter:innen gestartet.

PERSONALENTWICKLUNG

Als Expertenorganisation spielt fiir die FMA die kontinuierliche Aus- und Weiterbil-
dung eine besonders wichtige Rolle. Die Personalentwicklung der FMA bietet daher
fur verschiedene Zielgruppen und Anforderungen ein breites und vielfaltiges Spek-
trum an MaRnahmen:
= FMA-Akademie
m Abschluss des Masterstudienlehrgangs Finanzmarktaufsicht, Professional Master
(PM), in Zusammenarbeit mit der Oesterreichischen Nationalbank an der WU-
Executive Academy mit Herbst 2024
m Beginn 1. Durchgang des Certificate Program Financial Supervision (CP) in Zusam-
menarbeit mit der Universitat fiir Weiterbildung Krems im Herbst 2024
m Fuhrungskrafteentwicklung
- Internationale Seminare im Rahmen des Europdischen Partnernetzwerks (EIOPA,
ESMA, EBA ...) oder bei anderen internationalen Veranstaltern
- Seminare bei externen Anbietern, die individuell in Abstimmung mit der Fih-
rungskraft festgelegt werden.

FMA-AKADEMIE

Das Angebot der FMA-Akademie fokussiert einerseits auf Zielgruppen in Fiihrungs-
sowie Fachkarriere, andererseits auf Kompetenzen in unterschiedlichen Themen-
gebieten (Basis-, Sozial-, Methoden-, Fach-, Fiihrungs-, Sprach-, Fachkompetenz). Das
Angebot umfasst interne und externe Seminare, nationale wie internationale Lehrver-
anstaltungen, E-Learning, Study Visits sowie Austauschprogramme (Staff Exchanges).
Im Jahr 2024 wurden im Rahmen der FMA-Akademie insgesamt 251 Seminare, Work-
shops und Fachvortrédge durchgefiihrt, an denen 4.451 Personen teilgenommen
haben. Des Weiteren wurden 14 Seminare fiir Fihrungskrafte abgehalten. Zuséatzlich
zu diesen intern organisierten Seminaren wurden 589 spezifische Ausbildungsmaf-
nahmen bei externen Bildungseinrichtungen zur gezielten individuellen fachlichen
Weiterentwicklung absolviert. Von diesen AusbildungsmaRnahmen entfallen 258 auf
internationale Seminare, die im Rahmen des Europdischen Partnernetzwerks bei-
spielsweise bei der Europdischen Zentralbank (EZB), der Europdischen Wertpapier-

Grafik 55: Expertenorganisation
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M 50 % Mitarbeiter:innen mit
Zusatzausbildung
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und Marktaufsichtsbehdrde (ESMA), der Europaischen Aufsichtsbehdérde flr Versiche-
rungen und betriebliche Vorsorgesysteme (EIOPA), der Europdischen Bankenauf-
sichtsbehdrde (EBA), der Europaischen Abwicklungsbehérde (SRB), der Europédischen
Ausbildungsinitiative fiir Finanzmarktaufseher (ESE) sowie bei Schwesterbehdrden
oder anderen internationalen Veranstaltern abgehalten wurden.

FUHRUNGSKRAFTEENTWICKLUNG

Es wurde im Berichtsjahr ein Fluhrungskrafte-Curriculum ,Miteinander in Fiihrung
gehen“ entwickelt. Dieses beinhaltet mehrere Module. Gestartet wurde das Curricu-
lum im Herbst 2024 mit dem Modul ,,Entscheidungsspielraume®, das sich mit der Rolle
von Fihrung in der FMA und dem gesamtheitlichen Blick auf Flihrung beschaftigt.
Diese AusbildungsmaRnahme wird die Fiihrungskrédfte auch im Jahr 2025 weiter
begleiten, um den Transformationsprozess ,Shaping the Future® zu unterstiitzen.

INTERNATIONALE VERNETZUNG

Im Berichtsjahr gab es einen regelmaRigen Austausch mit der EZB. Dazu fanden unter
anderem vier ,Human Resources Conference Meetings“ virtuell und in physischer
Anwesenheit statt. Die wesentlichen Schwerpunkte des gemeinsam festgelegten
Arbeitsprogramms betrafen dabei folgende Themenblocke:

m People: Der Schwerpunkt liegt auf der Gewinnung und Weiterentwicklung von Fuh-
rungskraften und Mitarbeiter:innen durch die Identifizierung und Entwicklung von
Schliisselkompetenzen fiir die Zukunft, der Vorbereitung der nachsten ESZB- und
SSM-Lern- und Entwicklungsstrategie (2025-2030) und der Priifung einer Moglich-
keit des Mitarbeiter:innen-Wertversprechens und der Arbeitgebermarke

= Common Values/Common Culture: Férderung des Lernens und Teilens, weitere
Forderung der Mobilitdt zur Verbesserung der Zusammenarbeit und des Zusam-
menhalts, Definition von Werten fiir das ESZB und den SSM, Nutzung gemeinsamer
Starken zur Steigerung der Wirksamkeit, Agilitat, Belastbarkeit und Kosteneffizienz
von Initiativen

= Belonging (Diversity, Inclusion and Equity): Aktive Forderung eines Arbeitsum-
felds, in dem jeder und jede eine Stimme hat und das es (auch interkulturellen und
hybriden) Teams ermdglicht, auf integrative Weise und durch die Nutzung von Viel-
falt und Gerechtigkeit effektiv zusammenzuarbeiten

= Resilience and Change: Schwerpunkt auf Change Mindset und Change Manage-
ment, Entwicklung von Strategien und MaRBnahmen zur Steigerung der Wider-
standsfahigkeit von Institutionen, Férderung des Wohlbefindens von Menschen,
Entwicklung zukunftsfahiger Fiihrungskrafte.

Auch im Berichtszeitraum hat die FMA wieder Mitarbeiter:innen zur Foérderung der

internationalen Zusammenarbeit in Partnerorganisationen entsandt. So waren ein

Mitarbeiter beim ESRB und eine Mitarbeiterin bei der standigen Vertretung Oster-

reichs bei der Europdischen Union in Brussel tatig. Darlber hinaus wurden acht Mit-

arbeiter:innen zur EZB entsandt.

FORDERUNG DER VEREINBARKEIT
VON BERUF UND FAMILIE

Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fir die FMA-Belegschaft zu verbessern,



FRAUENFORDERUNG IN DER FMA

Das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz verpflichtet die FMA als ausgegliederte Bundesbehdrde zur Gleichbehand-
lung all ihrer Mitarbeiter:innen. Sie hat Schutz vor Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, ethnischer Zugeho-
rigkeit, Alter, Religion und Weltanschauung sowie sexueller Orientierung sicherzustellen. Darliber hinaus sieht das
Gesetz positive MaBnahmen fiir die tatséchliche Gleichstellung der Geschlechter vor, etwa ein besonderes Frauen-
forderungsgebot, solange die Geschlechterparitdt noch nicht in allen Bereichen hergestellt ist. Dementsprechend
hat die FMA 2016 einen ersten Frauenférderungsplan implementiert, der bereits mehrere Updates erfahren hat.
Aktuell ist der ,Frauenférderungsplan 2022 bis 2027 in Kraft.

Grafik 56: Anteil von Frauen in
Fiihrungspositionen in der FMA

GLEICHBEHANDLUNG

Das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz zielt insbesondere auf Geschlechterpari-
tat unter allen Beschaftigten, bei Fiihrungskraften und in der Fachkarriere ab.
Aufgrund der attraktiven und familienfreundlichen Arbeitsbedingungen sowie
laufender Forderung von mehr Flexibilitat am Arbeitsplatz wird das Ziel der Gen-
derparitat in der FMA seit vielen Jahren erfillt. So betrégt der Frauenanteil in
der Gesamtbelegschaft der FMA zum Ende des Berichtsjahres 52 % (> Grafik 56).

In den Fiihrungspositionen gibt es nach wie vor Aufholbedarf, hier war der B 52% Frauenanteil gesamt
Frauenanteil kaum verindert bei 37 % aller Fiihrungskrafte (Vorstand, Bereichs- B T puenenielin Ferungspositionen
und Abteilungsleitungen sowie Teamleitungen). Bei den Teamleitungen stieg ::::Zis't:fﬁ;‘@:&gng

der Frauenanteil wieder auf 41 %, bei den Abteilungs- und Bereichsleitungen lag B Lok e el Stellertretung

er insgesamt bei 37%. Um dem Ziel der geschlechterparititischen Besetzung B 4% Fachkarriere

von Flhrungspositionen auf allen Ebenen gerecht zu werden, verstarkt die FMA
in den kommenden Jahren die MaRnahmen zur Férderung von Frauen in Fiihrungskarrieren. Aber auch in den Ent-
wicklungswegen ist die Forderung der Geschlechterparitat ein wesentliches Anliegen der Personalentwicklung.

MASSNAHMEN ZUR FORDERUNG

m Solange auf einer Hierarchieebene die Geschlechterparitat nicht hergestellt ist, erhalten Bewerberinnen bei glei-
cher Qualifikation bei Bestellungen den Vorzug.

m Bei Ausschreibungen fiir Flihrungspositionen in Bereichen, in denen Frauen unterreprasentiert sind, werden
geeignete Mitarbeiterinnen aktiv angesprochen und ermutigt, sich zu bewerben.

m Es wird bei jeder ausgeschriebenen Stelle evaluiert, ob diese auch in Teilzeit erfullbar ist.

m Nach jedem Auswahlprozess fiir eine Filhrungsfunktion wird der Belegschaft offengelegt, wie viele weibliche und
mannliche Personen sich beworben haben.

m Bei der Verteilung von Themenfiihrerschaften, bei der Mitarbeit in (inter)nationalen Gremien und Arbeitsgruppen
werden Frauen bevorzugt beriicksichtigt; selbst wenn sie in Teilzeit arbeiten.

Die seit Juli 2023 geltende sehr flexible Homeoffice-Regelung tragt - gemeinsam mit schon langer wirkenden Maf3-

nahmen wie etwa dem FMA-Betriebskindergarten (> S. 128) - zudem nachhaltig zur Vereinbarkeit von Beruf und

Familie bzw. generell Privatleben bei. Sie ermoéglicht es, spezifische Lebensumstande besser zu berticksichtigen,

und erleichtert so die individuellen Entwicklungsmoglichkeiten in der Fach- und in der Fihrungskarriere. Die Prinzi-

pien Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion spiegeln sich auch in dem im Rahmen des Reformprojekts ,,Fit for

Future - FMA 2025“ unter dem Titel ,Unsere Werte des Miteinanders“ entwickelten neuen Leitbild der FMA wider. Im

Jahr 2024 wurden ausgehend davon zahlreiche Mallnahmen und Konzepte zur Aktivierung dieser Werte in der FMA

erarbeitet, die in den Folgejahren umzusetzen sein werden. Der Fokus liegt dabei auf der Verankerung der Werte in

Strategieprozesse, Mitarbeiter:innengesprache, und verschiedenen Verfahren zu Personalbestellungen in Fihrungs-

positionen und Entwicklungswegen. Schulungen und weitere Initiativen sollen die Zusammenarbeit starken, Aus-

tausch und Chancengleichheit fordern eine wertschatzende Kultur in der FMA.
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wurde im September 2013 der FMA-Betriebskindergarten eréffnet. Der FMA-Betriebs-
kindergarten wird von den Kinderfreunden Wien betrieben. Es werden dort Kinder in
zwei Gruppen, einer Kleinkindgruppe fiir Kinder von sechs Monaten bis drei Jahren
und einer Familienkindgruppe fiir Kinder von zweieinhalb bis sechs Jahren, betreut.
Der Betriebskindergarten der FMA steht laufend in Kontakt mit dem Betriebskinder-
garten der OeNB und es werden z. B. gemeinsame Veranstaltungen wie das Laternen-
fest oder das Sommerfest abgehalten. In Ferienzeiten werden die oben genannten
Kindergarten, soweit zweckmaRig, zusammengelegt.



CERTIFICATE PROGRAM FINANCIAL SUPERVISION

Im Rahmen des Programms ,Fit for Future“ wurde das Thema der gemeinsamen Basisausbildung fiir alle Neuein-
tritte der FMA als ein wesentliches Handlungsfeld fiir die Zukunft der FMA identifiziert. Die Zielsetzungen und Anfor-
derungen fiir ein neues Ausbildungsformat wurden zu Beginn des Jahres 2024 in Zusammenarbeit mit Flihrungs-
kraften, bisherigen Ausbildungsteilnehmer:innen und neuen Mitarbeiter:innen erhoben. Dabei ergaben sich insbe-
sondere folgende Zielsetzungen:

m den Aufbau einer einheitlichen Wissensbasis fiir alle Neueintritte neben der laufenden Tatigkeit ermdglichen

m das Verstandnis fiir die integrierte Aufsicht und Schnittstellen zwischen den Aufsichtsbereichen vermitteln

m die groRen Zusammenhange des Finanzmarktes und wirtschaftliche Verflechtungen aufzeigen

m die Vernetzung zwischen den Teilnehmern unterstiitzen

m eine Grundlage fir weiterfiihrende individuelle Ausbildungen schaffen.

Darauf aufbauend wurden von einer bereichsiibergreifenden Expert:innengruppe aus dem Teilprojekt ,Mensch* die
Lernziele fiir das Programm im Detail ausgearbeitet. Mit der Universitat fiir Weiterbildung Krems konnte auch ein
universitarer Kooperationspartner gefunden werden, der auf berufsbegleitende Ausbildung und insbesondere den
Bereich des Bank- und Kapitalmarktrechts spezialisiert ist. Das gemeinsam mit der UWK entwickelte Certificate
Program in Financial Supervision erfillt dabei zwei grundlegende Anforderungen: eine einheitliche akademische
Wissensbasis im Sinne des integrierten Aufsichtsmodells und durch das kompakte Format auch die Vereinbarkeit
mit der laufenden Tatigkeit der FMA-Mitarbeiter:innen.

Das Programm umfasst folgende Inhalte:

Warum Aufsicht?

Aufbau der FMA

Rechtliche Grundlagen

Technologie in der Aufsicht und aufkommende Themen

Wirtschaftliche Grundlagen

Kernelemente der Aufsichtspraxis

Nach Absolvierung des Weiterbildungsprogramms konnen die Absolvent:innen:

m die Rechtsnatur der Finanzmarktaufsichtsbehoérde (FMA) einordnen und aufsichtsrechtliche Fachterminologie
verwenden

m den Stellenwert der Finanzmarktaufsicht fiir das Funktionieren des dsterreichischen Finanzmarktes einschatzen

m Schnittstellen zwischen den Aufsichtsbereichen identifizieren

m die wechselseitigen Zusammenhéange aus Finanzmarkt und wirtschaftlichen Verflechtungen verstehen.

Die Vortragenden des Programms sind sowohl Expert:innen der FMA als auch Professor:innen der Universitat und

weitere Expert:innen aus der Wirtschaft. Dadurch werden sowohl externe als auch interne Perspektiven vermittelt,

und es entsteht ein interdisziplinarer Einblick in die Materie der Finanzmarktaufsicht, der fir die erfolgreiche Tatig-

keit neuer Mitarbeiter:innen von wesentlicher Bedeutung ist.

Das Certificate Program umfasst insgesamt 24 Prasenztage, und die dadurch erworbenen ECTS-Punkte kénnen fiir

weiterfiihrende Lehrgange angerechnet werden.

Neben dem Certificate Program absolvieren die neuen Mitarbeiter:innen im Zuge des neu eingefiihrten Entwick-

lungswegs zur Spezialistin oder zum Spezialisten einen individuellen Ausbildungsplan und eine Job Rotation. Das

ermoglicht einen ganzheitlichen Wissenserwerb, der sowohl die integrierte als auch die bereichsspezifische Per-

spektive abdeckt und mit der Job Rotation darliber hinaus einen Praxisbezug herstellt.
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Grafik 57: Aufsichtskosten 2024,
Aufteilung auf die Rechnungskreise
(in %)
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FINANZIERUNG

ie Finanzierung der FMA ist im Finanzmarktaufsichtsbehérdengesetz (FMABG)

festgelegt und basiert auf drei Sdulen:

Zum Ersten erhalt die FMA aus dem Bundesbudget jahrlich einen gesetzlich

vorgeschriebenen Pauschalbeitrag in Héhe von € 4,6 Mio. Zusatzlich steht ihr ein
Bundesbeitrag fiir Aufwendungen der im Jahr 2020 etablierten Regulatory Sandbox
zur Verfugung, der sich auf € 500.000,- belduft. Zum Zweiten kann sie als Behdrde fir
bestimmte gesetzlich definierte Leistungen Gebihren einheben. Drittens ist der ver-
bleibende Betrag verursachergerecht auf die Beaufsichtigten umzulegen.
Zur verursachergerechten Umlegung des Kostenbeitrags der Beaufsichtigten sind ent-
sprechend §19 Finanzmarktaufsichtsbehérdengesetz (FMABG) die vier Rechnungs-
kreise Banken-, Versicherungs-, Wertpapier- sowie Pensionskassenaufsicht zu bilden,
die sich ihrerseits wieder in Subrechnungskreise aufteilen (> Grafik 57). Die im Zeit-
und Leistungserfassungssystem (ZLES) der FMA erfassten Daten stellen die Grundlage
fur eine verursachergerechte Aufteilung der Personalkosten auf die gesetzlich defi-
nierten Rechnungskreise gemaflt FMABG dar. Nach Abzug des Bundesanteils, der ein-
gehobenen Gebiihren und der sonstigen Ertrage von den Gesamtkosten kann somit
der Anteil jedes Rechnungskreises an den verbleibenden Kosten ermittelt werden.
Dieser ist den gesetzlichen Vorgaben entsprechend jedem einzelnen Beaufsichtigten
zuzuteilen und vorzuschreiben.

KOSTENVORSCHREIBUNGEN

Gemal § 19 FMABG tragen die beaufsichtigten Unternehmen all jene Kosten der FMA,
die nicht anderweitig gedeckt sind. Grundlage hierfiir sind die Kosten gemal Jahres-
abschluss und Kostenabrechnung. Der jeweilige von den beaufsichtigten Unterneh-
men zu tragende Kostenanteil errechnet sich aus Meldedaten der Beaufsichtigten
oder beispielsweise aus von der Wiener Borse gemeldeten Daten. In der Kostenver-
ordnung der FMA (KVO) werden die Kostenerstattung (Ist-Verrechnung), die Durchfiih-
rung von Vorauszahlungen pro Rechnungskreis bzw. Subrechnungskreis sowie die
Aufteilung auf die Kostenpflichtigen inklusive Vorschreibungsterminen und Zahlungs-
fristen geregelt.

Im November 2024 wurden die Bescheide fir die Ist-Kosten-Verrechnung 2023 sowie
die Vorauszahlungen 2025 erlassen. Gegeniiber dem Vorjahr (rd. 2.700 Ist-Kosten-Be-
scheide) ist mit etwa 2.800 die Anzahl der ausgestellten Ist-Kosten-Bescheide ange-



stiegen. Fiir das Jahr 2023 ergibt sich auf Basis der Kosten des Jahres 2023 und der
vorgeschriebenen Vorauszahlung eine Nachzahlung der Kostenpflichtigen von insge-
samt rund € 12,7 Mio.

JAHRESABSCHLUSS 2024

Gemall § 18 FMABG ist der geprifte Jahresabschluss samt Kostenabrechnung vom

Vorstand dem Aufsichtsrat innerhalb von fiinf Monaten nach Ablauf des vorangegan-

genen Geschéftsjahres zur Genehmigung vorzulegen. Die gesetzliche Priifung des Jah-

resabschlusses und der Kostenabrechnung 2024 der FMA sowie der Bilanz und der

Gewinn-und-Verlust-Rechnung 2024 der Einrichtung Nationale Beitrdge zum einheit-

lichen Abwicklungsfonds (Single Resolution Fund, SRF) wurden von der CONTAX Wirt-

schaftstreuhandgmbH durchgefiihrt; es wurde jeweils der uneingeschrankte Bestati-
gungsvermerk fur die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen erteilt. Die Jahres-
abschliisse 2024 der FMA sowie der Einrichtung Nationale Beitrdge zum einheitlichen

Abwicklungsfonds wurden am 29. 4. 2025 gemaR § 10 Abs. 2 Z 4 FMABG vom Aufsichts-

rat genehmigt. Der Anteil der Kostenpflichtigen stieg im Vergleich zum Vorjahr um

rd. € 9,6 Mio. auf rd. € 85,8 Mio - im Wesentlichen aufgrund von erhéhten Personal-
aufwendungen (+ rd. € 6,3 Mio.) sowie erhéhten Sonstigen betrieblichen Aufwendun-
gen (+rd. € 2,3 Mio.).

Die Steigerung des Personalaufwandes um rd. € 6,3 Mio. auf rd. € 64,8 Mio. resultiert

zum einen aus einer um durchschnittlich 10 VZA gestiegenen Beschiftigtenzahl, zum

anderen aus kollektivvertraglichen Gehaltsanpassungen sowie Stufenspriingen.

Der Anstieg der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in

Hohe von rd. € 2,3 Mio. auf rd. € 30,7 Mio. ist wie folgt zu begriinden:

m Die Aufwendungen fiir IT-fremdbezogene Leistungen erhdhten sich insbesondere
aufgrund von gestiegenen externen IT-Dienstleistungen um rd. € 0,7 Mio., dies vor
allem im Zusammenhang mit Erweiterungen von Softwareentwicklungen fiir IT-
Projekte sowie durch an die FMA verrechnete IT-Services der EZB.

m Der Anstieg der Aufwendungen fir IT-Wartungen (+ rd. € 0,5 Mio.) resultiert im Wesent-
lichen aus gestiegenen Kosten flir Microsoft-M365 aufgrund einer erhéhten Anzahl
von Mitarbeiter:innen, aus der Erstimplementierung eines Security Information and
Event Managements (SIEM) im Bereich IT-Security sowie aus inflationsbedingten
Indexanpassungen.

m Die Positionen Biliromiete (+ rd. € 0,4 Mio.), Mitgliedsbeitrage (+ rd. € 0,2 Mio.) sowie
Info- und Datendienste (+ rd. € 0,1 Mio.) stiegen im Berichtsjahr hauptséchlich
durch Indexanpassungen.

m Zudem erfolgten eine Reduktion der Sonstigen Beratungsleistungen im Vergleich
zum Jahr 2023 aufgrund geringerer Aufwendungen im Zusammenhang mit dem
Projekt ,Fit for Future - FMA 2025“ sowie eine Reduktion der Aufwendungen fir die
Position Allgemeiner Blrobetrieb durch Kostenersparnisse im Bereich der Strom-
kosten.

Infolge der Reduktion des Zinsniveaus im Berichtsjahr 2024 weicht das Finanzergeb-

nis um rd. € 0,4 Mio. gegenliber dem Vorjahr ab.
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ESG
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VERZEICHNIS DER ABKURZUNGEN

Financial Intelligence Unit, Geldwdschemeldestelle
Autorité de contréle prudentiel et de résolution,
Finanzmarktaufsichtsbehérde Frankreich

Alternative Investmentfonds

Alternative Investmentfonds-Manager

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz

Autorité des marchés financiers, Finanzaufsicht Frankreich
Anti-Money Laundering

Anti-Money Laundering Authority

Arbeitsmarktservice

Asset Purchase Programme

Asset-Referenced Token, vermdégenswertereferenzierter Token
Austrian Traded Index

Anwartschafts- und Leistungsberechtigte

Anlage zum Priifbericht

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht
(deutsche Aufsichtsbehdrde)

Bundesgesetz tiber die Sanierung und Abwicklung von Banken
Basel Consultative Group

Bruttoinlandsprodukt

Bank fiir Internationalen Zahlungsausgleich
Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz

Bundesministerium fiir Finanzen

Betriebliches Mitarbeiter- und Selbstédndigen-
vorsorgegesetz (nach Novelle)

Bérsegesetz

Betriebliche Vorsorgekasse

Bundesverwaltungsgericht

Bankwesengesetz

Crypto Asset Service Provider

Central Counterparty

Central Counterparty Austria GmbH

Central, Eastern and Southeastern Europe;

Lénder Zentral-, Ost- und Siidosteuropas

Capital Requirements Regulation

Common Supervisory Action

Central Securities Depository, Zentralverwahrer
Corporate Sustainability Reporting Directive

Critical ICT Third-Party Provider

Deutscher Aktienindex

Digital Operational Resilience Act

European Banking Authority; Europdische Bankenaufsicht
Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge

European Crowdfunding Service Provider

European Deposit Insurance Scheme;

Europdisches Einlagensicherungssystem

European Electronic Access Point

European Forum for Innovation Facilitators

Ergebnis der gewdhnlichen Geschdftstdtigkeit

European Insurance and Occupational Pensions Authority;
Europdische Aufsichtsbehérde fiir das Versicherungswesen
und die Betriebliche Altersversorgung

European Market Infrastructure Regulation

Electronic Money Token, E-Geld-Token

European Supervisory Authority;

Europdische Aufsichtsbehérde

European Single Electronic Format

European System of Financial Supervision;

Europdisches Finanzaufsichtssystem

Environmental, Social and Governance

ESMA

ESRB

ESZB
ETF

EU
EuGH
EURIBOR
EuVECA
EWR
EXAA
EZB
F&P-Test
FATF
FDLA
Fed
FinTech
FIU
FM-GwG
FMA
FMABG
FMSG
FSB
FTSE
GmbH
GTVO
GW/TF
HSV

HTM-bewertet

IAIS

IAS
ICO/STO
ICS

IFR

IFRS

IKT
Immo-KAG
ImmolnvFG
InvFG

10PS

IORP
10SCO
IRT
IWF
JST
KAG

KIM-V

KMG

European Securities and Markets Authority;
Europdische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehérde
European Systemic Risk Board;

Europdischer Ausschuss fiir Systemrisiken
Europdisches System der Zentralbanken

Exchange Traded Fund

Europdische Union

Europdischer Gerichtshof

Euro Interbank Offered Rate; Drei-Monats-Geld
European Venture Capital Fund

Europdischer Wirtschaftsraum

Energy Exchange Austria

Europdische Zentralbank

Fit-&-Proper-Test

Financial Action Task Force on Money Laundering
Finanzdienstleistungsassistent

Federal Reserve System

Finanztechnologie

Financial Intelligence Unit
Finanzmarkt-Geldwdschegesetz
Finanzmarktaufsichtsbehérde
Finanzmarktaufsichtsbehérdengesetz
Finanzmarktstabilitdtsgremium

Financial Stability Board

Financial Times Stock Exchange Index

Gesellschaft mit beschrdnkter Haftung
Geldtransferverordnung

Geldwdscherei und Terrorismusfinanzierung
Hauptverband der ésterreichischen Sozialversicherungs-
trager

HTM-Bewertung: Zur Erreichung mdéglichst stabiler
Veranlagungsertrdge kann fiir bestimmte als Direkt-
veranlagung gehaltene Wertpapiere erster Bonitét

(z. B. Schuldverschreibungen des Bundes) eine vom
Tageswertprinzip abweichende Bewertung gewdhlt werden
(,held to maturity“ oder kurz HTM)

International Association of Insurance Supervisors;
Internationale Vereinigung der Versicherungsbehdrden
International Accounting Standards

Initial Coin Offering / Security Token Offering
Insurance Capital Standard

Investment Firms Regulation

International Financial Reporting Standards;
internationale Rechnungslegungsstandards
Informations- und Kommunikationstechnologie
Kapitalanlagegesellschaften fiir Inmobilien
Immobilien-Investmentfondsgesetz
Investmentfondsgesetz

International Organisation of Pension Supervisors;
Internationale Vereinigung der Pensionsfondsaufseher
Institution for Occupational Retirement Provision;
Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung
International Organization of Securities Commissions;
Internationale Vereinigung der Bérsenaufsichtsbehérden
Internal Resolution Team

Internationaler Wédhrungsfonds

Joint Supervisory Team

Kapitalanlagegesellschaft
Kreditinstitute-ImmobilienfinanzierungsmafBnahmen-
Verordnung

Kapitalmarktgesetz



KVO
LCH SA

LCR
LLM

LS/
MADe
MAR
MBA

MFI
MiCAR
MiCA-VO
MiFID

MiFIR
MIS
MMIT
MoU
MREL
MSCI
MTF
NAF
NASDAQ

NBFI
NBSE
NCA
NFRD
NGFS
NLP
NRA
NSFR
OeKB
OeNB
OePR
OGAW
ORAs
ORS
PF
PK
POG
PZV
RCG
rd.

Kostenverordnung

London Clearing House, Clearingdienstanbieter fiir
internationale Bérsen und OTC-Mdrkte
Liquidity Coverage Ratio

Large Language Model

Less Significant Institution

Market Abuse Detector
Marktmissbrauchsverordnung

Master of Business Administration

Monetdre Finanzinstitute

Markets in Crypto Assets Regulation
Verordnung (iber Mdrkte fiir Kryptowerte
Markets in Financial Instruments Directive;
Richtlinie tiber Mdrkte fiir Finanzinstrumente
Markets in Financial Instruments Regulation
Managementinformationssysteme

Market Manipulation Insider Tracer

Memorandum of Understanding; Kooperationsabkommen
Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities

Emerging Markets Index

Multilateral Trading Facility; multilaterales Handelssystem

Nationaler Abwicklungsfinanzierungsmechanismus
National Association of Securities Dealers Automated
Quotations Stock Market; Bérse mit Sitz in New York
Nicht-Bankenfinanzintermediation

Nordic Baltic Exercise

National Competent Authority

Non-Financial Reporting Directive

Network for Greening the Financial System

Natural Language Processing

National Resolution Authority

Net Stable Funding Ratio

Oesterreichische Kontrollbank AG

Oesterreichische Nationalbank

Osterreichische Priifstelle fiir Rechnungslegung
Organismen fiir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
Own Risk Assessments

Osterreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung
Proliferationsfinanzierung

Pensionskasse

Product Oversight and Governance
Prdmienbeglinstigte Zukunftsvorsorge

Regional Consultative Group

rund

ResCO
RL
RL-KG
RW-VO
S&P
SCR
SEC
SEPP
SFDR
S/
Sicherheits-VRG
SIEM
SRB
SREP
SRF
SRM
SRP
SSM
Sub-VG
SUPRISC
SupTech-Tool
TIBER
TLPT
TREM
VASP
VERBA
VfGH
vGv
Vo

VRG
VStG
WaG
VwGH
VZA
WAG
WKO
WKStA

WPDLU
WPF
WPFG
wpv
wu
ZLES

Resolution Committee

Richtlinie

Rechnungslegungs-Kontrollgesetz
Referenzwerte-Verordnung

Standard & Poor’s

Solvency Capital Requirement

U.S. Securities and Exchange Commission
Secure Electronic Prospectus Portal
Sustainable Finance Disclosure Regulation
Significant Institution
Sicherheits-Veranlagungs- und Risikogemeinschaft
Security Information and Event Management
Single Resolution Board

Supervisory Review and Evaluation Process
Single Resolution Fund

Single Resolution Mechanism

Solvency Review Process

Single Supervisory Mechanism
Subveranlagungsgemeinschaften

Supervision, Risks and Innovation Standing Committee
Supervisory Technology Tool

Threat Intelligence-Based Ethical Red Teaming
Threat Led Penetration Test

Transaction Reporting Exchange Mechanism
Virtual Asset Service Provider
Verbraucher-Beschwerden-Anfrage-Datenbank
Verfassungsgerichtshof

Vertraglich gebundener Vermittler

Verordnung

Veranlagungs- und Risikogemeinschaften
Verwaltungsstrafgesetz

Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
Verwaltungsgerichtshof

Vollzeitdquivalent

Wertpapieraufsichtsgesetz
Wirtschaftskammer Osterreich

Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von
Wirtschaftsstrafsachen und Korruption
Wertpapierdienstleistungsunternehmen
Wertpapierfirma

Wertpapierfirmengesetz

Wertpapiervermittler

Wirtschaftsuniversitdt Wien

Zeit- und Leistungserfassungssystem
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JAHRESABSCHLUSS 2024

BESTATIGUNGSVERMERK
BERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS

PRUFUNGSURTEIL

ir haben den Jahresabschluss der Finanzmarktaufsichtsbehérde (FMA), Wien,
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Gewinn- und Verlustrech-

nung fir das an diesem Stichtag endende Geschaftsjahr und dem Anhang,
geprift. Auch die Kostenabrechnung gemaR § 19 FMABG war Gegenstand der Priifung.
Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefligte Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt ein moglichst getreues Bild der Vermégens- und Finanzlage zum
31. Dezember 2024 sowie der Ertragslage der Finanzmarktaufsichtsbehérde flr das an diesem
Stichtag endende Geschiftsjahr in Ubereinstimmung mit den dsterreichischen unterneh-

mensrechtlichen Vorschriften und den sondergesetzlichen Bestimmungen des § 18 FMABG.
Die Kostenabrechnung gemafR § 19 FMABG entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

GRUNDLAGE FUR DAS PRUFUNGSURTEIL

Wir haben unsere Abschlusspriifung in Ubereinstimmung mit den ésterreichischen Grund-
satzen ordnungsmafiger Abschlusspriifung durchgefiihrt. Diese Grundsétze erfordern die
Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten
nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt ,Verantwortlichkeiten des
Abschlusspriifers fir die Prifung des Jahresabschlusses® unseres Bestatigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von der Finanzmarktaufsichtsbehérde unabhéngig in
Ubereinstimmung mit den 6sterreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Ubereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfillt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum
Datum des Bestatigungsvermerks erlangten Priifungsnachweise ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage fiir unser Priifungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

VERANTWORTLICHKEITEN DER GESETZLICHEN VERTRETER

UND DES AUFSICHTSRATS FUR DEN JAHRESABSCHLUSS

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fiir die Aufstellung des Jahresabschlusses
und dafiir, dass dieser in Ubereinstimmung mit den ésterreichischen unternehmensrecht-
lichen Vorschriften und den sondergesetzlichen Bestimmungen des § 18 FMABG ein mog-
lichst getreues Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Finanzmarktaufsichts-
behdrde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die internen
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
ermoglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verant-
wortlich, die Fahigkeit der Finanzmarktaufsichtsbehérde zur Fortfilhrung der Geschéfts-
tatigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortfiihrung der Geschafts-
tatigkeit - sofern einschléagig - anzugeben, sowie dafiir, den Rechnungslegungsgrundsatz
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der Fortfiihrung der Geschaftstatigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter
beabsichtigen, entweder die Finanzmarktaufsichtsbehérde zu liquidieren oder die Ge-
schaftstatigkeit einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich fiir die Uberwachung des Rechnungslegungsprozesses
der Finanzmarktaufsichtsbehérde.

VERANTWORTLICHKEITEN DES ABSCHLUSSPRUFERS

FUR DIE PRUFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit dariiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-

gen oder Irrtlimern ist, und einen Bestadtigungsvermerk zu erteilen, der unser Prifungsur-
teil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaR an Sicherheit, aber keine Garan-
tie dafiir, dass eine in Ubereinstimmung mit den 6sterreichischen Grundsatzen ordnungs-
mafiger Abschlusspriifung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgefiihrte Abschluss-
prifung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder Irrtiimern resultieren und

werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt verniinftiger-

weise erwartet werden kdnnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlusspriifung in Ubereinstimmung mit den ésterreichischen Grundsiatzen

ordnungsmaRiger Abschlusspriifung, die die Anwendung der ISA erfordern, Giben wir wah-

rend der gesamten Abschlussprifung pflichtgemaRes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung.

Dariber hinaus gilt:

m Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern im Abschluss, planen Prifungshandlun-
gen als Reaktion auf diese Risiken, fiihren sie durch und erlangen Priifungsnachweise,
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir unser Prifungsurteil zu die-
nen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist h6her als ein aus Irrtiimern resultierendes, da
dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvoll-
stdndigkeiten, irrefiihrende Darstellungen oder das AuRerkraftsetzen interner Kontrol-
len beinhalten kdnnen.

m Wir gewinnen ein Verstandnis von dem fiir die Abschlusspriifung relevanten internen
Kontrollsystem, um Priifungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstan-
den angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit
des internen Kontrollsystems der Finanzmarktaufsichtsbehdrde abzugeben.

m Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschatzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammen-
hangende Angaben.

m Wir ziehen Schlussfolgerungen liber die Angemessenheit der Anwendung des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortflihrung der Geschéftstatigkeit durch die gesetz-
lichen Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Priifungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die erhebliche Zweifel an der Fahigkeit der Finanzmarktaufsichtsbehoérde zur
Fortfihrung der Geschaftstatigkeit aufwerfen kdnnen. Falls wir die Schlussfolgerung
ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem
Bestdtigungsvermerk auf die dazugehdrigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prifungsurteil zu modi-



fizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum
unseres Bestatigungsvermerks erlangten Priifungsnachweise. Zukiinftige Ereignisse
oder Gegebenheiten kénnen jedoch die Abkehr der Finanzmarktaufsichtsbehérde von
der Fortfihrung der Geschéftstatigkeit zur Folge haben.

® Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschlieflich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschaftsvorfalle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein moglichst getreues
Bild erreicht wird.

® Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem uber den geplanten Umfang und
die geplante zeitliche Einteilung der Abschlusspriifung sowie liber bedeutsame Pri-
fungsfeststellungen einschliellich etwaiger bedeutsamer Mangel im internen Kontroll-
system, die wir wahrend unserer Abschlusspriifung erkennen, aus.

BERICHT ZUM LAGEBERICHT

Der Lagebericht ist aufgrund der dsterreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften
darauf zu prifen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach den gel-
tenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fiir die Aufstellung des Lageberichts in Uber-
einstimmung mit den osterreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den
sondergesetzlichen Bestimmungen des § 18 FMABG.

Wir haben unsere Prifung in Ubereinstimmung mit den Berufsgrundsitzen zur Priifung
des Lageberichts durchgefiihrt.

URTEIL
Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderun-
gen aufgestellt worden und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss.

ERKLARUNG

Angesichts der bei der Priifung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des
gewonnenen Verstandnisses liber die Finanzmarktaufsichtsbehérde und ihr Umfeld wur-
den wesentliche fehlerhafte Angaben im Lagebericht nicht festgestellt.

Wien, 1. April 2025

CONTAX WIRTSCHAFTSTREUHANDGESELLSCHAFT MBH
WIRTSCHAFTSPRUFUNGS- UND STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

MAG. OTHMAR EBERHART MAG. WERNER PRENNER
Wirtschaftspriifer Wirtschaftspriifer

Die Veroffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestatigungsvermerk darf nur in
der von uns bestétigten Fassung erfolgen. Dieser Bestatigungsvermerk bezieht sich ausschlieBlich auf den
deutschsprachigen und vollstandigen Jahresabschluss samt Lagebericht. Fiir abweichende Fassungen sind
die Vorschriften des § 281 Abs. 2 UGB zu beachten.
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Bilanz zum 31.12.2024 (Betrage in EUR) (Rundungsdifferenzen im Vorjahr bleiben unberticksichtigt)

AKTIVA
Vorjahr TEUR
A. Anlagevermoégen
I. Immaterielle Vermdgensgegenstande
1. Gewerbliche Schutzrechte und &hnliche Rechte 136.881,37 268
sowie daraus abgeleitete Lizenzen
1l. Sachanlagen
1. Bauten auf fremdem Grund 373.068,35 1.078
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung 1.502.891,92 2.515
1.875.960,27 3.593
Ill. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 286.204,96 153
2.299.046,60 4.014
B. Umlaufvermoégen
. Noch nicht abrechenbare Leistungen an Kostenpflichtige 85.250.170,13 75.709
Il. Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstdnde
1. Forderungen aus Leistungen 4.925.618,51 3.421
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0
davon gegeniiber verbundenen Unternehmen 4.456,55 3
2. Sonstige Forderungen und Vermégensgegenstande 13.269.367,96 18.325
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0
18.194.986,47 21.747
Ill. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 11.059.191,39 13.984
114.504.347,99 111.439
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.845.857,82 1.720
118.649.252,41 117.173
Entwicklung des Anlagevermégens gemal § 226 (1) UGB (Betrage in EUR)
Anschaffungskosten
Stand Zugénge Abgange Stand
1.1.24 31.12.24
I. Immaterielle Vermbgensgegensténde
1. Gewerbliche Schutzrechte und dhnliche Rechte
sowie daraus abgeleitete Lizenzen 4.673.164,86 23.214,34 1.050.293,62 3.646.085,58
Il. Sachanlagen
1. Bauten auf fremdem Grund 3.215.509,25 7.034,36 0,00 3.222.543,61
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéaftsausstattung 8.586.322,73 283.527,87 358.199,94 8.511.650,66
3. Geringwertige Wirtschaftsguter 0,00 124.711,31 124.711,31 0,00
11.801.831,98 415.273,54 482.911,25 11.734.194,27
IIl. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 200.000,00 160.000,00 0,00 360.000,00
16.674.996,84 598.487,88 1.533.204,87 15.740.279,85




PASSIVA

Vorjahr TEUR
A. Riicklagen gemaR FMABG
1. Riicklage gemaR §20 FMABG 4.438.893,43 3.898
2. Riicklage geméaR § 23a FMABG 1.458.306,03 1.114
5.897.199,46 5.012
B. Riickstellungen
1. Rickstellungen fiir Abfertigungen 2.811.065,00 2.713
2. Sonstige Riickstellungen 10.840.984,27 10.583
13.652.049,27 13.297
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Vorauszahlungen gemafR § 19 FMABG 71.272.874,46 70.833
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 71.272.874,46 70.833
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23.299.005,07 22.642
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 12.508.903,07 11.821
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.790.102,00 10.821
3. Sonstige Verbindlichkeiten 4.496.484,15 5.388
davon aus Steuern 1.047.236,23 964
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.060.280,81 996
davon aus Ist-Verrechnung Vorjahre 1.071.605,00 2.806
davon Ubrige 1.317.362,11 622
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 4.496.484,15 5.388
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0
99.068.363,68 98.864
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 88.278.261,68 88.042
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.790.102,00 10.821
D. Rechnungsabgrenzungsposten 31.640,00 1
118.649.252,41 117.173
Tabelle 32: Bilanz 2024
Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
Stand Zugénge Abgange Stand Stand Stand
1.1.24 31.12.24 1.1.24 31.12.24
4.405.123,24 154.374,59 1.050.293,62 3.509.204,21 268.041,62 136.881,37
2.137.832,28 711.642,98 0,00 2.849.475,26 1.077.676,97 373.068,35
6.071.048,71 1.295.673,57 357.963,54 7.008.758,74 2.515.274,02 1.502.891,92
0,00 124.711,31 124.711,31 0,00 0,00 0,00
8.208.880,99 2.132.027,86 482.674,85 9.858.234,00 3.592.950,99 1.875.960,27
47.069,92 26.725,12 0,00 73.795,04 152.930,08 286.204,96
12.661.074,15 2.313.127,57 1.532.968,47 13.441.233,25 4.013.922,69 2.299.046,60

Tabelle 33: Anlagevermégen 2024
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Gewinn- und Verlustrechnung flir das Geschéftsjahr von 1. 1. bis 31.12.2024 (Betrdge in EUR) (Rundungsdifferenzen im Vorjahr bleiben unberticksichtigt)

Vorjahr TEUR

1. Beitrag Bund gemaR FMABG 5.100.000,00 5.100

2. Anteil Kostenpflichtige

a) Anteil Kostenpflichtige (noch nicht abrechenbar) 85.250.170,13 75.709

b) Anteil Kostenpflichtige (abgerechnet) 500.000,00 500
85.750.170,13 76.209

3. Ertrdge aus Gebiihren und Kostenverrechnungen 6.583.562,99 5.961

4. Sonstige betriebliche Ertrage

a) Ertrage aus der Auflésung von Riickstellungen 471.799,78 588
b) Ubrige 310.956,91 451
782.756,69 1.040
5. Personalaufwand

a) Gehalter -51.538.204,94 -46.365
b) Soziale Aufwendungen -13.267.197,60 -12.180
davon Aufwendungen fiir Altersversorgung -2.251.896,93 -1.969

aa) Aufwendungen fiir Abfertigungen und Leistungen an betriebliche
Mitarbeitervorsorgekassen -987.677,68 -936

bb) Aufwendungen fiir gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben

sowie vom Entgelt abhdngige Abgaben und Pflichtbeitrdge -9.483.715,91 -8.746
cc) Sonstige Sozialaufwendungen -543.907,08 -530
—-64.805.402,54 -58.545

6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstande
des Anlagevermdgens und Sachanlagen -2.286.402,45 -1.816

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Kosten gemaR § 79 Abs. 4b BWG - Bankenaufsicht -8.000.000,00 -8.000

b) Kosten gemaR § 182 Abs. 7 VAG - Versicherungsaufsicht -290.102,00 -321

c) Kosten geméalR § 3 Abs. 5 BaSAG - Bankensanierung/-abwicklung -2.000.000,00 -2.000

d) Kosten gemalR § 6 Abs. 6 ESAEG - Einlagensicherung -500.000,00 -500

e) Ubrige -19.941.426,43 -17.620
-30.731.528,43 -28.442

8. Zwischensumme ausZ1biszZ7 393.156,39 -493
9. Sonstige Zinsertrage 518.762,22 968
10. Aufwendungen aus Finanzanlagen -26.725,12 -47

davon Abschreibungen EUR 26.725,12 (Vj. TEUR 47)
davon Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen EUR 26.725,12 (Vj. TEUR 47)

11. Zwischensumme aus Z 9 bis Z 10 492.037,10 921
12. Zuweisung zu Riicklagen gemaR FMABG -885.193,49 -428
13. Bilanzergebnis 0,00 0

Tabelle 34: Gewinn- und
Verlustrechnung 2024

ANHANG GEMASS § 236 UGB (BETRAGE IN EUR)

A. ALLGEMEINE ANGABEN

1. Die FINANZMARKTAUFSICHTSBEHORDE (FMA) ist eine Anstalt 6ffentlichen Rechts und wurde durch das
Finanzmarktaufsichtsbehérdengesetz - FMABG (BGBL. 97/2001) am 22. Oktober 2001 errichtet. Die behérd-
liche Zusténdigkeit der FMA hat mit 1. April 2002 begonnen. Die FMA ist mit der Durchfiihrung der Ban-
kenaufsicht, der Versicherungsaufsicht, der Wertpapieraufsicht und der Pensionskassenaufsicht be-
traut. Mit Stichtag 31. Marz 2002 ist die Bundes-Wertpapieraufsicht gemaR § 1 WAG im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge auf die FMA {ibergegangen.

2. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsétze ordnungsgemafRer Buchfiihrung und der
Generalnorm, ein méglichst getreues Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens
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zu vermitteln, aufgestellt. GemaR § 18 FMABG wurden die Vorschriften des UGB fiir den vorliegenden
Jahresabschluss sinngemaR zur Anwendung gebracht.
Die Bilanzierung, die Bewertung und der Ausweis der einzelnen Posten des Jahresabschlusses wurden

nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 193 bis 211 UGB unter Beriicksichtigung der Sondervor-
schriften fiir groRe Kapitalgesellschaften vorgenommen.

Der Jahresabschluss wurde nach dem Prinzip der Unternehmensfortfiihrung (Going-Concern-Prinzip)
erstellt.

Erfolgte die Bestimmung eines Wertes auf Grundlage einer Schatzung, beruht diese auf einer umsichtigen
Beurteilung. Bei Vorliegen von statistischen Erfahrungswerten wurden diese zur Bewertung herangezogen.

ERLAUTERUNGEN ZUR BILANZ EINSCHLIESSLICH DER DARSTELLUNG
DER BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Anlagevermégen
Die Entwicklung des Anlagevermégens sowie die Aufgliederung der Jahresabschreibung nach einzelnen

Posten sind in der Tabelle 33 (Entwicklung des Anlagevermdgens) ersichtlich.
Die planméRige Abschreibung wird linear vorgenommen.

Der Rahmen der Nutzungsdauer betragt fiir die einzelnen Anlagegruppen:

1. Gewerbliche Schutzrechte und dhnliche Rechte sowie daraus abgeleitete Lizenzen 3 Jahre
2. Bauten auf fremdem Grund 2 Jahre
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung 3 bis 10 Jahre

Die geringwertigen Vermogensgegenstande (gemdR § 13 EStG) mit Einzelanschaffungswerten von je
unter EUR 1.000,00 (VJ EUR 1.000,00) wurden im Zugangsjahr als Abgang ausgewiesen.

Die Einbauten in fremde Geb&dude beinhalten per 31.12.2024 einen Vermieterzuschuss unter Berlick-
sichtigung der anteiligen Kiirzung der Abschreibung sowie einer auBerplanmaRigen Abschreibung im
Zusammenhang mit einer in Aussicht genommenen Anderung des Standorts der FMA fiir den Umbau
des Konferenzraumes in Héhe von EUR 4.439,80 (VJ TEUR 16), fiir die Erneuerung der Liiftungsanlage in
der Betriebskantine in Hohe von EUR 20.000,00 (VJ TEUR 80) sowie fiir die Umsetzung der Barrierefrei-
heit flir mobilitdtseingeschrankte Arbeitnehmer:innen in Héhe von EUR 15.000,00 (VJ TEUR 71).

Die Bewertung der Anlagenzugdnge erfolgt zu Anschaffungskosten; Anlagenabgénge werden mit den
Buchwerten erfasst.

Mit 24.11.2023 wurden die Vorratsgesellschaften Sanus AG und Resolia GmbH als Tochterunternehmen
der Finanzmarktaufsicht gegriindet und werden entsprechend in den Finanzanlagen unter Anteile an
verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Beteiligungsspiegel gemaR § 238 Abs. 1 Z 4 UGB:

Eigenkapital per Gesellschafter ~ Jahresergebnis Eigenkapital per
Name und Sitz Anteil am Kapital 1.1.2024 (EUR) zuschuss 2024 (EUR) 2024 (EUR) 31.12.2024 (EUR)
Sanus AG, Wien 100 % 72.272,76 100.000,00 -17.053,85 155.218,91
Resolia GmbH, Wien 100 % 80.657,32 60.000,00 -9.671,27 130.986,05

Bei den Finanzanlagen wurde aufgrund des Jahresfehlbetrags 2024 der Tochterunternehmen eine au-
RerplanmafRige Abschreibung durchgefiihrt (siehe dazu die Entwicklung der Buchwerte bzw. die
Erlduterung unter Punkt C.9).

Die Entwicklung der Buchwerte ist auf Seite A 10 oben dargestellt.

Umlaufvermégen:

31.12.2024 31.12.2023
I. Noch nicht abrechenbare Leistungen an Kostenpflichtige 85.250.170,13 75.709.042,74
Il. Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande 18.194.986,47 21.746.820,37
I1l. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 11.059.191,39 13.983.520,78
Gesamt 114.504.347,99 111.439.383,89

I. Noch nicht abrechenbare Leistungen an Kostenpflichtige

Dieser Posten umfasst die gemaR § 19 FMABG von den Kostenpflichtigen noch zu tragenden Auf-
wendungen in Héhe von EUR 85.250.170,13 (VJ TEUR 75.709), bestehend aus den Gesamtkosten
abziiglich des Bundeszuschusses gemal § 19 Abs. 4 FMABG, den Bewilligungsgebiihren gemafR § 19
Abs. 10 FMABG sowie sonstigen Ertrdgen. Die Kostenabrechnung erfolgt auf Basis der in § 19 FMABG
geregelten Vorgehensweise.
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Buchwert Zugénge Buchwert abge- Abschreibung® Buchwert
per1.1.2024 gangener Anlagen per 31.12.2024
Immaterielle Vermogensgegenstande
Gewerbliche Schutzrechte und dhnliche Rechte
sowie daraus abgeleitete Lizenzen 268.041,62 23.214,34 0,00 154.374,59 136.881,37
Sonstige EDV-Software 230.103,72 10.463,74 0,00 131.478,62 109.088,84
Elektronischer Akt 35.857,90 12.750,60 0,00 21.295,97 27.312,53
Website 2.080,00 0,00 0,00 1.600,00 480,00
Sachanlagen
Bauten auf fremdem Grund 1.077.676 97 7.034 36 000 711.642 98 373.068 35
Einbauten in fremde Gebdude (Otto-Wagner-Platz) 1.067.681,65 7.034,36 0,00 704.788,76 369.927,25
Standleitungen 9.995,32 0,00 0,00 6.854,22 3.141,10
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung 2.515.274,02 283.527,87 236,40 1.295.673,57 1.502.891,92
EDV-Anlagen (Hardware) 2.023.972,10 191.482,71 236,40 1.124.517,83 1.090.700,58
Biiromébel 192.897,68 51.325,25 0,00 32.225,46 211.997,47
Sonstige Biiroausstattung 236.780,04 37.358,30 0,00 116.606,59 157.531,75
Biiromaschinen und -gerdte, Bliroanlagen 61.624,20 3.361,61 0,00 22.323,69 42.662,12
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 152.930,08 160.000,00 0,00 26.725,12 286.204,96
Beteiligung Resolia GmbH 80.657,32 60.000,00 0,00 9.671,27 130.986,05
Beteiligung Sanus AG 72.272,76 100.000,00 0,00 17.053,85 155.218,91
Geringwertige Wirtschaftsgiter 0,00 124.711,31 0,00 124.711,31 0,00
Summe 4.013.922,69 598.487,88 236,40 2.313.127,57 2.299.046,60

Entwicklung der Buchwerte

A1l0

* Die Abschreibungen beinhalten ebenfalls die im Zusammenhang mit einer in Aussicht genommenen Anderung
des Standorts der FMA durchgefiihrten auRerplanméaRigen Abschreibungen In Hohe von EUR 593.560,85.

GemaR § 19 FMABG erfolgt eine méglichst direkte Zuordnung der Kosten auf die Rechnungskreise
Bankenaufsicht, Versicherungsaufsicht, Wertpapieraufsicht sowie Pensionskassenaufsicht. Nicht
direkte Kosten werden anhand der Verhaltniszahl der direkt zuordenbaren Kosten auf die Rech-
nungskreise (§ 19 Abs. 2 FMABG) umgelegt.

Die Kostenanteile fiir 2024 betragen fiir die vier Rechnungskreise wie folgt:

31.12.2024 31.12.2023
1. Kosten der Bankenaufsicht 47.739.722,69 42.232.167,39
2. Kosten der Versicherungsaufsicht 15.630.676,74 14.022.773,73
3. Kosten der Wertpapieraufsicht 20.993.963,98 18.681.737,42
4. Kosten der Pensionskassenaufsicht 1.385.806,71 1.272.364,21
Summe 85.750.170,13 76.209.042,74

(Rundungsdifferenzen bleiben unberiicksichtigt.)

Abziiglich der bereits im Jahr 2024 abgerechneten Kosten des Subrechnungskreises Marktinfra-
struktur im Rechnungskreis Wertpapieraufsicht in Héhe von EUR 500.000,00 (VJ TEUR 500) ergibt
sich ein noch abzurechnender Betrag von EUR 85.250.170,13 (VJ TEUR 75.709).

Die Zurechnung der Kosten auf die einzelnen Kostenpflichtigen und die Verrechnung mit den von
den Kostenpflichtigen geleisteten Vorauszahlungen des Geschéftsjahres 2024 erfolgen auf Basis
der in den jeweiligen Materiengesetzen angefiihrten und der FMA gemeldeten Referenzdaten, die
erst nach Erstellung des Jahresabschlusses zur Verfligung stehen.

Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande

Die Forderungen und sonstigen Vermodgensgegensténde setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023
1. Forderungen aus Leistungen 4.925.618,51 3.421.408,83
2. Sonstige Forderungen und Vermdgensgegenstéande 13.269.367,96 18.325.411,54
Summe 18.194.986,47 21.746.820,37

1. Forderungen aus Leistungen
Die Forderungen in Hohe von EUR 4.925.618,51 (VJ TEUR 3.421) wurden mit Nennwerten bilan-
ziert und weisen eine Restlaufzeit von unter einem Jahr auf. Bei der Bewertung der Forderun-

gen wurden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen beriicksichtigt.
Die Forderungen aus Leistungen betreffen mit einem Betrag in Hohe von EUR 4.456,55 (VJ
TEUR 3) Forderungen gegeniiber verbundenen Unternehmen.
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Aus der Ist-Verrechnung der Vorjahre steht noch eine Forderung von EUR 5.520.366,94 (VJ TEUR
3.811) zu Buche. Fiir die Forderungen aus der Ist-Verrechnung wurden sowohl Einzelwertberich-
tigungen in Hohe von EUR 379.668,44 (VJ TEUR 250) als auch eine Pauschalwertberichtigung in
Hohe von EUR 219.536,54 (VJ TEUR 142) gebildet. Die im Jahr 2023 gebildete Pauschalwert-
berichtigung in Hohe von EUR 142.453,71 stellt aufgrund der zugrundeliegenden detaillierten
Aufstellung zu den einzelnen Zahlungspflichtigen per 31.12.2024 eine Einzelwertberichtigung
dar und wurde auf den tatsachlichen Wert in Hohe von EUR 212.549,85 entsprechend angepasst.
Die Wertberichtigungen entwickelten sich wie folgt:

Stand 1. 1. 2024 392.096,30
Zufihrung 292.961,68
Verbrauch -79.853,00
Auflosung -6.000,00
Stand 31.12. 2024 599.204,98

2. Sonstige Forderungen und Vermdgensgegensténde
In den Sonstigen Forderungen in Gesamthdhe von EUR 13.269.367,96 (VJ TEUR 18.325) ist im
Wesentlichen die Forderung aus der Veranlagung bei der Oesterreichischen Bundesfinanzie-
rungsagentur in Héhe von EUR 12.900.000,00 (VJ TEUR 18.000) ausgewiesen. Des Weiteren sind
Forderungen aus GebUhrenbescheiden, Strafbescheiden, Treuhdnderfunktionsgebiihren sowie

Forderungen aus Habenzinsen gegeniiber der Bank sowie aus der Weiterverrechnung betref-
fend den Elektronischen Akt (ELAK) ausgewiesen.
Die Einzelwertberichtigung fiir Sonstige Forderungen, Strafbescheide und Zwangsstrafen be-
l3uft sich auf EUR 770,00 (VJ TEUR 1).
Ill. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Per 31.12.2024 verfiigt die Finanzmarktaufsichtsbehorde iber liquide Mittel in HShe von
EUR 11.059.191,39 (VJ TEUR 13.984).
Rechnungsabgrenzungsposten
Die aktiven Rechnungsabgrenzungen in Hohe von EUR 1.845.857,82 (VJ TEUR 1.720) setzen sich ins-
besondere aus vorausbezahlten Aufwendungen fiir Miete, Versicherungen, Nutzungs- und Wartungs-

gebihren, Mitgliedsbeitragen sowie Abonnements zusammen.

Riicklage gemaR FMABG

1. Riicklage gemdR § 20 FMABG
Im Sinne des § 20 FMABG besteht die Méglichkeit zur Bildung einer Riicklage in H6he von 1% der
Gesamtkosten der FMA auf Basis des zuletzt festgestellten Jahresabschlusses per 31.12.2023. Der

maximale Gesamtbetrag der Riicklage darf jedoch 5% der Gesamtkosten der FMA auf Basis des
zuletzt festgestellten Jahresabschlusses per 31.12.2023 nicht Gibersteigen.

Die Dotierung der Riicklage gemaR & 20 FMABG betragt fiir das Jahr 2024 EUR 540.514,59
(VJ TEUR 184), die gesamte Riicklage gemaR § 20 FMABG bel&uft sich per 31.12.2024 somit auf
EUR 4.438.893,43 (VJ TEUR 3.898).

2. Riicklage gemal § 23a Abs. 8 FMABG (Regulatory Sandbox)

Gemal § 23a Abs. 8 FMABG leistet der Bund einen zweckgebundenen Beitrag von EUR 500.000,00
(VJ TEUR 500), der von der FMA fiir die Kosten der Regulatory Sandbox zu verwenden ist. Ein

etwaiger Uberschuss ist einer Riicklage zuzufiihren. Die Kosten fiir das Jahr 2024 beliefen sich
auf EUR 155.321,10 (VJ TEUR 256), aufgrund dessen wurde eine Dotierung der Riicklage in Hohe
von EUR 344.678,90 (VJ TEUR 244) gebildet. Die gesamte Riicklage betrdgt per 31.12.2024
EUR 1.458.306,03 (VJ TEUR 1.114).

Diesbeziiglich wird betreffend den Bundesbeitrag in Hohe von EUR 500.000,00 (VJ TEUR 500) auf den
Punkt 1. Beitrag Bund gemaR FMABG / Erlduterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung verwiesen.

Riickstellungen
Die Bildung erfolgte unter Beachtung des Vorsichtsprinzips gemaR § 211 Abs. 1 UGB.

31.12.2024 31.12.2023
I. Ruckstellungen fiir Abfertigungen 2.811.065,00 2.713.304,00
II. Sonstige Riickstellungen 10.840.984,27 10.583.359,19
Summe 13.652.049,27 13.296.663,19

I.  Rickstellungen fiir Abfertigungen

Entwicklung (siehe ndchste Seite):

11
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31.12.2024 31.12.2023
Stand 1. 1. 2024 2.713.304,00 2.651.539,48
Verwendung -157.213,20 -180.419,00
Zufihrung/Auflésung 254.974,20 242.183,52
Stand 31. 12. 2024 2.811.065,00 2.713.304,00

Die Berechnung der Riickstellungen fiir Abfertigungen wurde wie im Vorjahr nach versicherungs-

mathematischen Grundsatzen mit dem Teilwertverfahren unter Beriicksichtigung der Rechnungs-
grundlagen fiir die Pensionsversicherung AVO 2018-P (VJ: AVO 2018-P) durchgefiihrt. Dabei wurden
der Berechnung ein Zinssatz von 1,96 % (VJ 1,74 %) und ein Gehaltstrend von 4,00 % (VJ 4,00 %) zu-
grunde gelegt. Der Rechnungszinssatz entspricht einem 7-jahrigen Durchschnittszinssatz bei einer
Restlaufzeit von 15 Jahren. Als Pensionsantrittsalter wird das ASVG-Pensionsalter mit den Uber-
gangsbestimmungen des Budgetbegleitgesetzes 2003 angesetzt. Die Anhebung der Altersgrenze fiir
die Alterspension flir weibliche Versicherte ab 2024 wird beriicksichtigt.

Die Abfertigungsriickstellung betrifft die Angestellten sowie die Vertragsbediensteten der FMA. Die
Aufloésung und Zufiihrung der Abfertigungsriickstellung ist im Personalaufwand ausgewiesen.

Per 31.12.2024 haben 37 (VJ 39) Dienstnehmer Abfertigungsanspriiche, fir die mittels Rickstellung
vorzusorgen ist. Davon sind 14 (VJ 14) Dienstnehmer bereits in das System ,,Abfertigung NEU“ iiber-
getreten. Fir die Ubergetretenen Mitarbeiter wurden die Abfertigungsanspriiche im Zeitpunkt des
Ubertrittes ,eingefroren®.

Sonstige Riickstellungen

Sonstige Rickstellungen werden unter Beachtung des Grundsatzes der Vorsicht fiir alle am Ab-
schlussstichtag erkennbaren Risiken und der Hohe oder dem Grunde nach ungewissen Verbindlich-
keiten, drohenden Verlusten aus schwebenden Geschéften sowie fiir Aufwendungen angesetzt, die
nach verniinftiger unternehmerischer Beurteilung erforderlich sind. Der Ansatz erfolgt mit dem
Erfullungsbetrag.

Stand 1. 1. 2024 Verwendung Auflosung Zufiihrung Stand 31.12. 2024
Jubildumsgelder 207.104,00 24.953,62 8.331,38 21.285,00 195.104,00
Préamienriickstellung 2.699.463,84 2.699.463,84 0,00 3.087.595,30 3.087.595,30
Nicht konsumierte Urlaube 5.452.405,23 1.842.479,14 0,00 2.332.584,16 5.942.510,25
Offene Uberstunden 21.737,11 21.737,11 0,00 13.666,61 13.666,61
Gutstunden 314.863,55 0,00 0,00 27.032,75 341.896,30
Sonstige librige Rickstellungen 1.636.345,29 1.392.296,75 189.545,43 983.157,44 1.037.660,55
RST Ist-Verrechnung 2022 BA 251.440,17 0,00 251.440,17 0,00 0,00
RST Ist-Verrechnung 2023 BA 0,00 0,00 0,00 222.551,26 222.551,26
Summe 10.583.359,19 5.980.930,46 449.316,98 6.687.872,52 10.840.984,27

Zur Rickstellung fir Jubildumsgelder:

Die Berechnung der Riickstellung fiir Jubildumsgelder wurde wie im Vorjahr nach versicherungs-
mathematischen Grundsatzen mit dem Teilwertverfahren unter Berlicksichtigung der Rechnungs-
grundlagen fiir die Pensionsversicherung AVO 2018-P (VJ: AVO 2018-P) durchgefiihrt. Dabei wurden
der Berechnung ein Zinssatz von 1,96 % (VJ 1,74 %) und ein Gehaltstrend von 4,00% (VJ 4,00 %)
zugrunde gelegt. Der Rechnungszinssatz entspricht einem 7-jdhrigen Durchschnittszinssatz bei
einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Als Pensionsantrittsalter wird das ASVG-Pensionsalter mit den
Ubergangsbestimmungen des Budgetbegleitgesetzes 2003 angesetzt. Die Anhebung der Alters-
grenze fiir die Alterspension flir weibliche Versicherte ab 2024 wird beriicksichtigt. Fiir Vertragsbe-
dienstete werden Lohnnebenkosten von 3,7 % (VJ 3,7 %) und anteilige Sozialversicherungsbeitrage
angesetzt.

Zur Rickstellung fiir Pramien:

Es wurden Jahrespréamien aufgrund der mit den Mitarbeitern im Rahmen von getroffenen und er-
reichten Zielvereinbarungen angesetzten prozentuellen Bruttomonatsbeziige riickgestellt.
Zur Riickstellung fiir nicht konsumierten Urlaub:

Rickgestellt wurden zu erwartende Verpflichtungen aus zum Stichtag noch offenen Urlaubs-
anspriichen.
Zur Riickstellung fiir noch nicht abgerechnete Uberstunden:

Die Riickstellung beinhaltet geleistete Uberstunden, welche erst im Jahr 2025 zur Auszahlung ge-
langen.



Zur Riickstellung flir Gutstunden:

Riickgestellt wurden Zeitguthaben der Mitarbeiter, welche nicht zur Auszahlung gelangen, jedoch
im AusmaR von maximal 16 Stunden ins Folgejahr tibertragen werden.
Die sonstigen librigen Riickstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Wartung und sonstiger EDV-Aufwand 451.456,90
Beratungsaufwand und fremdbezogene Leistungen 220.179,13
Personalverpflichtungen 124.422,36
Betriebskosten 79.700,00
Behindertenausgleichstaxe 72.981,00
Aufwendungen FMA-Jahresbericht 72.400,00
Ubrige Aufwendungen 16.521,16
Gesamt 1.037.660,55

Die sonstigen Ubrigen Riickstellungen beinhalten wie im Vorjahr keine langfristigen Riickstellungen.
Zur Riickstellung Ist-Verrechnung 2022 Bankenaufsicht:

Die gemaR § 69a BWG in einem Geschaftsjahr gebildete Ruckstellung ist im nachstfolgenden Jah-
resabschluss der FMA aufzulésen; d. h., die im Jahresabschluss 2023 gebildete Riickstellung fiir die
IST-Verrechnung 2022 wurde im Jahresabschluss 2024 der FMA aufgeldst/verwendet; der hieraus
entstehende Ertrag ist abweichend von § 19 Abs. 4 FMABG nur von den Kosten des Rechnungs-
kreises 1 abzuziehen.

Zur Rickstellung Ist-Verrechnung 2023 Bankenaufsicht:

GemaR § 69a BWG ist der Differenzbetrag zwischen den rechnerischen Kostenanteilen und den von
den Kreditinstituten zu leistenden Mindestbetrdgen des Jahres 2023 im Jahresabschluss 2024 einer
Ruickstellung zuzufiihren.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind mit dem Erfiillungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht

ermittelt. Samtliche Verbindlichkeiten, davon ausgenommen Teile der Erstattungsbeitrage an die

Oesterreichische Nationalbank (siehe Punkt 6.11.), weisen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.

31.12.2024 31.12.2023
I. Erhaltene Vorauszahlungen geméR § 19 FMABG 71.272.874,46 70.833.389,08
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23.299.005,07 22.642.327,78
IIl. Sonstige Verbindlichkeiten 4.496.484,15 5.387.805,60
Gesamt 99.068.363,68 98.863.522,46
I.  Erhaltene Vorauszahlungen gem&R § 19 FMABG
31.12.2024 31.12.2023
Anzahlungen Kostenpflichtige Kostenbescheide 68.817.689,00 62.977.651,00
Erhaltene VZ Kostenpflichtige Folgejahr 4.002.154,35 8.753.535,08
EWB/PWB zu Forderungen VZ 3.400,00 500,00
Forderung/Uberzahlung Kostenpflichtige aus VZ -1.550.368,89 -898.297,00
Gesamt 71.272.874,46 70.833.389,08

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 71.272.874,46 (VJ TEUR 70.833).

Fir das Geschéaftsjahr 2024 wurden den Kostenpflichtigen Vorauszahlungen in Ho6he von
EUR 68.817.689,00 (VJ TEUR 62.978) bescheidmaRig vorgeschrieben. Fiir die noch nicht entrichteten
Betrage wurden Einzelwertberichtigungen in Hohe von EUR 3.400,00 gebildet (VJ TEUR 1).

Die Vorauszahlungen 2024 werden im Rahmen der Kostenabrechnung dem von den Kostenpflichti-
gen zu tragenden Kostenanteil gegeniibergestellt. Die daraus resultierende Differenz wird von den
Kostenpflichtigen nachgefordert bzw. an sie riickvergiitet.

Fur das Geschéaftsjahr 2025 wurden per 31.12.2024 bereits EUR 4.002.154,35 (VJ TEUR 8.754) vor-
ausbezahlt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten nachfolgende Positionen (siehe
Tabelle auf der ndchsten Seite):
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31.12.2024 31.12.2023
Verbindliche OeNB-Kosten gemaR § 79 Abs. 4 b BWG 16.000.000,00 16.000.000,00
Verbindliche OeNB-Kosten gemaR § 3 Abs. 5 BaSAG 4.000.000,00 4.000.000,00
Verbindliche OeNB-Kosten gemafR § 6 Abs. 6 ESAEG 1.000.000,00 898.293,85
Verbindliche OeNB-Kosten gemaR § 182 Abs. 7 VAG 611.601,00 395.644,03
SK-Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 943.513,21 1.194.210,29
Noch zu erwartende Eingangsrechnungen 743.890,86 154.179,61
Gesamt 23.299.005,07 22.642.327,78

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 12.508.903,07 (VJ TEUR 11.821)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 10.790.102,00 (VJ TEUR 10.821).
Fir das Jahr 2023 (jeweils zu erstatten bis 31.3.2025)

Erstattungsbeitrage gemaR § 79 Abs. 4b BWG: EUR 8.000.000,00
Erstattungsbeitrage gemaf § 182 Abs. 7 VAG: EUR  321.499,00
Erstattungsbeitrage gemaR § 3 Abs. 5 BaSAG: EUR 2.000.000,00
Erstattungsbeitrage gemaR § 6 Abs. 6 ESAEG: EUR  500.000,00
Fiir das Jahr 2024 (jeweils zu erstatten bis 31. 3.2026)

Erstattungsbeitrage gemaR § 79 Abs. 4b BWG: EUR 8.000.000,00

Erstattungsbeitrage gemaR § 182 Abs. 7VAG: EUR  290.102,00

Erstattungsbeitrage gemaf § 3 Abs. 5 BaSAG: EUR 2.000.000,00

Erstattungsbeitrage gemaR § 6 Abs. 6 ESAEG: EUR ~ 500.000,00

Die noch zu erwartenden Eingangsrechnungen betreffen Verpflichtungen aus Lieferungen und Leis-
tungen im Jahr 2024.

Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2024 31.12.2023
Davon aus Steuern 1.047.236,23 963.718,54
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.060.280,81 995.646,46
Davon aus Ist-Verrechnung Vorjahre 1.071.605,00 2.806.234,60
Ubrige 1.317.362,11 622.206,00
Gesamt 4.496.484,15 5.387.805,60
Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Steuern:

31.12.2024 31.12.2023
Finanzamt Verrechnungskonto Lohnabgaben 1.003.357,76 905.612,75
Finanzamt Zahllast 39.146,47 53.491,79
Gemeinde Wien 4.732,00 4.614,00
Gesamt 1.047.236,23 963.718,54

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Hohe von EUR 1.060.280,81 (VJ TEUR 996)
betreffen vor allem Beitrage an die Gebietskrankenkassen.

Bei den Verbindlichkeiten aus der Ist-Verrechnung der Vorjahre in Héhe von EUR 1.071.605,00
(VJ TEUR 2.806) handelt es sich im Wesentlichen um Guthaben der Kostenpflichtigen aus der
Kostenverrechnung. Nach Anforderung des Guthabenbetrages durch den Kostenpflichtigen werden
diese Guthaben von der FMA riickiiberwiesen.

Die librigen sonstigen Verbindlichkeiten in Héhe von EUR 1.317.362,11 (VJ TEUR 622) setzen sich
hauptsachlich aus Gebiihren und Durchlaufposten, welche von der FMA nach Erhalt der Zahlung an
die zustandige Behorde weiterzuleiten sind, zusammen. Die Anstieg der lbrigen sonstigen Verbind-
lichkeiten gegeniliber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf den Durchlaufposten fiir Geldstrafen
zuriickzufiihren.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Aufwendungen in Hohe von EUR 719.365,77 (VJ TEUR 669)
enthalten, welche erst nach dem Abschlussstichtag zahlungswirksam werden.

Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2024 31.12.2023
Passive Rechnungsabgrenzung 31.640,00 1.212,08
31.640,00 1.212,08




Unter der passiven Rechnungsabgrenzung per 31.12.2024 werden die Gebiihren fiir Investmentfonds
gemal InvFG 2011 und AIFMG ausgewiesen.

Haftungsverhaltnisse

Zum 31. 12. 2024 bestehen keine Haftungsverhaltnisse bzw. Eventualverbindlichkeiten.

Die Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen betragen fiir
das Folgejahr rd. EUR 5.135.900,00 (VJ TEUR 5.310) und fir die folgenden 5 Jahre insgesamt rd.
EUR 25.658.700,00 (VJ TEUR 26.419).

ERLAUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Beitrag Bund gemal FMABG

Der Bund leistet gemall FMABG einen Beitrag fiir das Geschéftsjahr 2024 in Hohe von insgesamt
EUR 5.100.000,00 (VJ TEUR 5.100), welcher zur Bedeckung eines Teils der Kosten des Geschéftsjahres
2024 herangezogen wird. Dieser setzt sich aus dem Beitrag gemaR § 19 Abs. 4 FMABG in Héhe von
EUR 4.600.000,00 (VJ TEUR 4.600), sowie dem Beitrag des Bundes gemaR § 23a Abs. 8 FMABG in Héhe
von insgesamt EUR 500.000,00 (VJ TEUR 500), welcher nur zur Bedeckung der Kosten der Regulatory
Sandbox herangezogen wird, zusammen.

Anteil Kostenpflichtige

Der Anteil der Kostenpflichtigen fiir das Jahr 2024 in H6he von EUR 85.750.170,13 (VJ TEUR 76.209)
setzt sich aus dem noch nicht abrechenbaren Anteil in Héhe von EUR 85.250.170,13 (VJ TEUR 75.709),
welcher am Ende des Jahres 2025 an die Kostenpflichtigen abgerechnet wird, sowie dem bereits im

Jahr 2024 abgerechneten Anteil der Kostenpflichtigen fiir den Subrechnungskreis Marktinfrastruktur
fiir das Jahr 2024 in Héhe von EUR 500.000,00 (VJ TEUR 500) zusammen.

Diesbeziiglich wird fiir weitere Erlauterungen auf Punkt B.2. I. ,,Noch nicht abrechenbare Leistungen an
Kostenpflichtige“ verwiesen.

Ertrédge aus Gebiihren und Kostenverrechnungen

Die Ertrage aus Geblihren und Kostenverrechnungen belaufen sich auf EUR 6.583.562,99 (VJ TEUR 5.961)
und beinhalten nachfolgende Ertrége:

31.12.2024 31.12.2023
Ertrége aus Gebiihren gemaR InvFG 2011 und AIFMG 4.541.357,99 4.602.343,11
Kostenbeitrag Dienstleister in Bezug auf virtuelle Wahrungen 563.055,00 199.665,00
Ertrage FMA aus Prospektpriifung 541.750,00 570.500,00
Ertrage FMA aus Bewilligungsgebiihren 482.100,00 429.610,00
Ubrige 455.300,00 158.532,13
Gesamt 6.583.562,99 5.960.650,24

Bei den Ubrigen Gebiihren und Kostenverrechnungen handelt es sich im Wesentlichen um Ertrége aus
Kostenbeitragen zu Zwangsstrafen und Strafverfahren.

Sonstige betriebliche Ertrage

Die sonstigen betrieblichen Ertrdge betragen EUR 782.756,69 (VJ TEUR 1.040) und setzen sich aus nach-
folgenden Ertragen zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

a) Ertrage aus der Auflésung von Riickstellungen 471.799,78 588.455,83

b) Ubrige 310.956,91 451.225,31

Gesamt 782.756,69 1.039.681,14
a) Ertrége aus der Auflésung von Rickstellungen

31.12.2024 31.12.2023

Ertrage aus der Auflésung von Riickstellungen 471.799,78 588.455,83

471.799,78 588.455,83

Die Ertrage aus der Auflésung von Rickstellungen betreffen mit einem Teilbetrag von EUR 251.440,17

(VJ TEUR 298) die Ruckstellung aus der Ist-Verrechnung 2022 der Bankenaufsicht sowie weiters im

Wesentlichen Auflésungen betreffend Vorsorgen fiir Personalverpflichtungen und EDV-Aufwendungen.
b) Ubrige

Die lbrigen Ertrdge belaufen sich auf EUR 310.956,91 (VJ TEUR 451) und beinhalten vor allem
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Ertrdge aus der Weiterverrechnung betreffend den Elektronischen Akt (ELAK), Zuschiisse betref-
fend Mitarbeiter sowie Mietertrage. Die lbrigen Ertrdge betreffen mit einem Betrag in Hohe von
EUR 4.456,55 (VJ TEUR 3) Ertrdge gegenliber verbundenen Unternehmen.

Personalaufwand

31.12.2024 31.12.2023

a) Gehélter
b) Soziale Aufwendungen

51.538.204,94
13.267.197,60

46.364.669,02
12.180.328,34

Gesamt 64.805.402,54

58.544.997,36

a)

b)

Gehélter

Bei den in der Gewinn- und Verlustrechnung unter a) ausgewiesenen Gehéltern in Héhe von
EUR 51.538.204,94 (VJ TEUR 46.365) handelt es sich im Wesentlichen um die Gehalter inkl. Sonder-
zahlungen und Beamtengehilter. Der Anstieg der Gehalter gegeniiber dem Vorjahr ist vor allem auf
die hohere Mitarbeiterzahl sowie auf die kollektivvertraglichen Anpassungen zuriickzufiihren.
Detaildarstellungen zu den Aufwendungen fiir Abfertigung und Pensionen, der durchschnittlichen
Anzahl der beschéftigten Arbeitnehmer sowie den Vergiitungen der Mitglieder des Vorstands sind
im Kapitel D/ Sonstige Angaben dargestellt.

Soziale Aufwendungen

Die sozialen Aufwendungen in Héhe von EUR 13.267.197,60 (VJ TEUR 12.180) setzen sich im
Wesentlichen aus den Sozialversicherungsbeitrdgen, dem Dienstgeberbeitrag, der betrieblichen
Pensionsvorsorge und den Mitarbeitervorsorgebeitragen zusammen.

Die Aufwendungen des Postens Aufwendungen fiir Altersvorsorge in Héhe von EUR 2.251.896,93
(VJ TEUR 1.969) betreffen Aufwendungen fiir die betriebliche Pensionsvorsorge der Mitarbeiter der FMA.
aa) Aufwendungen fiir Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen

31.12.2024 31.12.2023
MVK-Beitrage 704.946,68 626.756,38
Dotierung Abfertigungsriickstellung 275.417,00 287.929,00
Abfertigungsaufwand 7.314,00 21.213,07
Gesamt 987.677,68 935.898,45

bb) Aufwendungen fiir gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhdngige
Abgaben und Pflichtbeitrage
Dieser Posten belduft sich auf EUR 9.483.715,91 (VJ TEUR 8.746) und beinhaltet nachfolgende

Abgaben und Beitrédge:

31.12.2024 31.12.2023
Sozialversicherungsbeitréage 7.533.709,83 6.979.320,23
Dienstgeberbeitrag 1.715.290,97 1.535.188,68
Zufuhrung/Verwendung Lohnnebenkostenriickstellung 107.250,92 101.704,01
Behindertenausgleichstaxe 72.981,00 63.945,00
U-Bahn-Steuer 48.226,00 48.182,00
Beitrdge zur Beamtenversicherungsanstalt 6.257,19 17.406,99
Gesamt 9.483.715,91 8.745.746,91

cc) Sonstige Sozialaufwendungen
Bei den sonstigen Sozialaufwendungen in Hohe von EUR 543.907,08 (VJ TEUR 530) handelt es
sich im Wesentlichen um den Zuschuss fiir die Mitarbeiter zur Kantine, sonstigen freiwilligen

Sozialaufwand und die Kostenlibernahme der Jobtickets fiir die Mitarbeiter.

Abschreibungen auf immaterielle Gegenstédnde des Anlagevermégens und Sachanlagen

Die Abschreibungen belaufen sich auf EUR 2.286.402,45 (VJ TEUR 1.816) und setzen sich wie nachfol-
gend zusammen:

31.12.2024 31.12.2023
Normalabschreibungen 1.568.130,29 1.643.821,31
AuBerplanmaRige Abschreibung 593.560,85 0,00
Geringwertige Wirtschaftsguter 124.711,31 171.966,19
Gesamt 2.286.402,45 1.815.787,50




10.

11.

Auf die Detaildarstellung der Abschreibungen und Erlduterung zur auBerplanméRigen Abschreibung
wird im Punkt B.1 Anlagevermdgen / Erlduterungen zur Bilanz wird verwiesen.
Sonstige betriebliche Aufwendungen

31.12.2024 31.12.2023
Kosten gemafR § 79 Abs. 4b BWG - Bankenaufsicht 8.000.000,00 8.000.000,00
Kosten gemaR § 182 Abs. 7 VAG - Versicherungsaufsicht 290.102,00 321.499,00
Kosten gemaR § 3 Abs. 5 BaSAG - Bankensanierung/-abwicklung 2.000.000,00 2.000.000,00
Kosten gemaR § 6 Abs. 6 ESAEG - Einlagensicherung 500.000,00 500.000,00
Ubrige 19.941.426,43 17.620.429,63
Gesamt 30.731.528,43 28.441.928,63

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die folgenden Kosten fiir Leistungen des Jahres
2024 der OeNB gemaR

- § 79 Abs. 4b BWG - Bankenaufsicht von EUR 8.000.000,00 (VJ TEUR 8.000)

- § 182 Abs. 7 VAG - Versicherungsaufsicht von EUR 290.102,00 (VJ TEUR 321)

- § 3 Abs. 5 BaSAG - Bankensanierung/-abwicklung von EUR 2.000.000,00 (VJ TEUR 2.000) und

- § 6 Abs. 6 ESAEG - Einlagensicherung von EUR 500.000,00 (VJ TEUR 500).

Die librigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen EUR 19.941.426,43 (VJ TEUR 17.620) und
beinhalten im Wesentlichen Facility- und IT-Aufwendungen, Mitgliedsbeitrage bei internationalen Auf-
sichtsorganisationen, ESZB-Dienste, Beratungsaufwendungen sowie Reiseaufwendungen und Aufwen-
dungen fiir Aus- und Fortbildung.

Aufwendungen fiir die Abschlusspriifung

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind folgende Aufwendungen betreffend die Pflicht-
prifung gemalR § 18 Abs. 2 FMABG fiir die Wirtschaftspriifungskanzlei CONTAX Wirtschaftstreuhand-
gmbH enthalten:

EUR
Priifung des Jahresabschlusses der Finanzmarktaufsichtsbehérde 42.840,00
Prifung Nationale Beitrdge zum einheitlichen Abwicklungsfonds - Single Resolution Fund 3.528,00
Gesamt 46.368,00

Sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage

Die Habenzinsen werden in Hohe von EUR 518.762,22 (VJ TEUR 968) ausgewiesen.

Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermégens

Unter den Aufwendungen aus Finanzanlagen wird die auRerplanmaRige Abschreibung betreffend die
Anteile an verbundenen Unternehmen in Hohe der Jahresfehlbetrédge 2024 der Sanus AG und der Resolia
GmbH von insgesamt EUR 26.725,12 (VJ TEUR 47) ausgewiesen.

Riicklage gemaR § 20 FMABG

Im Jahr 2024 erfolgte keine Verwendung/Auflésung der Riicklage. Zur Dotierung der Riicklage in Hohe
von EUR 540.514,59 (VJ TEUR 184) wird auf Punkt B.4 Riicklage gemaR § 20 FMABG / Erlduterungen zur
Bilanz verwiesen.

Riicklage gemdR § 23a Abs. 8 FMABG

Zur Dotierung der Riicklage in Hohe von EUR 344.678,90 (VJ TEUR 244), welche sich aus dem Beitrag des
Bundes abziiglich der fiir die Regulatory Sandbox angefallenen Aufwendungen im Geschéftsjahr 2024 er-
gibt, wird auf den Punkt B.4 2. Riicklage gemaR § 23a Abs. 8 FMABG / Erlduterungen zur Bilanz verwiesen.

SONSTIGE ANGABEN

Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag
Es fanden keine wesentlichen Ereignisse nach dem Abschlussstichtag statt. Die erforderliche Bericht-

erstattung (Quartalsberichte, Jahresbericht) erfolgt zeitgerecht.
Die durchschnittliche Anzahl der beschéftigten Arbeitnehmer gemaR § 239 UGB

2024 2023
Beamte 9 10
Angestellte (inkl. Vertragsbedienstete) 516 501
Arbeitnehmer insgesamt 525 511

Leitung der FMA geméR § 6 FMABG
Mit 6. Juli 2020 wurde Dipl.-Kfm. Dr. Eduard Miller, MBA als Mitglied des Vorstands der Finanzmarkt-
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aufsichtsbehdrde durch den Bundesprésidenten fiir die Funktionsperiode vom 6. Juli 2020 bis 5. Juli
2025 bestellt.

Mit 14. Februar 2018 wurde Mag. Helmut Ettl als Mitglied des Vorstands der Finanzmarktaufsichts-
behorde durch den Bundesprasidenten fiir die Zeit vom 14. Februar 2018 bis zum 13. Februar 2023
bestellt und mit Wirksamkeit vom 14. Februar 2023 fiir eine weitere Funktionsperiode von fiinf Jahren
bis zum 13. Februar 2028 wiederbestellt.

Aufwendungen fiir Abfertigungen und Pensionen

Die Aufwendungen fiir Abfertigungen und Pensionen, getrennt nach Mitgliedern des Vorstands und
leitenden Angestellten als auch fiir andere Arbeitnehmer, belaufen sich im Geschéftsjahr auf:

31.12.2024 31.12.2023
Mitglieder des Vorstands und leitende Angestellte 165.452,42 144.632,53
Andere Arbeitnehmer 3.074.122,19 2.760.050,68
Gesamt 3.239.574,61 2.904.683,21

Vergiitungen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Die Vergitung des aus zwei Personen bestehenden Vorstands der FMA setzt sich ausschlieBlich
aus fixen Bestandteilen zusammen (variable Bestandteile sind nicht vorgesehen) und betrug 2024
EUR 345.171,40 brutto pro Person.

Die Kosten fiir die allféllige vertragliche Altersversorgung des Vorstands belaufen sich im Jahr 2024 auf
EUR 28.304,08 pro Person.

Die Vergiitung fiir die acht stimmberechtigten Mitglieder des Aufsichtsrats betrdgt insgesamt EUR
19.700,00 pro Jahr. Sie verteilt sich wie folgt:

- Vorsitzender: EUR 3.600,00
- Vorsitzender-Stellvertreter: EUR 2.900,00
- Mitglied: EUR 2.200,00

Im Fall der von der Oesterreichischen Nationalbank nominierten Mitglieder flieRt die Vergiitung auf-
grund dienstvertraglicher Bestimmungen nicht den Mitgliedern, sondern der Oesterreichischen Natio-
nalbank zu. Die von der Wirtschaftskammer Osterreich delegierten kooptierten Mitglieder erhalten keine
Verglitung.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten keine Vorschiisse oder Kredite.

Mitglieder des vom BMF bestellten Aufsichtsrats:

- MR Mag. Alfred LEJSEK (Vorsitzender), Bundesministerium fiir Finanzen (bis 30. 6.2024)

- Mag. Harald WAIGLEIN, MSc (Vorsitzender), Bundesministerium fiir Finanzen (ab 1.7.2024)

- Univ.-Prof. Mag. Dr. Robert HOLZMANN (Vorsitzender-Stellvertreter), Gouverneur der Oesterreichischen

Nationalbank

- Univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried HABER, Vize-Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank; Direktor
des Ressorts Finanzmarktstabilitat, Bankenaufsicht und Statistik der Oesterreichischen Nationalbank
(bis 12.9.2024)

- DI Dr. Thomas STEINER, Direktor des Ressorts Finanzmarktstabilitat, Bankenaufsicht und Statistik der
Oesterreichischen Nationalbank (ab 27.9.2024)

- DI Dr. Gabriela DE RAAIJ, Abteilungsleiterin Abteilung flir Européische GroRbankenanalyse der Oester-
reichischen Nationalbank

- Dr. Nadine WIEDERMANN-ONDREJ, MIM (CEMS), Bundesministerium fiir Finanzen

- MMag. Elisabeth GRUBER, Bundesministerium fiir Finanzen

- Dr. Beate SCHAFFER, ehemals Bundesministerium fiir Finanzen (bis 30.6.2024)

- Dr. Manuel ZAHRER, Bundesministerium fiir Finanzen (ab 1.7.2024)

- Mag. Dr. Karin TURNER-HRDLICKA, Direktorin der Hauptabteilung Europdische GroRbankenaufsicht
der Oesterreichischen Nationalbank (bis 28.2.2025)

Die kooptierten Mitglieder wurden von der Wirtschaftskammer Osterreich vorgeschlagen.

- Prof. Dr. Louis NORMAN-AUDENHOVE (kooptiertes Mitglied), Fachverbandsgeschaftsflihrer Wirtschafts-
kammer Osterreich, Versicherungsunternehmen, Fachverband

- Dr. Franz RUDORFER (kooptiertes Mitglied), Geschaftsfuhrer der Bundessparte Bank und Versicherung,
Wirtschaftskammer Osterreich

Wien, 1. April 2025

Mag. HELMUT ETTL Dipl.-Kfm. Dr. EDUARD MULLER, MBA
e. h. e. h.



BESTATIGUNGSVERMERK i
BERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS NATIONALE BEITRAGE
ZUM EINHEITLICHEN ABWICKLUNGSFONDS 2024

PRUFUNGSURTEIL

ir haben den Jahresabschluss der Einrichtung Nationale Beitrdge zum einheit-
W lichen Abwicklungsfonds - Single Resolution Fund (SRF), Finanzmarktauf-
sichtsbehdrde, Wien (im Folgenden auch kurz ,Einrichtung“ genannt), beste-

hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung fiir
das an diesem Stichtag endende Geschaftsjahr geprift.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefligte Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt ein moglichst getreues Bild der Vermégens- und Finanzlage zum
31. Dezember 2024 sowie der Ertragslage der Einrichtung Nationale Beitrage zum einheit-
lichen Abwicklungsfonds - Single Resolution Fund (SRF) fiir das an diesem Stichtag
endende Geschéftsjahr in Ubereinstimmung mit den ésterreichischen unternehmensrecht-
lichen Vorschriften und den sondergesetzlichen Bestimmungen des § 123a BaSAG in Ver-
bindung mit dem § 18 FMABG.

GRUNDLAGE FUR DAS PRUFUNGSURTEIL

Wir haben unsere Abschlusspriifung in Ubereinstimmung mit den ésterreichischen Grund-
satzen ordnungsmafiger Abschlusspriifung durchgefiihrt. Diese Grundsétze erfordern die
Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten
nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt ,Verantwortlichkeiten des
Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses® unseres Bestatigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von der Einrichtung unabhéngig in Ubereinstimmung
mit den Osterreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften,
und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Ubereinstimmung mit diesen
Anforderungen erfillt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des
Bestatigungsvermerks erlangten Priifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage fiir unser Prifungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

VERANTWORTLICHKEITEN DER GESETZLICHEN VERTRETER

UND DES AUFSICHTSRATS FUR DEN JAHRESABSCHLUSS

Die gesetzlichen Vertreter der Finanzmarktaufsichtsbehorde als Abwicklungsbehdérde sind
verantwortlich fiir die Aufstellung des Jahresabschlusses und dafiir, dass dieser in Uber-
einstimmung mit den Osterreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den
sondergesetzlichen Bestimmungen des § 123a BaSAG in Verbindung mit § 18 FMABG ein
moglichst getreues Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung vermit-
telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die internen Kontrollen, die
sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen,
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtiimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verant-
wortlich, die Fahigkeit der Einrichtung zur Fortfiihrung der Geschéftstatigkeit zu beurtei-
len, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortfiihrung der Geschaftstatigkeit - sofern
einschlagig - anzugeben, sowie dafiir, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortfiihrung
der Geschaftstatigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen,
entweder die Einrichtung zu liquidieren oder die Geschéftstétigkeit einzustellen, oder
haben keine realistische Alternative dazu.
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JAHRESABSCHLUSS 2024

Der Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsichtsbehérde ist verantwortlich fiir die Uberwachung
des Rechnungslegungsprozesses der Einrichtung.

VERANTWORTLICHKEITEN DES ABSCHLUSSPRUFERS

FUR DIE PRUFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit dariiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-

gen oder Irrtlimern ist, und einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unser Priifungsur-
teil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal an Sicherheit, aber keine Garan-
tie dafiir, dass eine in Ubereinstimmung mit den ésterreichischen Grundsatzen ordnungs-
mafiger Abschlusspriifung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgefiihrte Abschluss-
prifung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen konnen aus dolosen Handlungen oder Irrtlimern resultieren und

werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt verniinftiger-

weise erwartet werden kdénnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlusspriifung in Ubereinstimmung mit den osterreichischen Grundsatzen

ordnungsmaliger Abschlusspriifung, die die Anwendung der ISA erfordern, Giben wir wah-

rend der gesamten Abschlusspriifung pflichtgemaRes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung.

Dariiber hinaus gilt:

m Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtimern im Abschluss, planen Prifungshandlun-
gen als Reaktion auf diese Risiken, fiihren sie durch und erlangen Prifungsnachweise,
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir unser Prifungsurteil zu die-
nen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist héher als ein aus Irrtiimern resultierendes, da
dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvoll-
standigkeiten, irrefiihrende Darstellungen oder das AulRerkraftsetzen interner Kontrol-
len beinhalten kdnnen.

m Wir gewinnen ein Verstandnis von dem fiir die Abschlusspriifung relevanten internen
Kontrollsystem, um Priifungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstén-
den angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Priifungsurteil zur Wirksamkeit
des internen Kontrollsystems der Einrichtung abzugeben.

m Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschatzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammen-
hangende Angaben.

m Wir ziehen Schlussfolgerungen tber die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortfiihrung der Geschéftstatigkeit durch die gesetzlichen Ver-
treter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erheb-
liche Zweifel an der Fahigkeit der Einrichtung zur Fortflihrung der Geschaftstatigkeit auf-
werfen kénnen. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestatigungsvermerk auf die dazugehdrigen
Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser Priifungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Prifungs-
nachweise. Zukiinftige Ereignisse oder Gegebenheiten kdnnen jedoch die Abkehr der
Einrichtung von der Fortfiihrung der Geschaftstatigkeit zur Folge haben.



®m Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschlieflich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschaftsvorfalle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein moglichst getreues
Bild erreicht wird.

® Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsichtsbehorde unter ande-
rem Uber den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschluss-
prifung sowie tber bedeutsame Priifungsfeststellungen einschlieBlich etwaiger bedeut-
samer Mangel im internen Kontrollsystem, die wir wahrend unserer Abschlusspriifung
erkennen, aus.

Wien, 1. April 2025

CONTAX WIRTSCHAFTSTREUHANDGESELLSCHAFT MBH
WIRTSCHAFTSPRUFUNGS- UND STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

MAG. OTHMAR EBERHART MAG. WERNER PRENNER
Wirtschaftspriifer Wirtschaftspriifer

Die Veroffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestatigungsvermerk darf nur in
der von uns bestétigten Fassung erfolgen. Dieser Bestatigungsvermerk bezieht sich ausschlieBlich auf den
deutschsprachigen und vollsténdigen Jahresabschluss. Fiir abweichende Fassungen sind die Vorschriften
des § 281 Abs. 2 UGB zu beachten.

Bilanz zum 31.12.2024 (Betrdge in EUR) Vorjahr TEUR Vorjahr TEUR
AKTIVA PASSIVA
A. Umlaufvermogen A. Verbindlichkeiten
Sonstige Forderungen und
Vermdgensgegenstande 226,50 0 Sonstige Verbindlichkeiten 226,50 0
davon mit einer Restlaufzeit davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr 0,00 0 von bis zu einem Jahr 226,50 0
226,50 davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr 0,00 0
226,50
226,50 0 226,50 0

Tabelle 35: Bilanz 2024 der
Einrichtung Nationale Beitrdge

Gewinn- und Verlustrechnung flir das Geschaftsjahr vom 1. 1. bis 31.12.2024 (Betrage in EUR) Vorjahr TEUR zum einheitlichen Abwicklungs-
- . N fonds

1. Sonstige betriebliche Ertrage 3.760,95 4

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.760,95 -631

3. Zwischensumme aus Z 1 bisZ 2 0,00 -627

4. Sonstige Zinsertrage 0,00 627

Tabelle 36: Gewinn- und Verlust-
rechnung 2024 der Einrichtung

6. Jahresiiberschuss 0,00 0 Nationale Beitrdge zum ein-
heitlichen Abwicklungsfonds

5. Zwischensumme aus Z 4 0,00 627

Wien, 1. April 2025

Mag. HELMUT ETTL Dipl.-Kfm. Dr. EDUARD MULLER, MBA
e h. e h.



	2024  JAHRESBERICHT DER FINANZMARKTAUFSICHTSBEHÖRDE
	Kennzahlen des österreichischen Finanzsektors 2020–2024
	Kennzahlen des österreichischen Finanzsektors 2020–2024
	Kennzahlen der FMA 2020–2024
	Beaufsichtigte Unternehmen 2020–2024
	MISSION STATEMENT
	DIE FMA 
	KOMPETENZ
	KONTROLLE
	KONSEQUENZ

	IMPRESSUM
	INHALT
	VORWORT DES BUNDESMINISTERS FÜR FINANZEN
	FINANZIERUNG VON WOHN- UND GEWERBEIMMOBILIEN
	SUSTAINABLE FINANCE
	REGULIERUNG DER MÄRKTE FÜR KRYPTOWERTE
	PRÄVENTION VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

	VORWORT DES VORSTANDS DER FMA
	DER FINANZMARKT ERWIES SICH ALS STABIL UND WIDERSTANDSFÄHIG
	„FIT FOR FUTURE – FMA 2025“
	DANK UND ANERKENNUNG

	FIT FOR FUTURE
	ZAHLEN UND FAKTEN
	2024 AUF EINEN BLICK
	2024 IM ABLAUF

	AUFSICHTS- UND PRÜFSCHWERPUNKTE 2024
	RESILIENZ UND STABILITÄT
	DIGITALER WANDEL 
	NEUE GESCHÄFTSMODELLE
	KOLLEKTIVER VERBRAUCHERSCHUTZ
	NACHHALTIGKEIT
	SAUBERER FINANZPLATZ

	DIE ENTWICKLUNG DER FINANZMÄRKTE
	DAS GESAMTWIRTSCHAFTLICHE UMFELD
	DIE INTERNATIONALEN FINANZ- UND KAPITALMÄRKTE
	DER ÖSTERREICHISCHE FINANZMARKT
	DIE MÄRKTE 
	DER KAPITALMARKT 

	DIE UNTERNEHMEN AM ÖSTERREICHISCHEN FINANZMARKT
	BANKEN UND ZAHLUNGSDIENSTLEISTER 
	VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
	PENSIONSKASSEN
	BETRIEBLICHE VORSORGEKASSEN
	ASSET MANAGER
	WERTPAPIERDIENSTLEISTER
	CROWDFUNDING-DIENSTLEISTER
	FINANZKONGLOMERATE


	INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
	EUROPÄISCHE ZUSAMMENARBEIT
	ZUSAMMENARBEIT IN DER OPERATIVEN AUFSICHTSTÄTIGKEIT
	ZUSAMMENARBEIT IN DER WEITERENTWICKLUNG DES REGULATORISCHEN RAHMENS

	BI- UND MULTILATERALE ZUSAMMENARBEIT
	MULTILATERALE ZUSAMMENARBEIT


	DIE OPERATIVE AUFSICHT
	AUFSICHT ÜBER DIE STABILITÄT DER UNTERNEHMEN
	ANALYSETÄTIGKEIT
	VOR-ORT-MASSNAHMEN
	BEHÖRDLICHE VERFAHREN
	WEITERE AUSGEWÄHLTE AUFSICHTSVERFAHREN
	COLLEGES ALS INSTRUMENT DER GRENZ- ÜBERSCHREITENDEN AUFSICHTSZUSAMMENARBEIT
	DIE FMA FÖRDERT INNOVATION IM FINANZSEKTOR
	VERBRAUCHERINFORMATION UND ANLAGEBETRUG
	INFORMATIONSQUELLE WHISTLEBLOWER
	IMMOBILIENRISIKEN 
	MASSNAHMEN ZU IMMOBILIENRISIKEN

	AKTUALISIERUNG DES FMA-LEITFADENS ZUM UMGANG MIT NACHHALTIGKEITSRISIKEN
	KLIMASTRESSTESTS 
	NACHHALTIGKEIT AM FONDSMARKT

	DIE EURAM BANK 
	UNSERE ARBEIT MIT DEM NEUEN KRYPTO-RAHMEN MICAR
	TRANSPARENTE KOMMUNIKATION UND INFORMATIONSBEREITSTELLUNG
	DIGITALE INFRASTRUKTUR BEI DER WHITEPAPER-HINTERLEGUNG 
	WEGWEISER IM ZULASSUNGSVERFAHREN
	ERSTE AUFSICHTSRECHTLICHE MASSNAHMEN IM RAHMEN VON MICAR
	DER MICAR-HUB DER FMA
	ARBEIT AUF EUROPÄISCHER EBENE

	DAS FMA-PROJEKT „360 GRAD“ – AUFSICHT MIT RUNDUMBLICK 

	AUFSICHT ÜBER WOHLVERHALTEN, VERTRIEB UND FINANZPRODUKTE
	WOHLVERHALTENS- UND VERTRIEBSAUFSICHT
	MARKET MONITORING AUF DEM MARKT FÜR FINANZINSTRUMENTE
	KAMPF GEGEN DEN UNERLAUBTEN GESCHÄFTSBETRIEB
	VERBRAUCHERSCHUTZ, VERBRAUCHERINFORMATION UND BESCHWERDEWESEN
	PRÄVENTION VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

	BETRUGSPRÄVENTION IM ZAHLUNGSVERKEHR
	FMA GOES TO SCHOOL – VERBRAUCHERSCHUTZ
	DIGITALE CYBERRESILIENZ
	AUFSICHT ÜBER DEN KAPITALMARKT
	PROSPEKTAUFSICHT
	AUFSICHT ÜBER BÖRSEN- UND WERTPAPIERHANDEL
	ENFORCEMENT RECHNUNGSLEGUNG

	DIE FMA IM DIALOG 
	KANÄLE DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
	KLASSISCHE PRESSEARBEIT
	DIGITALE KOMMUNIKATION
	DIALOG MIT DEN STAKEHOLDERN
	15. FMA-AUFSICHTSKONFERENZ
	INTERNE KOMMUNIKATION


	VERFAHREN, SANKTIONEN UND RECHT
	VERWALTUNGSSTRAFVERFAHREN
	SACHVERHALTSDARSTELLUNGEN UND ANZEIGEN AN STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDEN
	AUSGEWÄHLTE VERFAHREN
	VERWALTUNGSVERFAHREN 
	VERWALTUNGSSTRAFVERFAHREN


	BANKENABWICKLUNG
	ABWICKLUNGSPLANUNG
	ABWICKLUNGSVERFAHREN

	FMA INTERN
	ORGANE
	PERSONAL
	PERSONALSTAND 
	PERSONALENTWICKLUNG 
	INTERNATIONALE VERNETZUNG 
	FÖRDERUNG DER VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMILIE

	FRAUENFÖRDERUNG IN DER FMA
	GLEICHBEHANDLUNG
	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG

	CERTIFICATE PROGRAM FINANCIAL SUPERVISION
	FINANZEN UND CONTROLLING
	FINANZIERUNG
	JAHRESABSCHLUSS 2024 


	GRAFIKEN
	TABELLEN
	ABBILDUNGEN
	VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN
	JAHRESABSCHLUSS 2024




